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Beschluß,
betreffend

die Zuschlagsgebühr sür gänzlich mangelnde oder

unrichtige Eisenbahusahrbillets.

6. Januar
1870.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Betracht, daß sich durch die Erfahrung mehrerer

Jahre fortwährend herausgestellt hat, daß die Bestimmungen

des Art. 17, drittes Alinea, des Transportreglements
der schweizerischen Eisenbahnen, genehmigt den 31.

Dezember 1864, schwierig anzuwenden sind und ihren Zweck

nicht erreichen,

im Hinblick auf den Beschluß, welchen die am 28.

September 186!) in Bern vereinigte Konferenz der

fchweizerifchen Eisenbahngesellschafteu gefaßt nnd der

Verwaltungsrath der bernischen Staatsbahn in seiner Sitzung

vom 28. Dezember letzthin genehmigt hat,

beschließt:

1. Die Abänderung des dritten Alinea des hievor

erwähnten Artikels 17, folgendermaßen lautend:

Jahrgang 1«7U. 1



6. Januar „Personen, welche ohne Fahrbillet oder mit einem

„unrichtigen Fahrbillet in den Wagen betroffen wer-

„den, haben über die wirkliche Taxe hinaus eine Zu-
„schlagsgebühr nach folgender Bestimmung zu

bezahlen :

per Person in I. Klasse 40 Rp.

« « ill. „ 20 „
wird vom Regierungsrathe genehmigt.

2. Dieser Beschluß ist in die Gesetzsammlung

einzurücken, durch Anschlag bekannt zu machen und den

Verwaltungen der im bernischen Kantonsgebiet gelegenen

Bahnen mitzutheilen.

3. Derselbe tritt 2 Wochen nach seiner Bekanntmachung

in Kraft.

Bern, den 6. Januar 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident

L. Kurz.
Der Rathsfchreiber

Dr. Trächsel.



Dekret 13. JSnmr
«87«.

über

Ireigeonng der Mobiliarvcrsicherung.

Der Große Rath dcs Kantons Bern,
in der Absicht, den eingelangten Wünschen betreffend

Freigcbung der Mobiliarversichernng Rechnung zu tragen,

anf den Antrag des Negierungsrathes,

beschließt:

§ 1. Die Bestimmnng iin § 5 des Dekrets über das

Brandasseknranzwesen vom 11. Dezember 1852, monach

die Versichcrnng von beweglichen Gegenständen bei einer

andern Anstalt als der schweizerischen Mobiliarversiche-

ruiigSgesellschaft untersagt ist, wird aufgehoben.

s 2. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern, den 13. Jänner 1870.

Im Namen des Großen Rathes:
Der Präsident

R. Bruuner.
Der Staatsschreiber

M. v. Stürler.



13. Jänmr Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Dekret ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 15. Jänner 1870.

Im Namen des Reg'ierungsrathes:
Der Präsident,

L. Kurz.
Der Rathsschreiber

»r Trächsel.

15. Jänner Beschluß
1870.

über

das Verfahren bri den Wählvorschlägen für
Stabsofsinere und Kriegsrichter.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die an ihn gelangenden Vorschläge zur

Wahl von Stabsofsizieren und von Kriegsrichtern einer

vorhergehenden allseitigen Würdigung zu unterstellen,

beschließt:

1. Tie Vorschläge zur Wahl von Stabsofsizieren und

von Kriegsrichtern sind, entsprechend Z 46 des Großmths-
Reglementes, jeweilen einer Kommission, uuter Zuziehung
des Direktors des Militärs, zur Prüfung zu überweisen.



2. Bon der Kommission beanstandete, sowie von ihr 15. Jänner

neu anfgestellte Vorschläge gehen an den Regierungsrath ^"w-

zurück.

3. Erfolgt zwischen Regierungsrath und Kommission
keine Einignng, so sind dem Großen Rathe beide

Vorschläge vorzulegen.

Bern, den 15. Jänner 1870.

Im Namen des Großen Rathes:
Der Präsident

R Brunner.
Der Staatsschreiber

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Borstehender Beschluß soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 19. Jänner 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident

L. Kurz.
Der Rathsschreiber

Ilr. Trächsel.



9. Juli Vertrag
1869. zwischen

4. Febr.
187V. der Schweiz und Frankreich über gegenseitige Auslieferung:

von Verbrechern.

Abgeschlossen am 9. Juli 1869.

Ratisizirt von Frankreich am 24. Juli 186«.

„ „ der Schweiz am 20. Dezember 1869.

Der Bundcsrsth

der

schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht und Prüfung
des zwischen der Schweiz und

Frankreich von den Bevollmächtigten

beider Staaten am 9.

Juli 1869 zu Paris unter Ra-

tiftkationsvorbehalt abgeschlos-

senen Vertrags über gegenseitige

Auslieferung von Verbrechern,

welcher Vertrag am 14.

Dezember 1869 vom Nationalrathe
und am 16. gleichen Monats
vom Ständerathe genehmigt worden

ist, und der also lautet:

5a>' êa Al'uce cke Dieu et /«
l^«/«nk« Xcittona/e,

LMLlìLvlì 0bI8 ?Iì^s^l8>
û tous «SW gui ces />/'6«enêes

Uns Convention avant ëtê

conclue, le 9 juillet 1869,
entre la Ciance et la Oon-
koàêrâtion Luisse, pour régler
l'extraclition réciproque des

malfaiteurs;

Convention àont là teneur
suit:



Der schweizerische Bundeörath ». Juli

4, Februar
die Regierung Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen, i870.

in dcr Absicht, einen Vertrag über die gegenseitige

Auslieferung von Verbrechern abzuschließen, haben als ihre

Bevollmächtigten ernannt:

Der schweizerische Bundcsrath:

Herrn Johann Konrad Kern, außerordentlichen Gesandten

und bevollmächtigten Minister dcr schweizerischen

Eidgenossenschaft bei Seiner Majestät dem Kaiser der

Franzosen, und

Seine Majestät dcr Kaiser der Frantoseli:

Seine Exzellenz Herrn Feliz Marquis von La Valette,
Senator des Kaiserreiches, Mitglied seines Geheimen

Rathes, Großkreuz seines kaiserlichen Ordens dcr

Ehrenlegion sc. ic, seinen Minister und Staatssekretär

im Departemente der äußern Angelegenheiten;

welche, »ach Auswechslung ihrer in gehöriger Form
befundenen Vollmachten, über nachstehende Bestimmungen

übereingekommen sind.

Art. I.
Der schweizerische Bundesrath und die Regierung Seiner

Majestät des Kaisers der Franzosen verpflichten sich gegenseitig,

auf das von einer dcr beiden Regierungen an die andere gc-

stclltc Bcgchrcn alle Individuen, mit Ansnabinc der eigenen

Staatsangehörigen, auszuliefern, weicbc wcgeu eines dcr

nachstehcnd aufgezählten Verbrechen odcr Bergchen als

Urheber odcr Mitschuldige in Untersuchung gezogen odcr von

dc» kompetenten Gerichten vernrtheilt wordcu sind, und sich

von Frankreich und den französischen Kolonien nach dcr
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9. Juli Schweiz, oder von der Schweiz nach Frankreich und den
1869. französischen Kolonien geflüchtet haben:

4. Februar
137«. 1. Mord.

2. Verwandtenmord.

3. Kindesmord.

4. Vergiftung.
5. Todtschlag.

6. Abtreibnng der Leibesfrucht.
7. Nothzucht.

8. Vollendeter oder versuchter Angriff auf die Schamhaftig-
keit, mit oder ohne Anwendung von Gewalt.

9. Verletzung der Sittlichkeit, durch gewerbsmäßige Förde¬

rung Begünstigung oder Erleichterung der Sittcnlvsig-
keit oder Ausschweifung dcr Jngend des eincn odcr

anderen Geschlechtes uuter dem Alter von 21 Jahren.
10. Verletzung der Schcunhaftigkeit mit Erregung öffent¬

lichen Aergernisses.

11. Entführung von Minderjährigen.
12. Kindesaussetzung.

13. Absichtliche Körperverletzung, die den Tod oder eine

Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von mehr als 20

Tagen, dic Verstümmelung, die Ampntation odcr die

Unbranchbarkeit cincs Giicdcs, Erblindung, Verlust

eines Auges oder andere bleibende Gebrechen zur Folge

hatte.

14. Komplott zur Ausübung von Verbrechen, die in diesem

Vertrage vorgesehen sind.

15. Bedrohung einer Person oder ihres Eigenthums mit der

Aufforderung, eine Summe Geldes zu hinterlegen oder

irgend welche andere Bedingung zn erfüllen.

16. Erpressung.

17. Gesetzwidriges Gefangennehmen oder Gefangenhaltcn von

Personen.
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18. Vorsätzliche Brandstiftung. ». Juli
19. Diebstahl und betrügerische Unterschlagung. ^69.

29. Prellerei und ähnliche Betrügereien. ^^"^
21. Mißbrauch des Vertrauens; Ilintsinihbrauch zu betrüge¬

rischen Zwecken; Bestechung von Beamten odcr öffentlichen

Bediensteten, von Experten oder Schiedsrichtern.
22. Münzfälschung, betrügerisches Einführen und Ausgeben

von falschem Gelde oder von Papiergeld mit gesetzlichem

Kurs, Fälschung von Banknoten nnd öffentlichen

Werthpapieren.

Nachahmung der Staatssiegel und aller durch die

betreffenden Negiernngen mit öffentlicher Glaubwürdigkeit

versehenen und für irgend welchen öffentlichen Ticnst
bestimmten Stempel, und zwar selbst dann, wenn die

Anfertigung odcr Nachahmung außerhalb des Staates,
der dic Auslieferung verlangt, stattgefunden hat.

23. Fälschung von öffentlichen Akten, authentischen Urkun¬

den, oder vou Handels- oder Privatpapieren.

24. Betrügerischer Gebrauch dcr verschiedenen Fälschungen.

2i>. Falsches Zeugniß und falsche Expertise.

2(i. Meineid.

27. Verleitung von Zeugen zu falschem Zeugniß und von

Experten zu falscher Erpcrtisc.
28. Gerichtliche Verleumdung.
29. Betrügerischer Bankerott.

39. Zerstörung oder Beschädigung von Eiscnbahncn nnd

Telegravhcnliuicn in strafbarer Absicht.

31. Jede Zerstörung odcr Beschädigung von bcweglickcm

odcr unbeweglichem Eigenthum.

Vergiftung von Hansthiercn und Fischen in Tciche»,

Weihern oder Behältern.
32. Unterschlagung von Briefen odcr Verletzung des Brief¬

geheimnisses.
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». Juli In den vorstehenden Begriffsbezeichnungeu ist der Versuch
1869. hg,, Handlungen inbegriffen, welche in dem Staate,

^ 18?«"^ ^ ^ Auslieferung verlangt, als Verbrechen mit Strafe

bedroht sind, sowie auch der Versuch der Vergehen von Diebstahl,

Prellerei und Erpressung.

Für korrektionelle Handlungen, oder für Vergehen soll

die Auslieferung in den oben vorgesehenen Fällen stattfinden:

1) Bei denjenigen Individuen, welche nach kontradiktori¬

scher Verhandlung odcr in Folge von Kontnmaznrtheilen

verurtheilt sind, sofern die ausgesprochene Strafe in

Gefängniß von wcnigstcns zwei Monate» besteht.

2) Bei denjcnigen aber, welche in Untersnchung befindlich

oder angeklagt sind, sofern das Maximum der auf die

cingcklagte Handlung anwendbaren Strafe in demjenigen

Lande, das die Ansliefernng verlangt, in Gefängniß

von wenigstens zwci Jahren, oder in ciner gleich

schweren Strafe besteht.

In allen Fälleu, bei Verbrechen oder Vergehen, kann

die Ansliefernng nur stattfinden, wenn die gleiche Handlung
in demjenigen Land, an -welches das Auslieferungsbegehren

gerichtet wird, ebenfalls strafbar ist.

Art. 2.

Die politischen Verbrechen und Vergehe» sind von dem

gegenwärtigen Vertrage ausgeschlossen.

Es ist ausdrücklich festgesetzt, daß ein Individuum,
dessen Auslieferung gewährt worden ist, in keinem Falle

wegen eines vor seiner Ansliefernng begangenen politischen

Vergehens, noch wegen irgend einer mit einem derartigen

Verbrechen oder Vergehen zusammenhängenden Handlung

verfolgt oder bestraft werden darf.
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Art. 3. ' 9. Juli

Das Auslieferungsbegehren muß immer auf diplomati-
^ ^b^r

schein Wege gestellt werden. zg7g

Art. 4.

Personen, die wegen einer der im Art. 1 aufgezählten

Handlungen angeklagt sind, müssen provisorisch verhaftet

werden, wenn auf diplomatischem Wege ein von dcr zuständigen

Bchvrde ausgestellter Verhaftsbcfchl odcr eiue andcre

gleich wirksame Urkunde beigebracht wird.

Die provisorischc Verhaftung soll ebenfalls stattfinden auf
die durch dic Post oder durch dcn Telegraphen gemachte

Anzeige, daß cin Vcrhaftsbcfehl bestehe, immerhin uutcr der

Bedingung, daß diese Anzeige, wenn sich dcr Angeklagte nach

Frankreich gcflüchtct hat, dcm Ministerinin der auswärtigen

Angelegenheiten, oder wcnn dcr Angcklagtc sich nach dcr

Schweiz geflüchtet hat, dcm Bundespräsidenten in gehöriger

Form auf diplomatischem Wcgc zugekommen sei.

Wenn das Vcrhaftsbcgehrcn einer Gerichts- odcr

Verwaltungsbehörde des cincn der beiden Staaten auf direktem

Wege zugekommen ist, so hängt die Anordnnng der

Verhastnng von dem Ermessen dieser Behörde ab; sic soll aber

jedcnfalls ohne Vcrzng allc zur Herstellung der Identität dcr

Pcrson und zur Beibringung der Beweise für die eingeklagte

Handlung zwcckdienlichcn Vcrhörc vornehmen, nnd

wenn sich Schwierigkeiten ergeben, dcm Minister dcr

auswärtige! Angelegenheiten odcr dcm Bundespräsidcnten übcr

die Beweggründe, die sic vcranlaßt habcn, dic verlangte

Verhaftung zu verschieben, Bericht erstatten.

Dic provisorische Verhaftung soll in dcr Form und nach

dcn Rcgeln vollzogcn wcrdcn, wclchc dic Gesetzgebung dcs

Landes, an welches jenes Ansuchen gestellt worden ist, vor-
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9. Juli schreibt; sie soll aber aufhören, wenn nach vierzehn Tagen,
1869. Mondin der Vollziehung au gerechnet, dcr hierum

^
1870^^ angegangenen Regierung nicht das Auslieferungsbegchreu ge¬

mäß dcr Vorschriften des Art. 3 zngcstcllt worden ist.

Art. 5.

Wenn das Auslieferungsbegehrcn begründet ist, so sollen

alle sequcstrirten Gegenstände, welche geeignet sind, das

Verbrechen oder Vergehen zu konstatiren, sowie diejenigen

Gegenstände, welche vom Diebstahl herrühren, dcr die

Ansliefernng begehrenden Regierung zugestellt werden, gleichviel,
ob die Auslieferung infolge Verhaftnng des Angeklagten

wirklich stattfinden kann oder ob letzteres nicht möglich ist,
indem der Angeklagte odcr der Verurtheilte sich aufs Neue

geflüchtet hat, odcr gestorben ist.

Ebenso sollen alle Gegenstände ausgeliefert werden, die

der Angeklagte in dem Lande, in das er sich geflüchtet,

versteckt oder in Verwahrnng gegeben hat uud die später

aufgefunden werden. Immerhin bleiben die Rechte vorbehalten,

welche dritte, in dic Untcrfnchuug nicht verwickelte Perfonen,

auf die im gegenwärtigen Artikel bezeichneten Gegenstände

erworben haben.

Art. «.

Die Auslieferung wird nur bewilligt auf die Beibringung

eines verurtheilcndcn Erkenntnisses oder eines gcgcn

den Angeschuldigten nach den gesetzlichen Formen des

requirirenden Staates erlassenen Verhaftsbefchles, odcr endlich

einer jeden andern Urknnde, die einem solchen Berhaftsbefehl

gleich steht, und zugleich die Natur und dic Schwere des

eingeklagten Verbrechens, sowie den Zeitpunkt, in welchem

es begangen worden ist, angibt.
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Diese Akten sollen, so weit möglich, das Signalement 9. Juli
des auszuliefernden Jndividnums, sowie eine Abschrift der ^69.

auf die eingeklagte Handlung anwendbaren Strafbestimmun- ^g"^
gen enthalten.

Wenn über die Frage Zweifel entsteht, ob das Verbrechen

odcr Vergehen, welches Gegenstand dcr Verfolgung ist,
unter die Bestimmuugcn dieses Vertrages fällt, so werdcn

nähere Ausschlüsse begehrt werden, nach deren Prüfung die

Regierung, an welche das AusliefcrnugSbegehren gerichtet

ist, darüber entschcidet, ob demselben Folge zu geben sei.

Art. 7.

Wenn das Individuum, dessen Auslieferung verlangt

wird, in dem Lande, wohin es sich geflüchtet hat, wegen

einer dort begangenen strafbaren Handlung in Untcrfuchnng

gezogen oder verurtheilt ist, so kann seine Auslieferung bis

znr Verurtheilung und bis zur Vollziehung dcr Strafc vcr-

schoben werden.

Ist es in dem gleichen Lande wegen privatrcchtlicher

Verbindlichkeiten, die es gegenüber von Privatpersonen eingegangen

hat, verfolgt oder verhaftet, so soll die Auslieferung

dennoch stattfinden; es bleibt aber der geschädigten Partei

vorbehalten, ihre Rechte vor der zuständigen Behörde geltend

zu machen.

Wird die Auslieferung des gleichen Individuums von

zwci Staaten wegen verschiedener Verbrechen verlangt, so

entscheidet die Regierung, an welche die beiden Auslicferuugs-

begehrcn gestellt worden sind, darüber, an welchen Staat das

Individuum zuerst ausgeliefert werdcn soll. Bei diesem

Entscheide ist Rücksicht zu nehmen auf die größere Strafbarkeit

dcr eingeklagten Handlung odcr auf die größere

Leichtigkeit, mit welcher der Vcrfolgtc, svfcrii Grund hiczu



4. Februar
1870
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9. Juli vorhanden ist, von einem Land zum andern überliefert
1869. werden kann, um für die eine Anklage nach der andern

vor Gericht gestellt zn werden.

Art. 8.

Die Auslieferung kaun nur für die Verfolgung und

Bestrafung der in Art. 1 vorgesehenen Verbrechen odcr Vcrgchen

stattfinden. Sie bercchtigt jcdoch zur Prüfung und folgeweise

zur Bestrafung von solchen strafbaren Handlungen,
welche als mit dcm eingeklagten Verbrechen odcr Vcrgchcn

in Verbindung stcheud sals konnex) gleichzeitig verfolgt werden

nnd entweder einen erschwerenden Umstand bilden,
odà' die Hauptanklage ändern.

Dagegen ist es nicht gestattet, das ansgelieferte Individuum

für irgend eine andere Gesetzesverletznng in

Untersnchung zn ziehen odcr iin kontradiktorischen Verfahren zu

bcstrafcn, als für diejenigc, wcgcn welcher die Auslieferung

bewilligt wurde, es wäre denn, daß dcr Angeklagte ans-

drüklich und freiwillig seine Justiminung gegeben uud die

ausliefernde Regierung davon Kenntniß erhalten hätte, odcr

daß, falls jcne Gcsetzesvcrletzung in dem Vertragc enthaitcn

ist, vorher die lLinwillignng dcrjcuigcn Regierung, welche

die Auslieferung gewährt hat, eingeholt würde.

Art. 9.

Die Auslicfcrung kann verweigert werden, wenn vom

Zeitpunkte dcr cingcklagten Handlung, odcr dcr

Untersuchung, oder dcr Verurtheilung an, nach den Gesehen

desjenigen Landes, in welches der Angeklagte sich geflüchtet hat,
die Verjährung der Strafe oder der Anklage cingetrctcn ist.

Art. 10.

Die Kosten dcr Verhaftung, dcr Gefaugenhaltuug, dcr

Ueberwachung, dcr Verpflegung und des Transportes der
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Ausgelieferte» oder der Zustellung der in Art. 4 erwähnten 9. Juli
Gegenstände nach dem Orte, wo die Uebcrgcibe stattfinden ^9.
soll, fallen demjenigen Staate zur Last, auf dessen Gebiet die

^ ^g^"^
Ausgelieferten verhaftet worden find. Wenn dcr Transport

per Eiscnbahn verlangt wird, so hat er auf dicscm Wcge

stattzufinden. Dcr rcquirirende Staat hat alsdann einzig die

Kosten zu bezahlen, welche von dcr Regierung des Landes,

an welche das Vegehrcn gestcllt wurdc, an die Eiscnbahn-

gesellschaften zu entrichten sind und zwar nach dcmjcnigen

Taris, welcher dieser Rcgicruug zu statten kommt und gemäß

den vorzuweisenden Belegen.

Art. 11.

Der Transit des von einem andern Staate ausgclicfcrtcn

Individuums durch französisches odcr schweizerisches Gebiet,
oder mit Schiffen dcr französischcn Marine, wird auf diplo-

matifchcs Gcsuch uud gestützt auf die nöthigen Papiere zum

Rachweise dafür, daß es sich nicht nm ein politisches odcr

bloß militärisches Verbrechen handle, bewilligt, insofern

jencs Individuum nicht dcm Lande angehört, durch wclches

es trausitircn muß.

Dcr Transport soll mit dcr größtmöglichen Beförderung,

untcr Ueberwachung von Agenten desjenigen Landes, bei

welchem ein solcher Transit nachgesucht wird und auf Kostcu

derjcnigcu Rcgicruug, welche dic Auslieferung verlangt,

vollzogen werden.

Art. 12.

Wenn im Laufe cincs Strafvcrfahrcns eine dcr bcidcu

Rcgicrungcn dic Abhöruug von Zcugcn, wclchc in dcm

andern Staate wohnen, oder die Vornahme jeder andern Untcr-

suchuugshandlnng für nöthig erachtet, so soll zu dicscm

Zwcckc dem andern Staate anf diplomatischem Wege cin



1870.
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». Juli Nogatorium sRequisitorial) eingesandt und es soll demselben
186». ungesäumt Folge gegeben werden, gemäß den Gesetzen dieses

Landes.

Die beiden Regierungen verzichten auf jede Reklamation,

welche zum Zwecke hätte, die Rückerstattung der Kosten, die

durch den Vollzug des Rogatoriums entstehen, zu verlangen,

es wäre denn, daß es sich um Ausgaben für Kriminal-,
Handels- oder gerichtlich-medizinische Expertisen handelte.

Ebenso kann keinerlei Ersatzforderung gestellt werden für
Kosten gerichtlicher Handlungen, die von Beamten des einen

oder andern Staates freiwillig vorgenommen worden sind,

zum Zwecke der Verfolgung oder Feststellung von strafbaren

Handlungen, die auf dem Gebiete ihrer Staaten von einem

Fremden begangen worden sind, der später in seinem Heimatlande

in Untersuchung gezogen wird.

Art. 13.

Wenn in Strafsachen die amtliche Zustellung eines llntcr-
suchungsaktes oder eines Urtheils an einen Schweizer oder

an einen Franzosen nothwendig erscheint, so soll das

betreffende Aktenstück, sei es auf diplomatischem Wege eingesandt

oder sei es dem kompetenten Beamten am Wohnort

derjenigen Person, welcher es zugestellt werden soll, direkt

Übermacht worden, dieser letztern persönlich eingehändigt

werdeu und zwar auf Verfügung dieses Beamten durch den

hiefür speziell zuständigen Angestellten. Ersterer sott dann

dem absendenden Beamten das die amtliche Znstellung

konstatirende Aktenstück im Original zurückschicke». Diese

amtliche Zustellung hat die gleiche Wirkung als hätte sie

in dem Lande stattgefunden, von welchem der Untersuchungsakt

oder das Urtheil herrührt.



17

Art. 14. 9. Juli
Wenn im Lauft cincs Strafverfahrens das persönliche

^
Erscheinen eines Zengen nothwendig ist, so soll derselbe vou

seiner Landesregierung eingeladen werden, der an ihn

ergangenen Vorladung Folge zu leisten. Im Falle der Zeuge

erscheinen null, so werdcn ihm die Kosten für die Reise und

den Ansenthalt anßer Hausc, von feinem Aufenthaltsorte

au gcrcchnet, nach dcn in dcm Lande, wo die Abhornng

stattfinden soll, in Kraft bcstehenden Tarifen und Verordnungen

vergütet. Auf sei» Verlangen können ihm die

Gerichtsbeamten seine« Wohnortes dic Reisekosten ganz oder

theilweise vorstrecken uud es werden dicsclbcn dann durch dic

"Regierung, welche die Abhornng verlangt hat, zurückerstattet.

Kein Zenge, welchem Lande er iinmcr angehöre, der in

cincin der beiden Länder zitirt worden ist und freiwillig vor

dcm Richter des andern Landcs crfcheint, darf für zivil-
oder strafrcchtlichc Handlnngcn oder Verurteilungen, die

dcr Einvernahme vorangegangen find, oder unter dem

Vorwande der Mitschuld an den Handlungen, welche dcn

Gegenstand des Prozesses bilden, in dem er als Zcnge erscheint,

verfolgt oder verhaftet werden.

Art. l'i.
Wenn im Laufe des in cincin der beiden Länder

eingeleiteten Strafverfahrens die Konfrontation eines im andern

Landc gefaugen gehaltenen Verbrechers oder die Beibringung
von Beweisstücken oder anderer gerichtlicher Akten als nülUich

erscheint, so ist das bezügliche Begehreil auf diplomatischem

Wege zu stcllen und cs mnß alsdann dcinjclbe», insofern

ihm teine besondern Umstände entgegen stehen, Folge gegeben

werden, unter der Bcrpslichlung, den betreffenden

Verbrecher und die Dokumente wieder zn>ückzusendc!i.

Jahrgang 1«7U. I
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9. Juli Die vertragschließenden Regierungen verzichten auf jede
1369. Ersatzforderung der Kosten, welche durch den Transport und

^ ^70^ ^ Rücksendung dcr zu koufroutirenden Verbrecher und die

Versendung und Rückstellung der Beweisstücke uud anderer

Dokumente auf ihrein resp. Gebiete vernrsacht werden.

Art. 1«.

Der gegenwärtige Vertrag ist anf fünf Jahre abgeschlosfen.

Dcr Zeitpnnkt seiner Vollziehnng wird in dem Protokolle
über die Auswechslung der Ratifikationen festgestellt werden.

Findet sechs Mouate vor Ablauf dieser fünf Jahre keine

Aufkündung von Seite einer der beiden Regierungen statt,
so wird der Vertrag für fünf weitere Jahre gültig sein,

und so weiter, von je fünf zn fünf Jahren.

Er soll ratisizirt und die Ratifikationsurkunden sollen

ansgetauscht werden, so bald es möglich sein wird.

Die Bestimmungen des Staatsvertrages vom 18. Juli
1828, sowie die Erklärung vom 30. September 1833,
betreffend Strafsachen, find und bleiben abgeschafft.

Dessen zur Urkunde haben die beiderseitigen

Bevollmächtigten den vorstehcnecn Vertrag unterzeichnet, unter

Beidrückung ihrer Siegel.

So geschehen in Paris, dcn 0. Jnli 1809.

(l.. 8.) (Gez.) Kern.

l> 8.) (Gez.) La Valette.



erklärt dcn vorstehcuden Vertrag

scincin ganzen Inhalte nach

als angenommen nnd in Kraft
erwachscn, und verspricht iin
Namen dcr schweizerischen

Eidgenossenschaft, densclbc», so weit
es von dicscr abhängt, jederzeit

gewissenhaft zn beobachten.

Znr Urkunde dcsscn ist

die gcgcnwämgc :l!atifikation
vom Bundcsprüsidcutcn nnd

vom Kanzler der Eidgcnosscn-

schaft untcrschricben nnd mit
dcm eidgenössischen Staatosiegcl
vcrjchcn lvordcn.

So gcfchchcn in Bcrn, dcn

zu'anzigstcn Tczcmbcr cintauscnd

achthnndcrt nenn und sechzig

(2V. Dczcmbcr l869s.

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,
Der Bundespräsident:

Welti.
<D. 8.)

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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X«U8, avant vu et examine
la dite Convention, l'avons ap-
prouvée et approuvons on ton-
tes «t cliacune des dispositions
«.ni v sont contenues; Dcc/tt-
?°lttts qu'elle est acceptée, rati-
tice et coutil inëe, et /Vv/nct'-
êvtts qu'elle sera inviolablemcnt
observée.

/^t /m c/e gum, avons
donne les présentes signées de

notre main et scellées cle notre
8ccau Imperial.

^.u palais de 8t. Claud, le
24 juillet de l'an de grâce
1869.

(D. 8.)

9. Juli
1809.

4. Febr.
l87V.

l'ai' l'empereur:
I.A lour il.Vuver^ne

Note. Die Auswechslung der Raiifikatioiicu dcS vorstehenden Per-
träges hat zwischen dein schweizerischen Minister in Paris, Hcrru Kern,
und dem Minister des Aeußcru vou Frankreich, ^raf Daru, am U.

Januar 1»7U in Paris staitgcsundcn.

Zugleich wurde das Jukrasitrclen des Vertrags, nach Art. l(! desselben,

aus deu 1. Februar 1876 beidseitig festgesetzt.
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14 Jan Kreisschreiben
187«.

4. Fcbr. des

schwciîcrischcil Bundesrathes sn die KantonSregierungen

betreffend dcn vorstehenden Auslieferungsvertrag mit

Frankreich.

Unter Bezugnahme auf unser Kreisschreiben vom 10.

November I860, womit >vir Ihnen den ncnen Vertrag mit Frankreich

über die zivilrechtlichen Verhältnisse cinbeglcitet haben, sind

wir heute im Falle, Ihnen dcn andern Vertra g mit Frankreich,

betreffend die Auslieferung der Verbrecher
und einige andere strafrechtliche Bczichungcn, zu
übersenden.

Dieser Vertrag wnrdc schon im Jahr 1804 iu Aussicht

genommen, später wiederholt in Anrcgnng gebracht und endlich

nach theilweise schwierigen Verhandlnngcn am 0. Juli 1800 zu

Paris unterzeichnet. Nachdem derselbe die vorbchaltcnen
Ratifikationen beiderseits erhalten hat, lourde er am 0. d. Mts. ebenfalls

zu Paris iu üblicher Form ausgewechselt und auf den 1.

Februar 1870 in Kraft erklärt.

Mit diesem Tage wird dann dcr Vertrag zwischen dcr Schweiz
und Frankreich vom 18. Juli 1828 (Alte offiz. Sammlung,
Band II, Tcitc 200 — 222) anßer Kraft treten, indem die

einzigen Bestimmungen desselben, welche bis heute uoch Geltung
hatten, durch den hier bcilicgendcn Vcrtrag vom 9. Jnli 1809

ersetzt sind.

Indem wir Ihnen diesen Staatsvertrag mit einem besondern

Kreisschrcibcn übersenden, müssen wir Sic anf zwci Puukte uoch

besonders aufmcrksam machcn, indem dic Nichtbeachtung derselben

künftig zu unangenehmen Vcrzögcrnngen nnd Verwiclclungcn
führen könnte.
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Der erste Punkt betrifft die nöthige Abänderung der 14. Jan.

Form der Verhaftsbefehle. Bekanntlich sind die in der

Schweiz üblichen Verhaftsbefehle einfach und kurz redigirt. Man
begnügt sich gewöhnlich, die verfolgte Perfon zu benennen und
die eingeklagte Handlung nach dcr am Orte dcr That üblichen

Begriffsbestimmung anzugcbcn, und cutwcdcr kciueu Timbre,
oder auch nur ciuen solchen, wie er oft in Kaufmannsgeschäften

üblich ist, zn gebrauchen, so daß in einem auswärtigen Staate

jede» Mittel zur Prüfung der Identität der Person, zur Feststellung

des Thatbestandes uud der Aechtheit der Unterschrist und

des Siegels abgeht.

In Folge dcr Schlußsätze von Art, 1 und gcinäß dcn

ausdrücklichen Vorschriften im Art. (> dieses neuen Auslieferungsvertrages

müsse» nnu aber künftig dic Verhaftsbefchlc so ausgestellt

wcrdcn, daß die Behörde» deS andern Staates prüfe» können,
ob die .Handlung auch in ihrem eigenen Staate strafbar wäre,
und in welchem Maße. ES mnß also die vcrbrccherische Handlung

unter Angabe der Zeit, der Natur nud der Schwcre

derselben stets näher beschriebe» nnd cS niüssen so weit möglich
dic anwendbaren Strafbestimmnngen wörtlich beigefügt werdcn.
Ebenso ist daS Signalement der betreffenden Person in dcn

Verhasisbefehl auszunehmen u»d ei» Siegel zu gebrauche», das

i» seiner änß?rn Form sofort als offizicllcS Siegel eiiier Staats
behörde erkennbar ist.

Der zweite Punkt bezicht sich auf das künftige V erfahr cn

znm Zwccke einer provisorischen Verhaftung.
Nach Art. 4 des Vertrages muß künftig daS Begehre» um

Anordnung einer provisorischen Verhastnng in der >!egel auch

ans diplomatischem Wege gestellt werde». Vo» der Schweiz
aus kann eS i» der Weise geschehe», daß die betreffende kan

tonale Behörde a» de» schiveizcrischc» Mi»istcr in Paris tclc-
graphirt odcr fchrcibt nnd diesen um Auswirkung der Verhaftung
ersucht. i^S muß aber im Telegramm ausdrücklich gesagt fei»,
daß eiu förmlicher VerhaftSbcfehl bestehe, nnd daß dic AnSlie-
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14. Jan, ferniig dcs betreffenden Individuums ans diplomatischem ZlZege

4.^Fcb'r. ""langt werde.

187V Letzteres mnß dann anch iil der That sogleich dnreh dic

Kantonsregicrnng an den Bnndesrath geschehen unter Uebersendung

des in oben erwähnter Form ausgestellten Vcrhaftsbesehls.
Die Akren selbst sind nicht cinzuscndc», es wäre denn der Fall,
daß sie aus bcsondcrn (Ärnndcn reklamirt würden.

Wenn wir sagen, daß das Anslicfcrnngsgcsuch sogleich an

uus zu gelangen habe, so ist dieses dahin zn verstehen, daß

nicht erst die Antwort aus Paris darüber, ob die Verhaftung
vollzogen sei oder nicht, abgewartet werden darf. Vielmehr mnß

dafür gesorgt werde», daß baldmöglichst, nachdem die Verhaftung
anbegehrt worden, das Auslicfcrungsbegehrcn durch die Kantons-
regiernng an uns gelange, damit wir dasselbe ohne Zögernng
aus diplomatische»! Wege vermitteln könne».

Im ^alle ein Zweifel darüber walten sollte, ob dcr An-

gcfchuldigtc in den einen odcr ander» Staat sich geflüchtet habe,

so sind mindestens so viele Origiiialexpcditioncn des Verhafts-
befehis einzusenden, als dic Zahl dcr Staaten beträgt, bei dcuen

vorläufig die Aufsuchung uud Verhaftung des Angeklagten
verlangt wurde, indem »ach de» neuern Verträgen an alle zugleich

auch auf diplomatischem Wege das Auslieferungsgesuch gestellt

werde» u:nß.

Sollte aus besonders dri»gcnden Gründen, z. B, weil das

verfolgte Individuum im Begriffe steht, sich einzuschiffen, größere

Beschleu»igu»g wünschenswert!) erscheine,!, so kann »ach Art, 4

auch an die lokale Gerichts- oder Verwaltungsbehörde das

telegraphische Gesuch um Verhaftung gestellt wcrdcn; cs muß abcr

das Telegramm cbeufalls ausdrücklich dic Mittheilung enthalten,
daß dieses zum Zwecke der — sogleich diplomatisch zu vcrlau-

geitdc» — Auslieferuug geschehe. Da iu dicscm ^alle die Lokal-

behörde nicht verpslichtct ist, die Verhaftung vorzunehmen, sondern

auch nnr aus gewisse, im Vertrage angegebene Sicherheitsmaß:

regel» sich beschränken kann, so ist es zweckmäßig, gleichzeitig auch

an dcn schweizerifchen Minister in Paris in dcr bereits oben
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erwähnten Forin zn telcgraphiren und diesein von dem an die 14. Jan.

Lokalbehörde erlassenen Telegramm Kenntniß zu gebe». Immer
ist aber gleichzeitig der Berhaftsbefehl und das Auslicfcruugsge-
such an uns zu befördern.

Indem nur Sie ersuchen, diesem Vertrage die übliche Pnb-
likation zu verschaffen nnd dnrch Vermittlung des obersten

Gerichtshofes sämmtliche untern Gerichte und Polizcistcllcn auf
denselben anfinerkfcim zn inachen, fügen wir dcn Wunsch bei, Sie
möchten auch dafür besorgt sei», daß die in diefem Kreisschreiben

enthaltenen Bemerkungen ihre Beachtung finden, und daß

insbesondere die Verhaftsbefehle künftig in dcr angedcntctcn Form
expcdirt wcrdcn.

Bcrn, dcn 14. Jänucr 187«.

Im Namen dcs schwciz. Vuudcsrathcs,
Dcr Vizepräsident:

Dr. I. Dubs.
Der Kanzler dcr Eidgenossenschaft:

Schieß.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehender Vertrag nebst Kreisfchreiben soll in die

Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 4. Febrnar 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident,

L. Kurz.
Der Rathsfchreiber,

Ur Trächsel.
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24. Nov.
186V.

4. Febr.
1870.

Vertrag
zwischen

der Schweiz und Belgien über gegenseitige Auslieferung

von Verbrechern.

Abgeschlossen dcn 24. November 1869.

Rcuifizirt von dcr Schweiz den 20. Dezember 1869.

„ Belgien dcn 28. Dezember 1869.

Der Bundesrat!)

der

schweizerischen Eidgrnostrnschaft,

nach Einsicht nnd Prüfung
des zwischen ver Schweiz und

Belgien am 24. November 1809

in Bern nnter Ratisikationsvorbehalt

von den beiderseitigen
Bevollmä chtig ten a b g e sch losse n e il

Vertrages über gegenseitige

Auslieferung von Verbrechern, welcher

Vertrag vom schweizerischen

Natioualrathe am 14. Dezember

1869 und vom schweizerischen

Ständerathe am 16. gleichen

MvnatS genehmigt worden

ist, und der also lantet:

8x1.1.?.

^Vvant vu et examine lu non-
veils convention pour l'sxtradi-
tion cles malfaiteurs signée à

IZerno, le vingt-cjuatreXovombrs
1869, entre la ôe/Aê</ue et la

<^on/c^c>a/icm s«is«c par ì^oti e

l'Iènipotentiaire muni cle pleins

pouvoirs spéciaux avec le l'Io-
nipotentiairs également muni
cle pleins pouvoirs en bonne et
clue forme cle la part clu Conseil

fédéral cls la Confédération

suisse, convention dont lu te-

neur suit:
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Die schweizerische Eidgenossenschaft und Seine Ma- 24. Nov.

jestät der König der Belgier haben in der Absicht, die ^9.
Uebereinkunst, betreffend gegenseitige Auslieferung der Ver-

^
itzTg"^

brecher, vom 11/14. September 1840, einer Revision zu

unterwerfen, hiefür zn ihren Bevollmächtigten ernannt,
nämlich:

Dcr Bundesrath dcr schweizerischen Eidgcnosscnschast:

Herrn Joseph Marli» Knüsel, Bnndesrath und Vorsteher

des Justiz- uud Polizcidepartemeiits, nnd

Sciuc MajcsM dcr König dcr Vclgirr:

Herrn Joseph Niqnct Fürst von Caramau, Ritter des

Leopoldordens :c. n., seinen Geschäftsträger bei der

schweizerischen Eidgenossenschaft,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer i» guter uud

gehöriger Form befundeueu Vollmachten sich über den Vertrag

geeinigt haben, dessen Wortlaut hier folgt:

Artikel 1.

Die Regierung der schweizerischen Eidgenossenschaft und

die Regierung Seiner Majestät des Königs der Belgier
verpflichten sich gegenseitig, auf das von einer der beiden

Regierungen gestellte Begehren, mit Ausnahme der eigene»

Staatsangehörigen, diejenigen Individuen ansznliefern,

welche als Urheber oder Mitschuldige eines der im Art. 2

hienach aufgezählten Verbrechen oder Vergehen von de» zn^

ständigen Behörden desjenigen der beide» Länder, wo die

Gesetzesverlehung begangen worden ist, verfolgt werde» oder

verttrtheilt worden sind und sich auf das Gebiet des eiuen

oder des andern der beide» kontrahirenden Staaten geflüchtet

haben.
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24. Nov. Artikel 2.

4 Febniar vorhergehenden Artikel vorgesehenen Verbrechen

1870. nnd Vergehen sind:

1. Mord.
2. Venveindteninord.

3. Kindsmord.

4. Vergiftung.
5. Todtschlag,

6. Abtreibung der Leibesfrucht.

7. Nothzucht.

8. Bigamie.
9. Mit Gewaltthätigkeit vollendeter odcr versuchter Angriff

anf die Schamhastigkeit.

16. Ohne Gewaltthätigkeit vollendeter oder versuchter An¬

griff auf die Schamhaftigleit an oder mittelst dcr Person

von Kindern bciderlci Gcschlcchtes untcr dcm Altcr von

14 Jcihrcu.

11. Verletzung der Sittlichkeit durch gewcrbsinäßigc Fördc-

rniig, Begünstigung nnd Erlciclucrnug dcr Tittculosig-
kcit oder Ausschn'cifuug dcr Jugcnd dcs cinen odcr

andern Geschlechtes nnter dem Alter von 21 Jahren

behufs der Unzncht Anderer.

12. Entführnng von Minderjährigen.
13. Aussetzung odcr Verlassnng von Kindcrn.

14. Wcgnahinc, Nerheimlichnug, Unterdrückung, Vertau¬

schung odcr Untcrschicbnng von Kindern.

15. Absichtliche Körpcrverlctznng, dic dcn Tod odcr eine

Krankheit odcr blcibendc Arbcitsunfähigkcit, dic

Verstümmelung die Amvntation oder dic Uubrauchbarkcit

cincs Gliedes, Erblindung, Verlust eines Organs,
odcr andcrc blcibendc Gebrechen znr Folge hatte.



4. Februar
187«.
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16. Komplott zur AnSübnng von Gesetzesübertretungen, die 24. Nov.

in diesem Vertrage vorgesehen sind. 1869

17. Bedrohn,ig von Personen oder Eigenthum, die im Ver-

brechenSgrade strafbar ist.

18. Widerrechtlich begangene Verletzung des HauSrechtes

durch Privatpersonen.

ll). Erpressung.

26. Gesetzwidriges Gefangennehmen oder Gefangenhaltcn

von Personen durch Private.
21. Absichtliche Brandstiftung.
22. Diebstahl und Unterschlagung,

23. Prellerei und Betrug.
24. Vertrauensmißbrauch, Amtsmißbrauch zu betrügerischen

Zwecken und Bestechung öffentlicher Beamten.

25. Unterschlag»,,^ durch öffentliche Beamte.

26. Mn»zfälscK»»g, inbegriffen das Nachahmen und die

Fälschung vou Münze», das Ausgeben und Jnverkchr-

setze» der falschen nnd gefälschte» Münze», sowie Betrug
iu der Aliswahl der Verfuchstücke zur Ermittlnng des

Gehaltes und des Gewichtes der Münzen.

27. Nachahmung oder Fälschung vou Staatspapieren oder

Banknoten, von öffentliche» oder private» Werthpapiere»,

Ausgabe oder Jnverkehrsetzen solcher nachgeahmter

oder gesälschler Staatspapiere, Banknoten oder

Werthschriften; FälscKnng in der Schrift oder in telegraphischen

Depeschen nnd Gebrauch folcher nachgeahmte»,

gemachte» oder gefälschte» Depeschen, Staatspapiere,

Banknoten und Werthpapiere.

Nachahmung oder Fälschung vou Siegeln, Stempeln,

Kviitroistempeltt und Marken; Gebrauch vo»

nachgeahmten und gefälschte» Siegel» Stempeln Kontrol-

stempet» und Marken und Mißbrauch ächter Siegel,

Stempel, itontrolstempel und Marken.
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24. Nov. 28. Fälschung in öffentlichen oder authentischen Urkunden,
1869. gdgr in Handels- odcr Privaischrifte».

^'l370^^ Betrügerischer Gebrauch der verschiedenen Fälschungen.

30. Falsches Zeugniß und falsche Expertise.

31. Meineid.

32. Bestechung von Zeugen und Experten.

33. Betrügerischer Bankerott und Betrug iin Konkurs.

34. Ju strafbarer Absicht verübte Zerstörung vdcr Bcschädi-

gung vou Eiscnbahnen, Telegraphenapparaten odcr Te-

legraphenlinien.
35. Jcdc Zcrstörung oder Beschädigung von beweglichem

oder nubcwcglichem Eigenthum.
36. Vergiftung von HanSthieren oder von Fischen in Teichen,

Fischweihern oder Behältern.

In den vorstehenden Bcgriffsbezcichnungc» ist dcr Vcr-

snch vou allcn Handlungen inbegriffen, welche durch die Gc-

fctzgcbuug bcidcr kontrahircndcn Ländcr als Verbrechen odcr

Vergehen bestraft wcrdcn.

In allen dicscn Fällen ledoch, ob es sich nin Verbrechen

odcr um Vcrgchen handle, kann die AuZlicfcrung nnc

stattfinden wenn dic gleiche Handlung nach dcr Gefetzgebnng

desjenigen Landes, an wclchcs das Begehreu gerichtet wird,
ebcufallS strafbar ist.

Artikel 3.

Die polilischen Verbrechen und Vergehen sind von dem

gegcittvärtigcn Vcrtragc anSgcschlosscn.

Es ist ausdrücklich festgesetzt, daß ein Individuum, dcsscn

Auslicfcrung gewährt worden ist, in keinem Falle weder

wegen irgend eincs scincr Anslicfcrung vorangcgangcncn

politifche» VcrgchcnS, noch wcgcn cincr Haudlnng, die mit
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cincin solchen Vcrgchcn konnex ist, vcrfolgt odcr bestraft 24. Nov.

werdcn darf. 1869.

Ebenso darf Niemand wegen irgend eines, in der gegen- ^g"'^
wärtigen Uebereinkunft nicht vorgcfchcncn Vcrbrcchcns odcr

Vcrgchcns vcrfolgt oder bestraft wcrdcn.

Artikcl 4.

Das Auslicfcruugsbcgchrcn muß immer auf diplomati-
schem Wege gcstcllt wcrdcn.

Artikcl 5.

Wer wcgen einer dcr im 'Art. 2 dcs gegenwärtigen

Vertrags vorgcschenen Handlung vcrfolgt wird, soll ans dcn

Vorwcis cincs Vcrhaftsbcfchls odcr ciucr andern dic ncim-

lichc Kraft bcsitzcndcn Urknndc, welche von der zuständigen

auswärtigen Behörde ansgcstcllt und im diplomatischcn Wcgc

beigebracht ist, vorläufig verhaftet wcrdcn.

In dringcndcn Fällcn soll die provisorische Verhaftnng
auch stattfinden auf eine durch dic Post odcr durch dcn

Tclcgraphen gcmachtc Auzcigc, daß cin Vcrhaftsbcfchl bc-

stehe, immerhin nnter der Bedingung, daß diese Auzcigc,

wenn dcr Angeklagte sich nach der Schweiz geflüchtet hat,
dem Bundespräsidcntcn odcr, wcnn sich dcr Angckiagtc »ach

Bclgicn gcflüchtct hat, dcm Ministcrium dcr ausw'ärtigcu

Augclcgcuhcitcn in gchvrigcr Form ans diplomatische»» Wcgc

gcmacht wcrdc.

Dic provisorischc Verhaftung soll in dcr Form uud uach

dcu :licgcln vollzogcu ivcrdcn, ivelchc dic Gcsclzgcbnng dcr

Rcgicruug, an dic jcncs Ansnchcn gcstcllt ivordcn ist, vor-

schreibl; sic soll abcr aufhören, wcnn nach drci Woche» von

dem Moment dcr Vollziehung an gercchnct, dcr Angeschnl-

digtc nicht Mitthciluug vou dcm durch dic zuständige aus-

wärtigc Behörde crlasscucu Vcrhaftsbcfchl crhaltcn hat.
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24. Nov. Wenn dcr Angeschnldigte in dcr vorgeschriebenen Frist
1869. von dein durch dic auswärtige zuständige Behörde gegen ihn

4'^ruar „„z^st^teu Berhaftsbefehl Mittheilung erhalten hat, so ist

scinc provisorische Verhaftung während zwei Monaten, vo»

dem Zeitpunkte ihrer Vollziehung an gerechnet, aufrecht zu

erhalte».

Dic provisorische Verhaftung wird aufgchobcn wcrdcn,

wcnn bei Ablauf dieser Frist der Angeschuldigte nicht

Mittheilung erhalten hat, entwcdcr von einer Vcrnrtheilung,
oder von einem Erkenntniß der Gerichtskammer, oder einem

Entscheide der Anklagekammcr, oder von einer kriininalge-

richtlichen odcr zuchtpolizcilichen, von der kompetenten

Behörde erlassenen Verfügung, wodurch das verfolgte oder

angeklagte Individuum förmlich und gesetzmäßig dcm Straf-
richtcr überwicscn wird.

Wenn die Auslieferuug stattzufiuden hat, so wird der um

die Auslieferung angegangene Staat dcm audcru Staatc,
der sie verlangt, auf dessen Begchren dic nöthigc Zcit gc-

statten, damit er sich der Mitwirkung der Bchördcn dcr

zwischenliegenden Staaten versichern kann, uud sobald diese

Mitwirkung erlaugt ist, soll das auszuliefernde Jndividunm
an der Gränze des Staates, bei dcm diesclbe nachgesucht

worden, zur Verfügung des nachsuchenden Staates gcstcllt

werden.

Von der letztern wird dcr Tag und Ort, an wclchcm dic

Uebergabe bewerkstelligt werden kann, Anzeige gemacht werden.

Artikel 6.

Wenn eine Auslieferuug stattzufinden hat, so sollen alle

sequestrirten Gegenstände, welche geeignet sind, das

Verbrechen oder Vergehen zu konstatireu, sowie diejcnigcn
Gegenstände, welche vom Diebstahl herrühren, nach Ermessen
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dcr koiupctcutcu Vchördc, dcm reklamirenden Staate zuge- 24, Nov.

stellt wcrdcn, gleichviel, ob die Auslieferung infolge Ver- ^^69.

Haftung des Augcklagtc» wirklich ftattfiudcu kaun odcr ob ^ 1^79'^
solches nicht möglich ist, weil der Augcklagtc oder dcr Ver-

urthciltc sich aufs Neue gcflüchtct hat vdcr gestorben ist.

Gleichermaßen sollen alle Gcgcnständc ausgclicscrt iverdcu,

die dcr Angeklagt« in dem Landc, iu das cr sich gcflüchtct,

versteckt oder in Verwahrung gcgcbcn hat uud dic spätcr

aufgefunden werdcn svlltcn.

Immerhin blcibcn die Rechte vorbehalten, wclchc dritte,
in dic Ilntcrsuchuttg nicht vcrivickeltc Personen, auf dic im

gcgcnwärtigcn Artikel bezeichneten Gegenstände erworben

haben.

Artikcl 7.

Dic Auslicfcruug wird uur bcwilligt cntivcdcr auf die

Vcibringnng eines Urtheiles oder eincs ErkcuutnifscS dcr

Gcrichtskammcr (Ci>,-m>bre du Conseil), oder eines Ent-

schcidcs dcr Anklagckammcr, odcr ciucs kriminalrechtlichcn

odcr zuchtpolizcilichen, von dcm kompctcntcn Richtcr odcr

der kompctcntcn Bchördc crlasscncn Vcrfügung, wodurch das

angeschuldigtc oder angeklagte Individuum förmlich und

gesetzmäßig dcm Strafrichtcr übcnviesen wird.

Diese Aktcn müsscn in Original odcr iu amtlich

beglaubigter Abschrift in dcr durch dic Gcsctzgcbung dcs Staates,

dcr die Auslieferung verlangt, vvrgcschricbcncn Form

ausgcstellt sci».

Sic solle», so weit möglich, das Signalement dcs

auszuliefernden Individuums, sowie cinc Abschrift dcr auf die

ciugcklagtc Haudluug anwcudbaren Gcfctzcsbestimmungcn

enthalten.
Wenn über dic Fragc Zwcifcl cntsteht, ob das Vcrbrcchcn

odcr Vergehen, welchcs Gegenstand dcr Verfolgung ist,
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24. Nov. unter die Bestimmungen dcs gegenwärtigen Vertrages falle,
1869. ^ werden nähere Aufschlüsse verlangt, nach deren Prüfung

^
1870^ ^ Regierung, an welche das Ansliefcrnngsbcgehren ge¬

richtet ist, darüber entscheidet, ob demselben Folge zu

geben sei.

Artikel 8.

Wcnn das Individuum, desse» Auslieferung verlangt

wird, in dcm Landc wohin cs sich gcflüchtct hat, wcgcu

eines dort begangenen Vcrgchcus oder Verbrechens in

Untersnchung gezogen oder vernrtheilt ist, so kann seine Auslieferung

verschoben werdeu, bis dicsc Untersuchung niedergeschlagen

oder bis der Angeklagte freigesprochen odcr dcr

Untersuchung entlassen ist, oder bis zu dem Zeitpunkte, wo

er seine Strafe ausgestanden haben wird.

Ist dicscs Individuum in dem glciehc» Lande wegen

privatrechtlichen Verbindlichkcitcn, dic cs gegenüber vou

Privatpersonen eingegangen hat, verfolgt odcr verhaftet, so

soll die Auslieferung dennoch stattfinden; cs bleibt aber

der geschädigten Partei vorbehalten, ihre Rechte vor dcr

zuständigen Behörde geltcnd zn machcn.

Wird dic Auslicfcruug dcs glcichcn Individuums von

zwei Staaten wcgcn verschiedener Verbrechen odcr Vergehen

verlangt, fo wird die a»gesprvche»e Regierung darüber

entscheiden und dabei die größere Strafbarkcit dcr cingcklagtcu

Handlung oder die-größcre Lcichtigkcit, mit welcher der

Verfolgte sofern Grund hiezu vorhanden ist, vou cincin Land

nach dem andern überlicfcrt wcrdcn kann, nm für dic cinc

Anklage nach der andern vor Gericht gestellt zn werden, in

Betracht ziehen.

Artikel 9.
DaS anêgeliefertc Jndividnnm kann für kcinc audc^c

GcsetzeSverletzung verfolgt odcr vcrurthcilt wcrdcn als für
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diejenige, welche die Auslieferung begründet hat, es wäre 2t. Nov.

denn der Angeklagte ausdrücklich und freiwillig hiemit ein-

verstanden, und diese seine Einwilligung dem ausliefernden

Staate zur Kenntniß gebracht worden.

Artikel 10.

Die Auslieferung kann verweigert werden, wcnn vom

Zeitpunkte der eingeklagten Handlung oder der Untersuchung,

«der dcr Vcrnrthcilnng an nach dcn Gcschcn dcsjcuigcu Lau-

dcs, in wclchcs dcr Angeklagte sich gcflüchtct hat, die

Verjährung der Strafc vdcr dcr Auklagc ciugctrctcn ist.

Artikcl ll.
Dic Kostcn dcr Verhaftung, der Gcfaugcuhaltuug, dcr

Ucbcrwachung, dcr Vcrpflcgnng und dcs Tranoportcs der

Ausgeliefcrtcn vdcr dcr Zustellung und dcs TrausportcS dcr

in Art. ö dicscs Vcrtragcs crwähutcn Gegenstände nach dem

Orte, ivo die Uebcrgabe stattfindcn soll, fallcn dcmjcnigcn

dcr beidcn Staatcn zur Last, aus dcsscu Gebiet die AnS-

gciicscrtcn verhaftet worden sind. Wenn der Transport pcr

Eiscnbahn verlangt wird, so hat cr auf dicscm ZLcgc

stattzufinden.

Dic dcn zwischcnlicgcndcn Staatcn durch dic Auslicfc-

rung crivachscndcn Transport- und andcrn Kosten wcrdcn

von dcm dic Auslicfcruug verlaugendcu Staatc gcmäß dcr

vorzuweiscudcu Bclcgc bezahlt.

Artikel l2.

Dcr Transit cincs Jndividnunis zniu Zwecke der

Auslicfcruug dcsscibcn von cincr frcmdcn Zccgicrung an eine

cmdcrc kann dnrch die Sehivciz vder Belgien, anf dic in

Original oder in authentischer Abschrift geschehene Vorlage

Jahrgang 187«. Z



34

24. Nov. einer der im Art. 7 erwähnten Prozeßakte bewilligt werden,
1869. wenn jenes Jndividnnm dem Lande, wclches transitirt wer-

^
187<)"^ angehört, und wcnn die Schweiz und Belgien

mit derjenigen Regierung, an welche die Auslieferung
stattfindet, einen Vertrag haben, in welchem die Gesetzesübertretung,

die Anlaß znr Auslieferung gab, enthalten ist,

immerhin unter dcr Bedingung, daß die Gesetzesvcrletznng,

welche die Verfolgung veranlaßt hat, nicht in dcn Bcreich

der Art. 3 und 10 des gcgenwärtigcn Vcrtragcs fallc.

Die durch dicscn Transit veranlaßten Kosten müssen von

dem Staate, der die Auslieferung verlangt hat, getragen

und auf Vorweis der Belcgcaktcn bezahlt werdcn.

Artikcl 13.

Wenn im Laufe eincs Strafverfahrens nicht politischer

Natur eine der beiden Regierungen dic Abhörnug vou

Zeugen, wclchc in dein andern Staate wohnen, oder die

Vornahme jeder andern Untersuchungshandlung für nöthig

crachtct, so soll zn dicscm Zwcctc auf diplomatischem Wcgc
ein Rogatorium SRequisitorial) cingcsandt uud cs soll

demselben durch dic kompetenten Beamten Folge gegcbcn wcrdcn

gcmäß den Gesetzen dcs Landcs, in welchem die Abhornng
der Zengen stattfinden soll.

Die bctrcffcndcn Ncgicrungen verzichici! anf jcdc Fordc-

rung, welche zum Zwecke hätte, dic Nückcrstattuug dcr

Kosten, dic dnrch dcn VeXlzug dcr Nvgcitoricn cntstehcn,

zn verlaugeu, cs wärc dcu», daß cs sich um Ausgabe» für
Kriminal-, Handels- oder gcrichtlich-mcdizinischc Expcrtiscu

handelte'.

Ebenso kann kcincrlci Crsatzfordcrnng gcstcllt wcrdcn für
Koften gerichtlicher Handlungen, dic von Bcamteu dcs ciueu



83

odcr andern Staatcs freiwillig vorgenommen worden sind, 24, Nov.

zum Zwecke der Feststellung von strafbaren Handlungen, die ^'!'.
auf dem Gebiete dcr beiden Staaten von einem später in '^""^
seinem Hcimatlandc dcn bcstchcndc» Gcsctzcn gemäß in

Untersuchung gezogenen Fremden begangen worden find.

Artikcl 14.

Wenn im Laufe eines Strafverfahrens nicht politischer

Natur dcr bclgischeu Rcgicruug die amtliche Zustellung eines

Untcrsuchuugsaktes odcr cincs Urtheils an einen Schweizer

odcr an cincu Bclgier uothwcudig erscheint und umgckchrt,

so soll das im diplomatischem Wcge übcrmittcltc Aktenstück

auf Anordnnng dcs Staatsanwaltcs am Wohnorte durch dic

Vcrmittlung dcs kompctcntcn Bcamten dcr bctrcffcndcn

Person seibst zngcstcllt wcrdcn, und es soll das die

Zustellung konstatircnde Original mit dein Visum versehen

dcr requirircnden Ncgicrung anf dcmsclbcn Wcgc zurückgeschickt

werden.

Artikel 15.

Wenn in einer nicht politischen Strafsache das persönliche

Erscheinen cincs Zcngcn nothwendig ist, so soll derselbe von

dcr Negierung des Landes, in dcm cr wohnt, cingeladcn

wcrdcn, dcr an ihn crgangcncn Vorladung Folge zu leisten.

Im Falle dcr Zeuge erscheinen will, so sind ihm die Reifc-

uud Aufenthaltskosten nach dcn in Kraft bcstchendcn Tarifen
nnd Verordnungen dcS Landes, wo die Abhöruug statlfiuden

soll, zn vergüten.

Kein Zcuge, wcichcm Laudc cr immer augchörc, dcr in

cincm dcr beiden Länder citirt worden ist und frciwillig vor
dcm Richtcr dcs andcrn Landcs crschcint, darf für frühere

kriminelle oder zuchtpolizcilichc Handlungen vdcr Vcrnrlhci-
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24. Nov. lungcn, oder unter dem Vorwande der Mitschuld an den

I8ö9. Handlungen, welche den Gegenstand des Prozesses bilden,
^

1^870^ iri dem er als Zeuge erscheint, verfolgt oder verhaftet werden.

Artikel 16.

Dcr gegenwärtige Vertrag tritt an die Stelle desjenigen

vom 11/14. September 1846.

Dcr Zcitpnnkt, an welchem er in Kraft tretcn soll, wird
im Protokoll über dic Auswcchslung der Ratistkationen festgestellt

werden.

Dieser Vertrag kann zu jeder Zeit von jedem dcr

kontrahirenden Staaten gekündigt werden. Die Kündigung wird

aber erst nach Ablauf eines Jahres vom Zeitpunkte dcr

Notistkation an gerechnet wirksam.

Artikcl 17.

Der gegenwärtigc Vertrag soll ratifizirt uud die

Ratifikationsurkunden sollen in Bern binnen drei Monaten oder

früher, wenn es möglich ist, ausgewechselt werden.

Dessen zur Urkunde haben die beiderseitigen

Bevollmächtigten denselben unterzeichnet uud ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen in doppelter Ausfertigung in Bern am

24. November 1869.

l>8.) ,Gcz.) J.M.Knüsel.
(1.. 8.) (Gez.) prince cke ^aramau ckjmiv^.
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erklärt den vorstehenden Vertrag

als angenommen und seinem

ganzen Inhalte nach in Kraft
erwachsen, und verspricht im
Namen der schweizerischen

Eidgenossenschaft, denselben, so weit
es von ibr abhangt, jederzeit

gewissenhaft zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratifikation vom

Bnndespräsidenten und vom

Kanzler dcr Eidgenossenschaft

unterschrieben uud mit dem

eidgenössischen Staatssiegel
versehen worden.

So geschehen in Bern, den

zwanzigsten Dezember eintausend

achthundert neun uud sechzig

(20. Dezember 1800).

Im Namen des schweiz.

BuudesrathcS,

Der Bundespräsident:

Welti.
(D. 8.)

DerKanzler derEidgeuosseuschast:

Schieß.

><>»«, avant pour agréable 24. Nov.

la Convention qui précède,

l'approuvons, la ratifions et

conti,mon», promettant île la

faire observer selon sa forme

et teneur, sans permettre qu'il

^ soit contrevenu en aucuns
manière quo ce suit.

V^ii /«ì c/c l/um Xous avons

signe le» presente» lettres de

ratitication et v avons fait ap-

poser >'«tre 8ceau Uoval.

Donne au l'abus de Uruxelles,
le viugt'buitième jour du mois

ds Décembre de l'an de grâce

mil buit cent soixante-iieuf.

4. Fcbr.
187«.

1,rui'01.1>.

(IV 8.)

par le Uni.

I.e )Iini»tie de» Vssaire»

étrangères:
.I»Ie« V»» «Irr 8tirK, Ie».

)!ole. Die Auswechslung der Ratifikationen des vorstchciidcn VcrtragS
hat zivischcu dein Herrn Joseph Marlin Kuüscl, BiiudeSraih uud Lhcs

dcS cidgruössischc» Justiz- uud PolizcidcpartkuicuIS, und Hcrru Joscph Niqurt
krinev do (^iu^inaii-Oliittiuv, bclgiichcr (^cschästoträgcr bri dcr schwcizrri^

scheu Eidgeuosscuschast, am 12. Januar 187« in Bern staugcsuudkii.

Gleichzeitig wurde gciuäß Art, ll! scstgcstcllt, daß dicscr Vertrag mit
dcm l. Februar l«7« iu «rast lrctcu soll.
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14 Jan. Kreisschreiben
187«.

4. Febr. des

schweizerifchen Bundesrathes «n die Kantonsregiernngen^

betreffend den vorstehenden Ausliestruugsvrrtrag mit

Belgien.

Nachdem bezüglich der Anwendung des Auslieferungsvertrages

zwischen der Schweiz uud Belgien vom 11/14. September
1846 verschiedene Uebelständc sich ergeben hatteu, wurde im

Lanfe des letzten Jahres dessen Revision an die Hand genommen
und am 24. November 1869 cin neuer Vertrag abgeschlossen,

welcher die beiderseitige Ratifikation erhalten hat uud am 12.

Januar d. I. in Bern ausgewechselt wurde, nuter dem

gegenseitigen Einverständniß, daß derselbe mit dem 1. Februar 1870
in Kraft zu treten habe.

Indem wir Ihnen diesen Vertrag znr wcitern Vermittlung
an die Gerichte und Polizeibehörden Ihres Kantons übersenden,

sehen wir nns veranlaßt, darauf aufmerksam zu machen, daß anch

dieser Vertrag eine wcscntlichc Vervollständigung dcr in dcr

Schwciz üblichen VcrhaftSbcfehle nöthig macht, indem diefclbcn
die eingeklagte Handlung so genan beschreiben müsse», daß

gemäß dein letzten Satz von Art. 2 ermessen werden kann, ob solche

anch in dein reqnirirten Staate strafbar ist.

Dan» aber weicht dcr Vertrag mit Belgien bezüglich dcs

Verfahrens von dem Vertrage mit Frankreich ab, indem auch

die provisorische Verhaftung auf diplomatischem Wcgc vcrlangt
wcrdcn muß und die Ausiicfcruug nur vcrlangt werden kann,

resp, nur bewilligt werden muß, wcnn der Angeklagte bereits

vernrthcilt oder durch förmliches Erkenntniß dem kompetenten

Gerichte znr Bestrafnng überwiesen ist.
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Der Berhaftsbefehl kann also in Belgien nur zur Bcstä- 14. Jan.

tigung der allfällig auf telegraphischem Wege bewirkten Vcrhaf-
tung führen. 1870

'

Dagegen muß zur Begründung des Auslicferungsbcgchrcns,
das auch stets aus diplomatischem Wege gestellt wcrdcn soll, ein

iu gehöriger Form cxpcdirtcs Urthcil odcr ein Erkcnntuiß über

Versetzung in dcn Anklagezustand oder dcr Ucbcrwcisung an dcn

Strafrichtcr produzirt werden.

Wir ersuchen Sic, dic Gcrichts- u >d Polizcibchörden Jhrcs
KantonS hierauf aufmerksam zu machen.

Bern, dcn 14. Jcinncr 1870.

Im Namcn dcs schwciz. Bundesrathes,
Der Vizepräsident:

Dr. I. Dubs.
Dcr Kanzlcr dcr Eidgcnossenschaft:

Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehender Vertrag nebst Kreisschreiben soll in die

Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 4. Februar 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident,

L. Kurz.
Der Nathsschreiber,

1'r Trächsel.
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4. Februar Verordnung
187V.

über

die Bildung von Jagdbannbenrlikn.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in der Absicht, die Fristung nnd Aenffnung des

Gewildes zu fördern,
in Ausführung des Z 17 des Jagdgesetzes vom 19.

Juni 1832, nach Anhörung der Jügerschaften der

verschiedenen Landesgegenden und

auf den Bericht und Antrag der Direktion der Tomcineu

und Forsten,
beschließt:

Kl. Es werden 16 Jagdbannbezirke gebildet. Bom
1. März 1870 bis 1. Oktober 1872 ist Niemanden gestattet,

innerhalb dieser Bezirke zu jagen oder dem Gewild
nachzustellen.

Die Rechte der Grundeigenthümer nach Art. 2 des

Jagdgesetzes vom 29. Juni 1832 bleiben vorbehalten.

Z 2. In Jagdbann gelegt werden folgende Bezirke:

1) Die Fanlhornkette in den Amtsbezirken Ober¬

hasle nnd Jnterlaken.

Die Grenzen sind:

Tic schwarze Lütschine von der großen Scheidegg

hinweg bis Zweilütschinen.

Tie vereinigte Liitschine bis zu deren Einmündung.
in den Brienzer See.
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Der Brienzer See. 4. Fcbnior

Ter Rcichcnbach von der großen Scheidegg hinweg

bis zu seinein Auslauf.
Tic Aare im Haslithal von Neichmbach hinweg bis

in den Brienzer See.

2) Die Niefenkette in den Amtsbezirken Frntigen
und Niedcrsilliincnthal.

Die Grenzen sind:

Ter Fildcrich von dessen Quelle südlich dem Wannenspitz

bis in die Kirrel.
Tic Kirrel von da hinweg bis in die Simwe bei Oen.

Tie Simme von Oen bis zu deren Vereinigung mit
der Kander.

Ter Wildbach, welcher am Wannenspitz entspringt
und die Grenze zwischen den Kirchgemeinden
Adelboden nnd Frutigen bildet.

Tic Engstligcu von obigem Wildbach hinweg bis in

die Kander.

Tie Kander von da hinweg bis zur Simme.

3) Die ??icderhornkette in den Amtsbezirkeil
Oucrsiinmcnthal und Saanen.

Tie Grenzen sind:

Tic Wasscrschcidc dcr Alprnkcttc vom Wildstrnbel bis

zum Arbelhorn (Geltengletscher).

Tcr Lancncilbach von seiner Quelle bis in die Sanne.

Tic Saanc bis in das Torf Saanen.

Tie Straßc von Saanen bis Zwcisimmeu.
Tic sieben Brunnen vom Auimerteugletscher bis in

die Simme.

Tic Siminc von da hinweg bis Zweisimmen.
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4. Febrnar 4) Das Sigriswylgelände im Amtsbezirk Thun.
^ ' Die Grenzen sind:

Dcr Grimbach von der Wasserscheide am Grünenberg
bis in den See.

Dcr Thnncr Scc.

Tie Aare von der Schadau bis zur Einmündung
der Zulg.

Tic Znlg von ihrer Quelle am Grünenberg bis in
die Aare.

5) Der westliche Anfga« im Amtsbezirk Seftigen.

Die Grenzen sind:

Tic Aarc von der Thalgutbrücke bis zur Einmündung
des Gürbenkanals.

Ter Gürbcnkaual bis znr Einmündung des Kehrsatz-

bächleins.

Das Kchrsatzbächlrin bis zur Kreuzung mit der Landstraße

im Dorfe Kehrsatz.

Tic Bcrn-Scstigcnstraßc von obiger Kreuzung hinweg

über Toffen bis Kirchenthnrnen.

Die Riggisberg - Wichtrachstraßc von Kirchenthnrnen

über Mühledorf, Gerzensee bis znr Thalgutbrücke.

e) Wahlern-Albligen im Amtsbezirk Schwarzen¬

burg.

Die Grenzen sind:

Tie Niggisbcrg-Frcibnrgstraßc von der Wisliscmbrücke

über Schwarzenburg bis an die Heitenriedbrücke.

Tas Gebiet des Kantons Freiburg von letzterer Brücke

hinweg bis zur Einmündung des Schwarzwassers

in die Sense; in den Jagdbann fällt also auch der

ganze Gemeindsbezirk Albligen.
Tas Schwarzwasscr von der Wislisaubrücke bis in

die Sense.
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7) Ferenbalm im Amtsbezirk Laupen. 4. Fcbniar

Die Grenzen sind:

Dic Saanc von der Kantonsgrenze gegen Freiburg
hinweg bis in die Aare.

Dic Aarc von da hinweg bis in die Amtsgrenze bei

Mannwnl.
Tus Gebiet dcs Kantons Freiburg, welches an diesen

Theil des Amtsbezirks Lanpen stößt.

Die Gemcindsbezirke Clavalcyics und Miinchcnwylcr
fallen nicht in dcn Jagdbann.

8> Der östliche Aufgan in dcn Amtsbezirken Bcrn
und Konolsingen.

Die Grenzen sind:

Dic Aarc von der Jabergbrücke bis znr Npdcckbrüöe

in Bern.
Dcr Strnßcnzng von der Jabergbrücke übcr Kiesen,

Dießbach, .Hochstetten, Biglen, Worb, Boll, Stettlen,
Ostermundigen und Aargaucrstaldcn bis znr Npdcck-

brücke in Bcrn.

v) Der ??apf und feine Ausläufer in dcn

Amtsbezirken Signa» und Trachselwald.

Die Grenzen sind:

Tic Ilsis von der KantonSgrcnzc gegen Lnzern bis

zur Einmündung in die Emme.

Tic iLmmc von da hinweg bis zur Einmündung der

Grüne.

Tas Gcbict dcs Kantons Lnzern von der Jlfis bis

znm Ahorui.
Tcr Hornbach bis zur Einmündung in die Grüne.

Tic Ginne von da hinweg bis in dic Emme.
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4. Fcbruar 10) Die Feldergegend von Aarwangen und
^'0- Herzogenbuchsee in den Amtsbezirken Aar-

wangcn und Wangen.

Die Grenzen sind:

Dcr Straßcnzug von Murgenthal über Langenthal,

Bleienbach, Hermiswyl nnd Seeberg.

Das Bittwylbächlcin von der Landstraße bei Seeberg

bis zur Kantonsgrenze bei Wynistorf.
Das Gebiet des Kantons Solothurn, welches an den

westlichen Theil des Amtsbezirks Wangen stößt.

Tic Aarc von der Kantonsgrenze beim. Schachenhof

bis zur Einmündung der Noth.
Dic Noth oder Murg von der Murgenthaler Brücke

bis in die Aare.

11) Der westliche Emmcngau in den Amtsbezirken

Burgdorf und Franbrnnncn.

Tie Grenzen sind:

Tic Straße bon Bnrgdorf, von dcr Emmcnbrttcke

durch die Stadt nach Hindelbank.
Ter Hindelbank-Dorfbach bis in die Urtenen.

Die llrtcncn von da hinweg bis Zanggenried.
Dcr Straßcnzug von Zauggenried übcr Fraubrunnen,

Büren zum Hof, Limpach bis an die Kantonsgrenze

gegen Unterminiern.
Das Gebiet dcö Kantons Solothnrn von Limpach

hinweg bis zur Emme.

Tie Emme von der Straßenbrücke bei Bnrgdorf bis

an die Kantonsgrenze unterhalb Kranligen.
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IS) Die Feldergegend von Großaffoltern und 4 Februar

Dießbach in den Amtsbezirken Aarbcrg und ^(1-

Büren.

Tie Grenzen sind:

Die Straßc von Schönbrnnn bis Suberg.
Dcr Lyßbach von Suberg bis an die Aare.

Dic Aarc (rechtes Ufer des Hauptstromes) von der

Einmündung des Lyßbaches bis Büren.
Tic Straßc von Büren iiber Wengi, Rapperswyl

nach Schönbrunn.
Tas Gcbict dcs Kantons Solothnrn, soweit dasselbe

westlich von letzterer Straße liegt.

13) Die .Hügelgegend zwischen Erlach nnd
Nidau in den Amtsbezirken gleichen Namens.

Tie Grenzen sind:

Ter Straßcnzng von Nidau iiber Bühl, Walperswyl,
Siselen, Ins und Erlnch.

Dcr Biclcr See.

14 > Die Berge von Courtelary nnd die Hoch¬
thäler von les Bois, lcS Brenlcnz nnd
Tramelan in den Amtsbezirken Courtelary und

Frcibcrgcn.

Tie Grenzen sind:

Dcr Straßcnzng Sonceboz, Courtelary, St. Immer,
Renan, Cibourg, les Bois, Saignclcgier, Tramclan,
Tavannes nach Sonceboz zurück.

15) Die Rnimenr. und bere» Ansläufer in dcn

Amtsbezirken Münster und Delsberg.

Die Grcnzcn sind:

Die Nanß von dcr Kantonsgrenze bei GiinSbrnnncn
bis in die Birs untcrhalb Münster.
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4. Fcbviiar Die Birs von da hinweg bis zur Einmündung der

^v. Schelten.

Die Schelten von der Kantonsgrenze bis in die Birs
bei Courroux.

Das Gebiet des Kantons Solothnrn, welches westlich

an diese Theile der beiden Amtsbezirke stößt.

16) Die Gegend von Bressancourt und Ocourt
im Amtsbezirk Pruntrut.

Tie Grenzen sind:

Dcr Donos von St. Ursanne bis an die französische

Grenze.

Das Gebiet Frankreichs von da hiniveg bis in die

Nähe von Damvant.
Der Straßenzng von der Schweizergrenze bei Damvant

über Chevenen, Pruntrut, Courgenan nach

St. Ursnnne.

§ 3. Tie Frevel in den Bannbezirken sollen wie die

in dcr geschlossenen Zeit bestraft werden. (Art. 2 des

Gesetzes vom 29. Juni 1832.,

s 4. Die Tirektion der Tomänen nnd Forsten wird
mit der Vollziehung dieser Vcrorduuug beauftragt. Sic
wird ermächtigt, in den Bannbezirken die Zahl der

Jagdaufseher angemessen zu vermehren.

Diese Verordnung ist in die Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Bern, den 4. Februar 1870.

Im Namen des Negiernngsrathes
Der Präsident

L. Kurz.
Ter NathSfchrciber

Ili. Trächsel.
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Verordnung i?. ^ b mir

über

'
l»'"-

Ermeitrrnng ors Uürgsbaches.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Betracht der Gemeinschndlichkcit des unter öffentlicher

Aufsicht stehenden Rüegsbaches, zwischen Hinter-
Ninderbach und Riiegsauschachen, nnd der Nothwendigkeit,

deffen Bett zu erweitern,

gestützt hauptsächlich auf die ll, 12, 24, 37 und

«0 des Gesetzes vom 3. April 1657,

auf den Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

verordnet:

1. Der Nüegsbnch, zwischen Hintcr-Nindcrbach nnd

Riiegsauschachen, in den Amtsbezirken Trachselwald nnd

Bnrgdorf, soll erweitert werden.

2. Ueberall, wo von nun an an den Ufern des

Nücgsbachcs Schwellen oder sonstige Verfichernngen
angebracht werden, soll die Sohlenbreite des Baches

zwischen den untersten Hölzern oder Ettern hergestellt werden

wie folgt:
a,. Bom hintern Rinderbach (Mühle) bis vordem Nin-

derbach (Säge), in den Gemeinden Affoltern, Heimiswyl

nnd Nüegsml, soll die Svhlcnbrcitc 5 F»s>

betragen.

l>. Bon da bis zur Knochenstampfe bei'r Lclmmühlc, in

dcn Gemeinden Heimiswyl, RiiegSan nnd Lützclflüh
tt Fuß.
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12. Februar e. Von da bis zur Einmündnng dcs Ibach bei Rücgs-

bach, in den Gemeinden Lützelflüh nnd Rüegsau

7 Fuß.
cl. Von da bis Reimersbrücklein bei Riiegsauschachen,

in der Gemeinde Rüegsau, 8 Fuß.

3. Ueberall, wo es nöthig erscheint, soll der Rüegs-

bach jeweilen gehörig geräumt werden.

4. Die Böschungen des Baches dürfen nicht steiler als

anderthalbfüßig angelegt werden und zwar ist diese Böschung

vom Fuß der Schwelle oder der Ettcr, wo solche

angebracht werden, zn rechnen. Schwellen, Ettcr odcr Mauern

dürfen nur da, wo eS die Baudirektion gestattet, höher

als I'/? Fuß aufgeführt werden,

5. Die Arbeiten sollen jeweilen nnter dcr Leitung der

Baudirektion aufgeführt werden.

6. Von dem auf diese Verordnung Bezug habenden

Plane soll je ein Topvel in den Archiven der Gcmeiudcn

Affoltern, Lützelflüh, Heimiswyl nnd Rüegsau nicdergclegt
werden.

7. Widerhandlungen gegen diese Verordnung sind mit
einer Buße von Fr. 1 bis Fr. 100 zn bestrafen.

8. Gegenwärtige Verordnnng, welche sofort in Kraft
tritt, soll auf übliche Weise bekannt gemacht und in die

Sammlung der Gesetze und Dekrete anfgenommen werden.

Bern, den 12. Hornung 1870.

Im Namen des Negierungsrathes
Ter Präsident

L. Kurz.
Der Rathsfchreiber

ilr Trächsel.
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VollzicyungSdckret März

zum

Gesrh über drn Handel mit grilligen Getränken

vom 3t. DKtober 1809.

Der Große Roth des Kantons Bern,
in Gemäßhcit des § 11 des Gesetzes über dcn Handel

mit geistigen Gctränkcu vom 31. Oltobcr 18L9,

ans dcn Antrag des Ncgicrimgsrathcs,

beschließt:

§ l. Wer dcn Handcl mit gebrannten geistigen Flüssig-
kcitcn betrcibcn odcr solchc Flüssigkeiten übcr die Gasse

verkanfcn will nnd hiczu nach K 2 in Vcrbiudung mit § 4

des Gcsctzcs vom ül. Oktober l^«!9 einer Bcwillignng
bedarf, hat fich znr Erlangung dcrsclbcn an dcn Ncgicrnngs-
statthaltcr zu wenden. In dem Gcsuchc sind dic Lokali-

tätcn, in welchem dcr Handcl oder Verlauf stattfinden

soll, sowie dicjcnigcn, iu welchen dic znm Verkauf bestimmten

Vormthc von gcbrauutcn gcistigcn Flüfsigkcitcn auf-

bcwahrt wcrdcn sollcn, gcnau zn bczcichncn. Ucbcrdicß

hat dcr Gcsnchstcllcr dnrch cin Zcugnist dcr Gcmcinds-

bchordc uachzuwciscn, das, cr ehrenfähig, cigcncil Ncchtcs

nnd im Bcfitz ciucs gnicn Lcumuudcs ift.

Tic v0m Ncgicrnngsratlic zu crlasscudc Vollzicl,»ugs-

Vcrordnuttg wird dic Fcmu und dic Tuner dicfcr Bc-

n'illigungcn, soivic dic dafür zu bczichcndcu Kanzlci-

cmvlnmcntc bcstimmc».

Jahrgang !«70 4

1870.
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2. März Z 2. Tie Gebühren, welche nach Mitgabe des Z 3
1870. Gesetzes vom 31. Oktober 1809 diejenigen zu bezahlen

haben, die im Besitz einer Bewilligung zum Verkauf
gebrannter geistiger Flüssigkeiten sind, werden von der

Direktion des Innern festgesetzt. Dabei ist hauptsächlich

auf die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes Rücksicht zu

nehmen, über welche die Regierungsstatthalter Auskunft

zu ertheilen haben.

Z 3. Die Direktion des Innern ernennt für je einen

oder mehrere Amtsbezirke einen oder zwei Sachverständige,

welche von Zeit zu Zeit in den Lokalen, in denen geistige

Getränke verkauft und die zum Verkauf bestimmten

Vorräthe von solchen aufbewahrt werden, Nachschau zu halten

haben, ob gesundheitsschädliche oder falsch bezeichnete

geistige Flüssigkeiten vorhanden seien. Ueber das Ergebniß
der Untersuchung ist dem Regierungsstatthalter Bericht zu

erstatten.

Die Sachverständigen werden vom Staate bezahlt.

§ 4. Die Gemeindsbehörden und Polizeiangestellten

sind verpflichtet, auch ihrerseits so weit möglich den

Bestimmungen des Gesetzes über den Handel mit geistigen

Getränken sowie des gegenwärtigen Dekrets Nachachtung

zu verschaffen, auf allfällige Widerhandlungen ein

wachsames Auge zu haben und dafür besorgt zu sein, daß die

Fehlbaren dem Strafrichter überwiesen werden.

§ 5. Das gegenwärtige Dekret tritt sofort in Kraft.

Bern, den 1. März 1870.

Im Namen des Großen Rathes:
Der Präsident

R Brunner.
Der Staatsschreiber

M. v. Stürler.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern t. März

beschließt:
^ ^ '

Vorstehendes Dekret soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 19. März 1870.

Im Namen des Regierungsrathes
Der Präsident

L. Kurz.
Der Nathsschreiber

lir Trächsel.

Bollziehungsdekret 9. Mär;
l87«.

Geseh über die Branntwein- und SpirilusfabriKation
vom 31. Moder I860.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Gemäßheit des § 9 des Gesetzes über die Branntwein-

und Spiritusfabrikation vom 31. Oktober 1809,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

§ 1. Wer die Fabrikation gebrannter geistiger Flüssigkeiten

gewerbsmäßig betreiben will (Z 3 des Gesetzes vom
31. Oktober 1809), hat nach den Vorschriften des

Gewerbsgesetzes vom 7. November 1849 eine Bau- und

Einrichtungsbewilligung und einen Gewerbschein auszuwirken.
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9. Mär, § 2. Der zum Betrieb der Fabrikation erforderliche
ls?«. Gemerbschein darf erst ausgestellt werden, wenn ein Zeug¬

niß von Sachverständigen (Z 3 hienach) vorliegt, wonach

sowohl das Brennereilokal als der Destillationsappnrat
den Vorschriften der einschlagenden Gesetze und Verordnungen

entspricht.

s 3. Die Direktion des Innern bezeichnet fur je

einen oder mehrere Amtsbezirke einen oder zwei Sachverständige.

Dieselben haben die Aufgabe, nach Mitgäbe
einer vom Regierungsrathe aufzustellenden Instruktion
einerseits die neu errichteten Brennereien zu untersuchen

und das im Z 2 vorgesehene Zeugniß iiber dieselben

auszustellen, andererseits in den im Betrieb befindlichen
Brennereien ordentlicher Weise jährlich einmal, außerordentlicher

Weise auch in der Zwischenzeit, wenn der

Regierungsstatthalter es für uöthig erachtet, Nachschau zu haltcn,
ob sowohl die Lokale, als die Tcstilliravparatc in gntcm

Stande seien, insbcsondere ob in den crstcrcn kcinc Fcncrs-

gefo.hr vorhanden, die lctztern gehörig gcreinigt wcrdcn

und ob gesundheitsschädliche Fabrikatc vorhanden scien.

Ueber das Ergebniß dieser Untcrfuchnng haben sie dem

Rcgieruttgsstatthaltcr Bericht zn erstatten.

Die Sachverständigen werdcn vom Staatc bczahlt.

Z 4. Für die nach § 3 des Gcsctzcs von, Oktober

1869 zu erhebenden Gebühren wird folgende Scala
aufgestellt :

Wer

10tt—ll!0ll Maß jährlich fabrizirt, bezahlt Fr. 10—50

1000—2000 „ „ „ „ „ 50 100

2000—3000 „ „ „ „ „ 100-150
U. f. f. U. s. f.
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Das Maximum von Fr. 5000 bezahlt, wer jährlich «. März

1000 Säume nnd darüber fabrizirt. ^"w-

Die Sachverständigen haben unter Zugrundelegung
obiger Scala, sowie mit Berücksichtigung der Zahl und

Größe der Brennavvarate, dcr Einrichtung dersclben und

der Zeit, während welcher die Fabrikation betrieben wird,
ihr Gutachten über dcn Betrag der zu beziehenden

Gebühren abzugeben.

Der RcgicrungSstatthultcr übcrsendet dicscs Giltachten
mit seinem eigenen Berichte der Direktion des Innern,
welche die Gebühr fcstsctzt.

Gcgen dcn Entscheid der Direktion des Innern kann

innerhalb dcr geschlichen Frist von 14 Tagcn, von dcr

Eröffnung dcssclben gercchuct, beim Regierungsrathe Be-

schwerdc gcführt wcrdcn.

Das Nähcrc übcr das bei Festsctzung und bcim Vczug
der Gcbührcn zu beobachtende Berfahrcn bcstiinmt dcr

Ncgicrungsrath.
Z 5. Wer dic Fabrikation gcbranntcr gcistigcr Flüssig-

kcitcu nicht gcwcrbSmäßig bctrcibcu will (K 3 dcs Gcsctzcs

vom 31. Ottobcr 18<!0>, hat beim Rcgicrnngsstatthaltcr
die duzn erforderliche Bcwilligung onSzuivilkcn, für wclche

eiuc AuSfcrtiguug^gcbühr von 30 Navpcn zu bczichcu ist.

Das Nähcrc übcr Form und Dauer dicscr Bcwilligung
bestimmt dcr Ncgicrungsrath.

K C>. Tic Rcgicrungsstatthaltcr haben dafür zu sorgen,

daß die Sachvcrständigcn auch von Zeit zu Zeit in dcn-

jeuigcu Lvkalcu, in wclchcn dic Fabrikation gcbranntcr

gcistigcr Flüsfigkcitcn nicht gcwcrbsmäßig bctncbc» wird,
Nachschau haltcn und darübcr Bcricht crstattc», ob dcr

Fabrikationsbctricb dcn Anfordcrungcn dcr Fcucr- und

GesundhcitSvolizci entsprcchc (K 3).
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9. März S 7. Die Gemeindsbehörden und Polizeiangestellten
187». verpflichtet, auch ihrerseits so weit möglich deu Be¬

stimmungen des Gesetzes über die Branntwein- und Spiritus-
fabrikntion, sowie des gegenwärtigeil Vollziehuugsdekrets

Nachdichtung zn verschaffen, ans allsällige Widerhandlungen
ein wachsames Auge zu habeu uud dafür besorgt zu sein,

daß die Fehlbarcn dem Strafrichter übcrwiescn werden.

K 8. Das gcgcmvärtige Dekret tritt sofort in Kraft.
Ter Rcgiernngsrath ist jedoch ermächtigt, denjcnigcn,

welche gegenwärtig schon die Fabrikation gebrannter geistiger

Flüssigkeiten bctreibcn, deren Brcnncrcien oder De-

stillatiousapparate jedoch den neuen Vorschriften nicht

entsprechen, eine angemessene Frist einzuräumen, innerhalb

welcher sie den Anforderungen des Gesetzes Genüge zu

leisten haben.

Bern, den ». März 1870.

Im Namen des Großen Rathes:
Der Präsident

R Brunncr
Ter Staatsschreiber

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Vollziehungsdekret soll in die Gesetzsammlung

anfgenommen werden.

Bern, den IS. Mörz 1870.

Im Namen des Negierungsrathes
Der Präsident

L. Kurz.
Der Rathsfchreiber

I>r. Trächsel.
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WchldeKrctc.

Dekret 2. März
1870.

über

die Stimmrrgistrr.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des K 7, Ziffcr 1 dcS Gcsctzcs über

die Volksabstiinmnngen und öffcntlichcn Wnhlcn vom

31. Oktober 1869,

auf dcn Antrag dcs Rcgicrnngsrathcs,

beschließt:

iz I. In jcdcr Einwohncrgemeindc wird ein Stimm-

rcgistcr, das heißt cin Verzeichnis; dcr politisch

stimmberechtigten Bürger geführt. Dic Stimmrcgistcr bildcn die

einzige gültige Grundlage dcr Stimmgcbnng.
Die Führung nnd Bcanfsichtignng der Stimmrcgistcr

liegt dem Gcmcindcmth ob.

Dcr Gcmeindcrath ist von Amtes wegen verpflichtet,
alle Ortseimvohncr in das Stimmrcgistcr einzntragcn, von

deren Stimmbcrcchtigung cr Kenntniß l)«t. Zu dicscm

Zwecke hat er die Wohnsitzrcgistcr, dic Staats- uud Ge-

meindcstcucrrcgistcr odcr andere in scincr Verwahrung
liegcndc amtliche Kontrollen zu Nathc zu ziehen.



56

S. März § 2. Das Stimmregister ist in alphabetischer Ordnung,
^'6- anzulegen und soll über jeden Stimmberechtigten folgende

Angaben enthalten:

a. den Familiennamen und den Bornamen;
b. die Angabe der Gemeinde und des Kantons, iu

welchen er heimatberechtigt ist;
e. das Geburtsjahr;
ll. den Stand oder Beruf.

Z 3. Sobald die Verordnung des Negierungsrathes,

welche die Bürger zu einer Stimmgebung einberuft,
bekannt gemacht ist, und zwar spätestens 14 Tage vor dem

Abstimnlungstag, hat der Gemeinderath das Stimmregister
einer genauen Durchsicht zu unterwerfen. Tiefe nmfastt:

1) Die Eintragung derjenigen Personen, welche durch

Vollendung des zwanzigsten Altersjahrs, Einwohnung,

Entvogtnng oder ans irgend einem andern Grunde

das Stimmrecht erworben haben (Z 3 der

Staatsverfassung).

2) Tie Streichung derjenigen Personen, welche gestorben

oder durch Wechsel des Wohnorts, Verlust der

Ehrenfähigkeit oder aus irgend einem andern Grunde das

Stimmrecht verloren haben (S 4 der Staatsverfassung).

Diese Ergänzung und Berichtigung des Stimmregisters
ist von Amtes wegen vorzunehmen (§ 1 letztes Alinea).

s 4. Das uach § 3 berichtigte Stimmregister wird
unmittelbar nach erfolgter Durchsicht bis am dritten Tage

vor der Abstimmung, Mittags 12 Uhr, zu Jedermanns
Einsicht in der Gemeindeschrciberei aufgelegt. Während

dieser Frist können geltend gemacht werden:
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1) Die Begehren solcher Kantons- oder Schweizerbürger, 2. März

welche das Stimmrecht in Anspruch nehmen, aber von ^"w'

Amtes wegen nicht eingetragen wurden;
2) allfällige Einsprachen gegen das Stimmrecht Dritter

oder gegen vorgenommene Streichungen.

Die Behörde ist schuldig, jede Anmeldung zur
Eintragung ans das Stimmregister in das Protokoll
aufzunehmen, doch ist der betreffende Bürger ans Verlangen

verpflichtet, seine Anmeldung mit NamcnSunterschrift zu

bescheinigen. Kantons- odcr Schmeizerbürger, wclche in
den Aufenthalts- oder Wohnfitzrcgistcrn dcr Gcmcinde

eingctragcn sind, können nicht zur Borlage von Answcis-

fchriften angchaltcn wcrdcn; Kantons- odcr Schwcizcr-

bürger jedoch, welche in dcn Aufenthalts- odcr Wohnfitzrcgistcrn

nicht eingetragen sind, haben cin Zeugnis; übcr

ihre Ehrcnfähigkcit beizubringcn, nnd dcn Nnchwcis zu

leisten, daß sic sich wenigstens 30 Tage nnmittclbar vor
den Wahlen odcr Abstimmungeil in der Gcmcindc aufgc-

haltcn habcn.

Ter Einsprcchcr hat die Einsprache mit Namcnsuntcr-

schrift zu bestätigcu nnd dcrsclbcn die crfordcrlichcn
Belege bcizufügcn.

iz 5. Nach Schluß dcr Auflagcfrist hat dcr Gcmciudc-

rath llntcr Zugrundclcgung dcr Bcrfassnng nnd dcr bc-

stchcndcn Gcsctze übcr jcde Anmcldung nnd jede Einsprache

zu entscheiden.

Dcn Bürgern, welche ans dicsc Wcisc neu in das

Stimmrcgistcr eingctragcn werdcn, sind »och am glcichcu

Tag die Schriftcn zuzustcllcn, wclche nach dem Dckrct

über das Abstimmuugsvcrfahrcn jcdcm Stimnibcrcchtigtcn

ausznthcilcn sind. Bcrwcigcrt dagcgcn dcr Gcmcindcrall)
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2. März einem Kantons- oder Schweizerbürger die anbegehrte Ein-
1870. tragung in das Stimmregister, so hat dieß in Form eines

motivirten schriftlichen Abschlags zu geschehen, welcher dem

Betreffenden ungesäumt mitzutheilen ist.

Auch der Entscheid über eine Einsprache ist ungesäumt,

sowohl dem Einsprechet' als Demjenigen, gegen den die

Einsprache gerichtet war, schriftlich mitzutheilen.

Nach Erledigung der Anmeldungen nnd Einsprachen,

aber spätestens am Borabend des Abstimmungstages, wird
das Stimmregister abgeschlossen nnd die Zahl der Stimm-
berechtigten durch ein Verbal beglaubigt.

Das in solcher Weise abgeschlossene Stimmregister

macht sür den Abstiinmungstag unbedingt Regel und bleibt

unverändert bis zur nächsten Revision, ausgenommen ist

der in § 0 vorgesehene Fall von Beschwerdeführung und

Berichtigung des Stimmregisters durch Entscheid oberer

Behörde.

K 0. Beschwerden gegen die Entscheide des Gemeinderathes

find binnen acht Tagen, von dcm Abstimmnngstag

an gerechnet, uu dcn Regierungsstatthalter dcs Amtsbezirks

einzureichcn, wclcher sie mit allfälligen Bclegeu und scinem

eigenen Berichte sofort an dcn NcgicrungSrath zu

übermitteln hat.

Ter Regierungsrath entscheidet über die eingelangten

Beschwerden. Für kantonale Abstimmungen ist dicser

Entscheid endgültig, unvorgreiflich dem Entscheid dcs Großen

Rathes über die Gültigkeit der Wahl. Bei Wahlen in
den Nationalrath hingegen kann auch dcr Entscheid des

Negierungsrathes zum Gegenstand einer eigentlichen

Wahleinsprache gcmacht werden (Art. 14 und 27 des Gesetzes

vom 30. Dezember 1850).

Hat der Entscheid cine Berichtigung des Stimmregisters
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zur Folge, so ist dieselbe durch ein Verbal der entschei- 2. März

denden Behörde zu beglaubigen.

Z 7. Jede unbefugte Aenderung eines Stiinmregisters
unterliegt, wenn keine böse Absicht vorwaltet, einer Buße

von 5 bis 50 Franken oder einer Gefangenschaft von 1

bis 10 Tagen.

Im Falle von Gefährde ist die Handlung als Fälschung

einer öffentlichen Urkunde anzusehen nnd zn bestrafen.

5 8. Wer wissentlich dnrch falsche Angaben die

Aufnahme eines Nichtstimmberechtigten in das Stimmregister

bewirkt, mag diese ihn selbst oder einen Andern betreffen,

und wer die Streichung eines wirklich Stimmberechtigten

von dein Stimmregifter verursacht, wird, wenn es bei dem

Versuche bleibt, mit einer Buße von 5 bis 50 Franken

oder einer Gefangenschaft von 1 bis 10 Tagen bestraft.

Hat aber in Folge dieser Handlung eine unbefngte

Stimmgebung oder eine Verdrängung vom Stimmrecht

stattgefunden, so wird dieß mit Gefangenschaft von 20

Tagen bis I Monaten bestraft.

§ 9. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft. Der
Regierungsrath wird mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Durch dasselbe wird definitiv aufgehoben das Gesetz

über die Stimmregister vom 3. Juni 1851.

Bern, den 2. März 1870.

Iin Rainen des Großen Rath es :

Der Präsident

N. Brnnner.
Dcr Staatsschreiber

M. v. Stürler.
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S. Mörz
187«.

Dekret
über die

Feststellung des Ueprasentationsvcrhaltnisscs dcr Kan-

tonalen MrhlKrrile und die Eintheilung des

Staatsgebiets in politische Versammlungen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des § 7, Ziffer 2 und 3 des Gesetzes

über die Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom

31. Oktober 1869,

auf dcn Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

ZI. Die Zahl der Mitglieder des Großen Rathes,

welche die kantonalen Wahlkreise zu wählen haben, wird

nach Maßgabe der Volkszählung von 1860 festgesetzt wie

folgt:
Zahl dcr Mitgiicdcr

Oberland. 5cc>m',ahl. dcs

Großcn RolhcS.

1. Oberhasle 7,220 4

2. Brienz 4,133 2

3. Unterseen 5,413 3

4. Gfteig 6,513 3

5. Zweilütschinen 4,628 2

6. Frutigen 10,002 5

7. Saanen 4,821 2

8. Ober-Simmenthal 7,826 4

Uebertrag 50,556 25
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Zahl der Mitglieder 2. März
Seelenzahl. des 187V.

Großen NalhcS.

Uebertrag 50,556 25

9. Nieder-Simmenthal 10,211 5

10. Hiltersingen 4,897 2

11. Thun 6,277 3

12. Stefsisburg 10,052 5

Mittclland.
13. Thierachern 5,765 3

14. Gurzelen.... 5,426 3

15. Belp 6,139 3

16. Riggisberg 7,633 4

17. Guggisberg 5,086 3

18. Wählern 5,808 3

19. Köniz 9,376 5

20. Bern: Obere Gemeinde 11,596 6

21. „ Mittlere „ 10,976 5

22. „ Untere 6,444 3

23. Bolligen 7,923 4

Emmenthal.
24. Biglen 8,227 4

25. Münsingen 5,166 3

26. Tiefchach 6,047 3

27. Hochstetten 5,7! !9 3

28. Signau 7,532 l

29. Lmignan 10,047 5

30. ^anpcrswyl 5,208

3l. Sumiswald ,!,!>l1 3

32. RüejMU 6,502 3

33. Huttwyl !>/>!>7 5

Uebertrag 23l,7"l 118
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2. März
1870. Oberaargau. Sccleiizahl.

Zahl der Mitglieder
des

Großen Rathe«.

Uebertrag 234,701 118

34. Rohrbach 8,043 4

35. Langenthal 9,172 5

36. Aarwangen 6,664 3

37. Oberbipp 8,380 4

38. Herzogenbuchsee 9,999 S

39. Burgdorf 9,037 5

40. Oberburg 6,852 3

41. Kilchberg 8,917 4

42. Bâtterkinden 5,466 3

43. Jegenftorf 7,074 4

Seeland.

44. Wohlen 6,009 3

45. Laupen 8,933 4

46. Aarberg 7,164 4

47. Schüpfen 8,173 4

48. Büren 8,575 4

49. Nidau 11,207 6

SO. Erlach 6,396 3

51. Biel 8,138 4

Jura.

52. Neuenstadt 4,116 2

53. Courtelary 9,401 5

54. St. Immer 12,264 6

55. Dachsfelden 6,483 3

56. Münster 5,930 3

Uebertrag 417,094 209
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Zahl der Mitglieder
seelenzahl. de?

Großen Rathes.

Uebertrag 417,094 209

57. Delsberg 7,217 4

58. Bassecourt 5,224 3

59. Laufen 5,195 3

60. Freibergen 10,251 5

61. Pruntrut 11,713 6

62. Courtemaiche 10,177 S

466,871

Tie Gesammtzahl der Großrathsmitglieder
betrögt 235

§ 2. Die gegenwärtige Eintheilung des Staatsgebiets
in politische Versammlungen bleibt einstweilen unverändert.

s 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Durch dasselbe werden die Dekrete, betreffend die

Feststellung des Repräsentationsverhältnisses im Großen Rath,

vom 2. März 1858 nnd 23. Dezember 1865 definitiv
aufgehoben.

Bern, den 2. März 1870.

Im Namen des Großen Rathes:
Der Präsident

R. Brunncr.
Der Staatsschreiber

M. v. Stürler.

2. Mörz
1870.
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S. März Dekret,
betrcffcnd

die Begehren sür Revision der Staatsverfassung oder

sür iNcherordcuttichc Gesammterneuerung des

Großen Rathes.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des § 7, Ziffer 5 des Gesetzes über

die Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 31.

Oktober 15«!),

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Z 1. Achttausend stimmberechtigte Bürger können zu

jeder Zeit verlangen, daß die Frage, ob eine Revision dcr

Staatsverfassung oder cinc Gesamnttcrncucrung dcs Großcn

Rathes stattfinden solle, dem Berncrvolkc zur Abstimmung

vorgelegt merdc.

§ 2. Das Verlangen wird aus dem Wege der schriftlichen

Eingabe an den Regierungsrath gcstcllt.

Tie Stmimberechtiguttg jedes Untcrzcichncrs ist vom

Führer des Stimmrcgistcrs, wo dcr Uutcrzcichucte seine

politischen Ncchtc ausübt, zu bezeugen.

Für dicse AmtSvcrrichtnng darf kcinc Gcbühr bczogcn

wcrdcn.

§ 3. Ei» nach K 2 gcstclltcö Bcgchrcn vcrblcibt wnh-
rcnd der Taucr vou sechs Monaten in Gültigkeit.
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Demgemäß kommen bei der Ermittlung der nach § 1 2. März

erforderlichen Anzahl Unterschriften die Stimmen in Be- ^"t>

rcchnung, welche in dem Zeitraume dcr uumittclbar vor-
Mlsgcgangenen sechs Monate nbgcgcbcu worden sind.

§ 4. Der Regierungsrath hat die eingelangten

Begehren dem Großen Rath innerhalb eincs Monats vorzulegen,

sobald die Anzahl derselben von solcher Erhcblichkcit

ist, daß die Anwendung dcr ^ 22 odcr 2!),^ dcr

Staatsverfassung in Frage kommen könnte.

§ 5. Ueber das Vorhandensein der nach Z 1—3

erforderlichen Bedingungen entscheidet der Große Rath.

Im Falle der Bejahung Hut dcr Großc Rath dic Frage

ohne Verzug dem Volksentscheid zu untcrstclleu.

§ il. Dieses Dekret tritt sofort iu «ruft. Ter
Regierungsrath ist mit dessen Vollziehung beauftragt.

Durch dasselbe wird definitiv uufgehobcn das Gesetz

betreffend die Abstimmungen iiber VcrfassuiMrcvisioncn
und Gcsammterueueruugeu dcs Großcu Rathes vom 26.

Mai 1851.

Bern, den 2. März l«70.

Im R a m e u d e c G r o ß e n R a t h e s :

Der Präsident

N. Brunner.
Der Staatsschrciber

M. v. Sturler.

Jahrgang 1«7»
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ii.M°rz Dekret
187«. über

das Verfahren bei Volksabstimmungen und

öffentlichen Wahlen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des § 7, Ziffer 4, des Gesetzes über

die Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen vom 3l.
Oktober 1869,

aus Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Bekanntmachung der Vorlagen.

K 1. Die Gesetzesvorlagen und Botschaften, welche dem

Volksentscheid unterstellt werden sollen, sind durch

Austheilung an die stimmberechtigten Bürger bekannt zu

machen.

Sie sind zu letzterem Zwecke in hinreichender Anzahl

von Exemplaren und spätestens drei Wochen vor dem Tage
der Abstimmung an die Regiernngsstatthalter zn Handen

der Präsidenten der Einwohnergemeinderäthe zu versenden.

Anordnung der Abstimmungen.

Z I. Tie politischen Versammlnngen werden zur
Vornahme der Volksabstimmungen und öffentlichen Wahlen
jeweilen durch eine Verordnung des Negierungsrathes
einberufen.
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Die Verordnung bezeichnet die Verhandlungsgegenstände, n. Mär;
bestiinmt die Fristen siir die Wahl der Mitglieder des

AusschnsseS (s 4 des Gesetzes) und dessen Konstituirnng,
sowie die Tage der Abstimmung und die Termine für die

nachfolgenden Ermittlungen.
Lie ist spätestens drei Wochen vor dem Tage der

Abstimmung zn erlassen nnd durch Einrückung im Amtsblatt
bekannt zu machen.

H Z. Ter Regierungsstatthalter hat das Nöthige
anzuordnen nnd darüber zn wachen, daß in sämmtlichen

Ortschaften des Amtsbezirks die AnSthcilung der

Gesetzesvorlagen, die Bekanntmachung der Verordnung und das

Umbieten vorschriflsgcmäsz stattfinde.

Die Abstimmung dcr im Dienst stehenden Militärs ist

wo möglich cinigc Tage vor dcm allgcmcincn Abstimmungs-

tag vorzuncbmcu. Tic Militiirdircttion hat fich mit dcn

Kommando'5 der Trnvpcnkörpcr iu Beziehung zn scizcn

und die nöthigen Anordunugcu zn trcffcu, das; dic Militärs
vou ihrcm ^limmrccht Gebrauch machcn töuncn.

5 4. In jedcr Einivolnicrgcmcindc hat dcr Gcinciudc-

rath dafür zu sorgcn:

Ii das? dic AnSthcilnttg dcr GcictMvorlagcn uud

Botschaften nu dic stiniindcrcchiigtcn Bürgcr spntcstcns

zwci Wochcn vvr dcm Abstimmungviag staitfindc;
ä> das; glcichzcitig dic Vcrbandlttug^gcgcustäudc. dic

Znsanimcnfctznng dcS Ausschusses und dic Bczcich-

nnug dcS AbstiinmnngSlvlalS durch öffcnllichcu
Anschlag und auf andcrc gccignctc Wcisc bctannt gc-

macht, nnd

dast am zivcitcu Tag vor dcr Abstimmung jcdcm

stimmbcrcchligtcn Bürger cinc Aiiowci^karic übcr
sciuc ^timinl'cn'chtignttg zugcücltl ivird.
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11. März Den Stimmberechtigten, welche erst nach Schluß der
IS?«. Auflagefrist in das Stimmregister eingetragen werden, sind

die Gefetzesvorlagen und Ausweiskarten noch am nämlichen

Tage zuzustellen; und andere Stimmberechtigte, welchen

diese Schriften nicht zugekommen sind, können solche noch

bis zum Vorabend des Abstimmnngstages reklamiren.

Die Stimmberechtigten, welche am Abstimmungstag

von ihrem Stimmrecht nicht Gebranch machen, sind

verpflichtet, ihre Ausweiskarten sofort dem Führer des Slimm-
registers wieder zuzustellen. Geschieht dieß nicht innerhalb
einer Frist von zwei Tagen, von dem Abstimmungstag

an gerechnet, so ist der Gemeinderath berechtigt, die Äus-
weiskurten gegen eine Gebühr von 26 Rappen einfordern

zu lassen.

Z 5, Jede Einwohnergemeinde, welche als Sitz einer

politischen Versammlung erklärt wird (vergleiche § 7, Ziffer
2, des Gesetzes), bat ein angemessenes Lokal für die

Abstimmungen einzuräumen.

Die Wirthshäuser sind ausgeschlossen.

Im Abstimmungsloral soll ein hinreichender Raum

abgetreunt und so eingerichtet werden, daß jeder Bürger

frei und ungestört seine Stimm- uud Wahlzeddel schreiben

und einlegen kann.

§ 6. Im Abstimmungslokal sind drei Arten von

verschlossenen Urnen aufzustellen, nämlich:

die K o n t r ollu r n e von blauer Farbe zur Aufnahme

der Ausweiskarten;

die Stimm urne von rother Farbe znr Einlage der

Stimmzeddel;

die Wahlurne von weißer Farbe, zur Einlage der

Wahlzeddel. Es kann auch für jede einzelne Wahlver-
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Handlung (Nationalrath, Großrath, Amtsrichter?c.) eine lt. März

besondere Wahlurne aufgestellt werden. ^l?'
Tie Art der Wnhlverhandlnng ist mit deutlicher

Aufschrift anzugeben.

An den Abstimmnngstagen sind anch die Stimmregister
im ^okal aufzulegen,

Zz 7, Tie Answeistarten und in der N.,lcl von
blauer Farbe, laute» auf den Namen des stiiumbercchtigten

Bürgers nnd tragen die entsprechende Nummer des

Stimmregisters,

Tie Stimmzeddel find von röthlicbcr Farbe und

enthalten die Aufschriften der zum Volksentscheid gclaugen-
deu Borlagen ; es ist ans denselben ausdrücklich zu bemerken,

daß oie Auuahme einer Vorlage durch cin Ja" und die

Verwerfung dcrsclbcu dnrch ci» „Nciu " bezeichnet wird.

Für jede Wahivcrhaudiuiig wird cin l csondcrcr Wahl-
zcddcl vorabfolgt.

Verfahren bei den Abstimmungen.

Z 6. Tic Vcrhaudlnttgcn ocr politischc» Vcrsammlung
sind öffentlich und werden dnrch einen Ausschuß von - i'i
Mitgliedern gclcitct nnd überwacht <§ 4 dcs Gcschcs).

Wahrend dcr Slimuigcbuug und dcrcn Ermittlung
durch den Ausschuß hat jcder Stimmbcrechtigtc Zutritt zu

dem Lokal, in welchem sie stattsindct,

K l>. Tic Stimnigcbung siudct nu dcn in dcr Vcrord-

nnng fcstgcsclzlcn Tagen statt nnd zivar vou Morgcns l0
bis N'achmittngs 4 Uhr.

Jeder Stimmcude erhall gcgcu Abgabc sciucr Aus-
wciskartc die nöthigcu Stimm- und Wahlzcddel. Hat cr

scine Stimm- nnd Wohlzcddcl gcschricbcn, so legt er dcn
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li. März Stimmzeddel ill die rothe Urne und die Wahlzeddel in die
187«. ,vgjfzg Urne.

Die Mitglieder des Ausschusses dürseu nur die eigenen

Zeddel ausfüllen.

Schrcibbüreaux der Parteien sind nicht gestaltet.

Nach Empfang der Stimm- und Wahlzeddel darf der

Bürger das Abstimmungslokal nicht verlassen, bis er

dieselben eingelegt hat.

Tie Gefammtoperalion der Abstimmungen nnd Wahlen
soll ohne Unterbrechung vor sich gehen.

H 10. Der Ausschuß ernennt den Prästocuten aus

seiner Mitte nnd bezeichnet die Protokollführer.

Für die Organisation und Handhabung der Ordnung
im Abstimmungslokal, sowie für die Koittrolliruug der

Ausweiskarteu nnd die Ueberwachung der Urnen kann sich

der Ausschuß in Sektionen theilen. Jede Sektion soll aus

wenigstens zwei Mitgliedern bestehen.

Bei der Ermittlung, Protvkollirung und Eröffnung der

Stimmgebung hat das ganze Kollegium mitzuwirken.

§ 11. Während der in H für die Sninmgebnng
festgesetzten Zeit hat der Ausschuß gauz besonders darüber

zu wachen, daß der Stimmende mit der auf der

vorgewiesenen Answeiskarte bezeichneten Person identisch sei,

daß er nnr einen Stimmzeddel uud für jede Wahlvcr-
handlung nnr einen Wahlzeddel erhalte, und daß cr sich

vor Einlage der Stimm- und Wahlzeddel nicht aus dem

Abstimmungslokale entferne.

5 12. Um 4 Uhr Nachmittags wird die Stimmgebung

geschlossen und dcr Ausschuß bcginut mit der Oeffuuug
der Urnen und mit der Prüfung uno Ermittlung der

Stinnug' bung.
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unvertheilt gebliebenen Stimm- oder Wahlzeddel gezählt,

protokollirt und versiegelt.

Dann folgt die Prüfung der Stimmzeddel und die

Ermittlung und Protokollirnng der Stimmgebung iiber die

Vorlagen, sowie die Versieglung der Stimmzeddel.

Endlich folgt die Prüfung der Wahlzeddel und die

Ermittlung der Wahlergebnisse. Werden gleichzeitig mehrere

Wahlverhandlnttgen verschiedener Art vorgenommen, so ist

über jede Wahlverhandlnng ein besonderes Protokoll
aufzunehmen und es sind die betreffenden Wahlzeddel ebenfalls

getrennt zu versiegeln.

Wenn die Zahl der eingelangten beschriebenen Stimm-
und Wahlzeddel die Zahl der abgegebenen Stimmkarten

übersteigt, wird die betreffende Wahlverhandlnng dcr

politischen Versammlung als ungültig erklärt.

§ 13. Für die Prüfung der Stimm- nnd Wahlzcddcl

durch den Ausschuß sind nachstehende Grundsätze zu

beachten :

1) Leere Stimm- nnd Wahlzeddel sind nngültig und

werden bei der Berechnung der absoluten Mehrheit
nicht gczählt;

2) Wahlzeddel, auf wclchcu mchr Namcn stchcn, als für
die betreffende Verhandlung Pcrsoncn zn wählcn
sind, sind ebenfalls ungültig, werden aber bei der

Berechnung der absoluten Mchrhcit gezählt;

3) Wahlzeddel, welchc so mangelhaft bczcichnct sind, daß

begründete Zweifel darüber obwnltcn, wclchcu

Pcrsoncn die Stimme gilt, sind ungültig, so wcit es dic

undcutliche Namcnsbezcichnnng betrifft;
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11. März 4) Wahlzeddel, auf welchen für die gleiche Stelle der

nämliche Name mehrere Mal geschrieben steht, sind

gültig; der betreffende Name wird aber nur ein Mal
gezählt;

5) Wahlzeddel, welche weniger Namen enthalten, als
Personen zu wählen sind, bleiben gültig.

8 14. Die Protokolle sollen enthalten:

1) den Tag nnd den Zweck der Verhandlung;
2) die Zahl der eingelangten Ausweiskarten;
3) die Zahl der leeren Stimm- nnd Wahlzeddel;

4) die Zahl der in Berechnung fallenden Stimmzeddel
und das Ergebnis; der Stimmgebung

5) die Zahl der in Berechnung fallenden Wahlzeddel

und das Ergebniß der Wahlen, nebst allfälligen
Beschlüssen des Ausschusses über die Gültigkeit zweifel-

hafter Wahlzeddel.

Für jede Wahlverhandlung sind die Angaben

getrennt einzutragen;

6) die Ernennung dcr Abgeordneten an die Kreis- und

Bezirksausschüsse.

Die Protokolle find am Schluffe der Verhandlungen

öffentlich zu verlesen, doppelt auszufertigen und von den

Mitgliedern des Ausschusses zu unterzeichnen.

Von jedem Protokoll bleibt ein Topvel in deu Händen
des Präsidenten des Ausschusses. Die eingegangenen
Ausweiskarten nnd die unvertheilt gebliebenen Stimm- uud

Wahlzeddel sind an das Negierungsstatthalteramt
einzusenden.

8 15. Für die auf den Tag der Abstimmung außerhalb

ihres Wohnorts befindlichen Militärs bestimmt das
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Kommando Zeit und Ort der Stimmgebung. Zur Leitung 11. März

nnd Ueberwachung der Verhandlungen ernennen die Mili-
tcirs ans ihrer Mitte eiueu Ausschuß. Sind Offiziere,
beziehungsweise Unteroffiziere anwesend, so hat der im
Grad älteste Offizier oder Unteroffizier das Präsidium zu

übernehmen.

Die Militärs haben ihre Namen in cin Verzeichniß

einzutragen, wclchcS je nach dcn vorznnchmcndcn Abstim-

mttngcn kreis- oder bczirkswcisc gcordnct ist.

Sie erhalten dagegen dic nöthigc» Stimm- nnd Wahl-
zeddcl.

Tie Wahlzcddcl sind vom sommando untcr Vcilage
der eutsvrcchcudcn Vcrzcichuissc und ProtokollSanSzügc direkt

an die Ncgicruugsftattlmltcr zu Handcn dcr bctrcsscudcn

OrtS-, Kreis- odcr BczirkSmiSschüsse zu vcrscudcu.

Tic Stimmzcddcl dagcgcn sind nutcr Bcilagc cincs

Vcrzcichnisscs sämmtlichcr Stimmcndcn an dcn Rcgicrungs-

rath zn übcrmittcln.

Uebcr dic Vcrhandlungeu ivird cin Protokoll gcnilirt,
(!j l4). Tassclbc ist dcm NcgicrnngsrMc cinzuscndcn.

Weiteres Verfahren nach dcn Abstimmungen.

K ll!. Bci Abstimmuugcu übcr GcscbcSvorlagcn nnd

bei Wahlen oder Wablvorschlägen, wclche dic cinzclncn

politischcn Vcrsammlnngcn sclbftständig zn treffen bnbcn,

hat der Präsident ein Toppcl dcs Protokolls und dic vcr-

siegeltcn Stimm- odcr Wnblzeddcl sofort nn das Ncgie-

rungsstntthaltcramt zn übcrscndcu.

Tie Protokollc übcr dic Wahlcn dcr kanlonalcn

Geschwornen verbleiben beim NcgicrnngSstatllmltcramt bis
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11. März zum Ablauf der Einspruchsfrist (ss 18, 111 und 20 des
187«. Gesetzes vom 31. Juli 1847). Die andern Protokolle

hat der Regierungsstatthalter dem Regierungsrath zu

übermitteln.

s 17. Wenn die politische Versammlung nicht

selbstständig, sondern gemeinsam mit mehrcrn andern politischen

Versammlungen Wahlen zu treffen hat, so sind nach

Ermittlung der Stimmgebung noch Abgeordnete zu ernennen,
welche bei der Ermittlung des Gesammtergebnisses für deu

betreffenden Kreis oder Bezirk mitzuwirken haben.

Werden in solchen Fallen zwei odcr mchrcre Wahl-
verlmudlnngen verschicdeuer Art, z. B. vou Großräthen
odcr Rationalräthen, vorgenommen, so sind für jede Art
von Wahlverhundlnttgcn Abgcordnctc zn crucnncn.

Diesen Abgeordnetcn werdcn je ein Doppcl des

Protokolls und die bctrcffendcu Wahlzeddel versicgclt übergeben.

s 18. Tie Abgeordneten trcten uu den in dcr Vcr-

ordnung des Ncgicnmgsrathcs festgefctztcn Tagen und

Orten zusammen.

Sie konstituircu sich, unter dcm Vorsitz dcs ältesten

Mitglicdcs, je nach ihrem Mandat, als Bezirksausschuß,

als kantonaler oder cidgcnössischcr KreiSanSsckuß uud

ernennen einen Präsidenten, sowic die erfordcrliche Zahl von
Sekretären und Stimmenzählern.

§ l!>. Ju deu Kreis- uno BczirtSausschüsscn werdcn

die Protokolle und Wahlzeddcl der politischcu Versammlungen

entsiegelt und, so weit es nöthig ist, gcprüst, das

Gcsammtergcbni!'! ausgemittclt und protokollirt.

Erhcbcn sich Reklamationcn irgcnd einer Art, so hat
der Ausschuß vor Allem die Erheblichkeit und sofern diese

bejaht würde, auch die Begrüudetheit der Reklamation zu
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begutachten, wobei für jede politische Versammlung eine 11. März
Stimme abzugeben ist und die Mehrheit der Stimmen
entscheidet.

K 20. Ueber jede Verhandlung der Ausschüsse ist ein

besonderes Protokoll aufzunehmen. Tasselbe soll enthalten:

1) die Gesammtzahl der in allen politischen Vcriamm-
knngcn des betreffenden Kreises odcr Bezirks ausge-
lchciltcn WMzeddcl;

2) dic Gesammtzahl dcr lccrcn Wahlzcddel;

3 > die Gcsammîzalil dcr in Bcrcchnnng fallcndcn Wahl-
zcddcl;

4) dic Angabc dcr absolntcn Mchrbcit;

5) die Namen der gewühlten Personen;

6) die Namen der Kandidaten, wclche für einen zwcitcn
oder dritten Wahlgnng im Vorschlag bleiben, mit

Angabc dcr Stimmcnzabl, wclche jcdcr dcnclbcn cr-

haltcn hat;

7) dic Angabc dcr crhcblich crtlärtcn Ncklamationcn

gcgen dic Vcrhandlungcn cin>elncr polirischer Bcr-

sammlungcn;

«) das Gutachtcn des Ausschnsscs über diese Ncllama-
tioncn.

Wahlzcddcl von iin Ticnst stclicndcn Militärs <5 l5)
sind bci dcr Ermittlung dcs absolmcn Mchrs milzubcrcchncn

und zu zählen, sofcrn sie vor dcr Unicrzcichnnng dcs

Protokolls cinlangcn. Später cinlangcnde Walilzcddcl sind

ungültig.

Tas Protokoll ist offcntlich zn vcrlcscn, doppcli aus-

znfertigcn und von dcm Präsidciücii, dcn Sckrcliircn und

den Stimmcnzählcrn zu untcrzcichncn.
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11. Mörz Das eine Doppel sammt den Protokollen der politischen
187». Versammlungen ist dnrch den Präsidenten sofort dem Re¬

gierungsrath zu übersenden, das andere Doppel hingegen

dem Regierungsstatthalter znr Niederlegnng in das

Amtsarchiv.

Tie Wahlzeddel bleiben bis nach Ablauf der Einspruchsfrist

auf dem Regiern,igsttatthalteramt nufbewabrt und

sollen nachher vernichtet werden.

§ 2l. Wer die absolnte Mehrheit der Gesammtzahl
der in Berechnung fallenden Wahlzeddel einer selbständig
wählenden politischen Versammlung, eines Kreises oder

Bezirkes für eine Wahl oder einen Wahlvorschlag erhalten

hat, ist gewählt oder vorgeschlagen.

Bei den Wahlen der kantonalen und eidgenössischen

Geschwornen gelten schon im ersten Wahlgang Diejenigen
als gewählt, wclche in demsclbcn die meisten Stimmen
erkalten haben, auch wenn es nicht die absolnte Mehrheit ist.

S 22. Erhält bei ciner Wahl oder bei cincm

Wahlvorschlag eine größere Zahl von Personen dic absolute

Mehrheit, als zu wählen oder vorzuschlagen war, so sind

diejenigen als gewählt odcr vorgeschlagen zn bctrachtcn,

welche die größere Zahl Stimmen ans sich vereinigt baben.

Bei Stimmcnglcichhcit entschcioct das Loos; dasselbe

wird, unter der Kontrolle des Ausschusses, durch den

Präsidenten derjenigen Walübehördc l politische Versanimlnng,
Bezirksausschuß, kantonaler odcr eidgenössischer Krcisaus-
schuß) gezogen, welcher die Ausmittlung dcs Wahlergebnisses

obliegt.

Hat sich bei kantonalen Wahlen im ersten Wahlgang

die absolute Melirheit nicht auf so viele Personen

«ereinigt, als zu wählen oder vorzuschlagen sind, so wird



zn einem zweiten Wahlgang geschritten, wobei doppelt so ll.Mcirz
viele Kandidaten in der Wahl bleiben, als noch Wahlen ^t)-
zu treffen sind, und zwar diejenigen, welche die meisten

Stimmen erhalten haben. In diesem zweiten Wahlgang
entscheidet dann die relative Mehrheit.

§ 24. Hat sich bei Wahlen iu den Nationalrath
im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit nicht auf so

viele Personen vereinigt, als zn wählen sind, so findet ein

zweiter, ganz freier Mahlgang statt, bei welchem wieder

Diejenigen als gewählt gelten, wclche in demselben die

absolute Mehrheit der Stimmcn auf sich vercinigen.

Ist auch bcim zweiten Wahlgang die absolnte Mehrheit

für die zu wählenden Mitglieder nicht vorhanden, so

wird zu einem dritten Wahlgang geschritten, wobci drci

Mal so viel Kandidaten in der Wahl blcibcn, als noch

Wahlen zu treffen sind und zwar diejenigen, wclchc die

mcistcn Stimmen eriialten hubcn.

Im drittem Wahlgang gcltcn Ticjcnigcn als gcwählt,
wclche in demselben die meisten Stimmen erhalten haben,

anch wenn cs nicht die absolnte Mehrheit ist.

Z 2,'>. Die Anordnungcn für den zweiten odcr dritten

Wahlgang sind bereits in dcr Vcrordnung (Z 2i vorznfchen.

Um die Stimmgabe dcr Militärs (§ 15) an einen:

zwcitcn oder dritten Wahlgang möglich zu machcn, sind

die Ausschüsse verpflichtet, ihnen durch Vermittlung dcr

betreffenden Militärkommando's Mitthcilnng von dcn Namcn

derjenigen Kandidaten zu machen, welche in dcr Wahl gc-
blieben sind.

Das Verfahren bei den Abstimmnngcn »nd dic Criniti
lung dcr Ergcbnissc durch die Lokal-, Krcis- uud Vczirks
ausschüsse findct i» glcichcr Wcisc statt, wie dies in dcn

§H 8 bis 22 für dcn crstcn Wahlgang vorgcschricbcn ist.
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11. Mörz Bekanntmachung der Abstimmungsergebnisse

und Erledigung von Beschwerden und Einsprachen.

§ 26. Das Ergebniß der Stimmgebung über Gesctzes-

vorlagen und Botschaften ist jeweilen durch das Amtsblatt
öffentlich bekannt zn machen nnd dem Großen Rath in
seiner nächsten Sitzung mitzutheilen.

§ 27. Das Ergebniß der Wahlen in den Nationalrath

ist durch das Amtsblatt und das Ergebniß der

übrigen Wahlen und Wahlvorschläge auf andere geeignete Weise

zu veröffentlichen. Ueberdies ift de» Gewählten von ihrer
Wahl fchriftlich Anzeige zu machen, bei den Wahlen in den

Nationalrath durch den Regierungsrath und bei allen

andern Wahlen durch die Präsidenten der Lokal-, Kreisoder

Bezirksausschüsse.

Bei Wahlvorschlägen ist den vorgeschlagenen Personen

keine Anzeige zu machen.

K 28. Bei den Wahlen in de» Nalionalrath »nd den

Großen Rath, sowie bei den Wahlen der Amtsrichter nnd

deren Ersatzmänner haben sich die Gewählten binnen acht

Tagen bei dem Regierungsrath über die Annahme oder

Ablehnung der Wahl zn erklären. Das Stillschweigen

wird als Annahme ausgelegt.

Bei den kantonalen nnd eidgenössischen Geschwornen

verbleibt es hinsichtlich der Erklärung über Annahme odcr

Ablehnung dcr Stelle, dcr Einscnduug dcr Wcchlvrotokollc,

dcr Bcschwcrdcführung nnd dcrcn Entscheidung bci den

Bestimmnngc» dcr ^ ll, l.'i, l7, 16, ü,, 2,, „ud 21

des Gcsetzeo übcr dic Organisaiion dcr Gcrichtsbchörden

vom ">I. Juli 1817 und dcr ^ 25, 26, 27, 2,^ u»d 2!' ocs

Gesetzes übcr die Bundcsrechtspslcge vom 22. Juni 1849.
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§ 29. Sind mehrere sich gegenseitig ausschließende lt. März

Wahlen ans die gleiche Person gefallen, so ist dieselbe durch

den Regierungsrath ungesäumt zu einer beförderlichen

Erklärung zn veranlassen, welche Wahl sie annehme.

Wenn mehrere Wahlen ans Personen fallen, die sich

wegen Verwandtschaft oder aus andern Gründen gegenseitig

ausschließen, so ist durch den Regierungsrath
deuselben eine Frist znr Erklärung über freiwilligen Rücktritt

von der Wahl zn bestimmen und wenn die Sache auf
diesem Wege nicht erledigt winde, durch das Lvos zu

entscheiden, welche der stch ausschließenden Wahlen gültig
sein solle.

Wo in Folge solcher Verhältnisse Wahlen dahinsallen,

ist die Vornahme neuer Wahlen anzuordnen.

K :!(>. Beschwerden gegen die Verhandlungen einzelner

politischer Versammlungen sind binnen drei Tagen, vom

Tage der Verhandlnng hinweg, vermittelst schriftlicher

Eingabe znr Kenntniß des RegierungSstatthalterS zn Handen

des Regierungsrathes zn bringen.

Terselbe entscheidet über alle Beschwerden, welche gegen

die Abstimmungen über GeseüeSvorlageu einlange», ferner

über alle Beschwerden gegen Wahlverhandluuge», welche

zwischen dem ersten »nd zweiten oder dem zweiten und

dritteil Wahlgang erhoben werden, sofern die Gesauiiilt-

wahlverhmidlungc'tt des betreffenden Kreises oder Bezirkes,

die Gültigkeit derselben vorausgesetzt, noch zn keinem ab-

schiießlichen Ergebniß gefühlt haben.

Haben dagegen die Gesammlivahlvel Handlungen des

betresfeudeu Kreises oder Bezirkes, die Gültigkeit derselben

vorausgesetzt, zn einem abschließliche» Ergebnis; gesührt,

so enlscheidet über die eingelangte» Beschwerde» bei kaii^
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II. März tonalen Wahlen der Große Rath und bei eidgenössischen

Wahleil der Nationalrath.

s 31. Einsprachen gegen die Gültigkeit des

Wahlergebnisses können binnen einer Frist von sechs Tagen, vom

Abstimninngstage an gerechnet, schriftlich bei dem

Regierungsrath gellend gemacht werden. Alle nach Ablauf dieser

Frist erfolgenden Einsprachen fallen außer Betracht.

Zum Gegenstand eigentlicher Wahleinsprachen kann

Alles gemacht werdcn, was während deS ganzen Verlaufes
der Wahlverhandlung Gcsctzwidrigcs vorgefallen ift, mit
Einschluß dcr Enlschcide des NegicrungsrathcS übcr

vorläufige Wahibcschwcrdcn (s 30). Gcgcnstaud cigcutlicher

Wahleiusprachcu ist auch das Stinimrccht Einzcluer, welche

nach Abschluß des StimmrcgiftcrS als stimnibcrechtigt
anerkannt odcr als nicht stimmbcrechtigt gestrichen worden

sind, und bei eidgenössischen Wahlen auch dcr Eutscheid

des Negierungsrathes über das Stimmrecht Einzelner.

H 32. Bei eidgenössischen Wahlen hat dcr Regicrnngsrath,

nach Ablans der Einspruchsfrist (5 ^!lj, sämmtliche

auf die Wahlen bezügliche Akten sammt allfälligen
Einsprachen und scincm Gutachten darüber an den

schweizerischen Bundesrath zn Handen des Nationalrathes zu

übermitteln.

Bei Wahlen in dcn Großen Rath, bei Wahlvorschlägen

für Bezirksbeamte, sowie bei bestrittenen Wahlen von
Mitgliedern und Ersatzmännern des Amtsgerichts hat der Re-

gierungsralh seine Vorlage an den Großen Rath zu richten,

welchem der Entscheid über die Wahleinsprachen und dic

Anerkennung oder Kassation dcr Wahlen zusteht.
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Nichtbestrittene Wahlen von Mitgliedern oder Ersatz- li.März
Männern des Amtsgerichts werden vom Regierungsrath
anerkennt.

Z 33. Bei kantonalen Wahlen, deren Gültigkeit blos;

angefochten ist, weil Nichtstiiniuberechtigte daran Theil
genommen haben, oder weil Stimmberechtigte davon

ausgeschlossen wurden, ist die Ungültigkeit auszusprechen, wenn

nach der Zahl der nnbefugt Zugelassenen oder der unbefugt

Ausgeschlossenen ein anderes Resultat hätte
herauskommen können. Im entgegengesetzten Falle bleibt die Wahl
gültig.

Schlußbcstimmttng.

s :!1. Tieseö Dekret tritt sofort in Kraft. Ter Re-

giernngsrath hat die nöthigen Berorduuugeu zu dessen.

Vollziehung zu erlassen.

Tnrch dasselbe treten definitiv außer Kraft: daS Gesetz

über die öffentlichen Wahlen vom 7. Oktober I6.',i uud

die Verordnung über die Abstiinmnugsweisc der im Tienst
stehenden Militärs vom 20 Januar 1801.

Bern, den II. März 1870.

Im Nam eu des Großen Rathes:
Ter Präsident

R Brunncr
Ter Staatsschreiber

M. v. Stiirlcr.

Jahrgang Z«7t>
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il.MSrz Der Regierungsrath des Kantons Bern^ beschließt:

Vorstehende vier Dekrete sollen in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 19. März 1870.

Im Namen des Negierungsrathes-
Ter Präsident

L. Kurz.
Der.Rathsfchreiber

llr. Trächsel.

21. März Verordnung,
1870. betreffend

Form und Daner dcr Bewilligungen für den Verkauf
gebrannter geistiger IlWgKeitkn.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausfuhrung des Z 1, zweites Lemma des

Bollziehungsdekrets zum Gesetz iiber deu Handel mit geistigen

Getränken vom 1. März abhin,

ans den Antrag der Tirektion des Innern,

beschließt:

§ l. Tie Bewilligungen zum Verkauf gebräunter

geistiger Flüssigkeiten sind auf die Dauer von höchstens
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fünf Jahren auszustellen und sollen nach dem dieser Ver- ll.Marz
ordnnng angehängten Formulare ausgefertigt werden.

§ 2. Fiir die Bewilligung ist eine jährliche Kanzlei-
gcbühr von Fr. 1 zu bezahlen, welche jeweilen im Monat
Januar zum Voraus entrichtet werden soll, jedoch für
mehrere Jahre oder für die ganze Dauer dcr Bewilligung
auf einmal bezahlt werden kann.

Hinsichtlich dcs Bczugs uud der Verrechnung dicscr

Gebühren gelten im Uebrigen die einschlagenden

Vorschrifteil der Verordnung betreffend die Gebühren für Ge-

wcrbscheine vom 23. Juni 1803.

Z 3. Formulare für Bewilligungen sind gegen ein

Emolument von 35 Rappen für Druckkosteil und Stenipel,
welches bei Ausstellung dcr Bcwilligung von dem

Betreffenden zurückzuerstatten ist, bei der Tirektion des

Innern zu bezieheil.

s 4. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und ist

in die Sammlung der Gesetze und Dekrete einzurücken,

sowie durch das Amtsblatt bckannt zn machen.

Bern, den 21. März 1870.

Im Namen des Regieruugsrathes:
Der Präsident

L. Kurz
Ter Rathsfchreiber

Dr Trächsel.



84

n März Formular
187«.

Bewilligungen zum Verkauf gebrannter geistiger

Flüssigkeiten.

Der Rcgicrungsstatthaltcr des AmtslirurKs

ertheilt

in Gemäßheit des Z 1 des Vollziehungsdekrets znm Gesetz

über den Handel mit geistigen Getränken vom 1. März
1870 dem in

die Bewilligung

zum Verkauf gebrannter geistiger Flüssigkeiten.

Die Dauer der Bewilligung ist Jahre, und

es werden an dieselbe folgende Bedingungen geknüpft:

1) Daß der Inhaber der Bewilligung den einschlagenden

Vorschriften des Gesetzes über den Handel mit geistigen

Getränken vom 31. Oktober 1869 und des Voll-
ziehuilgsdekretes zu diesem Gesetze vom 1. März 1870

genau nachkomme;

2) daß derselbe vor Ablauf der Tauer der Bewilligung
rechtzeitig nm deren Erneuerung einkomme;

3) daß er, falls sein Geschäft in der Zwischenzeit in ein

anderes Lokal verlegt wird, hievon dem

Regierungsstatthalteramte gehörige Anzeige mache.
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Erklärungen
zwischen

dem schweizerischen DunÄesrathe und der belgischen Regie-

rung, betreffend die gegenseitige Mittheilung von

Todschcinen.

(Vom 9. März 1870,)

9, März
21. März

187«,

Drr schweizerische Bundesrath,

Namens dcr Kantone Zürich,
Bern, Luzcrn, Uri, Schwnz,
Unterwalden (Db und Nid dcm

Wald), Glarus, Zug, Solo-
thuru, Bascl (Stadt uud

Landschaft), Lchasfhanscu, Appcnzcll

(bcidcr Nhodcn), St, Gallen,
Granbündcn, Aargau, Thurgau,
Tcssiu, Wallis und Genf;

uud

die belgische Regirrung,

von dcui Wuuschc gclcitct,
sich dic gcgcnscitigc Mtthcilnng
von Todschcincn zn sichcrn, habcn

Folgcndcs vereinbart:

et

/e Oo?i«eii «ui's«e,

au nom cles cantons ds

Surick, Uerue, ducerne, Uri,
8elnv) x, blutervvulden (le Haut
et I« Uus), Claris, /ouA, 8o>

leure, Uüle (Villo et tücmipugue),

KolmtUinuse, Appenzell (les
àeux libodes), 8t. t^ìall, les

Llrisons, ^r^ovio, 'I'liur^ovie,
'1'essin, Valais et Lleuuvo,

ilësirunt assurer la, comuni»

incutimi iveiprocine d'actes de

décès, sont convenus de ce czui

suit:
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S.März Artikel I.
21. März

1876 Regierungen der soge¬

nannten Kantone uud die

belgische Regierung verpflichten sich,

die mit der Beforgung der

Civilstaudsregistcr beauftragten
Civil- nud geistlichen Beamten

anzuhalten, in der Schweiz

(durch Vermittlung der

Bundeskanzler der belgischen

Gesandtschaft in Bern, und in

Belgien dem schweizerischen

Konsulate in Brüssel, die Tod-

scheiuc der auf ihrem Gebiete

verstorbenen Personen, welche

dem andern kontrahirenden

Staate augehörten oder dort

geboren oder doinizilirt waren,
mitzutheilen, und zwar ohne

darum angegangen zn wcrdcn,
ohue Verzögerung noch Kosten,

uud in der landcsüblichcn

Form. >

Ariikcl 2.

Dic iu der Schweiz in dcut-

schcr odcr itaiieuischcr Sprachc,

sowie die in Belgic» in flämi-
schcr Sprache abgefaßten Tod-

scheinc sind mit ciner durch dic

zuständige Bchördc gchörig

beglaubigten französischen Ucbcr-

setzuug zu bcgleiteu.

Article 1".

I^e (Gouvernement belge et
les (Gouvernements <les lüun-

tons ci-àessus àësignès s'eiiga-

gent à astreimlre le» fonction-
nairss eivils et ecclésiastiques

clnrrgês «le lu, tenue <les re-
gistres cle l'ëtut civil à coin»

muniquer en IZelgique au lüou-

suint suisse à Bruxelles, en

Luisse (pur l'intermêàmire às

lu (ülmneolleris federale) à In

Légation àe IZelgique û IZerue

les actes àe àëeès des per»

sonnes mortes sur leur terri-
toile et qui étaient originaires
àe l'autre bltat contractant,, ou

qui étaient nëes ou àomiei-

liées, et cola sans en être re-
qui», saus «leluis ni finis, en

lu forme usitée àans le pu)s.

Article 2.

Les nctss àressës en liei-
gique àans la langue tiuiMmls
et ceux àressës en Luisse <lu»s

les langues ullemunàg nu ita-

lienns, seront uccompuguvs
à'une traduction française àû-

meut certitiëe pur l'uutoiitê
compétente.
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Artikel 3. I

Gegenwärtige Erklärung ist

gegen eine entsprechende Erklärung

der belgischen Regierung
«uszutauschcu, und cs wird
dieselbe einen Monat »ach ihrein
Datum in Kraft trcteu.

So gcscheheu iu Bcrn, dcu

9. März 1870.

Im Name» dcs schwcizcrischcn

Bundesrathes,

Der Bundcspräsidcnt:

Dr. I. Dubs.

(L. 8.)

Der Kauzlcrdcr Eidgcuosscufchuft:

Schieß.

Xrtlele 3.

La présente declaration sera

ëebangèe contre une déclara-
tion corrsspouàaute àu Conseil
kêàêral suisse, et elle sortira,

ses effets un mois après sa

date.

l'ait u /j, u^c//c«, le 9 ölars
187«.

Le ^liuistre àes Affaires

étrangères:

Z^ult » Van cker 8ti«K«Ien.

S. März
21. März

187«.

(L. 8.,

Der Regierungsrath des Kantons.Bern
verordnet

^>ie Bekanntmachung vorstehender Uebereinknnft dnrch das

Amtsblatt und deren Aufnahme in die Gesetzsammlung, mit

der Weisung an sänimtliche Pfarrämter des Kantons, in Ge-

mäszhcit der Artikcl 1 und 3 dcrsclbcn, vom 9. April 1870

hiniveg die Todschcinc dcr in ihren Gemeinden verstorbenen.
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9. März Angehörigen des Königreichs Belgien jeweilen unanfgefordcrt,

^18^0 ' unverzüglich und nnentgeltlich, in der üblichen Forni, jedoch

nicht auf Stempelpapier ausgestellt, zu Handen der belgischen

Regierung der schweizerischen Bundeskanzlei einzusenden, welch'

letztere die französische Uebersetzuug der in deutscher Sprache

abgefaßten Todscheine besorgen wird.

Bern, den 21. März 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Ter Präsident

L. Kurz.
Ter Rathsschreiber

Dr. Trnchscl.
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Uebereinkunft
über

gemeinsame Bestimmungen sür die Fischerei im Rheine,

kinschUchlich des Rntersees, sowie in ihren Zuflüssen

zwischen Konstanz und Dasei.

Abgeschlossen am 9. Dezember 18l!9.

Ratisizirt von dcr Schweiz dcn LI. Januar 187».

„ vom Großherzogthum Baden den 22. Februar 187».

9. Dez.

I8«9.
2. April

187».

Der Bundesrath

der

schweizerischen Lidgenosscuschast,

nach Einsicht und Prüfung
der Ucbcrcinknuft, wclche

zwischen sciucui Bevollmächtigte'»
uud dcmjcuigcu Sciucr könig-

lichcu ,s>oheit dcs Groschcrzogs

vou Badcu übcr gcmciusamc

Bcftiiumuugcu für dic Fischerei

im Rhcinc, cinschiicßlich dcs

Untcrsccs, sowic in dcn Zu^
flüsscn zwifchcu Konstanz uud

Bafcl, am 9. Dczcmbcr vvrigcn

Jahrcs zn Bcrn abgcschlosscn

und uuterzcichnct ivordcn ist, uud

wclchc fvlgcudcrmaftcn lautct:

Friedrich,
von lIvttcs Knadcn

Großhcrzog von Baden,

Herzog von Mzrimzr».

Rachdcm zwifchcu Unfcrcm
Bcvvllmächtigtcn nnd dcm Bc-

vollniächtigtcu dcs Bundcsrcithcs

dcr Sch>vcizcrijchcn Eidgcnosscn-

fchaft cinc Ucbcreiukuuft übcr

gcmciusauic Bcstiiumtingcn für
dic Fifchcrci ini !)ihcine, cin

schließlich dcs Untcrfces, sowie

in ihren Znflüsscn zwifchcu Eonstanz

nnd Basel, zn Bern am

9. Dczcmbcr I8li9 abgcjchlosscn

uud untcrzcichnct, uud »achdcni

dicsc Ucbcreiukuuft, tvclchc alj»
lautct:
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S. Dez. Um die werthvolleu Fischarte» im Rheine, einschließlich des
1870. Unterstes, sowie in ihren Zuflüssen zwischen Konstanz und Basel,

^I87l)^ 6" erhalten und zu vermehrcn, habe» der Bundesrath dcr schwei¬

zerischen Eidgenossenschaft und die Regierung vou Baden

beschlossen, gemeinsame Bestimmungen über die Fischerei in den

bezeichneten Gewässer» zu vereinbaren uud zu diesem Zwecke zu

Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundesrath drr schweizerischen Eidgenossenschast:

den Buudesrath I)r. Karl Schenk;

Seine Königliche Hoheit drr Groschcrzog von Baden:

Allerhöchst Ihren Geheimrath im Handelsministerinm, Dr.
Rudolph Dieb,

zwischen welchen, nach Vorlage ihrer in gehöriger Form
befundenen Vollmachte» folgende Uebereiukuuft, unter Vorbehalt
der Natifikatio», abgeschlossen worden ist:

Artikel l.
Bei»> Fischfange ini Cheine, einschließlich des Untersees,

sowie in ihren Zuflüssen zwischen Konstanz und Basel, ist
verboten :

Jede ständige Vorrichtung (Fischwehr, Fach) uud jede Au-

Wendung feststehender Netze (Spcrrnctze), welche anf mehr als der

Hälfte der Breite des Wcisseriaufes bei gewöhnlichem niedrigen
Wasserstande, im rechten Winkel vom Ufer ans gemessen, den

Zug der Fische versperrt.

Dieses Verbot erstreckt sich nur auf diejenigen Gewässer, iu

welche» Salmen (Lachse) vorkommen.

Die (Zntfernnng zwischen den einzelnen Pfählen, welche die

zu»? Salnienfange bestimmten Fischwehre (Fache) bilden, sowie

zwischen deu Querverbindungen diefer Pfähle, muß mindestens
10 (Zentimeter im Lichten betragen.

Mehrere solche ständige Vorrichtungen, sowie mehrere

feststehende Netze dürfen gleichzeitig auf derfelben Ufcrscite oder auf



91

der entgegengesetzten Uferseitc nur in einer Entfernung von ein- 9. Dez.

ander angebracht sein, weiche miudcstcns das Doppelte dcr Aus-
^

dehnung der größcrn Vorrichtung bcträgt.

Artikel 2.

Fanggcräthe jcdcr Art uud Bcncnnung dürfcu nicht
angewendet werden, wenn die Oeffnungcn in nassem Zustande in

Hohe uud Breite nicht wenigstens folgende Wcitcn habcn :

ä. beim Salmcnfange:
Geflechtc (Körvc, Reuse») uud Treibnetze: 6 Centimctcr;

dos Innere der Zicnfcn: 4 Ecntimetcr;
b. bei,n Fange andcrcr großer Fischarte»: 3 Ec»ti»>ctcr;
c. bcim Fangc klcincr Fischartcn: 1 ^/2 Ecntimctcr.

Geräthe znm Fange der àîôdcrfische unterliegen diesen Be¬

schränkungen nicht.

In, Rheine zwischen Schaffhausen nnd Basel dürfen jedoch

beim Fischfänge überhaupt keiue Netze verweudct werden,

deren Deffnuugcu, gemessen wie oben angegeben,

weniger als 3 Eentimeter betragen.

Bei der Kontrole der Geflechte nnd Netze ist eine Ab¬

weichung um ein Zehntheil nicht zu beanstanden.

Artikel 3.

Treibnetze dürfen »icbr derart ansgesetzt nnd befestigt werdcn,
daß sic fcstiicgcn odcr bangcn blcibcn.

Artikcl 4.

Mittcl zur Betäubung dcr Fische, sowie dic Auwcudung von

Fullcn mit Schlagfedcru, vou Gabcln, Schicßwciffcn, Sprcug-
patroncn, Stangcn uud andern Mitici» zur Vcrwuudung dcr

Fifchc, sind vcrbotcn.

Dic Gestaltung von Anonuhmcn für Auwcudung von
Gabeln nnd Schicßwaffcu blcibt dcr zuftändigc» Laudcsbcbördc vor-

behalteu.

Dcr Gcbranch von Angeln ist gcstattct.
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S. Dez. Das Trockenlegen der Wasserläufe zum Zwecke des Fisch-

^ April ^ "°'b°teu.

187V. Die vertragschließenden Regierungen werden auf die Be¬

seitigung der vorhandenen mit Mühlen oder sonstigen Wasserwerken

verbnndencn sogenannte» Selbstfciuge für Fische thnulichst

Bedacht nehmen.

Die Anlegung neuer derartiger Selbstfänge ist verboten.

Artikel 5.

Die nachbenannten Fischarten dürfen weder feilgeboten noch

verkauft werden, wenn die Fische, vom Auge bis zur Weiche der

Schwauzflvße gemessen, nicht wenigstens folgende Länge haben :

Salmen (Lachse): 35 Centimeter,

Seeforellen, Lachsforellen, Ritter: 20 Centimeter,

Bachforeilen, Rötheli und Aesche» : 15 Centimeter.

Dcr Laudesgesetzgebung bleibt vorbchaltcn, anstatt dcr vor-
bezeichnctcn Maße, dcusclben entsprechende Minimalgewichte
vorzuschreiben.

Werden Fische, wclche dieses Maß, bcziehuugsweisc Gewicht,
nicht befitzen, gefangen, so sind dieselben sofort wieder in das

Wasser zu setzen.

Artikel 6.

Znm Zwecke der Vermehrung der Salmen (Lachse > findet
alljährlich eine Cinstelluug des Fanges derselben statt, nnd zwar
in den Gewässern des Rheins und seinen Zuflüssen aufwärts von

Basel an: vom 15. Oktober bis 1. Januar.

In der Zeit vom 1. September bis I. Jcinnar ist verboten,

zur Fortpflanzung geeignete Rheinsalmen feilznbieteu, zu

verkaufen oder zu transportiren.

Innerhalb der Schonnngszeit können jedoch die zuständigen

Landesbehörden den Fang der Salmen (Lachse) für Anstalten

zur künstlichen Zucht iu deu kontrahirenden Staaten znm Zwecke

der Befruchluug gestatten. Diese Fische können nach Benutzung
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zur Befruchtung unter geeigneten Kontrolmaßregeln feilgeboten, !>. Dez.

verkauft und transportirt werden. '/zlp^'il

Artikel 7. «70.

Vom 20. Oktober bis 20. Januar ist der Fang, das

Feilbieten und der Verkauf dcr Seeforellen, der Lachsforcllcn, dcr

Rittcr nnd dcr Bachfvrcllcn vcrbotcn.

Wcrdcn in dicscr Zeit Fische solcher Arten znfällig gefangen,
so sind sie sofort wicdcr in das Wasser zu setzen.

Zum Zwcckc küustlichcr Fischzucht darf für dcn Fang dicscr

Fischartcu währcud dcr Schonzeit vo» dcr znständigcn Laudcs-

behördc Erlaubniß crtheilt, auch das Fcilbictcu und dcr Bcrkauf
der Sccforcllcn, »ach dcrcu Benutzung zur Befruchtung, unter
den gccigneteu Koutrolmaßregeln gestattet wcrdcn.

Artikel 8.

Vom l5. April bis Ende Mai ist der Fang aller Fischartcn

— ausgcnommen der Salmen l. Lachse) und Seeforellen — mit

Netzen nnd Reusen (Fachen) jcdcr Art vcrbotcn.

Artikel 9.

Dcr Fang vou Fischen znr künstlichcn ^>ucht und dcr Fang
klcincrcr Fische zur Ernährung von Fischen in Zuchtaustaltcu,
fcrner dcr Fang von sogenannten Heuerliugeu kann anch n'ährend

der ini Art, 8 bczcichueteu Schonzcit von dcr znständigcn Laudcs-

behörde geftattct wcrdcn.

Artikcl l0.
Es ist verboten, in Fischwasscr Fabrilabgänge odcr andcrc

Stoffc vo» solcher Beschaffenheit nnd in folchen Mengen
einzuwerfen einzuleiten oder ciufließcn zu lassen, daß dadnrch die

Fische beschädigt werde» können.

Bei überwiegendem Interesse dcr Landwirtbjchaft odcr dcr

Jndnstric kann das Emwcrscu und Ciulcitcn solcher Stoffe in

Fischwasscr nutcr Auorduuug dcr gecignctcn Maßregcl», ivclchc
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». Dez. den möglichen Schaden für Fische ans das thunlich kleinste Maß

S^April ^schränken, von der zuständigen Landesbehörde gestattet werden.

1870. Qb uud in wie weit die obigen Vorschriften auf die bereits

bestehenden Ableitungen aus laudwirthschaftlichen oder aus

gewerblichen Anlagen Anwendung finden sollen, wird gleichfalls
von der zuständigen Landesbehörde bestimmt werden.

Artikel ll.
Beide koutrcchireude Staaten werden dafür Sorge tragen,

daß jährlich durch künstliche Ausbrütung befruchteter Salmeueier
und durch das Aussetzen der jungen Fische in die geeigneten

Wasserstellen dcs Rheines und seiner Zuflüsse die Zahl der

Salmen in diesem Stromgebiet vermehrt wird.

Ebenso werde» sie darauf Bedacht nehme», daß a» geeigneten

Orten Steigen (Leitern) errichtet werden, welche das Anfsteigen
der Salmen und Forelle» erleichter».

Artikel 12.

Jeder der koiitrahirenden Staate» verpflichtet sich, die z»m
Vollzuge dieser Uebereinkunft ersorderlichen Vorschriften zn erlassen

und deren Uebertretungen mit angemessenen Strafen zn bedrohen,

auch das zur Handhabung dieser Vorschriften erforderliche Auf-
fichtspersoual zu bestellen.

Durch gegenwärtige Uebereinkunft wird die Bcfnguiß der

kontrahirenden Staaten nicht ausgeschlosseu, für ihre Gebiete

streugcre Bestimmungen zuni Schutze dcr Fische zu treffe».

Artikel 13.

Jeder der koiitrahirendcu Staaten crncunt für sci» Gebict
eincn Fischcrci-Bcvollmächtigtcn.

Die Fischcrci-Bevollmächtigten theilen sich dic von ihren
Ncgierungcn getroffcneu Auordnungen übcr das Fischereiwescn

und jährlich Nachweisnugen über dcn Ertrag dcs Salmcnfanges,
sowie über dic in das frcie Wasscr gesetzten, künstlich ausgebrütete»

jungen Saimcn zur Kenntnißuahme gegcnscitig mit und
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suchen im Korrcspoudenzwcgc oder bei zeitweiligem Zusammen- !>. Dez.

tritte die gemeinsamen Interessen der Fischerei im Rheine und ^
den zugehörigen Gewässern zu befördern.

Artikel 14.

Die vertragschließenden Regierungen werden nach einem zu

vereinbarcndcn Plane Uutcrsuchuugcu uud Beobachtungen über die

Lebensweise dcr Fische, insbcsondcre dcr Salmcnartcu, vor-
nchmeu lasse» und die Ergebnisse sich gcgenscitig mittheilen.

Artikcl 15.

Diese Ucbercinkunft tritt mit dcm 1. Juli 1870 iu Wirk-
samkcit, bleibt vou diesem Tagc an zehn Jahrc laug in Kraft,
und, wenn sic nicht zwölf Monatc vor diescm Zeiipuuktc von
einem der kontrahireudcu Theile gcküudigt wordeu ist, wcitcr von

Jahr zu Jahr bis zum Ablaufe eiucs Jahrcs, vo» dcm Tage
an gcrcchnet, an wcichem der cinc odcr dcr audcrc der

kontrahirenden Theile dic Kündigung erklärt hat.

Artikcl lö.
Sollte die uutcr dcn Staatcn dcs konventioncllcn Rhciucs

am 27. Rovcmber 1809 abgeschlossene Uebereinkunft nicht am
1. Juli 1870, sondern an cincin spätern Tagc in Krast trctcn,
so tritt anch gegcmvärtigc Ucbcreink»»ft erst mit dicscm spätcrn

Tagc in Wirksamkeit.

Artikcl 17.

Denjenigen Rcgicrungcn, in dcrcn Gebiet Theile dcs

Bodensces und Zuflüsse zu dcmsclbc» gclcgc» siud, blcibt dcr

Bcitritt zu gegcuwärtigcr Ucberciukuuft vorbehalten.

Dcr Antheil dcr Schwciz, bcziehuugswcisc Badcns, am

Bodcnsec uud dic Zuflüssc zu dcmselben anf schwcizcrisrhcm, bc-

zichungswcisc auf badischcm Gcbictc, siud dcu Bcstinnnnngcn
der gcgcnn'ürtigcn llcbcrcinkuuft uutcrstcllt, sobaid der Beitritt
der übrigen am Bodcnscc nnd dcsscn Zuflüssen betheiligteu
Rcgicrungcn zn dicscr Ucberciukuuft crsolgt ist.
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S. Dez. Artikel 18.
18«!1.

L.April Diese Uebereinkliiift soll ratisizirt und cs sollen die Natifi-
1L70, kationsurknndcn am I. März 1870 oder, wenn möglich, früher

zu Bern ausgcwcchsclt werdc».

Zu Urkuud dessen habe» die Bevollmächtigten die

Uebereinkunft uutcrzcichnct uud ihre Siegel beigedrückt.

So geschehen zu Bern, dcn 9. Dczembcr 1869.

(L. 8.) (Gez.) Schenk. (L. ».) (Gez.) Dich.

erklärt auf Gruud dcr vom

fchweizerifchen Ständerathc
unterm 18. und vom schwcizcri-

schcn Natioualrathe nntcrni 23.

Dezcmbcr 1869 ausgespro-
chencu Gcuchmigniig dic obcn

crivähntc Uebercintniift ihrcm

ganzen Inhalte »ach als angc-
»omnicn uud i» Kraft crivachscn,

uud verspricht im Ncmicn der

schwcizcrischen lZidgeuosscnschaft,

dcusclbcii, so weit es vou dieser

abhangt, jederzeit gcwissenhaft

zu bcobachtcu.

Zur Urkundc dcsscn ist

dic gcgcnivärtige Ratifikation
vom Vizcpräsidcnteu dcö jchwci-

zcrischcn Bnndcsrathes nnd vom

Kauzlcr dcr lZidgcnossenschaft

nnterfchrieben nnd mit dcm

cidgenvfsischcn Staatssiegel ver-
sehen ivvrden.

Uns vorgelegt und von Uns
geprüft worden ist, so crklärcn

Wir, daß Wir dicsc

Ucberciukuuft iu ciilcu ihren Theilen
gcnchinigen uud rcitifizirc»,
auch vcrsprcche», dieselbe zu

crsülleu uud von Unseren
Behörden vollziehe» zn lasscn.

Dcsscn zur Urkundc haben

Wir dic gcgcnivärtige Fertigung

eigenhändig nnterzeichuct

uud derselben Unser Staatssiegcl

beidrnckc» lasse».



So geschehen in Bern, den

«inundzwanzigstcn Januar
eintausend achthundert und siebenzig

(2t. Jciunar 1870).

Im Namen des schweiz.

BundeSrathes,

Der Vizepräsident:

Dr. I. Dubs.
(L. 8.)

Dcr Kanzler derEidgeuossenschaft:

Schieß.
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So geschehen in Unserer 9. Dez.

Residenzstadt Carlsruhe am
^

zwci und zwanzigsten Fcbruar
Cintauscud Achthuudcrt uud

sicbcnzig Unscrcr Regierung
dcs achtzchntcn.

Friedrich.

<D. 8.)

v. Freydorf.

Note. Die Ratisikationcil dcr vorstchcndm Urbereiukiuist sind am
2?. Februar 1870 zwischen Hrn. Dr. Karl Schenk, Mitglied dcS schweiz.

BuudcSrothcs, nnd Hrn. Dr. Rudolf Dich, Gchcinirath im
Handelsministerium, zu Bern ausgewechselt worden.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende Uebereinkunft soll in die Gesetzsammlung

aufgenommen werden.

Bern, den 2. April 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident,

L. Kurz.
Der Rathsfchreiber,

Dr Trächsel.

Jahrgang l»7ll.
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16. Febr. Prüfungsreglement
2. April

187«.

die Aerzte, Apotheker und Thierärzte der dem Medizinal-
Konkordat vom 22. Heumonat 1867 «n bis 28.

Drachmonat 1868 beigetretenen Kantone Zürich,

Dern, Zuzern, Ari, Schwyz, Glarus, Zug, Solo-

thurn, Dasel-Stadt, Dssel-Andschsst, Schaffhausen,

Appenzell A. Rh., St. Gallen und Thurgau.

(Von^einer Medizinalkonfercnz am 31. Jänner und 1. Hornung
1876 abgeändert uud vom Bundesrath genchmigt am

16. Hornung 1870.)

I. Organisation des Prüfungsmesens.

F 1. Die zur Prüfung der Medizinalperfonen aufgcstcllteu

Behörden sind folgende:

s. Ein leitender Ausschuß von 3 Mitgliedern,
b. Eine Prüfungsabthcilnng für jc einen Prüfungsort.

Die Ernennung dcr Mitglicder dicscr Bchördcn geschieht

durch die Versammlung der Abgeordneten aller konkordircudcn

Kantone auf dic Dauer von jc 4 Jahren.

H 2. Der leitcnde Ausschuß bcstcht ans cincin Präsidcntcn,
einem Vizepräsidenten und cincin Aktnar, und wird aus dem

Medizinalpersonal gewühlt. Er ist bcfugt, dem Aktnar für die

Besorgung dcr lcmfcnden Bürcau-Arbcitcu cincn angcmcsscnen

Krcdit auszusetzen.
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H 3. Dcr lcitende Ausschuß besorgt die Lcitung und Fcbr.

Ueberwachung der Prüfungen. Das Stimmrecht bei denselben 2. April

haben desscn Mitglicdcr nur bci Stimmcnglcichhcit der E^a-
minatorcn.

H 4. Bei jcdcr Sitzung eincr Prüfungskommission führt
ein Mitglied dcs leitenden Ausschusses den Vorsitz.

§ 5. Jede ciuzcluc Prüfungsabthciluug thcilt sich iu cinc

Kommission für die Prüfung dcr Aerzte, eine solche für
Apotheker uud ciuc für Thicrärztc. Die erste dieser 3 Sektionen

ist aus 5 Aerztcn, dic zwcitc ans 3 Apothckcrn und dic

dritte aus 3 Thicrärztcn zusammcngcsctzt. Diesen Eramina-
torcn werden 5 Fachmänner für Naturgeschichte, Physik, Chemie,
Anatomie und Physiologic beigcgcbcn.'

Für jcdcn Examinator, mit Ausnahme dcrjcnigen für
Anatomie und für Physiologie, welche sich gegenseitig vcrtrcten

konncn, ist cin Ersatzmann zu wählen.

Dic Mitglicdcr verthcilcn untcr sich die vcrschicdcncn Prü-
fungsfächcr.

^ l!. Sitz dcr Prnfungsabthcilnngcn sind bis aus weitcrcs

Zürich, Bern uud Bajcl.

^ 7. Dic Mitglicdcr dcs leilcndcn Ausschusses wie dic

Examiuatorcn erhalten Fr. 12 für jcdcn ganzen und Fr. ll für
jedcu halben Sitznugstag, wcnn sic am Ortc wohncn, ivo dic

Prüfnngcn stattfinden, sonst aber Fr. 25, bezichnugswcisc

Fr. 12. 59 für jeden ganzen odcr halbcn Tag nothwcndigcr
Abwcscnhcit von Hansc nnd übcrdics Ersatz dcs Fahrgeldcs.

Für dic Mitwirkung bei dcn praktifchcn Prüfnngcn crhält
jcdcr dcr dabci bcthciligtcn Examinatorcn Fr. 29, ivcnn dcr

Kandidat cin Mcdizincr odcr Apothckcr, und Fr, l5, wcun
dcrsclbe cin Thicrarzt ist.

^ L. An jcdcm Prüfuugsortc hat dic bctrcffcnde Kautons-

rcgicruug cinc Amtostcllc zn bezeichnen, welche das Rcchnnngs-

weseu besorgt. Eiuc dicscr Amisstciicn übcruimint dic Gcncrai-

rcchuuug.
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16. Febr. II. Allgemeine Prüfungsbeftimmungen.
2. April

1870. § 9. Um zu einer Prüfung zugelassen zu werden, hat
der Kandidat dem Präsidenten des leitenden Ausschusses die

vorgeschriebenen Zeugnisse zuzustellen und gleichzeitig anzuzeigen,

ob er dem propädeutischen oder dem Fachexamen sich zu unterziehen

wünsche.

Der leitende Ansschnß entscheidet über die Hinlänglichkeit
der Ausweise nach den hierüber aufgestellten Bedingungen.

§ l0. Der Präsident des leitenden Ausschusses vertheilt
die Kandidaten unter thunlicher Berücksichtigung ihrer Wünsche

unter die verschiedenen Prüfungskommissionen.

§ 11. Am Prüfungsort besorgt auf Einladung nnd nähere

Weisung des leitenden Ausschusses ein von demselben hiefür
bezeichnetes Mitglied dcr Prüfungskommission die speziellen

Anordnungen für die Prüfungen (Lokal, Bedienung, Einladungen
an Examinatoren uud Examinanden, Eutwerfuug und Ziehung
der Fragen für die schriftlichen Arbeiten, deren Ueberwachung

und Einsendung an dcn leitenden Ausschuß).

Vom Geschehenen ist dcm leitenden Ausschuß Kcnntniß zu

geben,

H 12. Ju der Regel sollen die Prnfnngen auf den

Anfang oder den Schluß cincs Semcstcrs verlegt ivcrdcn.

Allc Kandidaten sind in jcdcm Fachc einzeln zu prüfen.

H 13. Dic Prüfung ist cntwcder cine propädeutische oder

eine Fachprüfung. Erstere kann von dem Kaudidatcu schon

während dcs Verlaufcs der Studienzeit, von dcn Pharmazcutcn

am Ende der Lehrzeit abgelegt werden.

Zum Fachexamcn wird kein Bewerber zugelassen, welcher
die propädcutischc Prüfung nicht bcrcits mit Erfolg bcstandcn hat.

H 14. Dic Prüfungen sind theils schriftliche, theils
praktische, theils mündliche. Sic folgcn sich in dicfcr Reihenfolge.
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Nach bestandener propädeutischer Prüfung wird dcm Kandi- 16. Febr.

daten zum Zwecke der Zulassuug zum Fachexameu cin Ausweis AlM
ausgehändigt, in welchem alle in den einzelnen Fächern er-

haltenen Noten vorgemerkt sind.

§ 15. Für jede schriftliche Arbeit, jede besondere Abtheilung

dcs praktischen Examens und jedes Prüfungsfach im mündlichen

Examen erhält der Kandidat eine besondere Censur, deren

Abstufung folgende ift: sehr gut, gut, befriedigend,
zureichend, n n z u r ei ch end.

Die definitive Bezeichnung (Censur) geschieht sofort nach

Bccndignng eines Prüfungsabfrhnittes durch Abstimmung sämmtlicher

bei demselben betheiligten Examinatoren.

Ein unzureichend bestandener Prüfungsabscbnitt schließt die

Znlassung zum nächstfolgende» Abschnitte aus. Die schriftliche

propädeutische Prüfung ist unzureichend bestauben, wcnn die

schriftliche Arbeit da, wo nur eine solche gefordert ist, für
unzureichend erklärt wird, oder wo von 2 schriftlichen Arbeiten,
bei den Aerzten diejenige über das Thema ans Anatomie odcr

Physiologie, bei den Apothekern diejenige aus der Chemie die

letzte Note bekommen hat. Bei der praktischen Prüfung haben

die Examinatoren, wenn unter den ertheilten Noten zwei „un-
znreichend" sich befinden, cine Kollektivcensnr abzugeben, von

welcher die Zulassung zum mündlichen Fachexainen abhängig

gemacht wird.

Vor Ablauf ciues Semesters ist die Wiederholung cincs

Prüfungsabschnittes nicht zuläßig.

H 10. Zu deu schriftlichen Prüsnngen hat jeder Examinator

der betreffenden Fächer doppelt so viele Fragen ans seinem

Fach, als Kandidate» zur Prüfung gelangen, auf besondern

Zeddeln dcm gemäß H l l bezeichneten Examinator einzureichen.

Letzterer bildet aus je 3 Frage» aus dem Gesamintgebiet einer

schriftlichen Arbeit cin versiegeltes Loos. Jeder Kandidat zieht

für jede zu machende Arbeit ein solches Loos uud bearbeitet
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16. Febr. nach freier Wahl eine der drei Fragen, wobei er sich keinerlei
2. April Beihilfe bedienen darf.
1870

Zur Lösung einer schriftlichen Aufgabe werden dem

Kandidaten 4 Stunden Zeit eingeräumt.

Jede schriftliche Arbeit muß von 2 Examinatoren geprüft
und beurtheilt werden. In denjenigen Fällen, wo dcr eine

derselben die Note „unzureichend" ertheilt hat und eine

Verständigung unter ihnen nicht möglich ist, hat auch cin dritter
Examinator sein Urtheil abzugeben.

H 17. Auf Grundlage der von dcn Examinatoren
ertheilten Noten entscheidet der leitende Ausschuß, oder, wo gar
kein Zweifel über das Ergebniß anfkommen kaun, auch ein

einzelnes Mitglied desselben übcr Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit

dcr Leistung.

§ 18. Jeder Theil der praktischen Prüfung unterliegt dcr

Beurtheilung von 2 Examinatoren.

H 19. Bei jcdcr mündlichen Prüfung müssen wenigstens
drei Mitglieder der Prüfnngsbehördcn auwescud scin.

Da, wo neben besseren Noten auch diejenige „nnzureicheud"

ertheilt wird, ist in dcr Negcl nnter Berücksichtigung der

Wichtigkeit der betreffenden Fächer die Qualität der Mehrzahl der

Noten maßgebend.

Die mündliche Prüfung, propädeutische wie fachliche,

erstreckt sich über alle iu den M 24, 27, 30, 35, 37 nnd 40

aufgeführten Fächer, und cs beträgt die Zeitdauer, wclche für
jedes Fach eingeräumt ist, 15—30 Minuten.

H 20. Nach Beendigung einer mündlichen Prüfung geben

dic Examinatoren, welche dabei mitgewirkt haben, ihren definitive»

Entscheid übcr das Gcjanmitergebniß derselben ab; bei dcr

propädeutischen Prüfung übcr Zulassuug zum Fachexainen und bei

diesem über Befähigung oder Richtbefähigung dcs Kandidaten.

Deu befähigt Erklärte» stellt der leitende Ausschuß sodann

das Diplom, resp, dcn propädeutischen Ausweis aus.
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Im Fernern hat er nach jeder Sitzung allen konkordirenden 16. Febr.

Kantonen das Verzeichniß der Personen mitzutheilen, welche für ^'

den einen oder andern der drei Berufe patentirt worden sind.

§ 21. Erhält der Kandidat das Fähigkeitszeugniß nicht,
so bestimmt die Prüfungskommission die Zeit, vor deren Ablauf
er eine nochmalige Prüfung nicht wieder bestehen darf. Die
Wartezeit soll nicht weniger als 6 Monate betragen. Nach

dreimaliger Abweisung ist ein Kandidat zu einer fernern Prüfung
nicht mehr zuzulassen.

H 22. Bürger von Konkordatskantoncn haben zu bezahlen:

Für die

propäd, Prüfung, Fachprnsung, summar. Prüfung.
Mediziner Fr. 30 Fr. 70 Fr. 00

Pharmazeuten „ 20 „ 50 „ 40

Thicrärzte „10 „ 20 „ 30 -

Kandidaten ans Kantonen, die dcm Konkordat nicht bei-'

gctrctcn sind, fo wic Ausländer, habe» das Doppelte zu
entrichte».

Ei» Bewerber, der durchgcfalle» odcr zurückgetreten ist, hat

für ciuc Wicdcrholuug dcr Prüfung nur dic Hälftc der bc-

treffcndcn Snmme zn entrichten.

Dic Prüfungsgebühren sind zuni vorans zahlbar.

III. Besondere Prüfungsvestimmungen.

Mr die Aerile.

1. Propädeutische Pr ü f u u g.

H 23. Um dcn Acceß znr propädeutischen Prüfung zu

erlangen, hat dcr Kandidat folgende Nachweise bciznbriuqeu:

a. Ueber vollstäudig und befriedigend absoivirtc Ävmuasial-

studicn durch cin als Ergebniß einer Prüfung ausgestelltes

Abgangszeugnis;.
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16. Febr. b. Ueber den Besuch folgender akademischer Kurse:

2) Chemie.

3) Ein Semester Arbeit im chemischen Laboratorium.

4) Anatomie.

5) Physiologie.
6) Ein vollständiger Kurs Präparirübungen.

H 24. In der schriftlichen Prüfung hat jeder Kandidat

zwci Arbeiten zn liefern: die eine aus Phvsik odcr Chemie, die

andere aus Anatomie odcr Physiologic.

In der mündlichen Prüfung wird examinirt aus:

t) Botanik.

2) Zoologie und vergleichende Anatomie.

3) Physik.

4) ' Chemie.

5) Anatomie und Gewebelehre.

0) Phusiologie.

2. Fachprüfung.
§ 25. Die Bewerber um Zulassung zur ärztlichen

Fachprüfung haben vorzulegen:

u. Den Ausweis über bestandene propädeutische Prüfung,
b. Zeugnisse über de» Besuch folgender akademifchcr Kurse:

1) Pathologische Anatomie.

2) Gerichtliche Medizin.
3) Ein Semester Operations- und Verbandknrs.

4) Drei Semester medizinische Klinik.
5) „ „ chirurgische Klinik.
6) Zwei Semester geburtshilfliche Klinik.
7) Ein Semester ophthalmologische Klinik oder Poliklinik.
8) „ „ psychiatrische Klinik.

Von den sub 5 und 6 genannten Kliniken kann je ein

Semester durch ein Semester Assistenz au einer betreffenden

Spitalsabtheilung ersetzt werden.
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8 26. Die praktische Prüfung besteht in: 16. Febr.

„ S.April
1) Untersuchung und Beurtheilung von 2 medizinischen, 2

chirurgischen nnd 1 geburtshilflichen Fall in Gegenwart

zweier Examinatoren.

2) Schriftlichen Konsultationen über einen dcr 2 medizinische»

und übcr eine» dcr 2 chirurgischen Fälle.

3) Eincr Leichcnöffnung nebst mündlichcr pathologischer Dar¬

stellung derselben.

4) Ausführung zweier Operationen, worunter eine Artcricn-

untcrbittdung, ncbst praktischen Uebungen in der Ver-

bandlchrc.

5) Einer gerichtlich-incdizinischcn Arbcit (Bcfund und Gut¬

achten) nach einem vorliegcndcn konkrctcn Fall odcr in

Ermanglung desselben nach gegcbcncn Dcitcn.

Jcdcr bchandelte Fall (1), jcdc schriftlichc Arbcit (2), jcdc

Operation, so wic die Verbandübuugcu l^4l, crhalten je ciue

besondcrc Eeusur.

^ 27. Aus folgcudcn Fächern wird beim mündlichen,

Examen geprüft:

1) Allgemeine Pathologie und pathologische' Anatomie.

2) Spezielle Pathologic und Therapic, inklnfivc Kindcr-

krankhciten und Pfvchiatric.

3) Gefnudheitslchre.

4) Arzncimittellchrc uud !l!czcptirkunst, inklusive Wacireu-
kuudc.

5) Chirurgic.

6) Topographische Anatomie und Opcrativnslchrc.

7) Augenheilkunde.

8) Geburtshilfe und Gynäkologie.

9) Gerichtliche Medizin.
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1«. Febr. L. Mr dir Apotheker.
2. April

1870. t. Propädeutische oder G e h i l s e n p r ü s u n g.

§ 28. Der Zutritt zur propädeutischen Prüfung wird
ertheilt auf folgende Nachweise hin:

1) des Besitzes dcr zum Eintritt iu die chemisch-technische

Abtheilung des schweizerische» Polytechnikums*) erforderlichen

Kenntnisse mit Einschluß derjenigen der lateinischen

Sprache, so weit diese zum Verständniß lateinischer

Pharmakopoen und Rezepte erforderlich ist;
2) wenigstens zweijähriger Lehrzeit in einer Apotheke.

8 29. Die praktische Prüfnng besteht aus:

1) Mündlichem Uebersetzen aus einer lateinischen Pharmakopoe.

2) Darstellen eineS chcmifch-pharmazeutischcn Präparates.

3) Bereitung einiger Heilmittel nach bclicbigcn Magistral-
formel».

§ 30. Die mündliche Prüfung erstreckt sich über:

1) Botanik,

2) Physik,

3) Pharmazeutische Chcmic,

4) Waarenkunde,

5) Rczcptirkunst,

so weit diese Fächer zum Verständniß dcr am häusigsten in den

pharmcizcntischcn Laboratorien vorkommenden Operationen
erforderlich sind.

§ 3k. Der Ausweis über bestandcnc propädeutische Prüfung

dient gleichzeitig als Ausweis übcr dic Bcfähigung zur
Bekleidung einer Apvthckergchilfenstelle im Konkordatsgcbict.

*) Siehe das vom sch>«izerischm Schulrathc am 20. März 1867
aufgestellte Regulativ.
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2. Fachprüfung. 16. Fcbr.
2. April

§ 32. Um zur Apothckerprüfung zugelassen zu werdcn, 187«.

sind folgendc Nachweise erforderlich:

s. Ueber dcn Vcsitz, cntwedcr dcs in H 3l bczcichnctcn, oder

eines andersivo durch Prüfung erworbenen gleichwcrthigen

Ausweises (Gehilfen- odcr Apothekcrpatcntes). Im
letzteren Falle sind übrigens dic in § 28 verlangten Answeise

noch besonders beizubringen.

b. Ueber wenigstens zwcijährigc befriedigende Condition in
Apotheken als Nczeptarius uud Dcfcktarius. Hatte die

Lehrzeit wcniger als drei Jahre betragen, so ist cine

wenigstens so lange Kouditionszcit zn bescheinigen, daß

sie mit jener zusammen fünf Jahrc ausmacht.

o. Ueber wcnigstcus zwei Scmcstcr Studienzeit an einer

Hochschule, dcm schweizcrifchcn Polntcchniknm odcr einer

anderen anerkannten Fachlchrcmstalt, mit dcm Bcsuche

folgcudcr Kurfc^

j) Phyfik.
2s Chcmic.
3 > Pharmakognosic.

4) Arbeiten im chemischen Laboratorium (2 Semester).

^ 33. Bei der schriftlichen Prüfung hat dcr Kandidat

zwci Arbciten zu liefern, die cine aus dcr theoretischen Chemie,

dic andere ano dcr Waarcnkundc, Pharmcizic oder

pharmazeutische» Chemie.

H 34. Die praktische Prüfung »mfaßt:

1) Dic Darslcllnng von zwci Präparate» nach Anleitung der

I'>mrilii>e,ii„,!> livlvvlü'ii odcr einer andcrn in dcr Schwciz

gebräuchlichc» Pharmakopöc.

2) Cinc qualitativ-chemische Untersuchung ohnc Benutzung

literarisckcr .<>ilfs,»ittcl, »ebst ausführlichem fchriftlichen

Berichte über diese Untersuchung.
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16. Febr. 3) Die Untersuchung einer mit den gewöhnlichsten Giften
2. April versetzten Substanz nebst ausführlichem schriftlichen Berichte

darüber.

4) Die Anfertigung mehrerer Rezepte, worunter solche, die

praktische Schwierigkeiten, zweideutige Angaben odcr

unzweifelhafte Verstöße enthalten.

H 35. In jedem dcr folgenden Fächer findet eine besondere

mündliche Prüfung statt:

1) Allgemeine und systematische Botanik.

2) Mineralogie.
3) Zoologie.
4) Physik.

5) Theoretische Chemie.

6) Spezielle Botanik der ofsizinellen Pflanzen.

7) Chemie der unorganischen Verbindungen.

8) Chemie der organischen Verbindungen.

0) Chemische Analyse mit Einschluß der gewöhnlichsten quanti¬
tativen Bestimmnngen.

10) Pharmazie (Präparatenkundc, Rezcptirkunst, Dosenlehre,

Toxikologie).
11) Pharmakognosie.

0. Mr dic ThicrZrzte.

1. Propädeutische Prüfung.
§ 30. Behufs Erlangnng des Accesses zur propädeutischen

Prüfung sind folgende Nachweise zu leisten:

». Ueber den Besitz derjenigen Bildung, welche auf einer

Sekundär-, Gewerbe- oder Bezirksschule erlangt werden kann,

durch ein Zeugniß, wclches das Ergebniß cincr abgclcgten

befriedigenden Prüfung sein muß.

b. Ueber wenigstens zwci Scmcster Studien an einer

öffentlichen Thicrarzneischnle mit Besuch folgender Kurse:
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1) Botanik. 1«. Febr.

21 Zoologie. 2. April

3) Physik.
4) Chemie.

5) Anatomie der Hausthierc.
6) Phvsiologie der Hausthicre.
7) EineS vollständigen Knrses Präparirübungcn.

H 37. Die schriftliche Prüfnng besteht in einer Arbeit aus

Zootoniic odcr Physiologie.

Dic mündlichc Prüfung crftrcckt sich übcr folgende Fächer:

1) Botanik.

2) Zoologie'.

3) Physik.

4) Chcinic.

5) Zootoniic.
0) Physiologic.

2. Fachprüfung.

H 38. Wcr znr thicrärztlichen Fachprüfung zugelassen werden

will, hat dcn Nachwcis zu leisten:

u. Ueber bcstandenc propädcutische Prüfung.

b. Ueber im Ganzen wenigstens 0 Semester Studium au

einer öffentlichen Thicrarzncischnlc mit Besuch folgcudcr Kursc:

1) Pathologischc Anatomic.

2) Allgcmcinc Pathologic uud Therapie.

3) Spezielle „ „
4> Diätetik.
5) Arzueimittellchrc.

0) Chirurgie.
7) Geburtshilfe.
8) Gerichtliche Thicrheilkunde nnd Betcrinärpvlizci.
9) Zwci Scmcstcr Klinik dcr Hansthierc.
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16. Febr. § 39. Das praktische Examen umfaßt:
2. April

1870. 1) Die Vornahme einer Sektion nebst mündlicher Darstellung
der Ergebnisse.

2) Die Untersuchung von zwei klinischen Fällen beim Pferd,
cincs innerlichen und eines chirurgischen Falles, so wie

eiucs klinischen Falles bcim Rindvieh.

Alle drei Fälle sind mündlich und schriftlich zu

behandeln, und es hat dcr Kandidat cinc bestimmte Diagnose
und Prognose zu stelleu und einen Heilplan zu cntwcrfcn.

3) Einc chirurgische Operation mit mündlicher Erklärung.

4) Eine praktische Uebung im Hufbeschlag, mit Ausschluß
der eigeutlicheu Schmicdearbcit.

5) Eine praktische Darstellung dcs Exterieurs bei einem

lebenden Pferde und cincin Rindc.

6) Eine schriftliche Arbeit (Befund und Gutachten) nach

einem vorliegenden gerichtlichen odcr thicrärztlich-polizei-
lichcn Falle, odcr nach gegebene» Daten.

§ 40. I», mündlichem Examcn wird geprüft übcr:

1) Pathologische Anatomie.

2) Speziell« Pathologie und Therapie.

3) Arzucimittcllchrc.

4) Diätetik.

5) Thierzucht.

6) Chirurgie.

7) Geburtshilfe.

8) Theorie des Hufbcschlags.

9) Gerichtlich« Thierarzneikundc und Vctcrinärpolizci, mit
Berücksichtigung der eidgenössischen uud interkantonalen

Gcsetzgcbuug.
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IV. Uebergangsbestimmungen. 16, Febr.

2. April
§ 4l. Denjenigen Studierenden der Medizin, Pharmazie 1870.

ooer Thierheilknnde, welche vor dem Inkrafttreten des Konkordates

das propädeutische Examen bereits bestanden haben, ist

eine abermalige Ableguug desselben für die Fächer, in welchen

sie schon geprüft worden, erlassen.

§ 42. Aerzte, Apotheker und Thierärzte, die in einem

Kanton bei dem Beitritte desselben zum Konkordat schon prakti-

zircn nnd nachweisen können, daß sie ini Allgemeinen dcn im

gegenwärtigen Reglcmcntc gcstcllten Aufordcrungcn bctrcffend

Maturität, Studicuzeit uud Lchrkursc Genüge geleistet, auch iu

ihrem Kantou cin gcnügcndcs Examen bestanden haben und in

Folge dessen unbedingt znr Ausübung ihres Bcruscs patcntirt
wurdcn, könncn auf Verlaugcn das Konkordatsdiplom ohne

Prüfung erhalten, insofern sic wenigstens während 0 Jahren
unklagbar praktizirt haben.

Bezüglich dcrjcnigcn, wclche dcn obcn gcstcllten

wissenschaftlichen Anfordcrnngcn zu gcuügcn vermögen, aber zur Zeit
des Bcitrittcs ihrcs Kantons znm Konkordat weniger als sechs

Jahrc praktizirt haben, findet die nämliche Bestimmung ihre

Anwendung, sobald dic vcrlangtc Zcitfrist verflossen sein wird.

Solche Gcsuche wcrdcn von dcm lcitenden Ansfchnssc dcn

Prüfungskommissioncn vorgclcgt, und cs cntschcidcn dieselben, ob

dem Petcntc» zu cntsprcchen sci odcr nicht. Abweisende

Entscheide werdcn nicht motivirt.

Die Mitglicdcr dcs leitcuden Ausschusses, so wic die

Examinatoren uud dcrcn Supplcautcn haben ohne wcitercs,

kraft ihrcs Amtes, Anspruch aus das Konkordatsdiplom.

H 43. Nur wcnn dic Auswcise vollstäudig genügen, darf
den Petenten das Diplom ohne Prüfnng ertheilt werde». Ii»
Falle dieselbe'» nicht gcnügcnd besnndcn iverdcn, odcr wenn cin

Bewcrber bei sonst gcnügcndcn ^cuguisse» wcuigcr als li Jahrc
vor dcm Bcitrittc dcs bctresscndcn Kantons zum Konkordat
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16. Febr. praktizirt hat, so ist vo» demselben, sofern er Arzt oder Thier-
2. April j-^ mündliche snmmarische Prüfnng über Arzneimittel-

lehre, spezielle Pathologie und Therapie, Chirurgie, Geburtshilfe
und gerichtliche Medizin, so wie ein Examen über einen

medizinischen und einen chirurgischen Krankheitsfall mit einer schriftlichen

Konsultation und die Ausführung einer Operation zu

verlangen. Ist der Petent dagegen Apotheker, so hat er eine

mündliche summarische Prüfung über pharmazeutische Chemie und

Botanik, Pharmazie nebst Dosenlehre uud Pharmakognosie zu

bestehen, eine schriftliche Arbeit aus einem dieser Fächer zu

liefern, zwei pharmazeutische Präparate darzustellen, so wie

endlich mehrere Rezepte anzufertigen, wovon wenigstens eines

praktische Schwierigkeiten, zwcidentige Angaben odcr unzweifel-
hafte Verstöße enthalten soll.

§ 44. Nach Ablauf dcr im Art. 9 des Konkordats

bestimmten Frist von 6 Jahrcn darf kcin ttonkordatSstand (imincr-
hin unter Vorbehalt dcr Bcstimmuugcn des Art. 8 dcs

Konkordates) Jcmanden znr Bcrufsausübung patcutireu, dcr nicht
ein Konkordatsdiplom besitzt; ausgenommen hievon sind einzig
die an schweizerischen betreffcudcn Fakultäten angestclltcn

Professoren, welchen die konkordirenden Stünde jederzeit die Bc-
fugniß zur Praxis im Kanton ohne Prüfung cinränmcn mögen.

§ 45. Dieses Reglement tritt auf l. März 1870 in
Kraft. Das Reglement übcr dcn glcichen Gcgcnstand vom

22. Hcumonat und 2. Angstmonat 1867 ist hicmit anfgchobcn.

Also von der Konfcrcnz dcr konkordircndcn Kantone am

31. Jänner und 1. Hornung 1870 berathen und bcschlosfcn.

Ncnncns dcr Konferenz,
Der Präsident:

Schenk.
Der Sekretär:

Dr. Jahn.
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Der schweizerische Bundesrath beschließt: 9. Dez.
1869.

Das vorstehende revidirte Prüfuugsreglemeut wird in die 2, April

eidg. Gesetzsammlung aufgenommen. 18^-

Bern, den 16. Hornung 1876.

Der Bundespräsident:
Dr. I. Dubs.

Der Kauzier der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Der Regierungsrath des Kanlons Bern
beschließt:

Das vorstehende revidirte Prnfungsreglement soll in die

Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 2. April 187>>.

Im Ramen des Negierungsrathes:
Der Präsident

L. Kurz.
Der Ralhsschreiber

Dr. Trächsel.

Jahrgang 187».
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16. April
187«.

Vertrag
zwischen

der Schweiz und Belgien, betreffend die postamtlichm

Geldanweisungen.

Abgeschloffen dcn 3. März 187«.

Ratisizirt von der Schweiz den 4. März 187«.

„ Belgien den 10. „ „

Der Bundesrath

der

schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht nnd Prüfung
des aus acht Artikeln bestehenden,

in Bern am 3. März 1870

zwischen seinem Bevollmächtigten
und demjenigen Seiner Majestät
des Königs der Belgier, in

theilweiser Vollziehung des Art.
26 des Postvcrtrages vom 17.

Dezember 1862, abgeschlossenen

Nachtragsvcrtrcigs betreffend die

Auswechslung von Postmandaten

zwischen der Schweiz und

Belgien, welcher Nachtragsvertrag

also lautet:

I^«?«I.I> II,
Kol àss Loi A «8,

tt tous /tt-esM» e< tt «61N>>

8x1.0?.

^ant vu et examine la tüon-

vsntion eoneernant, les man-
àats cls posts, signes à Derne,
Io 3 Älurs 1870, entre la
öe/gi'c/us et la OcM/ec/v>att«n

suisse, par notre ?Iënipoten-
tiaire muni cle pleins-pouvoirs
spéciaux avec I« ?Iênipoten-
tiaire également muni cle pleins»

pouvoirs en bonne et, clue forme
cle la part <lu Oonseil teclêral

suisse, Convention clont la te-

neur suit:
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Der schweizerische Bundesrath 16. April
1870.

»nd

Seine Majestät der König der Belgier,
von dcm Wunsche gclcitct, daß durch das Mitici der

Postanweisungen Geldbeträge aus cincin Staate nach dcm

andcru gcsandt wcrdcn können, haben bcschlosscn, dicsc»

Zweck auf Grundlage dcr Bestimmungen dcs Art. 26 des

Postvertrages vom 17. Dczcmbcr 1862 durch cinc Vcrein-

barung zu sichern, und haben zu diesem Behnse zu ihren

Bevollmächtigten crncmnt:

Drr schweizerische Bundesrat!)

dcn Herrn Jakob Jobaun Challct-Vcncl, schweizerischen

Bundcsrath und Vorsteher des eidgenössischen Post-

depcirtemcntö, nnd

Scine Majestät dcr König drr Belgier,

dcn Hcrrn Joseph Nignet Prinz vou Carainan, Rittcr dcs

Lcopoldordcns :c., sci,icn Geschäftsträger bei der scbwei-

zerifchcn Cidgenosscnschaft,

welche nach gegenseitiger Mittheiiuug ihrer, iu guter und

gehöriger Form bcfundeneu Vollmachten, folgende Artikel

vcreiuban habe» :

Art. l.
Miltcls der Pofc kvuucu aus dcr Schivciz »ach Bclgicu,

sowie aus Belgien »ach dcr Schweiz, Geldseuduugeu

befördert wcrdcn.

Dicse Scndnugc» iverde» mittelst Anweifnngcn beiverk^

stelligt, von denen eine einzelne die Summc von 266 Fraukc»

nicht übcrstcige» dars.
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16. April Art. 2.

Von jeder gemäß vorstehendem Art. 1 beförderten

Geldsendung wird von je 166 Franken oder einem Bruchtheil von

166 Franken eine Taxe von 56 Rappen bezogen, die jeweilen

vom Versender vorauszubezahlen ist.

Der Ertrag dieser oben festgestellten Taxe wird zwischen

"der Postverwaltung der Schweiz und derjenigen von Beigien

halbscheidlich getheilt.

Art. 3.

Es wird zwischen de» beide» kontrahirenden Theilen

ausdrücklich vereinbart, daß für die Ausstellung, die Besörderung

und dic Auszahlung dcr schwcizcrischen odcr belgischen

Anweisungen unter keinem Vorwande odcr Titel irgend eine

andere alS die im Artikci 2 festgesetzte Taxe erhobcn werdcn

darf.
Art. 4.

Man ist darüber cinvcrstandcn, daß jeder dcr bcidcn

Verwaltungen die Befugniß zusteht, den intcr»ationalcn

Mandatdienst vorübergehend cinzustcllcu, wcuu Umstände

vorwalten, welche eine solche Maßregel rechtfertigen.

Vorkommendcnfalls ist jedoch dic andcre Vcrwaltung
davon teicgraphisch zu benachrichtigcu.

Art. 5.

Die schweizerische uud die belgische Postverwaltuug werden

jede für den von ihnen sestznsctzcnden Zeitraum eine

Rechnung aufstellen, welche im Einzclncn anzugeben hat:

1) die von jeder Verwaltnng ausbezahlten intcruationalcn

Anweisungen;

2) die Hälfte der für diese nämlichen Anweisungen er¬

hobenen Taxen.
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Diese Rechnungen, weichen die quittirten Mandate als iß. zh>-il

Belege beizufügen sind, werden dcr Prüfung dcr betreffen- 1870.

den Vcrwalt»»gcn »utcrworseu.

Nack deren allfälliger Berichtigung und nachdem sie

endgültig abgeschlossen worden siud, habcu diesc Rechnungen

als Grundlage für Aufstellung dcr Gcncralrcchnung zu

dicncu, dic inncr derjenigen Frist und in derjenige» Weise

zu faidiren ist, welche die beiden Verwaltnngen vereinbaren

wcrdcn.

Art. 6.

Dic Pvsrvcrwaltnng dcr Schweiz und dicjcuigc von

Belgien wcrdcn in gcgcuscitigem Einverstäiiduiß die erfordcr-

lichcn Einzclvorscbriften für die Auoführuiig dcs gegeuwär-

tigcn Vertrage» erlassen, iiainentlu!' in Bezng aus

1) die Form und Art der Auostclluug, der Ausivechslung

und der Auszahlung der Anwcisuugc» ^

2) die Frist dcr Verjährung dcr auf Mandatc geleisteten

Muzahlungcu;
3) die Form der in vorstehendem Art. 5 erwähnte»

RccKnungcn.

Es blcibt clnvcrstandcn, daß dic obcn gemannten Ciuzcl-

vorfchrifteu abgeändert werden können, so oft dic bcidcn

Verwciltungcn in gcgeufcitigeui l>i„vcrstä»d»iß dic daherige

Rothwendigtcit erkcnneu.

,irt. 7.

Der gcgcnivärtige Vertrag tritt mit dem Tage in Kraft,
welchen dic beiden Verwaltungen gemeinsam bestimmen

wcrdcn,

Er blcibt von drc> zu drci Mvuatc» vcrbindlicb, bis

daß dcr ci»c der beide» vertragschließende» Theile dcm an

dern mindcslciiÖ drci Monaic ^ii» vorano scinen Cntschlnß
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16. April kund gethan haben wird, die Fortdauer des Vertrages aufhören

zu lassen.

Während dieser letzten drei Monate blcibt der Vertrag noch

in Ausführung, jedoch unbeschadet dcr im Art. 4 hicvor
erwähnten Berechtigung, sowie der Liquidation und Saldirung
der Rechnungen auch nach Ablauf besagter Frist.

Art. 8.

Der gegenwärtige Vertrag ist zu raiisizneu, und dic

Ratifikationen sind so bald als möglich auszuwechseln.

Zur Urkunde dessen haben eie beidcrjeitigen Bevollmächtigten

gegenwärtigen Vertrag untcrzcichnct und dcmsclben ihre

Siegcl beigesetzt.

So geschehen in Bern, in doppeiter Aussertiguug, den

dritten März des Jahres 1870.

(I.. 8.) (Gez. I. ChalletVenel.
(I.. 8.) <Mz.) ?rinee à« L»r»m»v LKima^.

erklärt dcn vorstehenden

Vertrag als angenommen und

seinem ganzen Inhalte nach in

Kraft erwachsen, und verspricht

im Namen der schweizerischen

Eidgenossenschaft, denselben, so

weit es von ihr abhangt, jederzeit

gewissenhaft zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

die gegenwärtige Ratifikation

vom Bundespräsidenten und

vom Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben uud mit
dem eidgenössischen Staatssiegel
versehen worden.

!>0U8, avant pour agréable
la (îonveution <jui procàcie,

l'approuvons, la ratifions et,

confirmons, promettant (le là
faire observer selon sa forme

et teneur, sans permettre o.u'il

X soit contrevenu en aueune

manière yue oe soit.

/<>i c/e ^uvt Xous avons

signe les présentes lettres àe

ratitieatiou et > avons fait ap-

poser Xotre 8ceau Uo^al.



So geschehen in Bern, den

vierten März eintausend

achthundert siebenzig (4. März
1870).

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

Dr. I. Dubs.
<D. 8.)

DerKanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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Oouus au valais àe Lruxelles, 16. April
le dixième jour àu mois às 1870.

Klars àe l'an àe grâce mil
buit-oent soixante-àix.

(I. S.)

?ar le lìoi.
I^,e Älinistre àes Affaires

étrangères:
^ules Van Äer 8tieKeIeu.

Note. Die Auswechslung der Ratifikationen dcr vorstchcudcn
Uebereinkunft hat zwischen dem Hcrrn I. Challet-Vcuct, Bundesrath und Chef des

eidgenössischen Postdepartemcuts, und Hcrrn Jojcvh Ricuci t'i'ii».'« <ie Lu-
l'àinun-OIiiruav, bclgischcr GcschàftsKcigcr bei dcr schwcizenschm Eidgenossenschaft,

am 2l. März !«7O in Bcrn stattgefunden.

Der Regierungsrath des Kautons Bern
beschließt

die Aufnahme des vorstehenden Vertrags in die

Gesetzsammlung.

Bern, den 16. April 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident

L. Kurz.
Der Rathsschreiber

Ilr Trächsel.
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7 Mai Uebereinkunft
zwischen

der Schweiz, einerseits, und Bayern, Württemberg und

Hessen, andererseits, zum gegenseitigen Schutze der

Rechte an literarische Erzeugnisse und Werke der

Kunst.

Abgeschlossen den 1«. Oktober 1869.

Ratisizirt von der Schweiz am 20. Dezember 1869.

„ „ Bayern am 25. Dezember 1869.

„ Württemberg am 27. Januar 1870.

„ Hessen „ 18.

Der Bundcsrath dcr schweizerischen Eidgenossenschaft,

einerseits, und Seine Majestät der Köllig Von Bayern, Seine

Majestät der König von Württemberg und Seine Königliche

Hoheit der Großherzog von Helsen und bei Rhein für die

nicht zum Norddeutschen Bunde gehörigen Landesthcile, andererseits,

gleichmäßig von dem Wunsche beseelt, in gemeinsamem

Einverständniß solche Maßregeln zn treffen, wclche ihnen zum
gegenseitigen Schutz der Rechte an literarischen Erzeugnissen und
Werken der Kunst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben
den Abschluß einer Uebcrcinkunft zn diesem Zwecke beschlossen,

und zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundesrath der schweizerischen Eiogenoffenschsst:

den Herrn Joseph Martin Knüsel, Mitglied des Bundes¬

rathes und Vorsteher dcs cidgcnössischen Justiz- und

Poltzeidcpcn'tcuicnts;
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Seine Majestät der König von Bayern: 7. Mal

Allerhöchstihrcn Legationsrath und Geschäftsträger bei der Eid-
genosscnschaft, Freiherr» vou Bibra;
Scinc Majestät drr König von Württemberg:

Allerhöchstihrcn Staatsrath uud außcrordcnrlichen Gesandten
bei der Eidgenossenschaft, Freiherrn von Dw;

Seine Königliche Hoheit drr Grolcherivg von Hkllrn und bei

Rhein:
den Königlich Württcmbcrgiscben Staatsrat!) und nußerordcnt-

licben Gesandte» dei der Eidgenossenschaft, Freiherrn

von Dw;
welche nach Austausch ihrer in guter nnd gehöriger Form

befnndeiie» Pollmachten über nachstehende Artikel übereingekommen

sind:

I. Für Bayern, Württemberg und Hessen giltige
Bestimmungen.

Artikel l.
Die Urheber von Büchern, Broschüren oder andern Schriften,

musikalijchen Komposinoncn und Arrangements, von Werken der

Zeichenkunst, der Malerei, der Bildhauerei, des >învscrstichs, der

Lithographie und alle» ander» ähnliche» lvrzcuguissc» aus dem

Gebiete der Literatur oder Kunst, welche znm ersten Male in dcr

Schweiz veröffentlicht werden, genießen in Bauern, Württemberg
und Hesse» die Vortheile, welche daselbst dem Eigenthum au

Werke» der Literatur oder ^unst gesetzlich eingeräumt sind oder

künftig eingeräumt werden. Sie sollen denselben Scknlz nnd

dieselbe Rcchtsbilfe gegen jede Beeinträchtigung ibrer Rechte

genießen als wenn diese Beeinträchtigung gegen die Urbeber

solcher Werke begangen wäre, welche znm ersten Male imierhalb
der genannten süddeutschen Staaten veröffentlich! werde» sind.

ES sollen ihnen jedoch diese Vortheile nnr so lange znftehen, als
die Rechte der diesen Staaten angebörige» llrkeber in der
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7. Mai Schweiz geschützt sind, und sie sollen in denselben süddeutschen
187V. Staaten nicht über die Frist hinaus dauern, welche zu Gunsten

einheimischer Urheber in den letztern Staaten besteht.

Artikel 2.
Es ist gestattet, in den vorgenannten süddeutschen Staate»

Auszüge aus Werken, oder ganze Stücke von Werken, welche

zum ersten Male in der Schweiz erschienen sind, zu veröffentlichen,

voransgesetzt, daß diese Veröffentlichungen für Zwecke dcr

Kritik oder Literaturgeschichte bcftimmt, oder daß sie ausdrücklich

für den Schulgebrauch oder Unterricht bestimmt und eingerichtet

sind.

Artikcl 3.

Um in dcn Genuß dcs im Artikcl 1 festgestellten Rechts zu

gelangen, bedarf cs einer besondern Anmeldung odcr Niederlegung

des zn schützenden Erzcugnisscs nicht; cs genügt vielmehr

für denjenigen, welcher dcn Schutz beansprucht, der Nachweis,

daß er felbst Urheber des Erzeugnisses sei, oder seine Rcchte von
dcm Urheber herleite.

Artikcl 4.

Die Bestünmungen dcs Artikels 1 sollen glcichc Anwendung
auf dic Darstellung oder Aufführung dramatischcr odcr musikalischer

Werkc finden, welche nach Eintritt dcr Wirksamkeit der

gegenwärtigen Uebereinkunft zum ersten Male in dcr Schweiz

veröffcnllicht, ausgeführt oder dargestellt werden.

Artikcl 5.

Dcn Originalwerken wcrden dic in dcr Schwciz veran-

staitcten Ucbcrsetznngcn einheimischcr odcr fremder Werke ausdrücklich

gleichgestellt. Demgemäß sollen diese Ueberseuungen rückstchtlich

ihrer unbefugrcu Vervielfältigung in dcn gedachten süddcut-

schc» Staaten den im Artikcl 1 scstgesetztcn Schutz gcnicßen. Es

ift indeß wohlverstanden, daß der Zweck des gcgenwärtigcn
Artikels nur dahin geht, den Uebcrsctzcr in Vczichuug auf seine

eigene Ueberfetzung zn schützen, keineswegs aber dcm erstcn Ueber-
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setzer irgend eines in todter oder lebender Sprache geschriebenen 7. Mai
Werkes das ausschließliche Uebersetznngsrecht zu übertragen, aus- ^"w.

genommen in dem im folgenden Artikel vorgesehenen Falle und

Umfange.
Artikcl 6.

Der Pcrfasfer cincs jcdcn iu dcr Schweiz veröffentlichten
Werkes, weicher sich das Rccht auf die Ueberfetzung vorbehalten

hat, soll, vom Tage des crstcu Erscheinens dcr mit scincr Er-
mächtiguug herausgcgebcncn Ucbcrsctzuug scincs Werkes an

gerechnet, fünf Jahrc lang das Vorrcebt gcnicßen, gcgcn dic Vcr-
öffcutiickung jeder, obue scinc Eriuächtigung veranstaltetcn Ucbcr-

setzuug dcssclbcn Wcrkcs in dcn erwähnten süddeutschen Staaten
geschützt zu sein, und zwar unter folgcudc» Bcdingungc» :

1) Das Driginalwerk muß auf die binnen drci Monatcn, vom

Tagc des crstcn Erscheinens in der Schwciz an gcrcchnct,

crfoigtc Anmcldung aus dcn bclrcffenden Aiinistericn zu

Müuchc», Stuttgart und Darmstadt eingctragcn werden,
und zwar für Bauern auf dem Ministerium des Innern
für Kirchen- nnd Schulangclcgcnhcitcn; für Württemberg

auf dcm Miniftcrium des Innern, und für Hcsscu
auf dcm Ministerium dcs Jnncrn Dic Anmcldung ist

jchriftiich a» das bctrcffendc ^>inistcrium zu richtcn.
Dic Eintragung erfolgt in ci» befondcrcs zu dicscm

Jwcckc gcführteö Ncgistcr und soil kciiicn Anlaß zur
Erhebung irgend cincr Gcbühr gcbc». Dic Bcthciligten
erhalten cinc urkundlichc Bescheinigung über dic Eintragnng;
diese Bcschciniguug wird kvstcufrci ausgcstcllt werdcu, vor-

bchältlich dcr gesctzlichcu Stcuipelabgabc.

2) Der Verfasser muß an dcr Spitzc scincs Wcrkcs die Ab¬

sicht, sich das Recht dcr Ucbcrsctzuug vvrzubcbalicn,
angezeigt habcn.

3) Dic crwähntc, »nt scincr Ermächtigung veranstaltete Uebcr-

sctznng uiiiß inucrhalb Jahrcsfrisl, vom Tagc dcr »ach

*) Für Baden auf dcm Ministerium dcs Innern in Karlsruhe.
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7. Mai Maßgabe der vorstehenden Bestimmung erfolgten Anmel-
1S7V. des Originals an gerechnet, wenigstens zuni Theil

und binnen einem Zeitraume von drei Jahren, vom Tage
der Anmeldung an gerechnet, vollständig erschienen sein.

4) Die Ueberfetzung muß in einem der kontrahirenden Länder

veröffentlicht werden.

Bei den in Lieferungen erscheinenden Werken soll es

genügen, wenn die Erklärung des Verfassers, daß er sich das

Recht dcr Uebersetzung vorhalten habe, auf der ersten Lieferung

und, sofern das Werk in mehrere Bände zerfällt, auf der ersten

Lieferung jedes Bandes ausgedruckt ist.

Es soll jedoch hinsichtlich der für die Ausübung des aus-

schlicßiicheu Ucbersetzuugsrechts iu diesem Artikel festgesetzten

fünfjährigen Frist jede Lieferung als ein besonderes Werk angesehen

werdeu.

Dcr Vcrfasscr dramatifchcr Wcrkc, welcher sich für die

Ucberfctznng derselben odcr dic Aufführung dcr Ucbcrfetzung das

in den Artikeln 4 nnd 6 bestimmte ausschließliche Recht vorbe-

haitcu will, muß feine Ucbcrsctzuug drci Moucttc nach dcm Er-
schcincn des Originalwerkcs crschcincn oder anfführcn lasscn.

Dic durch gegenwärtigen Artikel gewährten Rechte siud an
die Bcdingnttgen gebunden, wclche dcm Verfasser eines Original-
werkes durch die Artikel l uud 3 dcr gcgcnwärtigcn Ucbcrcinkunft

anferlcgt sind.

Artikcl 7.

Die gcsctzlichcu Vcrtrctcr odcr Rechtsnachfolger dcr Vcrsasscr,

Ucbcrfctzcr, Komponisten, Zeichner, Maler, Bitdhaucr, Kupfer-
stcchcr, Lithographen u. f. w. follen iu alle» Bczichungcn dcr-

selbeu Rcchtc thcilhaftig scin, welchc dic gcgcnwärtigc Ucbcrcin-

kunft de» Vcrfasjcrn, Uebcrsctzcru, Koinponistcn, Zcichncrn,
Maler», Bildhauern, Kupfcrstcchcrii und Lithographen fclbft bcwilligt.

Artikel 8.

Ungeachtet dcr in den Artikclu l und 5 dcr gcgcnwârtigcn
Uebereinknnft cnthaltcncn Bestimmungen dürsc» Artikcl, wclche
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aus den in dcr Schweiz erscheinende» Tagcsblättcrn oder periodi- 7. Mai
sche» Sammelwerken entnommen sind, in dcn Tagcsblättcrn oder

periodischcn Sammclwcrkcn Baycrns, Württembergs und Höffens
abgedruckt odcr übersctzt werden, wenn nur die Quelle, ans der

die Artikcl geschöpft sind, dabei angegeben wird.

Inzwischen soll diese Bcfuguisi auf dcu Abdruck von Artikcin
aus in der Schweiz erfcheincnden Tagcsblättcrn oder pcriodischcn

Sammeiwcrken in dcm Falle keine Anwendung sinden, wcnn die

Vcrsasscr in der Zeitung odcr in dcm Sammclwcrk sclbst, in

wclchcm sic dicfeibcn haben crschcincn lasscn, förmlich crklärt

haben, daß sie deren Abdruck uutersagcu. In keincm Fallc soll

diese Uutersagung bei Artikcin politischen Jnbalts Play greifen
können.

Artikel 9.

Der Verkauf und daS Feilbieten von Werken odcr Gegcn-

stäudcu, wcichc im Sinuc dcr Artikcl l, 4, 5 und 6 unbcfugtcr-
wcise vcrvicifältigt sind, ift vorbehältlich dcr im Artikcl Iii gc-
troffcuen Bestimmung im Gcbictc dcr geuanntcn süddcutschcn

Staaten vcrbotcn, sci es, daß die unbefugte Vcrvielfältigung in
dcr Schweiz odcr in irgcnd cincin frcmdeu Laudc stattgcfundcu bat.

Artikcl lO.

Dic vorgcdachtcn süddcutschcn Staaten werden im

Verwaltungswege dic nöthigen Anordnungen zur Verhütung aller

Schwierigkcitcn und Verwickelungen treffen, in welche die ihrem
Gebiete ungehörigen Verieger, Drucker, Buch- odcr Kunsthändicr
durch dcn Besitz uud Verkauf solcher Vcrvicifältiguugcu schwcizcri-

scher, noch nicht zum Gemeingut gewordenen Werke gerathen

könnten, welche sic vor dcm Eintritt dcr Wirksamkeit gcgcn-

wärtigcr Ucbcrcinknnft veranstaltct odcr cingcführt habcu, oder

wclche gegenwärtig ohne Ermächtigung des Bcrcchtigten veranstaltct

odcr abgedruckt wcrdcn.

Die Anordnnngcn follcn sich auch auf Abklatfcbc (clieliö«),
5zotzftöckc uud gcstochcnc Platten allcr Art, sowic anf lithograph!-
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7. Mai sche Steine erstrecken, welche sich in dcn Magazinen bei den be-
1S7V. treffenden süddeutschen Verlegern oder Druckern befinden und

schweizerischen Originalen ohne Ermächtigung des Berechtigten

nachgebildet sind.

Indessen sollen diese Abklatsche, Holzstöckc und gestochenen

Platten aller Art, sowie die lithographischen Steine nur innerhalb

vier Jahren, von dem Beginn der Wirksamkeit dcr

gegenwärtigen Uebereinkunft an gerechnet, benutzt werden dürfen.

Artikel ll.
Die gegenwärtige Uebereinknnft soll in keiner Weife das

Recht der Regierungen beschränken, die Einsnhr solcher Bücher

in ihre Staaten zu verbieten, wclche nach ihren inneren Gesetzen

oder in Gemäßhcit ihrcr Vcrabrcdungcn mit andcrn Siaulen für
Nachdrücke erklärt find odcr erklärt werdcn.

Artikel 12.

In Fällen von Zuwiderhandlungen gegcn dic Bcstimmungcn
der vorstehenden Artikel wird dic Beschlagnahmt? der nnbcfngtcn

Nachbildungen stattfinden, nnd die Gerichte wcrdcn dic durch

das Gcsetz bestimmten Strafen znr Anwcndung bringen, und

zwar in gleicher Wcisc, wic wcnn der Eingriff zum Nachtheile

eines im Bereich der gcnanntcn süddcutschcn Staatcu crschicncnen

Werkes oder Erzeugnisses begangen worden wärc.

Die eine Nachbildung crweiscndcn Merkmale werden von
den Gerichten in den erwähnten süddeutschen Staaten nach dcr

daselbst in Kraft bcstchendcn Gesetzgebung bestimmt werdcn.

II. Für die Schwei; giltige Bestimmungen.

Artikel 13.

Die Bestimmungen der vorstehendem Artikcl 2, 3, 5i, 6, 7,
8, 16 und 11 werden gleichcrinaßcn für dcn Schutz dcs iu Baycrn,
Württcmberg und Hessen gehörig crwvrbcncn Eigenthums an

Werken des Geistes oder der Kunst als Gcgenrccht in dcr Schweiz

Anwcndung finden.
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Artikel 14. 7. Mai

Die Gerichte, die in dcr Schweiz, sei cs für dic

Civilentschädigung, sci es für die Bestrafung dcr Vergehen, zuständig

sind, werdeu auf dem ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft zum

Nutzen dcr den genannten süddeutschen Staaten augchörigcn

Eigenthümer literarischer nnd künstlerischer Werke die

Bestimmungen des Artikels 13 nnd dcr nachfolgcudcn Artikel 15 bis 30

in Anwendung bringen.
Es ist, immerhin unter Vorbehalt dcr im Artikcl 31 vcrab-

rcdctcn Gcwährlcistungen, vcrstaudcn, daß dicsc Bcftimmuugen
ersetzt werdcn können durch gesetzlich« Vorschristcn, wclche dic zu-
stäudigcn Bchördcn dcr Schwciz unter Gleichstellung der

Ausländer mit den Einheimischen in Bezug auf das literarische odcr

künstlcrischc Eigeuthum bcschlicßcn mögcn.

Artikcl 15.

Dic im Artikcl (j vorgcschcnc Eintragnng dcrjcnigcn im
Gcbietc der gcnanntcu füddcutschcn Staatcn vcroffcntlichten Werke,
deren Verfasser sich das Recht ans dic Ucberscchnng vorbebaltcn

wolicu, hat iuucrhalb dcr iu bcsagtcm Artikel angesetzte» Fristen
bci dcm cidgcnvssischcn Dcpartcmcnl dcs Juucrn in Bcrn zu cr-

folgcu.
Artikcl l«.

Die Urheber von Bücher», Broschüren odcr andcrn Schriften,

musikalischem Koinpositioncu odcr Arrangcmciits, Zencbiiungcn,
Gcmäldcn, Bildhaucrcicn, Stichcn, Lithographicn nnd aiicn
andcrn gicichartigcn Crzcugnissc» aus dcm Gcbictc dcr Litcratnr
odcr Küustc, ivclchc zum crstcn Malc in dcn gcnanntcu
süddcutschcn Staaten vcröfscntlicht ivcrdc», gcnicßcn in dcr Schivciz

znni Schlitze ihrer Eigcuthumsrcchtc dic in dcn nachfolgenden

Artikeln näher bczcichncten Rcchtc.

Artikcl l7.
Dic Vcrfasscr von dramatische» oder mnsikalischen Werken,

wclchc im Gcbictc dcr gcnannten süddeutsche» Staatcn znm ersten
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7. Mai Male veröffentlicht oder aufgeführt werden, genießen in der
1870. Schweiz in Bezug auf die Darstellung vder Aufführung ihrer

Werke den nämlichen Schutz, welcher in letzterm Lande den

Verfassern oder Tonfetzern der am meisten begünstigten Nation
bezüglich der Darstellung oder Aufführung ihrer Werke gewährt
ist oder künftighin gewährt werden wird.

Artikcl l8.
Tas in dcr Schweiz gcmäß dcn Bestimmungen der

vorgehenden Artikel erworbcnc Cigcnrhnmsrcckt au den im Artikel 16

erwähnten literarischen oder künstlcrischcn Wcrkcn daucrt für den

Urheber während seiner ganzen Lebenszeit, uud insofern er vor
dem Ablaufe des dreißigsten Jahres, vom Zcitvuuktc der ersten

Veröffentiichnng an, stirbt, so wirkt es für den Rest dieser Zeit
noch fort zu Gunsten scincr Rechtsnachfolger.

Wcnn dic Veröffentlichung nicht zur Lcbcuszcit dcs Urhcbers

stattfand, so habcn seiue (Zrbcu odcr Rcchtsnachfvlgcr während

sechs Jahren, vom Tode des Urhcbers an, das ausschiicßliche

Recht zur Veröffentlichung dcs Wcrkcs. Machen sie davon

Gebrauch, so dauert die Schutzfrist dreißig Jahre nach dicscm Todcs-

falle. Dic Dancr dcs ljigcnthumsrechtS auf Ucbcrsetzungcn

hingegen ist aus fünf Jahrc gcmäß dem, was im Artikcl 6 fcstge-

sctzt ist, beschränkt.

Artikcl Ig.

Jcdc Vcrviclfältigung cincs im Artikci 16 crwähntcn

literarischen odcr künstlerischen Werkes, wclchc ohne Gcnchmignng
des Berechtigte'» in Znwiderhandlung gegen die Bcstimnmngcn
der gcgcnwärtigcn Ucbcrcinkunft vcranstaltct wird, soll ais Rachdruck

bestraft werden.

Artikel 20.

Wer wisscntlich nachgcdruckte Gcgcuständc auf schwcizcrifrhem

Gebiete verkauft, zum Verkauf auslcgt oder einführt, ist mit
dcn gcgen den Aachdruck angedrohten Strascu zu bclegcu.
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Artikel 21. 7. Mai

Der Nachdrucker ist mit einer Buße von wenigstens hundert

Franken bis auf höchstens zweitausend Franken und der Verkäufer
mit einer Buße von wenigstens fünf und zwanzig Franken bis

auf höchstens fünfhundert Franken zn belegen; sie sind außerdem

verbunden, dem Eigenthümer für den ihm verursachten Nachtheil

Ersah zu leisten.

Sowohl gegen den Nachdrucker, als gegen deu Einbringe!
und den Verkäufer ist auf Wegnahme der Nachdruckausgabe (Artikel

19) zu crkeuncu. In allen Fällen können die Gerichte auf
Verlangen der Eivilpartci verfügen, daß derfelben die
nachgebildeten Gegenstände auf Abschlag des ihr zugesprochenen

Schadenersatzes zugestellt wcrdcn.

Artikel 22.

In deu durch die vorigem Artikcl vorgesehenen Fällen ist

dcr Erlös ans dcn wcggcnommcncn Gcgcnständcn dcm Eigen-
thümcr auf Abschlag dcs ihm crwachscncn Schadcns auszuhändigen;

dcr Ncst scincr Entschädigung ist im gcwöhnlichcn Ncchts-

wcgc zu vcrfolgcn.

Artikcl 23.

Dcr Eigcnthüincr cincs litcrarischcn odcr künstlerischem Werkes

kann, krast Verfügung dcr zuständigen Bchördc, mit oder vlnie

Beschlagnahme eine dctaillirtc Bezeichnung odcr Beschrcibuug dcr

Erzeugnisse vornehmen lassen wclchc »ach sciucr Behauptung in

Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen gcgcnwärtigcr
Uebereinkunft zu seiucm Schadcu uachgcmacht sind.

Dic Vcrsügnng ist ans cinsachcn Antrag dcs EigcntlüiinerS,
im Fallc unbcfngtcr Uebcrfctzuug zuglcicb auf deu Vorweis der

dic Eintragung dcs Driginals bcstätigcndcn Bcscbcinignng zu cr-

lasscu. Erfordcrlichcusalls hat dic Verfügung dic Bezeicbnnng

eines Sachverständigen zn cnthciltcn.
Wird dic Bcschlagnahmc bcgchrt, so kann dcr Nicbter von

dcm Kläger cinc KacttionSsnmmc vcrlangen, dic zn crlegcn ist,
bcvor zur Bcschlagnahmc gcschrittcn N'ird.

Jahrgang 187«. !>
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7. Mai Dem Inhaber der beschriebenen oder unter Beschlag geleg-
1870. Gegenstände ist Abschrift der Verfügung und der die Erle¬

gung der etwaigen Kautionssumme bestätigenden Bescheinigung

zuzustellen; alles bei Vermeidung der Richtigkeit und der

Entschädigungspflicht.

Artikel 24.

Unterläßt der Kläger, innerhalb vierzehn Tagen den Rechtsweg

zu betreten, so wird die Beschreibung oder Beschlagnahme

von Rechts wegen hinfällig, nnbeschadet der Entschädigung,
welche etwa verlangt werdcn kann.

Artikcl 23.

Die Verfolgung vor den schweizcrischcn Gerichtcn wegen
der in gegenwärtiger Uebereinkunft bezeichneten Vergehen sindet

nur auf Antrag des beschädigten Theiles oder seiner Rechtsnachfolger

statt.

Artikel 26.

Die Klagen auf Nachbildung literarischer oder künstlerischer

Werke sind in der Schweiz bci dem Gerichte dcs Bezirks
anzubringen, in welchem die unbcfngte Nachbildung oder Fcilhaltung
stattgcfnnden hat. Die Ciuilklagen sind snmmcirisch zu verhandeln.

Artikel 27.

Die dnrch gegenwärtige Uebereinkunft festgesetzten Strafen
dürfcn nicht gehäuft werdcn.

Für alle der ersten Strafeinlcitung vorangegangencn
Handlungen darf kcine härtere Strafe erkannt werdcn als diejenige,

welche auf die am schwersten zn ahndende untcr diesen

Handlungen zn verhängen sein würdc.

Artikcl 28.

Das Gericht kann den Anschlag des Urtheils an dcn vou

ihm zu bestimmendcn Ortcn und die ganzc odcr auszugswcise

Einrückung desselben iu die von ihm zu bczcichncndcn Zeitnngcn
anordnen, uud zwar alles auf Kosten dcs Verurtheilte».
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Artikel 29. 7. Mai

Die im Artikel 21 bestimmten Strafen können bei Rückfällen

verdoppelt werde». Ein Rückfall ist vorhanden, wcnn gegen den

Angeklagten in dcn fünf vorangegangenen Jahren ein Urtheil
wegcn cines gleichartigen Vergehens gefällt worden ist.

Artikcl 30.

Beim Vorhandensein mildernder Umstände können die

Gerichte die gegen die Schuldigen ausgcsprochcncn Strafen auch

unter das vorgeschricbeue Minimum crmäfzigc».

III. Allgemeine Bestimmungen.

Artikel 3l.
Dic vertragschließenden Theile habcn sich dahin verständigt,

dic gcgcnwärtigc Ucbcrcinkunft cincr Ncvision zu »ntcrwcrfeu,
wcnn cinc ncne Gesetzgebung übcr dic darin bchandcltcn Gcgcn-
stäiidc in cincin dcr kontrahircnden Staaten odcr in mchrcrcn cine

solche Revision wünschcnswcrth machen sollte; cs ist jedoch

verstanden, daß die Bcstiiumungcn dcr gegenwärtige» Ucberciukuuft

für dic bctrcsfcndcn Ländcr verbindlich blcibcn wcrdcn, bis sic im

gemeinsamem Einverständniß abgeändert sind.

Wenn die gegenwärtig in dcn gcnanntcn süddcutschcn Staaten

dcm Schutz des litcrcirischcn und künstlcrischcn Eigcnthums
gcwährtcu Garantien während der Dauer dcr gcgcnwürtigcn

Ucbcrciukuuft Aenderuugeu crlcidcn solltcn, so würdc dic scknvei-

zcrischc Rcgicruug bcfugt sciu, dic Bcstimmungcii dicscö Vertrages

durch dic ucucn, vo» dcr Gcsctzgcbung dcs bctrcffcnden süd-

dcutschen Staatcs crlassenen Vorschriften zn crsctzcn.

Artikcl 32.

Dic gcgcnwärtigc Ucbcrcinkunft soll, wo möglich, vor dem

31. Januar l870 ratisizirt wcrdcu, uud vicr Wochcn nach cr-

folgtcm Austauschc dcr Natifikatiousurkundcn in Kraft trcten.
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7. Mai Die Uebereinkunft bleibt sodann für die Dauer des am
1676- ig, laufenden Jahres zu Berlin zwischen dem deutschen

Zollvereine und der Schweiz abgeschlossenen Handelsvertrages
in Kraft.

So geschehen Bern, den 16. Oktober 1869.

lD. 8.) (Gez.) I. M. Knüsel. (t.. 8.) (Gez.) Bibra.
(D. 8.) (Gez.) A. v. Ow.

(Für Württemberg und Hessen.)

(Folgen die Ratiftkationsurkunden.)

Note. Tic Ratifikationen dcr vorstehenden Ucbcrcinkunft sind in B e rn
am 28. Februar 1870 zwischen Hcrrn Bundesrath Knüsel und dcm k.

bayerischen Geschästslrägcr, Frcihcrrn v. Bibra, und am 31. März 1870
zwischen Hrn. Bundesrath Knüsel und dein k. württembcrgischcn Konsul
in Bern, Hrn. Ro «schütz (siir Württemberg und Hcssm), ausgewcchselt

worden.

Zugleich wurde das Inkrafttreten dcr Ucbercinkunsi, nach Art. 32 dcr°

sclben, auf den 1. Mai 1876 festgesetzt.
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Uebereinkunft
zwischen

der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Großherzog-

thum Duden wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte

«n literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst.

Abgeschloßen den 16. Oktober 1869.

Ratisizirt von der Schweiz am 20. Dezember 1869.

„ „ Baden am 8. Januar 1870.

7. Mai
1870.

Der Kundesrath

dcr

schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht und Prüfung
der Uebereinkunft, welche

zwischen seinem Bevollmächtigten
und demjenigen Seiner König-
lichen Hoheit des Großhcrzogs

von Baden zum gegenseitigen

Schuhe der Rechte an literarischen

Erzeugnissen uud Werke»

dcr Kunst am ll!. Oktober

dicscs Jahres zu Bern
abgeschlossen uud unterzeichnet worden

ist, und welche wörtlich
lautct wie folgt:

Friedrich,
von Gottes Gnadcn

Großherzog von Baden,

Herzog von Mhringen.

Nachdem die zwischen

Unserem Bevollmächtigten nnd

dcm Bevollmächtigten dcs Bun-
dcsraths dcr Schweizerische»

Eidgenossenschaft am Ili. Oktober

vorigen Jahrs zn Bcrn
abgeschlossene und untcrzcichncte

Ucberciukuuft wegen gegensciti-

gcn Schutzes dcr Rechtc au lite-
rarischcn Erzeugnissen und Wertem

dcr Knnst, wclchc also

lautct:
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7. Mai Der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft
1870. Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden,

gleichmäßig von dem Wunsche beseelt, in gemeinsamem
Einverständniß solche Maßregeln zu treffen, welche ihnen znm
gegenseitigen Schutz der Rechte an literarischen Erzeugnisse» und Werken

der Knnst vorzugsweise geeignet erschienen sind, haben den

Abschluß einer Uebereinkunft zu diesem Zwecke beschloffen, und

zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundesrath der fchweyrrifchrn Eidgenosscnschast:

den Hcrrn Joseph Martin Knüsel, Mitglicd des BnndeSratheS
und Vorsteher dcs eidgcnössischcn Justiz- und

Polizeidepartements ;

Seine Königliche Hoheit drr Großhrrwg von Baden:

Allerhöchstihrcn Ministcrrcsidcntcn bci der schweizerischen Eid¬

genossenschaft, Kamnicrherrn uud Gchcimcn Legationsrath
Ferdinand von Dufch,

wclche nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form
befundcncn Vollmachte» übcr nachstchcnde Artikcl nbcrcingekom-

men sind:

I. Für das Großherzogthum Baden giltige
Bestimmungen.

Artikel 1—12

überei»stiniinend mit dcr Ucbcrcinkunft mit Baycrn, Württem¬

berg nnd Hessen.

II. Für die Schweiz giltige Bestimmungen.

Artikel 13—30

übereinstimmend mit der vorerwähnten Uebereinkunft.
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III. Allgemeine Bestimmungen.

Artikel 31 und 32

übereinstiinmend mit der vorerwähnten Uebereinkunft.

7. Mal
1870.

So geschehen zu Bern, den 16. Oktober 1869.

(I.. 8.) (Gez.) I. M. Knüsel. (I.. 8.) (Gez.) F. v. Dusch.

erklärt auf Grund dcr vom

schweizerischen Nationalrathcun-
tcrm 13. und vom schweizerischen

Ständcratchc unterm 16.

laufenden Monats ausgesprochenen

Genehmignng dcn

vorstehenden Vertrag seinem ganzen

Inhalte nach als angenommen
und in Kraft erwachsen, und

vcrspricht im Namcu dcr fchwci-

zerischcn (Zidgcnosscufchaft, dcn-

selbcn, so wcit cs von dicscr

abhangt, jcdcrzcit gewissenhaft zu

beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

die gcgcnwärtigcRatisikation vom

Vundcspräsidenten und vom

Kanzlcr dcr C'idgcnosfcnschaft

untcrschricbcn und mit dcm cid-

gcnössischcn Staatssicgcl vcrschcn

worden.

Uns vorgelegt und von Uns
geprüft worden ist, so crklärcn

Wir, daß Wir dicsc Ucbcrcinkunft

in allen ihren Theilen
genehmigen und ratifizircn, auch

versprcchcn, dicsclbc zu crfüllcn
und von Unseren Behörden
vollziehcn zu lasscn.

Dessen zur Urkunde
haben Wir die gegenwärtige

Fertigung eigenhändig unterzeichnet

und derselben Unser Staatssicgcl

bcidrnckcn lasscn.
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7. Mai
1S70.

So geschehen in Bern,
den zwanzigsten Dezember

Eintausend achthundert neun und

sechzig (20. Dezember 1869).

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,

Der Bundespräsident:

Welti.
<D. 8.)

DerKanzler derEidgenossenschaft

Schieß.

Gegeben in Unserer Haupt-
und Residenzstadt Carlsruhe,
am achten Januar Eintausend

Achthundert und siebenzig, U n-
sererRegierung des achtzehnten.

Friedrich.

lD. 8.)

v. Freydorf.

Note. Die Ratifikationen der vorstehenden Uebereinkunft sind in B e rn
den 29. März 1870 vom Herrn Buudesrath Knüsel und m Stuttgart
den 2. April 1870 vom großherzoglich badischcn Ministerresidenten Herrn
von Dusch ausgewechselt worden.

Zugleich wurde das Jnkrasttreien der Uebereinkunst, nach Art. 32

derselben, auf den 1. Mai 1870 festgesetzt.
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Bollziehungsverordnung M»
1870.

zu

den UebcreinKKnsten zwischen der Schweiz und Baden,

Bayern, Württemberg und Hessen über den gegen-

seitigen Schutz der Rechte sn literarischen Erzeugnissen

und Werken der Kuust.

(Vom 13. April 1870.)

Der schweizerische Bundesrath,
in Ausführung dcr zwischen dcr Schweiz und Badcn, Bavcrn,

Württemberg nnd Hessen am IL. Weinmonat 1869 abgeschlossenen

Uebereinkunft über dc>i gcgcnseitigcn Schuh dcr Ncchtc an
literarischen Erzeuguisscn und Werken der Kunst,

beschließt:

Art. 1. Schweizerische Vcrlcgcr, Druckcr, Buch-, Kunst-
und Musikalienhändler, wclchc Nachdrückc und Nachbildungcn
litcrarischcr oder künstlcrischcr Erzcugnissc, deren Eigenthümer

Bürger dcr Staaten Baden, Bayern, Württcmbcrg und Hessen

sind, veranstaltet habcn, gcgcnwärtig veranstalten odcr dcren

Verkauf bctrcibcn, und die sich das Rccht zum frcic» Vcrkaus
der noch vorhaudcncn oder im Erschciucu bcgriffcucu Excmplare

solchcr Veröffentlichungen in dcr Schweiz sichcrn wollc», habcn

sich zu dicscm Zwcckc bci dcr obersten Polizeibehörde ihres Kantons

odcr dcrjcnigcn Sicile, wclche hiefür vou dcr Regicrung,
des Kantons bczcichnct wcrdcn wird, binnen cincr Frist von vier
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7. Mai Wochen, vom Tage der Veröffentlichung dieser Verordnung an
1870. gerechnet, schriftlich anzumelden.

Art. 2. Die Meldung muß enthalten:

1) Deu Namen und den Sitz der anmeldenden Firma.
2) Dcn vollständigen Titel des nachgedruckten Werkes nebst

Angabe, ob dasselbe schon vollständig oder erst thcilwcise

erschicnen sei ; im letztcrn Falle muß beigefügt werden,
wie stark die Auflagc der erschienenen Theile gewesen und

welche Bände oder Licfcrungcn noch ausstehen.

Wenn cs sich um cin nachgebildetes Erzengniß der

Kunst handelt, so soll dic Anmeldung eine genaue

Bezeichnung dcs Gegenstandes enthalten nebst Angabe dcs

zu seiner Crzcugung vcrwendcten >und dieuendcn Mittels
(Clichè, Hoizstock, gcstochcnc Plattc, Lithographiestein u.

dergl.).
3) Angabe der Anzahl der vorräthigen Exciuplare und Abzüge.

Art. 3. Die vorhandene Anzahl von Exemplaren der an-

gemeldetcn literarischen Nachdrücke und künstlerischen Nachbildungen

kaun jetzt uud später in der Schweiz ohne Anstand ausgelegt
und verlauft werden.

Nachdruckausgabcu literarischer Werke, welche erstere im

Erscheinen begriffen sind, dürfen vollendet und in dcr Schweiz

verkauft werdcu; jedoch darf dic Auflage dcr noch zu veröffent-
lichendcn Bände odcr Licfcruugcn nicht stärker sci» als diejenige
der bereits erschienenen Bände odcr Licfcrnngcn.

Ebenso ist es gestattet, daß Abklatsche (Cliches), Holzstöke,

gestochene Platten jeder Art, sowic Lithographiesteine, welche

unbefugte Nachbildungen von Originatici? bildcn, deM
Eigenthümer Bürger der Staaten Baden, Bayer», Württemberg und

Hessen sind, noch während 4 Jahren, vom 1. Mai 1870 an

gerechnet, zn gebrauchen und dic damit erzeugtem Kunstgegenstände

znm Verkauf zn bringen.

Art. 4. Znr Unterscheidung und Legitimising der nach

dem vorstehendcn Artikel noch frei verkaufbaren Exemplare und
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Abzüge von solchen unbefugten Nachdrücken und Nachbildungen, 7. Mai

welche erst später veranstaltet und zum Verkauf gebracht werden ^t)-
möchten und als solche den in der Uebereinkunst vorgesehenen

Strafen unterliegen, werdcn jene einzeln mit einem besondern

Zcichcn verschen, welches mittelst eines, in allcn Kantonen

identischen Stempels aufgedrückt wird.

Art. 5. Dicse Stempelung soll, so weit cs die vorräthigen
Excmplarc bereits erschienener Nachdrücke und Nachbildnnge»

betrifft, inner dcr Frist vo» 8 Wochen nach Schluß des Anmel-

dnttgstcrmins (Art. l > ausgesührt sei» und ist in Betreff
derjenige» Exemplare, Abdrücke, Stiche odcr Lithographien, wclche

gemäß Art. 3 erst später erstellt werden, jcwcilcu dann cinzu-

holcu, wcnn diesclbcn zum Vcrkaus gebracht werden sollen.

Die Stempelung wird vorgenonuncn durch dic von den

Kantonsrcgierungcn zu dicscm Zwecke bezeichneten Beamten.

Dicselbcu fertige» übcr dic Jnvcutarisirung und Stempelung

dcr Exemplarc jcdcs bczügiichc» literarischen Wcrkcs odcr

Knttstcrzcttgiiifscs ein bcsondercs Protokoll ans, in wclchcm dcr

Tag »»d Ort der Stempelung und die Anzahl der gcstcmpelten

Exemplarc angemerkt wird. Das Original dicscs Protokollcs
blcibt in dcr Verwahrung dcr bctrcffcndcn kantonalcn Bchörde;
den Eigcnthnmer» dcr gestempelten Bücher und Kunstcrzeugnifse

werden Abschriften dcr bczüglichcn Protokolle zugestellt, für wclche

zur Deckung dcr mit dcr Stcmpclung vcrbnndcncn Kostcn 5 bis
lO Franken gcfordcrt wcrdcn köuncn.

Art. <i. Nach Ablanf dcr im Art. 5 für dic Stcmpclung
vorgcfchcucn Frist kann jcdcr nicht gcstcmpcltc, zum Vcrkanf ge-

brachtc oder vom Herausgeber versandte Nachdruck uud jcdc

derartige Nachbildung von Schriftwcrkcn nnd Kunstcrzcuguisscn,

deren Eigenthümer Bürger der Staatcn Badcu, Bciycrn, Würt-
tcmbcrg uud Hessen siud, mit Bcschlcig belcgt werdcn. Ini
Kleinverkauf darf jeder unbefugte, uugestemvclte Nachdruck und

jede unbcfugtc, ungcstcmpcltc Nachbildung, wclche nach Ablauf
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7. Mai besagter Frist noch vorgefunden würde, mit Beschlag belegt und
1870.

weggenommen werden.

Art. 7. Jede Nachahmung, Fälschung oder betrügliche

Anwendung des Stempels wird nach den Vorschriften der kantonalen

Gesetze bestrast.

Art. 8. Das eidg. Departement des Inner» wird im
Uebrigen mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt,
welche im Bundesblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht und

in die offizielle Gesetzsammlung der Eidgenossenschaft aufgenommen

werden soll.

Bern, den 13. April 1870.

Im Namen des schweizerische» Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
Dr. I. DubS.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende zwei Uebereinkünfte nebst Vollziehnngsverordnung

soll in die Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 7. Mai 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

L. Kurz.
Der Rathsschreiber

Dr. Trächsel.
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Gesetz- 11. Mai

über 187»-

die öffentlichen Primarschulen des Kantsns Dern.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung von § 81 der Verfassung und Z 36

des Gesetzes über die Organisation des Schulwesens vom
24. Jum 1856,

auf den Antrag der Erziehungsdirektion und des

Regierungsrathes,

beschließt:

I. Unterrichtsgegenftiinde der Primarschulen.

§ 1. Die Untcrrichtsgegcnstünde der Primarschule

sind:

Christliche Neligionslchre und zwar die evangelisch-resor¬

mirte in dcn reformirten, die römisch-katholische in
den katholischen Schulen,

Muttersprache, bis zum richtigen und fertigen Gebrauch

derselben iu Rede und Schrift,
Arithmetik und Raumsberechnnng,

Schönschreiben,

die Anfänge der Buchhaltung,
die Elemente im freien und linearen Zeichncn,

Gesang,

Geographie nnd Geschichte, insbcsondcre der Schweiz, mit
Bcrückfichtignng nnscrcr Verfassnngsentwicklung,
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il. Mai das Wisfenswertheste aus der Naturkunde, und
1870. sjjx Knaben: körperliche Uebungen,

für Mädchen: weibliche Handarbeiten.

In den Oberschulen kann neben der Muttersprache

auch das Französische (das Deutsche) und Geometrie

gelehrt werden.

Das Nähere wird durch den Unterrichtsvlan bestimmt.

II. Von der Verpflichtung zum Besuche der öffent¬

lichen Primarschulen.

s 2. Wer seine Kinder nicht in eine öffentliche Primarschule

oder in eine anerkannte Privatschule schickt, oder

nicht ans sonstige genügende Weise für bereit Unterricht

sorgt, soll nach den Bestimmnngen des Gesetzes bestraft

werden (§ 81 der Verfassung).

Z 3. Jedes bildungsfähige Kind ist zuni Schulbesuch

berechtigt und verpflichtet vom Beginn der Sommerschule

des Jahres an, in welchem es bis und mit dem 31. März
das sechste Altersjahr zurückgelegt hat.

Die Schulpflicht dauert 0 Jahre.

Kinder, von denen durch eine Prüfung konstatirt ist,

daß sie ihr Primarschulpeusum erfüllt haben, dürfen vor
Ablauf dieser Frist aus der Schule entlassen werden.

§ 4. Die Sommerschule der öffentlichen Primarschulen

dauert 12 bis 20 Wochen, die Winterschnle wenigstens

20 Wochen; letztere beginnt spätestens den ersten Montag
im November. Wo mehr als 12 Wochen Sommerschule

gehalten wird, darf das daherige Betreffnis; der

Schulstunden von der Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden

im Winter abgezogen werden.
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§ 5. Die Zahl der täglichen Schulstunden beträgt auf n. Mai
der ersten Schnlstufe im Sommer 3 bis 4, im Winter ^7«.
4 bis 5, auf der zweiten nnd dritten Schnlstnfe im Sommer

wenigstens 3, im Winter 5 bis lì Stunden.

Von dieser Stundenzahl dürfen höchstens im Winter
3 Stunden wöchentlich zu Gunsten des ArbeitSschuluntcr-

richts verwendet werden, und mir da, wo wenigstens 3<l

Schulstunden wöchentlich eingehalten werden. Denjenigen

Kindern, welche den kirchlichen Religionsunterricht besuchen,

sind von obiger Schulzeit nöthigen Falls im Winter wöchentlich

zwei halbe Tage zn diesem Zwecke freizugeben. Wenn

in einer Schule die Zahl der Katechnmeueu überwiegt, so

kaun die Schule selbst durch Beschluß der Schnlkoinniisston

an diesen zwei Halbtagen ausgesetzt werden. Der kirchliche

Religionsunterricht ist so anzusetzen, daß die Schule keine

weitere Einbußen dadurch erleidet.

Z il. In Abweichung von den Bestimmnngen der

ZZ 4 nnd 5 hievor kann die Erziehnngsdirektion in

industriellen Ortschaften, sowie überall da, wo das Bedürfniß
nachgewiesen wird, für das letzte oder die 2 letzten Schuljahre

abtheiluugswcisen Schulbesuch gestatten, jedoch nur
unter der Bedingung, daß jeder Abtheilung in wenigstens

44 Wochen im Jahr 12 bis 15 Stunden wöchentlich

zwischen Morgens >> Uhr nnd Abends 8 Uhr Unterricht

ertheilt nnd derselbe weder durch den kirchlichen Religionsunterricht

noch durch die MädchenarbeitSschnlen beeinträchtigt

wird.

Z 7. Die Eltern odcr deren Vcrtrctcr sind nutcr

Verantwortung verpflichtet, die ihrer Obhut auvertrauten

schulpflichtigen Kinder fleißig in die Schule zu schicken.

Der Grilud jeder Schulvenäumniß soll wo möglich sogleich
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11. Mai dem Lehrer angezeigt werden. Ueber die Zulänglichkeit
l67«. her Entschuldigungsgründe entscheidet in jedem einzelnen

Falle die Schulkommission. Als hinreichend entschuldigende

Gründe für Schulversäumnisse gelten namentlich: Krankheit

des Schülers, nnter Umständen auch Krankheit und

Todesfälle iu der Familie und sehr ungünstige Witterung,
insofern Schwächlichkeit der Kinder oder größere Entfernung

vom Schulhause den Schulbesuch den Kindern

unmöglich machen.

§ 8. Wenn die unentschuldigten Schulversänmnisse

während eines Monats im Winter und innert 4 Wochen

im Sommer einen Sechstel der Unterrichtsstunden

überschreiten, so sollen die Fehlbaren das erste Mal von der

Schulkommission schriftlich gemahnt werden. Bei jeder

fernern monatlich einen Sechstel der Stunden überschreitenden

Schulversäumniß während des gleichen Schulhalbjahres

dagegen, deßgleichen, wenn die unentschuldigten

Abwesenheiten während eines Monats im Winter nnd innert
vier Schulwochen im Sommer einen Tritttheil der Stunden

überschreiten, soll ohne voransgegangene Mahnung
Anzeige an dcn Regierungsstatthalter erfolgen.

Z 9. Die Schulkommisfion hat im Sommerhalbjahr
je nach Ablauf von vier Schulwochen, im Winterhalbjahr
je am Schlüsse des Monats, innert den nächsten acht

Tagen die im Schulrodel vom Lehrer bezeichneten

Abwesenheiten zn prüfen und zu berechnen, und sofort die

gesetzlichen Mahnungen odcr Anzeigcn zn machen.

Dieselben sind vom Präsidenten nnd Sekretär zn unterzeichnen

und niit Datum im Schulrodel anzumerken. Saumselige

SchulkonlNlissionen sind durch die Regierungsstatthalter an

ihre Pflicht zu erinnern.
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§ 10. Die Anzeigen der Schulkommissionen an die il. Mai

zuständige Behörde haben bis zur Leistung des Gegen-

beweises volle Beweiskraft und sind ohne Zögerung zur
Beurtheilung zu überweisen. Auf die erste Anzeige während

eines Schulhalbjahres sind die Fehlbaren, je nach

der geringern oder größern Zahl der Abwesenheiten, mit

Fr. 1 bis 3, im Wiederholungsfall mit Fr. 4 bis <>, zu

bestrafen. Wenn die Buße wegen Armuth nicht geleistet

werden kann, so wird dieselbe nach Vorschrift des Art. 523
des Gesetzbuches über das Verfahren in Strafsachen

umgewandelt. Den betreffenden Schulkommiffionen sind die

ausgefällten Urtheile sofort anzuzeigen.

§ 11. Resormirte Kinder in katholischen Schnlen und

katholische Kinder in reformirten Schulen, sowie solche

Kinder, welche keiner der beiden Landeskirchen angehören,

sind nicht gehalten, am Religionsnnterrichte Theil zu

nehmen.

III. Von der Errichtung öffentlicher Primarschulen.

Z 12. Den Einwohnergemeinden liegt, unter
Mitwirkung des Staates, die Pflicht ob, dafür zu sorgen,

daß für alle schulpflichtigen Kinder die zweckmäßige

Benutzung einer Primarschule möglich sei.

Jedoch bleiben da, wo besondere Schulgemeinden oder

Schulkreise eristiren, sei es, daß sie bloß Theile einer

Gemeinde begreifen oder daß sie über die Grenzen derselben

reichen, diese Schulgemeinden oder Schulkrcise in ihrem

Bestände (Z 15 des Gesetzes vom 0. Dezember 1852). Tie
nach diesem Gesetze für solche Schnlen nach Abrechnung

ihrer übrigen Einkünfte nothwendigen Steuern siud, ivo
abgegrenzte Schulbczirke bestehen, nach Verhältniß der

Jahrgang 1870. 10
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il. Mai Steuerpflicht, wo dieß aber nicht der Fall, von den Ein-
1870. ivohnergemeinden, auf deren Gebiet sie sich befinden, nach

Verhältniß der Kinderzahl, mit welcher sie betheiligt sind,

zu tragen, sofern nicht durch besondere Verträge die

Betheiligungspflicht anders normirt ist.

§ 13. Die Bildung neuer Schulgemeinden oder Schulkreise,

welche nicht niit der Einwohnergemeinde zusammenfallen,

kann durch den Regierungsrath gestattet werden,

aber nur dann, wenn die Eltern oder Pflegeeltern von

wenigstens 80 schulpflichtigen Kindern, welche wegen zu

großer Entfernung die nächste öffentliche Primarschule nicht

besuchen können, solches verlangen.

Z 14. Den Schulkommiffionen solcher Schulgemeinden,

welche nicht mit den Einwohnergemeinden, anf deren

Gebiet sie sich befinden, zusammenfallen, können die letztern

auf dem Wege des Reglements die sonst dem Gemeinderath

in Schulsachcn zukommenden Kompeteuzeu übertragen.

§ 15. Die Eltern oder deren Stellvertreter dürfen

ihre Kinder in eine näher gelegene Schnle außerhalb ihres
Schulbezirks schicken, wenn die Schulkommisfion der letztern

es gestattet und sie das geforderte Schulgeld, welches nicht

mehr als das Doppelte des gesetzlichen Schulgeldes

betragen darf, bezahlen.

§ 16. Gemeinden, welche nicht 40 schulpflichtige
Kinder zählen, können sich mit Nuchbargemeinoen zu

gemeinsamer Besorgung ihrer Schulangelegenheiten verbinden.

§ 17. Keine Schulklasse darf, wenn nngetheilt, über

70, und wenn getheilt, übcr »0 Kinder zählen. Wenn
eine Schulklasse zwei Jahre lang das obige Maximum
überschritten hat, so kann dic Theilung dcr Schule innert

Jahresfrist angeordnet werden.
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IV. Ockonomische Verhältnisse der öffentlichen H. Mai

Primarschulen. 1870.

§18. Die Gemeinden haben unter Mitwirkung des

Staates zu sorgen für
1) die Besoldungen und sonstigen Leistungen an die

Lehrer;
2) das Schullokal nnd dessen Unterhaltung;
3) die Schulgerüthschnften, wie Tische, Bänke u. dgl.;
4) das zur Beheizung der Schnlzimmer nöthige Material,

gerüstet und frei zum Hause geliefert, sowie auch das

Material für dessen Reinigung;
5) die Lehrmittel, welche zum allgemeinen Gebrauch in

der Schule dienen, wie Wandtafeln, Karten, Tabellen,

Schillrödcl, Tagebücher u. dgl.

§ 1!l. Tie Anschaffung der Schulbedürfnisse für die

einzelnen Schüler liegt deu betreffenden Eltern oder deren

Stellvertretern ob, nnd wenn diese ihre minder nicht mit
den erforderlichen Lehrmitteln versehen, so hat die Schul-

behörde auf Rechnung der Pflichtigen zu sorgen.

Die Erziehuugsdirektiou wird aber Borsorge treffen,

daß die obligatorischen Schulbücher und allgemeiuen
Lehrmittel um möglichst billige Preise zu erhalteil siud.

Z 20. Tie in § 18 bezeichneten Schnlbedürfnisse

werdeil bestritten

1) ans dem Ertrag der Schulgüter und andern Stif¬
tungen zu Gunsteil der Schnle;

2> aus allfülligen Beiträgen anderer Gemeindegüter;

3) aus den gesetzlichen StaatSbeiträgen;
4) aus Zuschüssen der Gemeinde- oder SchulbezirkSkasse;

!>> aus dem allfälligen Betrag der Schulgelder;

6) aus Guben nnd Vermächtnissen, welche ausdrücklich

für die laufenden Ausgaben bestimmt sind.
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il. Mai Z 21. Schulgelder dürfen bezogen werden, wenn eine

1370. mit Angabe des Gegenstandes durch das Amtsblatt zu¬

sammenberufene Einwohner- reso. Schulgemeinde es

beschließt. Dieselben dürfen, die Mädchenarbeitsschule mit
eingerechnet, halbjährlich bis Fr. 1 für ein Kind, bis

Fr. 2 für zwei oder mehr Kinder derselben Familie, sofern

sie nicht unterstützt ist, betragen.

In Gemeinden, wo jede Lehrerstelle mit einer Ge-

meindebesoldnng von wenigstens Fr. 800 dotirt ist, darf
das Doppelte bezogen werden.

§ 22. Die Gemeinden haben für jede Lehrerstelle

anzuweisen :

1) eine anständige freie Wohnung, auf dem Lande mit

Garten;
2) drei Klafter Tannenholz, oder ein diesem Quantum

entsprechendes Maß eines andern Brennmaterials,

frei zum Hause geliefert;
3) eine Baarbesoldung von wenigstens Fr. 450 jährlich.

Ueberdieß soll mit wenigstens einer Lehrstelle jedes

Schulkreises (gemischte Schnle oder Oberschule) eine halbe

Jucharte Pflanzland verbunden sein, oder dafür eine

Entschädigung von Fr. 50 bezahlt werden.

Die Gemeinden können die vorgenannten
Natnralleistnngen theilweise oder ganz in Geld verwandeln; in
diesem Falle haben von der Erziehungsdirektion gewählte
und vom Staat bezahlte Experten festzusetzen, welchen

Geldeswerth die in Frage kommenden Naturalleistnttgen

für den Lehrer haben.

Ueber dem Minimum stehende Besoldungen nnd
Einkünfte der Lehrer dürfen ohne Zustimmung der Erziehnngs-
direktion nicht vermindert werden.
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§ 23. Arme Gemeinden erhalten einen vom Regie- il. Mai

rungsmthe zu bestimmenden anßerordentlicheu Staatsbei- ^v-
trag an die Lehrerbesoldungen, zu welchem Zwecke ein

jährlicher Kredit von Fr. 20,000 auszusetzen ist.

s 24. Ueberdieß verabreicht der Staat deu Lehrern
und Lehrerinnen folgende Zulagen:

o. solchen, welche ein bernisches Patent oder ein gleich¬

bedeutendes Fähigkeitszeugniß besitzen:

Diciistjahr. Lehrer, Ährcriimcii.

vom 1. bis nnd mit dem 5. Fr. 150, Fr. 100

„ «. „ „ „ „ 1". „ 25«, „ 1„0

„ 11. „ „ „ „ 15. „ 350, „ 150

„ 10. Dienstjahr an „ 450, „ 200
b. unpatentirten „ 100, „ 50

die Mädchenarbeitsschule nicht inbegriffen.

Den Lehrern uns Lehrerinueu iu den vom Staate

bezahlten oder unterstützteil Erziehungs-, Armen- und

Strafanstalten werden bei ihrem Wiedereintritt in den

öffentlichen Priinurschuldienst ihre Tienstjahre in jenen

Anstalten migerechnet.

§ 25. Die Besoldungen nnd StaatSzulagen sollen

ausgerichtet werden:

u. diejenigen in Geld vierteljährlich;
b. die Naturalleistungen zu der hiefür üblichen Zeit.

Werden die Besoldungen u. s. w. nicht innert Monatsfrist

vom Auslauf des Vierteljahrs an ausgerichtet, so

sind sie dem Berechtigten zu 5 "„ zu verzinsen.

§ 20. Ter StaatSbeitmg an Lehrer genieinsamer

Oberschulen beträgt je Fr. 200 mehr, nnter der Bedin-
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il, Mai gung, daß auch die Gcnieiudebesoldnng obiges Minimum
!870. „,„ Fr. 300 übersteigt. Die Austeilung eines zweiten

Lehrers behufs der Einführung des Fachsvstcms geschieht

nach denselben Beitragsverhältnissen.

§ 27. Die Entschädigung des Stellvertreters ist Sache

deS betreffenden LchrcrS, und im Falle seines AbstcrbeuS

seiner Wittwe oder Kinder während der folgenden drei

Monate (Z 30 deS OrgauisaliousgcsctzcS).

Bei erledigten Schuleu, bei welchen aus irgend einem

Grunde in der gehörigen Zeit kein neuer Lehrer angestellt

wird, gebührt dein Lehrer einer ander» Schnle für die

Stellvertretiliig nebst der gewöhulicheu Gcinciudcbcsolduug

für diese Stelle die StaatSzulagc ciues Lehrers dcr untcr-
stcn BcsolvungSklassc.

§ 28. F,i jcdcni Schnlkccisc solicit dic znr Vchansnng
dcr ^chrcr nnd znr Ertheilung dcS Uutcrrichts 2) noth-

wcndigcn Riiumlichkcitcn bcstcheu. Jcdcr ciuzclncn Schul-

klassc soll ciu cigcucS, zwcckmaßigcS und namentlich

hinlänglich gcränmigcs nnd mit dcn nöthigcu i^>crätbschaftcu

vcrschcucS Lchrzimincr gcwidnict werden.

Jcdcr dcr Schnlc uachthcilige Gebrauch dcr Ränm-

lichtcit ist untcrfagt.

Alifüllig nolhivcndigc nähcrc '^orschriftcn übcr dic

Einrichtung dcr Zchulzimmcr nnd dcr Schulhänscr ivird dcr

Ncgicrungsrath crlasscu.

^ ^!!>. Wo dic Ränmlichlcitcii dcn allgcincincu Bor-

schriflcu nicht ciitsprcchcu, wird dic Schulgcmcindc durch

dic Erzichnng^dircllion, nnlcr Borbchalt dcS RclnrscS an

dcu Regicrnngsrath, angchallcn ivcrdcn, das Fchlcndc
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dnrch Rcnbau oder durch Verbesserung der vorhaudencn Ii. Mai
Gebäude zn erstellen. 1870.

§ 30. Bei bedeutenden Verbesserungen sollen Plön
nnd Devis, bei Neubauten überdies? Luge nnd Baustelle

vom Schulinspcktor nnd der Bandirektion geprüft nnd

von der Erziehungsdirektion vor dcr Ausführung gcuch-

migt ivcrdcu. >

§ ül. Wo dic Bautcu nach gcnchiuigtcm Plaue
gehörig auSgcsührt nnd gcgcn Brand versichcrt wordcn sind,

wird der NcgicrnngSrath cincn Beitrag lcistcn von 5 ",.»

des Dcviscs.

Ist dic Suuimc, zu wclchcr das Gcbäudc durch dic

bccidigtcu Sachvctständigcn in dcr BraudvcrsichcrungS-

austalt gcschiitzt wird, gcringcr als dicjeuigc dcS DcviicS,
so soll dcr Staatsdcitrag nach dcr crstcrcu uud nicht nach

dcm D'viS bcrcchnct wcrdcn.

Dihcrigc Bcgchrcn sind bei Einscnduug von Plan und

Dcvis an dic Erzich»ng>>dirckticnl zu stcllcn.

!z :!'_'. Wird ein Tlicil dcs Schullmuscs zu audcrn

als Schulzivcckcii benutzt, so soll dcr jcncm Tlicil zuloni'
mcndc Wcrth von dcr Summe, wcjchc dcr Bcrcchiiniig
dcS StnalSbcitragcS als Basis dicnt, abgczogcu wcrdcn.

In glcichcr Wcisc ist dcr allsölligc Kapitalwcrth odcr Erlös

sür das altc Sclmllokal, wcnn cs nicht nicbr zn

Zchnlzwcclcu dicnt, abznrcchncn.

Schulgülcr diirscn wcdcr ilircm Zwcckc cut-

frcmdct, noch olmc Bcwilliguug dcS NcgicrungSrotbcS in

thrcin >iapitulbcstandc vcrmiiidcrt ivcrdc». Wo dicsclbcn

mit andcr» Gemciudcgütcru vcriuischt siud, sollen sic auS-

gcschicdcn, cin gcuaucs Vcrzcichnis; übcr ibrcu Bcstand,
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li. Mai ihren Ursprung und ihre Bestimmung aufgenommen, und
1870. gs sog überhaupt für die Bildung und Aeufnung der

Schulgüter gesorgt werden.

§ 34. Zu Bildung und Aeufnung der Schulgüter
follen verwendet werden:

1) Gaben und Vermächtnisse für die Schulen, wcnn
dieselben nicht ausdrücklich für andere Schnlen, oder

zur Bestreitung der laufenden Ausgaben, oder zu

speziellen Zwecken bestimmt sind;

2) erblose Verlassenschaften von Ortseinwohnern, welche

nach dem Gesetze dem Fiskus anheimfallcu, insofern
dieselben von kompetenter Behörde den Gemeinden

zuerkannt werden nnd der Ertrag des Schulgutcs
der betreffenden Gemeinde nicht hinreicht, die

allgemeinen Schulausgaben zu bestreiten;

3 > ein Betrag, welcher von jedem neu in das Gemcinds-

bürgerrecht Aufzunehmenden an die Einwohnergcmeinde
- zu bezahlen ist, und welcher bei Schweizern 10 °/o,

bei Fremden 20 «/„ der BürgerrechtScinkanfssnmme

gleichkommen soll;

4) alle Bußen für Schulversäumuisse uud zum Bestcn

der Schule überhaupt;

5) eine Gebühr von Fr. 1 von jedem nen in die Schule
tretenden Kinde, sofern dasselbe nicht notharm ist

oder dessen Eltern nicht unterstützt werden;
diese Gebühr darf nur einmal und nur iu

derjenigen Schule erhoben werden, welche das Kind
nach erlangtem schulpflichtigen Alter zuerst besucht;

ö) sonstige zu Schulzweckcn bestimmte Einkünfte über¬

haupt, welche nach gesetzlichen Vorschriften zu kavi-

talisireu sind.
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Z 35. Die Verwaltung der Schulgüter liegt den n. Mai

Gemeinderäthen, oder wo besondere Schulbezirke bestehen, ^70.

den betreffenden Schulbehörden ob.

Die Schul- und Schulgutsrechnungen sind alljährlich
vont Negierungsstatthalter zu passiren.

V. Stellung der Lehrer.

Z 36. Jeder Primarlehrer ist gehalten, soweit es die

bestmögliche Erfüllung seiner übernommenen Pflichten
erheischt, seine ganze Zeit und Kraft dem Lehramte zu
widmen.

Tie Betreibung eines der Schule nachtheiligen Nebenberufs

ist dem Lehrer untersagt. Die Entscheidung kommt

der Erziehnngsdirektion zn.

Unverträglich mit der Stelle eines Primarlchrcrs sind

namentlich die Verrichtungen eines Gcmcindcrothspräsi-

denten, eines Redaktors eines politischen Blaltcs nnd
eines Wirths.

§ 37. Die Primarlchrcr habcn die Pflicht dnrch

Unterricht, Zucht nnd Bcispicl nach Mastgabe dcr Vcr-
hältnisse an der Erfüllung dcS Primarfchnlzwcckcs zu

arbeiten; sie sollen sich für die Schulc wohl vorbcrcitcn
und an dcn Wicdcrholnngskurscu Thcil nchmen, zu wclchcn

sie einberufen wcrdcn.

38. Sie haben in dcr Schuir in jcdcr Hinsicht

anf Ordnung, Anstand nnd Rcinlichkcit zu dringcn. Kiudcr,
wclchc mit ansteckenden Krankhcitcu odcr mit Uugczicfcr

bchaftct sind, huben sic wcgzuwciicn; sic habcu für Rciu-

haltuug und Hcizung der Schnllokalc zìi sorgcn, wogcgcn
ihnen dic Bcnuzniig dcr Jauchc und dcr Afchc znslcht.
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il. Mai Sie führen über alles, was der Schule als Eigen-
187«. Hunl gehört, ein genaues Verzeichniß.

Die Lehrer sind überhaupt verpflichtet, jeden Mangel
und jeden Uebelstaud iu ihren Schulen der

Ortsschulkommission anzuzeigen.

§ Z'.1. Die Lehrer stehen zunächst unter der Aufsicht
der Schulkommission und des Gemeinderathes. Sie haben

iuuert deu Schranken der Gesetze und Verordnungen die

Weisungen der Schulbchördcu zu befolgen. Im Uebrigen
sind sie in der Ausübung ihres Berufes sclbststäudig nnd

unabhängig von Meinungen und Forderungen der

einzelnen Eltern. In der Schule selbst oder sonst in Gegenwart

von Schülern dürfen ihnen keine Rügen gemacht

werdcn.

§ 40. Sie haben das Recht, allfällige Vcschwerdcn

vor jede Schnlbchörde zu bringen. Sie dürfcn jcdoch dic

Schulkommisfion odcr dcn Schulinspektor, oder beide nur
dann umgchcn, wenn die Klage gegen dicse selbst gc-

richtct ist.

Z 41. Kcine öffentliche Primarlchrcrstclle darf ohne

vomusgcgaugcnc Ausschreibung im AmtSblatte dcsiuitiv

besetzt werde», es sei denn bci Bcförderuugcu an dersclbcu

Schnlc.

Ju der Ansschrcibung sollen alle mit dcr Stclle ver-
bundcncu zulässigen Ncchte und Pflichten nugcgcbcn sein,

soweit sie sich nicht nus bezüglichcn Gcsctzcu uud Vcrord-

nnngen crgcbcu. Ticsclbe hat den Charakter eines für
die anstcllcude Behörde wie für deu Lehrcr verbindlichen

Vertrages.
Dcm Lchrcr dürfen ohne seine Znstimmimg anßer

den ihm gesetzlich obliegenden keine andern Pslichtcn ans-
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erlegt werden, als die in der Ausschreibung angegebenen. 11. Mai

Weitergehende Vorkommnisse, durch welche die Schnle ^70.

Schaden leiden könnte, sind ungültig.

§ 42. Die Bewerber haben sich innert der

vorgesehenen Frist bei der Schulkommission anzumeldcu und

der Anmeldung ihr Patent nebst allfälligen Zeugnissen,

sowie eine gedrängte Darstellung ihres Bildungsganges
beizulegen.

Nach Ablauf dcr Anmcldnngssrist hat die Schnltom-
miisiou zn cutschcidcu, ob ciuc Prüfung dcr Bcwcrbcr
stattfinden soll oder nicht.

§ 43. Wird cine Prüfnng gcwüuschi, so soll dicsclbc

vor vcrsammcltcr Schulkommission stattfinden, und find
dic Bcwcrbcr von dcrsclbcn auf dic vom Schuliuspcltor

zu bcsiimmcndc Zcit in das zu bczcichncndc Lokal schriftlich

ciuzuladcu. Tcr Schulinspcktor wird dic Prüfung
lcitcn odcr dazu eiucu Stcllvcrtrctcr bczcichncn.

44. Tie Prüfung ist cinc öffculliche nud bcflcht

in dcr Abfafsnng cincs Anfsatzcs, dcr Abhaltung vou

Probclcktioucu iu vcrschicdcucu Füchcru und dcm

Vortrage' cincr lcichtcrn iuitsikalischcu Komposition, Dcm

Ermcsscn dcs Erumiuators uud dcr Schulkommisfion ist

cs milicimgcsrcltt, wcnn crsordcrlich, nnch cin ntüudlichcs

thcorctischcs Erauicit abzuhallcu.

^ 15. Nach ftaltgchabtcr Prüfung und Anhörung dcs

Bcrichts dcs Eramiualors, odcr nachdcni dic Schultom-

missiou dic Nichtablmlluug ciucr Priifung bcschlossc», bat

dicsclbe nach ciugcboltcr Ansicht dcs Schulinspcktois dcr

Gcmcindc cincn Wablvorschlag ciuzurcichcn, ivcichc bc-

fiildcrlichst ciuznbcrufcn ist.
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11. Mai § 4tt. Die definitive Wahl von Primarlehrer», welche
1870. durch den Besitz eines bernifchen Primarlehrervatents be¬

dingt ist, geschieht nach freier Wahl durch die Einwohner-
gemeinden unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen

(M 54 und 55) auf die Dauer von <> Jahren.
Wo jedoch besondere Schulgemeinden bestehen, erfolgt

die Lehrerivahl durch diese.

Als besondere Schulgemeinden gelten entweder mehrere

Einwohnergemeinden zusammen, oder Abtheilungen von
Einwohnergemeinden, sofern sie selbstständig alle

Auslagen für eine Primarschnle bestreiten.

§ 47. Tie Gemeinde entscheidet znnächst darüber, ob

sie die Wahl vornehmen oder eine neue Ausschreibung

verlangen wolle. Im erstern Falle wählt sie frei unter
allen wahlfähigen Bewerbern.

§ 48. Wenn die Gemeinde die Bewerberliste
ungenügend findet, oder ans andern Gründen sich weder zu
einer Wahl, noch zn einer zweiten Ausschreibnng
entschließen kann, so hat die Schulkommisfion für das

bevorstehende oder lanfende Schulhalbjahr die nöthigen

Anordnungen zu treffen, welche der Genehniignng der

Erziehungsdirektion bedürfen. Am Schlüsse des

Schulhalbjahres ist jedoch die Stelle neu auszuschreiben.

Z 49. Beschwerden gegen die durch dieses Gefetz

vorgeschriebenen Wahlverhandlungen der Gemeinden werden

nach dem Gemeindsgesetz erledigt.

Z 59. Kein Lehrer, welcher unter Einsendung seiner

Bewcrberschriften definitiv an eine öffentliche Primarschule

gewählt worden ist, kann während der nächstfolgenden

l2 Monate ohne Einwilligung der Schulkoinmission

eine andere öffentliche Primarschulftelle annehmen.
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§ 51. Vom 1. November bis zum 1. März, sowie 11. Mai

vom 1. Mai bis zum 1. September darf iu der Regel ^"w-

keine Entlassung oder definitive Wahl vorkommen.

Ausnahmen kann die Erziehungsdirektion, jedoch nur in
außerordentlichen Fällen, gestatten.

§ 52. Im Falle einer Wahl zu einer andern Stelle

oder der Resignation ans andern Gründen hat der Lehrer
dcr Schulkommisfion sofort Kenntniß zn geben, immerhin
aber bis zum Schlüsse des Schulhalbjahres die Schule

zu versehen, wenn nicht von kompetenter Seite eine

Abweichung von der Regel gestattet wird.

§ 53. Klagen gegen die Lehrer gelangen zuerst vor
die Schulkommisfion und nöthigenfalls vor den

Schulinspektor. Können diese sie nicht erledigen, so wird die

Erziehungsdirektion das Wcitere darüber beschließen. In
dringenden Fällen kann die Schulkommisfion bis zum

Entscheid der Erziehnngsdirektion die Schnle anssctzen

lassen.

§ 54. Die Einstellnng, Abbcrufung oder Entsetzung

von Primarlehrern geschieht nach dcn darauf bczüglichcu

Gesetzen nnd Verordnungen. Mißvcrhältnisse zwischen

Lehrer, Gemeinde und Schulkommisfion, die jede

gesegnete Wirksamkeit der erstern hemmen und stch nicht

uns andere Weise heben lasscn, bilden einen bestimmten

Abbernfungsgrnnd. Die Amtsentsetznng hat stets die

Streichung aus dem Lehrerstande zur Folge, dic

Abberufung dagcgcn nur die Entfernung von dcr wirklich

inncgchabtcn Stclle.

§ 55. Ter Rcgiernngsrath kann solche patcntirtc

Primarlchrer, wclchc in Folge der Abnahme ihrer physischen

odcr gcistigcn Kräfte nicht mchr zu gcnügcn im
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il. Mai Stande sind, nach 30jährigcm Dienst an öffentlichen
187«. Priinarschnlen des Kantons, in besondern Nothfällen schon

vorher, mit oder ohne ihr Ansuchen mit einem Leibgeding,

welches je nach der Zahl der Dienstjahre Fr. 210 bis

360 beträgt, in den Ruhestand versetzen. Dieselbe

Vergünstigung kann dcu Lehrerinnen nach 25 Jahren
gewährt werden.

Zu diesem Zweck, sowie zur Ausrichtung der nach

dem bisherigen Gesetze zugesicherten Lcibgcdingc bis zum

Absterben der Berechtigten, ist ein jährlicher Kredit von

Fr. 24,000 auszusetzen.

§ 56. Alle einschlagenden Bestimmnngen dieses

Gesetzes gelteil auch für die öffcntlichcu Primnrlchrcriuueu.

VI. Tic SchulinstMorate.

Z 57. Für die technische Ansucht und Lcituug der

öffentlichen Priinarschnlen nnd die Aussicht übcr. dic Privat-
schulcn werden zwölf Primarschuliuspektorcn aufgcstellt und

denigemäst der Kanton in zwölf Primarschul-Jnspcktorats-

kreise eingetheilt.

§ 58. Die Primarsckulinspcktorcn werdcn vom Re-

giernngSrathe auf vier Jahre gewählt. Ihre Besoldung
nebst Reiseentschädignng wird vom Negiernngsrath festgesetzt.

Zu diesem Zweck ist ein jährlicher Kredit von

Fr. 24,000 auszusetzcu.

VII. Schlußbestimmungcn.

K 59. Wcnn eine Primarschule dcu Borschriftcn diescs

Gesctzcs nicht entspricht, so kann ihr auf uubestimiutc Zeit,
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wenigstens auf ein Jahr, jeder Staatsbeitrag entzogen 11. Mai
werden. Von dieser Maßregel ist der Gemeinde wenig- ^870.

stens zwei Monate zum Voraus Kenntniß zu geben.

s «0. In Bezug auf die 1, 3, 4 und 5 ist es

der Erziehungsdirektion gestattet, ans den Wunsch der

Ortsschulbehörde und in Berücksichtigung vorhandener
lokaler Schwierigkeiten und Bedürfnisse, uamentlich in
Berggegenden, nach Anhörung des Gutachtens der

Schulinsvektoren, besondere Ausnahmen zìi machen.

5 t!I. Alle Gemeinden haben im Laufe eines Jahres
nach Jnkrafttretung des Gesetzes zn entscheiden, ob sie die

bisherigeil Primarschulstellen als für eine nene Amtszeit

von 6 Jahren besetzt ansehen oder neu ausschreibeil wolleu.

5 62. Die Gemeinden sind berechtigt, beim Inkrafttreten

dieses Gesetzes eine Ausgleichuug dcr Besoldung

solcher Primarschulstellcn, wclchc wcuigstcus mit dcm gcsctz-

licheu Minimum dotirt sind, vorzunchmcn, jcdoch ohne

Vcrmindcruug ihrer Gcstunmtleistungcn für dicse Stellen.

Die daherigen Beschlüsse untcrlicgcn dcr Bcstütignng der

Erziehuugsdirektiou.

§ «3. Dieses Gesetz tritt »ach dcsscn Annahme durch

das Volk am 1. April 1871 in Kraft. Dcr NcgicrungS-

rath ist beauftragt, die zn dcsscn AilSführnng nothwcndigcn

Verordnungen, Ncglemcnte n. f w. zu crlasseu.

§ 64. Durch dasselbe wcrdcn ausgchobcn:

1) 4, 6, 23, 31 und thcilwcisc 5 15 dcS Orguni-
sationSgcsctzcS vom 24. Juni 1856;

2) das Gcsctz vom 7. Juni 1859;
3) das Gcsctz vom I.Dczcmbcr 1860;
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il. Mai 4) das Dekret vom S. Dezember 1837 ;

i«M- 5) das Dekret vom 27. Februar 1857.

Bern, den 8. März 1870.

Im Namen des Großen Rathes:
Der Präsident

R. Brunner.
Der Staatsschreiber

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
nach Zusammenstellung der Protokolle iiber die

Volksabstimmung vom 1. Mai abhin,

urkundet hiemit:

Das Gesetz über die öffentlichen Primarschulen ist mit
34,728 gegen 23,042 Stimmen angenommen worden und

tritt somit auf deu 1. April 1871 in Kraft.

Dasselbe ist in die Gesetzsammlung aufzunehmen.

Bern, den 11. Mai 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

L. Kurz.
Der Rathsschreiber

Dr. Trächsel.
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Kreisschreiben.

Der schweizerische Bundesrath
an

lmumtlichc cidacnällilchc Släudc.

Getreue, liebe Eidgenossen!

Dic Wahriichmiing, dos; in einem eidgenössischen Kantone

einzelne Angehörige des Jcsnitcuordcus wieder als
Lehrcr an öffentlichen Schulen cine Wirksamkeit hatten

finden können, vcranlasztc nns, hicgcgcn im Sinne von
Art. ,'>8 der Bnndcsverfnssung cinznschrcitcn, und an die

bctrcffendc KantonSrcgicruug dicjcnige frcundeidgcnössische

Zitschrift zu richten, die hicraus sämmtlichcn Standcn mit
KrciSschrcibcn vom 31. Dczcmbcr 1866 zur Kenntnis;
gebracht worden ist. Unscrc Argnnicutation gipfclte in dcm

Satze: „das; deu Jcsuitcn wcdcr als Korporation, noch

„als eiiizclucu OrdcuSglicdcrn ciuc Wirksamtcit gcstattct

„wcrdcn dürfe, das; vielmehr dcnsclbcn jcdc öffcuilichc

„odcr private Lchr- uud ErzichungSthiitigkcit in Schule

„und Kirchc nntcrsngt wcrdcn niüssc." Dicsc »nscrc

Anschauung hat nicht mir von kcincr kompctcntcn Scitc I,cr

irgcnd cincn Widcrsprnch crfohrcn, fic ift viclmcbr, ivic

Sie sich ans dcn Bcrichtcn übcr dic GcschäftSnihnlug im

Jahr 1866 übcrzcngcu wollcn, vcm dc» Ansscliiisscn dcS

National- ilud StündcrathcS ausdrücklich gebilligt wordcu,

so das; die damals von nuS anfgcstclllcu Gruudsatzc als
iu das öffcullichc Rccht dcr Eidgcuosscnschaft übcrgcgaugcn

Jahrgang I«7tt. > 1

18. Mai
187«.
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18. Mai anzusehen sind. (Vergleiche Bnndesblatt 1S67, I, 778;
ISN- II, 127 und 714.)

Verschiedene seitherige Vorgänge gemahnen uns jedoch,

das erwähnte Kreisschreiben den h. Ständen abermals zur
Beachtung in Erinnerung zu bringen. Vou gewisser Seite

scheint nämlich die jetzige, geistig vielfach an- und aufgeregte

Zeit als der passende Moment betrachtet zu werden,

vm wieder einen Einbruch in die Bestimmungen unserer

Bundesverfassung zu wagen — nm Mitgliedern und

Sendungen eines Ordens, der mit deu politischen, wie

sittlichreligiösen Anschauungen des Schweizervolkes als
unverträglich erkannt ist, Zutritt zu Amtsverrichtungen zu

verschaffen, die, eben mcil uuserm Grundgesetze zuwiderlaufend,

in keiner Weise zugestanden werden dürfen. Bereits sind

ans zwei Kantonen über im Wurfe liegende Jesuiten-

misfionen ernste Klagen Hieher gelangt, die uns natürlich
bestimmten, mit den zuständigen Negiernngcn zur
Absteilung des Unfuges uns sofort ius Benehmen zu setzen.

Von andern Punkten liegen wenigstens Anzeichen vor,
daß ähnliche Versuche, die Verfassung zu umgehen, auch

dort gemacht werden dürften.

Wir zweifeln indessen nicht im mindesten damn, daß

es nnr dieses Winkes bedürfe, nm alle Kantonsregiernngen

zu veranlassen, auf die erwähnten Bestrebungen ein

wachsames Ange zu richten, denselben, wo sie immer zn Tage

treten, mit Energie Halt zn gebieten und ilicht zu dulden,
daß in einer Richtung vorgegangen werde, welche nur
danach angethan ist, ängstliche Gemüther zu bennruhigcn
und den religiösen Frieden zn trüben, der die verschiedenen

Konfessionen des Vaterlandes glücklich verbindet und dessen

Pflege lind Fortentwicklung mit zu den schönsten Aufgaben
unserer Bundesverfassung gehört.
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In dieser Ucbcrzeugung können und wollen wir n»s Mai

heute darauf beschränken, auf jene Tendenzen, sowie ans

die Nothwendigkeit, denselben mit Entschiedenheit entgegen

zu treten, hicniit anfincrksani gemacht zu habcn, nnd wir
erlauben uns nnr noch die Vcmerkung daran zn knüpfe»,

daß die h. Stände in Handhabung dcr diesfalls in dcr

BundeSvcrfassuug cnthnltcncn Borschriftcn und von ihr
vertrctcnen Prinzipien von unserer Seite einer kräftigen,

allczcit bcrcitcn Unterstützung sich bcstcus vcrsichcrt haltcn

dürfen.

Im Uebrigen bcnntzcu wir dcn Auluß, Sic, gctrcuc,
liebe Eidgenosscn, nebst uus iu den Schutz dcs Allmächtigen

zu empfehlen.

Bern, den 11. April 1670.

Im Naincn dcö schwciz. BundcSratheS,

Der Bundespräsident:
Dubs.

Der Kanzler der Eidgcnosscnschaft:

S ch ic ß.

Der Negiernngsrath des Kantons Bern
bcschlicßt:

Vorstehendcs Krclsschrciben ist in die Gcsctzsammlung

aufzunchmen.

Bern, den 18. Mai 1870.

Im Namen des Negierungsrathes
Der Präsidcnt

L. Kurz.
Der RathSschrciber

Ur Trächsel.
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21, Mai
1870.

Kreisschreiben.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

an

sämmtliche lîrgicrungsltatthattcr.

Herr Regierungsstatthalter!

Mit Schreiben vom 11. dieses Monats theilen nns

Landammann und Rath des Kantons Glarus mit, daß

dieser Stand infolge der Einführung neuer bezüglicher

Gesetze zurücktrete

1) von dem Konkordat vom 6. Heumonat 1821 über

Behandlung der Ehescheidungsfälle,

2) von dem Konkordat vom 1'>. Heumonat 1822 über

vormnndschaftliche nnd Bevogtungsverhültnisse der

Niedergelassenen.

Sie werdcn hievon zn Ihrem Verhalt in Kenntniß
gesetzt.

Bern, den 21. Mai 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

L Kurz.
Der Rathsfchreiber

Hr Trächsel.
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Beschluß 13. Juli
187«.

über

Abschaffung drs Cansrrrationscidcg und übrr das an

drlsrn Strile trrtcndc Gelübde.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

nach Einsicht eines Gesuchs von Studirenden der

Theologie an der bernischeu Hochschule, auf den Antrag
der Kantonssynode und darüber angehörteil Vortrug der

Direktion des Kirchenwesens,

beschließt:

1. Der in der Predigerordnnng vom 20, September

1821 vorgeschriebene „Eid der Candidateli bei der Hand-

anflegung" ist anfgehoben; ebenso das zweite Alinea des

§ 19 des Reglements über die Prüfung uud Aufnahme
der PredigtamtSkaildldaten vom 9. November 1851.

2. Au der Stelle dieses Eides haben inskünftig alle

diejenigen, welche zum Predigtmute befördert werde», bei

der Consecration ein einfaches Gelübde abzulegen

nach der folgenden Formel:
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i». Juli „Ich gelobe, das Wort Gottes, besonders das
1676. Evangelium Jesu Christi nach dem Inhalt der

Heil. Schrift und den Grundsätzen der evangelisch

resormirten Kirche unverfälscht und treu zu lehren
und zu predigen, durch unsträflichen Wandel der

Lehre des Heils in allen Stücken Zeugniß zu geben,

die Obliegenheiten meines Berufes und Amte's

gewissenhaft zu erfüllen lind in den amtlichen

Stellungen, welche mir anvertraut werden mögen,

zum Wohl des Vaterlandes, der Landeskirche und

der christlichen Gemeinde nach besten Kräften
mitzuwirken."

3. Tie bereits ordinirten Geistlichen der evangelisch-

reformirten Landeskirche, welche s. Z. den Consecrationseid

ans die Formel des Z 37 der Predigerordnung von 1824

geschworen haben, sind von demselben insoweit entbunden,

als derselbe weiter geht und im Widerspruche steht mit
dem neuen Gelübde.

4. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft lind ist in
die Gesetzsammlung anfznnehmen.

Bern, den 13. Juli 187«.

Im Namen des Reglerungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Nathsschreiber

I>r Trächsel.
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Konzesflonsakt

für

drn Vau nnd Betrieb der Zurabahnen.

1», Juli
187«,

Der Vcrwaltungsrath
drr

Jnitiativgesellschaft der Jurabnhiien
stellt an die kompetenten Behörden des Kantons

folgendes KonzessionSgesuch:

ß 1. Dem Verwaltungsrath der Jnitiativgesellschaft

zur Anstrebnng der Jurabahn wird zu Handen einer

Aktiengesellschaft, welche derselbe zum Behufe der

Verwirklichung dieses Projettes ins Leben zn rufen beschäftigt

ist, die Konzession für deu Bau uud Betrieb einer Eisenbahn

voil Biel durch den Iura nach Delsberg, mit

Abzweigung von letzterm Punkte bis an die Kantonsgrenze

in der Richtung nach Basel einerseits, in der Richtung

nach Pruntrut anderseits, und einer Abzweigung endlich

vom StauuustückBicl-Rcuchcucttc, beziehungsweise Sonceboz

durch das St. Juimerthul bis an dic Kantousgrcuzc bei

Convcrs, zu dcu nachstchendcn Bcdiugungcn nnd unter

Vorbchalt dcr PllitdcSgcuchuiigung, erthcilt,

s 2. Tie Dauer dcr Konzcssiou ist auf 9l> aufcinan-

derfvlgcndc Jahrc, vom 1. Mai l87l an gcrcchnct,
festgesetzt.

§ 3. Die zn bildende Akticngescllschaft nimmt ihrcn

Sitz im Kanton Bcrn, nnd wird dcrsclbe durch dic Sta-
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18. Juli tuten näher bestimmt werden. Für persönliche Klagen
!67«. gilt der Gerichtsstand dieses Ortes, für dingliche Klagen

das Forum der gelegenen Sache.

ß 4. Die rechtliche Konstituirung der Gesellschaft

erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes über Aktiengesellschaften.

Z 5. Sobald die Linie Biel-Delsberg-Pruntrnt
ausgeführt sein wird, hat die Gesellschaft das Recht, die

bereits coneedirte nnd im Bau befindliche Bahnstrecke von

Pruntrut nach Delle zu den im Beschluß des Großen

Rathes vom 4. Dezember 18L!) enthalteneu Bedingungen

an sich zn ziehen. Sollten sich hinsichtlich der Abtretung
dieser Bahnstrecke zwischen der gegenwärtigen Gesellschaft

und der Eisenbahngesellschaft für Pruntrut-?elle Streitigkeiten

erheben, so sind dieselben schiedsrichterlich nach § 47

zu erledigen.

§ ö. Der Gesellschaft steht es frei, vom Ban der

Strecken Telsberg-Pruntrut oder Delsberg-Basel abzusehen

und vorlänfig nur in einer der beiden Richtungen zn bauen.

Sie kann endlich ihre Uuteruehmung auch auf die

Ausführung der Linien Biel-Dachsfelden nnd Sonceboz-Eonvers

beschränken, wenn ihr die Mittel zur gleichzeitige»

Ausführung der Strecke vo» Dachsfelden nach Oelsberg nnd

eventuell weiter fehlen sollten.

Sollte diese Konzession nicht für die Erstellung des

gesammten Jnrabahnnetzes benützt werden können, so wird

im Falle einer spätern Konzessionsertheiluug für die eine

oder andere der nicht ausgeführten Bahnstrecken der

gegenwärtigen Gesellschaft jeweilen zu gleichen Bedingungen der

Vorrang vor andern Bewerbern zugesichert.
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s 7. Bis zum 1. Januar 1871 ist dem Große» Rathe 1«, Juli
der Ausweis über die finanziellen Mittel zum Bau und ^7«.

Betrieb der Bahnstrecken zn leisten, welche dannzumal zur
Ausführung kommen sollen; gleichzeitig sind dcm Großen

Rathe sämmtliche auf 5ic Bahuilutcrnchmuiigen bczüglichcn

Akten zur Gcnebmiguug zu untcrstcllcn, uud darf dcr Ball
nicht bcgiuilcii, bcvor diese Gcuchmigung stattgcsundcu hat.

Dauuzumal wird dcr Großc Roth auch bcschlicßcn, in
wclchcm Bcrhältnisse nnd zn welchcn Bcdiuguiigcu sich der

Staat a» dcr Erstellung dcr in Aussicht gcnommcucu

Bahncii durch Ucbcruahme von Akticn bcthciligcu wird,
so weit diesc Fragcn nichl schon dnrch das Tckrcl vom
2. Februar l!-!l>7 dcfiuitiv cutschicdcn siud.

^ Tic Gcscllschast ist vcrpflichtct, spätcstciiS innert

sechs Monatcn nach Gciichmigung dcS FiiiaiizanSwciscs
durch dcn Großc» Rath (§ 7) dic Erdarbcitc» auf hicstgcm

Tcrritoriuni zn bcginncn, widrigenfalls dicsc Konzcssion

mit Ablauf jcncr Frist crloschcn sci» soll.

Tic Eiscnbahn soll bis 1. Mai 187.', vollcndct nnd dcr

rcgclmäßigc Bctricb dcrsclbcn cröffuct sci». Solltc dicsc

Vcrpflichtuug bis zum bcsagtcn Tcrmine nncrfttllt blcibcn,
so wird dcr Großc Rath mit Bcrüclfichtiguug dcr Ilm-
ständc cincil ihm angcmcsscncn Endtcrmin sctzcn.

iz !>. Dic Gcsellschaft vcrpflichtct sich, dic Balm nach

den bcstc» Rcgcln der Kunst, »amciitlich nbcr auch in cincr,
volle Sichcrhcit für ihrc Bciiützung gcwährcudcu Wcisc

hcrzustcllcn und sodann fortwälircud in nntadclbafkcni Zu-
stailde zu crhaltcu.

Dic Bauplätze sind dcr Rcgicruug zur Geuchmiguug

vorzulcgeu.

§ 10. Dic Bahn wird cinspurig crflcllt.
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,8. Juli § 11. Während des Baues sind von der Gesellschaft
187«. Vorkehrungen zu treffen, daß der Verkehr auf den

bestehenden Straßen und Verbindungsmitteln überhaupt
nicht unterbrochen, noch an Grundstücken und Gebänlich-
keiten Schaden zugefügt werde. Für nicht abzuwendende

Beschädigungen hat die Gesellschaft Ersatz zu leisten.

§ 12. Tu wo in Folge des Banes der Eisenbahn

Uebergänge, Durchgänge und Wasserdurchlässe gebcmt,

überhaupt Verändernngen an Straßen, Wegen, Brücken,

Stegen, Flüssen, Kanälen oder Bächen, Abzugsgräben oder

Wasserbrnnnen oder Gasleitungen erforderlich werden,

sollen alle Unkosten der Gesellschaft zufallen, so daß den

Eigeuthümern oder sonstigen mit dem Unterhalte belasteten

Personen oder Gemeinheiten weder ein Schaden »och eine

größere Last, als die bisher getragene ans jenen

Veränderungen erwachsen können.

Ueber die Nothwendigkeit uud Ausdehnung solcher

Bauten entscheidet im Falle des Widerspruchs der

Regierungsrath, ohne Weitersziehe». Dabei bleiben jedoch,

soweit es sich nicht um öffentliche Straßen, Gewässer nnd

Einrichtungen handelt, die einschlagenden Bestimmnngen
des ButtdeSexpropriationsgesetzes vorbehalte».

Z 13. Wen» nach Erbauung der Eisenbahn neue

Straßen, Kanäle oder Brunnenleitnngen, welche die Bahn
kreuzen, von Staats- oder Gemcindewcgen angelegt werden,

so hat die Gesellschaft für die daherige Inanspruchnahme

ihres Eigenthums, sowie für die Vermehrung der

Bahnwärter und Bahuwarthäuser, welche dadurch

nothwendig gemacht werden dürften, keine Entschädigung zu

fordern. Tagegen fällt die Herstellung, sowie die

Unterhaltung anch derjenigen Bauten, welche in Folge der An-
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läge solcher Straßen, Kanäle n. s. f. zu dem Zwecke der 18. Juli
Erhaltung der Eisenbahn in ihrem nnverkümmerten Be- ^70.

stände erforderlich waren, ausschließlich dem Staate,
beziehungsweise deu betreffenden Gemeinden oder Privaten

znr Last.

§ ll. Gegenstände vou natnrhistorischem, antiquari-'
schem, plastischem, überhaupt wissenschaftlichem Werthe,

als z. B. Fossilien, Petrefatte,!, Mineralien, Münzen n. f. f.,

welche beim Bau der Bahn gefunden werden dürften, sind

und bleiben Eigenthum deS Staates.

§ 15. Tie Gesellschaft wird die Bahn, wo eS die

öffentliche Sicherheit erheischt, iu ihren Kosten ans eine

hinlängliche Sicherheit gewährende Weise einfrieden und

die Einfriedung stets iu gutem Zustande erhalten. Ueberhaupt

bat sie alle diejenigen Vorkehren zu treffe», welche

in Hinsicht aus Bahnwärterpostc» oder sonst, jetzt oder

künftig, von der Regierung zur öffentlichen Sicherheit

nothwendig befunden werden.

Ili. Tie Balm darf dem Verkehr nicht übergeben

werden, bevor der Negieruugsratb, iu Folge einer mit

Rücksicht auf me Sicherheit ihrer Beuiitzuiig vorgeuommeueu

Untersuchlmg nnd Erprobung derselben in alleil ihren

Bestandtheilen, die Bewillignug daz» ertheilt hat.

Auch nachdem die Bahn i» Betrieb gesetzt worden, ist

der Regieritiigsratli jederzeit besngt, eine solche Untersuchung

anzuordnen. Sollten sich dabei Mängel herausstelle»,

welche die Sicherlwit der Beiiützniig der Bahn gefährden,

so ist der RegierilngSrath berechtigt, die sofortige Beseitigung

solcher Müngel uo» der Gesellschaft z» forder» »»d,

falls von der letzter» nicht entsprochen werden wollte, selbst
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18. Juli die geeigneten Anordnungen znr Abhülfe auf Kosten der
187«. Gesellschaft zu treffen.

§ 17. Nach Vollendung der Buhn wird die Gesellschaft

anf ihre Kosten einen vollständigen Grenz- und

Katasterplan mit kontradiktorischer Beiziehung von Dele-
' girteli der betreffenden Gemeindsbehörden anfnehmen und

zugleich mit ebenfalls kontradiktorischer Beiziehung von
Delegirten der Kantonalbehörden eine Beschreibung der

hergestellten Brücken, llebergänge uud anderer Kuustbanten,

sowie ein Inventar des sämiutlicheu Betriebsmaterials
ausfertigen lassen. Authentische Anfertigungen dieser

Dokumente, denen eine genaue und vollstäudig abgeschlossene

Rechnung über die Kosten der Anlage der Bahn und ihrer
BetriebSeinrichtungen beizulegen ist, sollen in das Archiv
des BundesralheS uud dasjenige des KantonS niedergelegt
werden.

Später ausgeführte Ergäuzuugen oder Veräuderuugen
am Baue der Bahn sollen in den gedachteil Tokuinenten

nachgetragen werden.

§ 1«. Tie Handhabung der Bahnpolizei liegt zunächst

der Gesellschaft ob. Dabei bleiben jedoch den znstäitdigen

Behörden die mil der Ausübung ihres OberanffichtsrechteS

verblludeueu Befugnisse in vollein Umfange vorbehalte».

Tie nähern Vorschriften betreffend die Haudhabuug
der Bahnpolizei werden in einem von der Gesellschaft zn

erlassenden, jedoch der Genehmigung des Regieruugsrathes

zu unterlegenden Réglemente aufgestellt.

§ 1!). Die Beamten nud Augestellten der Gesellschaft,

welchen die Ausübung dcr Bahnpolizei übertragen wird,
sind vou der zuständigen Behörde für getreue

Pflichterfüllung ins Handgelübde zu nehmen. Während sie ihren
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Dienstverrichtniigen obliegen, hoben sie in die Angen fal- i«. Juli
lende Abzeichen zu tragen. ^70.

§ 20. Die Eisenbahnnttternehmung unterliegt, mit

Vorbehalt der in dieser Konzessionsurkunde enthaltenen

Beschränkungen, iin Uebrigen gleich jeder andern Privat-
unternehmnng den allgemeinen Gesetzen nnd Verordnungen
des Landes.

s 21. Die Aktiengesellschaft als solche soll für die

Bahn selbst, mit Bahnhöfen, Zubehörde und
Betriebsmaterial, sowie für den Betrieb und die Verwaltung der

Bahn weder in eine kantouale, noch in Gcineindebestenrnng

gezogen werden dürfen.

In dieser Steuerfreiheit sind jedoch die Steuerbeträge

an die gegenseitige Brandversicherung nicht inbegriffen.
Gebände und Liegenschaften, welche die Gesellschaft anßer-

halb des Bahnkörpers nnd ohne nnmittelbare Verbindung
mit demselben besitzen könnte, unterliegen der gewöhnlichen

Besteuerung. Tie Augestellten der Gesellschaft unterliegen
der nämlichen Etenerpflichtigkcit wie alle übrigen Bürger
oder Einwohner.

iz 22. Bei der Wahl von Angestellten, welche behnfs

Erfüllung ihrer Dienstverrichtniigen ihren Wohnsitz auf
dem Gebiet des Kantons Bern nufschlageu müssen, ist bei

gleicher Tüchtigkeit Bewerbern, die entweder Bürger deS

KantonS Beru oder in diesem Kantou niedergelassene

Schweizerbürger sind, der Vorzug zu geben.

§ 23. Die Gesellschaft verpflichtet fich, dafür zn

sorgen, daß mindestens zweimal täglich je von eiilein

Endpunkte der Bahn zum andern in Wagen aller Klassen und

mit Berührung sämmtlicher Stationsorte gefahren werden

kann.
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18. Juli ß 24. Die gewöhnlichen Personenzüge sollen mit einer
187«. mittlern Geschwindigkeit von wenigstens fünf Wegstunden

in einer Zeitstunde transportirt werden.

§ 25. Waaren, welche mit den Wanrenzügen

transportirt werden sollen, sind spätestens innerhalb der nächsten

zwei Tage nach ihrer Ablieferung ans die Bahnstation den

Ablieferungstag selbst nicht eingerechnet, zu spedirei!, es

wäre denn, daß der Versender eine längere Frist gestatten

würde.

Waaren, die mit Personenzügen transportirt werdeil

sollen, sind, wenn nicht außerordentliche Hindernisse

eintreten, mit dem nächsten Zuge dieser Art zu befördern.

Zu diesem Ende müssen sie aber mindestens eine Stunde

vor dem Abgänge desselben auf die Bahnstation gebracht

werden.

§ 20. Die Personenwagen sämmtlicher Klassen müsseil

gedeckt, zum Sitzen eingerichtet und mit Fenstern versehen

seiil, ebenso mit genügenden Heizeinrichtungen.

Es sollen anch mit den Waarenzügen Personen befördert

werden dürfen.

§ 27. Die Gesellschaft wird ermächtigt, für den Transport

von Personen vermittelst der Personenzüge Taxen bis

auf den Betrag folgender Ansätze zu beziehen:

In der I. Wagenklasse bis aus Fr. 0. 50 per Schweizcr-

stunde der Bahnlänge.

In der II. Wagenklasse bis auf Fr. 0. 35 per Schweizcr-

stunde der Bahnlänge.

In der III. Wagenklasse bis auf Fr. 0. 25 per Schweizerstunde

der Bahnlänge.

Kinder unter 10 Jahren zahlen in alleil Wagenklassen

die Hälfte.
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Fiir das Gepäck dcr Passagiere (wormitcr aber kleines 18. Juli
Handgepäck, das kostenfrci befördert werden soll, nicht ver- 167V.

standen ist) darf eine Taxe von höchstens Fr. 0. 12 per
Zentner nnd Stunde bezogeil werden.

§ 28. Für den Transport von Vieh mit Waarcn-

zügen dürfen Taxen bis ans den Bctrag folgcndcr Ansätze

bczogcn werden:

Für Pferde, Maulthiere und Esel das Stück bis auf

Fr. 0. 80 per Stundc.

Für Stiere, Ochsen nnd Kühe das Stück bis anf

Fr. 0. 40 per Stunde.

Für Kälber, Schweine, Schafe, Ziegen und Hnnde das

Stück bis auf Fr. 0. 15 per Stunde.

Die Taxen sollen für den Transport von Heerden,

welche mindestens einen Transportwngen füllen, augemessen

ermäßigt werden.

Z 29. Für Waaren siud Klassen aufzustellen.

Die höchste Taxe, die für dcn Transport cincs Zcnt-
ncrs Waarc vcrmittclst dcr gcwöhulichcn Wanrcnzüge pcr
Stunde bezogen wcrdcn darf, beträgt Fr. 0. 05.

Für den Transport von baarcm Gelde soll die Taxe

fo bercchnct werden, daß für Fr. 1000 höchstens Fr. 0. 05

per Stunde zu bezahlen sind.

§ 30. Für Wagen setzt dic Gcscllschaft die

Transporttaxe nach eigencm Ermcsscn fest.

§ 31. Bich nnd Waaren bczuhlcn, wcnn sic mit dcr

Schnelligkeit der Personenzüge transportirt werden, cinc

um 40 " ,> erhöhtc Taxc.

Traglastcn mit landwirthschaftlichcn Erzcngnisscn bis

auf 50 Pfund, welche in Begleitung der Trägcr mit den
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18. Juli Personenzügen transportirt und am Bestimmungsorte so-

l«70 g^ich wieder in Empfang genommen werden, bezahlen

keine Fracht. Was in diesem Falle über 50 Pfund ist,

bezahlt die gewöhnliche Güterfracht.

Die Gesellschaft ist berechtigt zu bestimmen, dasz

Waarensendungen bis auf 50 Pfund stets mit den Personenzügen

befördert werden sollen.

§ 32. Bei der Berechnung der Taxen werden Bruch-

theile einer halben Stnnde für eine ganze halbe Stunde,
Bruchtheile eines halben Zentners für einen ganzen halben

Zentner, Bruchtheile vou Fr. 500 bei Geldsendungen für
volle Fr. 500 angeschlagen. Das Minimum der

Transporttaxe eines Gegenstandes beträgt 40 Centimes.

s 33. Tie Gesellschaft ist ermächtiget, eine Einschreibgebühr

von Fr. 0. 10 für jedes Gepäckbillet «der jede

Befördernng von Waaren nnf eine Tistanz von wenigstens

5 Wegstunden zu erheben, sei der Betrag dcr Beförderung
welcher er wolle.

Z 34. Tie in den vorhergchendcu Artikclu mifgestcll-

ten Taxenbestimninngen bcschlagcn bloß dcn Transport
auf der Eisenbahn selbst, nicht aber dcujcuigeu nach dcn

StationShänsern der Eisenbahn und von dcnsclbcn hinwcg.

Z 35. Die Gesellschaft hat für die Einzclnhciten des

Transportdienstes besondere Rcglcmente und dctaillirte

Tarife nnt Gcnchmignng dcs Rcgicrungsrathcs nnfznstellcn.

Z 36. Jede Aendcrung am Tarif odcr an dcn Tmns-
portrcglemcuten soll gehörige Vcröffcutlichuug bekommen;

erstere mindestens 14 Tage vor ihrem Jukrafttreteu.

s 37. Wenn die Gcscllschnft es für angemessen

erachtet, ihre Taxen herabzusetzcn, so soll dicsc Herabsetzung
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in Kraft bleiben: mindestens drei Monate für die Per- 1«, Juli
sonen und ein Jahr für die Waaren. 1670.

Diese Bestimmung findet indeß keine Anwendung auf
sogenannte Vergnügungszüge oder ausnahmsweise

Vergünstigungen bei besonderen Anlässen.

Z 38. Die Eisenbahnverwaltung soll mit Beziehung

auf die Taxen Niemanden einen Vorzug einräumen, den

sie nicht überall und Jedermann unter gleicheil Umständen

gemährt.

Z 3S. Wenn die Bahnunternehmung drei Jahre nach

einander einen 10" « übersteigenden Neinertrag abwirft,
so ist der Betrag der TranSporttaxen, der lant den

Bestimmungen dieser Konzesfionsurkunde in dem von der

Gesellschaft aufzustellenden Tarife nicht überschritten-werden

darf, gemäß einer zwischen dem Regierungsrathe nnd
der Gesellschaft zu treffenden Uebereinknnft herabzusetzen.

Reicht dagegen dcr Reinertrag des Untcrnchmcns nicht

hin, um das Aktienkapital wcnigstcns zn 2 zn vcr-

Zinsen, so ist cs der Gcscllschaft vorbchalten, obigc Tarif-
ausätze um höchstens 30 ",,> zu crhöhcn.

§ 40. Dic Gcscllschaft haftet für allc Nachthcilc,

welche aus vcrsväteter Ablicfcruug dcr Waarcu cutstchcu,

ebenso, reglcmcntsmäßige Vcrpackung vorauSgcsctzt, fiir
Bcschädigung und ganzcu odcr thcilwcisen Vcrlust dcr

Waaren. Nur höhere Gewalt kann von dieser Haftpflicht

bcfreicn.

H 41. Die Gcscllschaft ift vcrpflichtct, Militär, wclchcS

im kantonalen odcr im cidgcnösflschcn Dicnstc stcht, sowic

dazn gchöriges Kricgsmatcriul, ans Auorduung dcr zu-

stättdigcn Militärstcllc um dic Hälftc dcr uicdrigstcu be-

stchcudcu Taxe durch dic ordcntlichcn Pcrsoucnzügc zu

Jahrgang 12
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18. Juli befördern. Jedoch haben die betreffenden Kantone die
1870. Kosten, welche durch außerordentliche Sicherheitsmaßregeln

für den Transport von Pulver und Kriegsfeuerwerk
veranlaßt werden, zu tragen und für den Schaden zu haften,
der durch Beförderung der letzterwähnten Gegenstände

ohne Verschulden der Eisenbahnverwaltung oder ihrer
Angestellten verursacht würde.

s 42. Die Gesellschaft ist verpflichtet, auf Anordnung
der zuständigen Polizeistelle Solche, welche auf Rechnung

des Kantons Bern polizeilich zu transportiren sind, auf
der Eisenbahn zu befördern.

Die Bestimmung der Art des Transportes, sowie der

für denselben zu entrichtenden Taxen bleibt späterer

Vereinbarung überlassen. Immerhin sollen die Taxen möglichst

billig festgestellt werden.

§ 43. Zur Sicherheit des Bezuges der Konsnmo-

steuern für geistige Getränke wird die Bahnverwaltung
im Einverständnisse mit den betreffenden Behörden die

geeigneten Vorkehrungen treffen.

Z 44. Soweit der Bund nicht bereits von dem Nück-

kaufsrechte Gebrauch gemacht oder von demselben Gebrauch

machen zu wollen erklärt hat, ist der Kanton Bern
berechtigt, die den Gegenstand der gegenwärtigen Konzession

bildende Eisenbahn sammt dem Material, den Gebäulichkeiten

uild den Vorräthen, welche dazu gehören, mit
Ablauf des 3«., 45,., «0., 75., !)«. und !19. Jahres, vom
1. Mai 1«58 an gerechnet, und mit Ablauf der

Konzession (§ 2), gegen Entschädigung an sich zu ziehen, falls
er die Gesellschaft jeiveileu 1 Jahr vorher hievon
benachrichtiget hat. Von diesem Rttckkunfsrechte darf jedoch nnr
Gebrauch gemacht werden, falls der ganze Bahnkörper,
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wie er dannzumal von der Gesellschaft in den verschie- 18, Juli
denen Kantonen ervloitirt werden möchte, derselben abge- ^70.

nomnien wird.

Z 45. Kann eine Berständignng iiber die zn leistende

Enlschädigttngssnmme nicht erzielt werden, so wird die

letztere schiedsgerichtlich bestimmt.

Für die Ausmittlung der zn leistenden Entschädigung

gelten folgende Bestimmnngen:

u. Im Falle des Rückkaufes im 30., 45. i,»d 00. Jahre
vom 1. Mai 185» an gerechnet, ist der S5fachc Werth
des durchschuillllcheil Rciucrlragcs derjenigen 10 Jahre,
die dem Zeitpunkte, in welchem der Kantou Bern den

Rückkauf erklärt, uumittelbar voraugeheu, im Falle
des Rückkaufes im 75. Jahre der 22" ^fachc, nnd im
Falle des Rückkaufes im 9<>. Jahre der Lofache Werth
dieses Reinertrages zn bezahlen, immerhin jedoch in
der Meinnng, das; die EutschädigungSsnmme iu
keinem Falle weniger als das ursprüngliche Anlagekapital

betragen darf.
Bou dem Reinertrage, welcher bei dieser Berechnung

zu Grunde zu legen ist, sind übrigens Summen,
welche auf AbschreibiiugSrechuung getragen, oder einem

Reservefond einverleibt werden, in Abzng zn bringen,

b. Jul Falle des Rückkaufes im 99. Jahre oder mit Ende

dcr Konzession ist dic nuithmaßlichc Sunimc, wclchc

die Elstcllung dcr Bahn nnd die Eiurichtuug dcr-

sclbcii zum Bctricbc in dicscm Zcitchuuktc kostcn wnroc,
als Entschädigung zu bczahlcn.

,'. Tie Buhn sammt Zubchördc ist jcwcilcn, zu wclclicm

Zcitplluttc auch dcr Rücktauf crfolgcu mag, iu
vollkommen bcfricdigcndcm Zustaudc abzntrctcn. Solltc
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18. Juli dieser Verpflichtung kein Genüge gethan werden, so

1870. ist ein verhältnißmäßiger Betrag von der Rückkauss¬

summe in Abzug zu bringen. Streitigkeiten, die

hierüber entstehen möchten, sind schiedsgerichtlich

auszutragen.

§ 46. Außer den in s§ 11, 44 und 45 vorgeseheneil

Fällen sind im Weitern alle Streitigkeiten privatrechtlicher

Natur, welche sich auf die Auslegung dieser Konzessionsurkunde

beziehen, schiedsrichterlich auszutragen.

S 47. Für die Entscheidung der gemäß den

Bestimmungen dieser Konzessionsurkunde auf schiedsgerichtlichem

Wege auszutragenden Streitfälle wird das Schiedsgericht

stets so zusammengesetzt, daß jeder Theil zwei Schiedsrichter

wählt und voil den letztern ein Obmann bezeichnet

wird. Können sich die Schiedsrichter über die Person des

Obmanns nicht verständigen, so bildet das Bundesgericht
einen Dreiervorschlag, aus welchem zuerst der Kläger und

hernach der Beklagte je einen der Vorgeschlagenen zu

streichen haben. Der Uebrigbleibende ist Obmann des

Schiedsgerichtes.

s 48. Der Gesellschaft steht das Recht nicht zu, ohne

Ermächtigung des Großen Rathes diese Konzessionsakte

an eine andere Gesellschaft zu übertragen.

Bern, den 9. Februar 1870.

Im Namen des Verwaltnngsrathes der

Jnitiativgesellschaft!

Der Präsident
<5. Marti.

Dcr Sekretär
A. Girard.
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Beschluß. ig. Juli
1870.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betracht des vom Bcrwaltungsrath der

Jnitiativgesellschaft für die Eisenbahnen des bernifchen Iura
gestellten Gesuches um eine Konzession zum Bau und Betrieb
einer Eisenbahn von Biel nach Delsberg, von da mit der

Zmeigung einerseits nach Basel, anderseits nach Pruntrut
und einer Zmeigbahn dnrch das St. Jmmerthal, von

Renchenette odcr Sonceboz bis an die neuenburgische

Grenze;
anf Antrag des Ncgicrungsrathes nnd der zur

Begutachtung dieser Frage bestellten Kommission,

beschließt:

Tem Verivaltnngsrath dcr Jnitiativgesellschaft für die

jurassischen Bahnen wird die von ihm verlangte Konzession

ertheilt nnter folgcndcn Bcdingungen:

1. Gleichzeitig mit dcr Leistung des AuswciscS über

die Mittel zur Ausführung des Unternchmens nach Art. 7

hat die Gesellschaft als Gewähr für die Erfüllung ihrer
Verpflichtungen eine Gcldhinterlage oder Kaution von

wenigstens Fr. 500,000 zu leisten, wenn sie das ganze

Netz baut, von Fr. 400,000, wenn sic die Linie Biel-
Basel odcr Bicl-Pruiitrut, im eincii wie im audern Fall
mit dcr Abzweigung Rcilchcnettc- bcziehnngswcisc Sonccboz-

Convers erstellt, und von Fr. 250,000, wcuu sic sich aus

den Bau der Linie Biel-Dachsfclden-ConvcrS beschränkt.

Der Staat verzinst die Gcldhintcrlage fiir drci Prozent
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18. Juli in baar und erstattet sie zurück, sobald die Linien von den

187«. hiefür zu ernennenden Experten gut befunden sein werden.

2. Die Fahrpläne der gewöhnlichen Züge, die Tarife
und Transportreglemente, fowie deren allfällige Abänderungen

unterliegen der Genehniignng des Regierungsrathes.

3. Die eoncedirten Linien unterliegen der Steuer,

sobald die Aktien eine Dividende von fünf Prozent
auswerfen.

4. Ohne die Ermächtigung des Großen Rathes darf
der Betrieb weder verpachtet noch mit andern

Unternehmungen ähnlicher Art fusionirt werden.

5. Der Bau wird als Sache des öffentlichen Wohles
erklärt nnd der Gesellschaft alle diejenigen Rechte

übertragen, welche die bestehenden Gesetze, namentlich das

Bundesgesetz vom 10. Mai 1850 über die Verbindlichkeit

zur Abtretung von Privatrechten, der Staatsverwaltung
für Arbeiten des Staates zugestehen, ebenso sindet der

Bundesbefchluß vom 17./10. Juli 1854, betreffend

Abänderung des Art. 3 im Bundesgesetze über den Bau und

Betrieb von Eisenbahnen im Gebiete der Eidgenossenschaft,

vom 28. Juli 1852, auf den Ban uud Betrieb dieser

Linien Anwendung.

6. Das zweite Alinea des Art. 7 der Konzession ist

gestrichen.

7. Der Art. 9 soll lauten wie folgt:

„Die Gesellschaft verpflichtet sich, die vorbeschriebene

„Bahn nach den besten Regeln der Kunst anzulegen; sie

„wird dieselbe fofort nach vollendetem Ban in Betrieb

„setzen und während der ganzen Konzessionsdauer in
„regelmäßigem, wohl orgauisirtem, ununterbrochenem

Betriebe erhalten.
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„Zu diesem Zwecke mird sie sich stets angelegen sein 18. Juli
„lassen, die Verbesserungeil, die namentlich in Bezng auf 1870.

„Sicherheit und Schnelligkeit des Dienstes auf andern

„wohl eingerichteten Bahnen des In- und Auslandes

„eingeführt werden, auch auf den Jnrabahnen eintreten

„zu lassen.

8. Im Art. 12 ist nach Gasleitungen einzuschalten

„u. s. w."

Bern, den 10. März 1870.

Im Namen des Groszen Rathes:
Der Präsident

N Brunner.
Der Staatsschreiber

M. v. Stürler.

Bundesbeschluß,
betreffend

die KonMon für die Jurabahnrn auf dem Gebiete

des Kantons Dern.

(Vom 18. Heumonat 1870.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht:

1) eines Beschlusses des Großen Rathes des Kantons

Bern vom 10. März 1870, durch welchen dem

Verwaltungsrathe der Jnitiativgesellschaft zur Anstrebnng der
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18. Juli Jurabahnen zuhanden einer Aktiengesellschaft, welche der-
1870. sglbg behufs Verwirklichung dieses Projektes ins Leben

zn rufen beschäftigt ist, die Konzession für den Bau und
Betrieb einer Eisenbahn von Biel nach Delsberg, von da

mit der Zweignng einerseits bis an die Kantonsgrenze
nach Basel, andererseits nach Pruntrut, und einer Zweigbahn

durch das St. Jmmerthal von Renchenette oder

Sonceboz bis an die neuenburgische Grenze ertheilt wird-
2) einer bezüglichen Botschaft des Bundesrathes vom

22. Brachmonat 1870;
in Anwendung des Bundesgesetzes vom 28.

Heumonat 1852,
beschließt:

Es wird der genannten Eifenbahnkonzession, wie solche

durch den Großrathsbeschluß vom 10. März 1870

festgestellt worden, die Genehmigung des Bundes ertheilt,
unter nachstehenden Bedingungen:

Art. 1. In Anwendung von Art. 8, Lemma 3 des

Buudesgesetzes über den Bau und Betrieb von
Eisenbahnen wird dem Bundesrathe vorbehalten, für den

regelmäßigen periodischen Personeiltransport, je nach dein

Ertrage der Bahn und dem finanziellen Einflüsse des

Unternehmens auf den Postertrag, eine jährliche Kon-

zessionsgebühr, die den Betrag von Fr. 500 fiir jede im
Betriebe befindliche Wegstrecke von einer Stunde nicht

übersteigen soll, zu erheben. Der Bundesrath wird
jedoch von diesem Rechte so lange keinen Gebranch machen,

als die Bahnunternehmung nicht mehr als 4 nach

erfolgtem Abzug der auf Abfchreibungsrechnung getragenen
oder einem Reservefond einverleibten Summen abwirft.

Art. 2. Der Bund ist berechtigt, die Eisenbahn sammt

dem Material, den Gebäulichkeiten und den Vorräthen,
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welche dazu gehören, mit Ablauf des 18., 33., 48., 63., 18. Juli
78., 93. und 103. Jahres, vom Tage dieses Beschlusses ^7«.

an gerechnet, gegen Entschädigung an sich zu ziehen, falls
er die Gesellschaft jeweilen 5 Jahre zum voraus hievon

benachrichtigt hat.

Kann eine Verständigung iiber die zu leistende

Entschädigungssumme nicht erzielt werdeu, so wird die letztere

durch ein Schiedsgericht bestimmt.

Dieses Schiedsgericht wird so zusammengesetzt, dasz

jeder Theil zwei Schiedsrichter wählt und von den

letztern ein Obmann bezeichnet wird. Können sich die Schiedsrichter

über die Person des Obmanns nicht vereinigen,

so bildet das Bundesgericht einen Dreiervorschlag, uns

welchem zuerst der Kläger und hernach der Beklagte je

einen der Vorgeschlagenen zu streichen hat. Der
Uebrigbleibende ist Obmann des Schiedsgerichts.

Für die Ausmittlung der zn leistenden Entschädignng

gelten folgende Bestimmnngen:

o. Im Falle des Rückkaufes im 18., 33. und 48. Jahre
ist der 25fache Werth des durchschnittlichen

Reinertrages, und zwar bei Benntzung des ersten Rück-

kaufstermines der fünf, bei Benutzung des zweiten

nnd dritten Nückkanfstermines der 10 Jahre, welche

dem Zeitpunkte, in welchem der Bnnd den Rückkauf

erklärt, unmittelbar vorangehen; im Falle des

Rückkaufes im 63. Jahre der 22V>fachc; im Falle des

Rückkaufes im 78. Jahre der 20fache; im Falle des

Rückkaufes im 93. Jahre der 18fache, uud im Falle
des Rückkaufes im 103. Jahre der 16fuche Werth

dieses Reinertrages zu bezahlen, immerhin in der

Meinung, daß die Entschädigungssumme in keinem

Falle weiliger als das ursprüngliche Anlagekapital
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18. Juli betragen darf. Von dem Reinerträge, welcher bei
1870. dieser Berechnung zu Grnnde zn legen ist, sind

übrigens Summen, wclche ans Abschreibungsrechnnng

getragen oder einem Rcservefond einverleibt werden,

in Abzug zu bringen,

l). Die Bahn sammt Zugehör ist jeweilen, zu welchem

Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in
vollkommen befriedigendem Zustande dem Bunde
abzutreten. Sollte dieser Verpflichtung kein Genüge

gethan werden, so ist ein verhältnißmäßiger Betrag

von der Rttckkanfsumme in Abzug zu bringen.

Streitigkeiten, die hierüber entstehen möchten, sind

durch das vorerwähnte Schiedsgericht auszutragen.

Art. 3. Binnen einer Frist von SV Monaten, vom

Tage dieses Beschlusses au gerechnet, ist der Anfang mit
den Erdarbeiten fiir die Erstellung der Bahn zn machen

und zugleich genügender Ausweis' über die Mittel zur
gehörigen Fortführung der Bahnunternehmiliig zn leisten,

in der Meinung, daß widrigenfalls nach Ablauf jener

Frist die Genehmigung des Bundes fiir die vorliegende

Konzession erlischt.

Art. 4. Es sollen alle Vorschriften der Bundesgesctz-

gebung über den Ban und Betrieb der schweizerischen

Eisenbahnen genaue Beachtung finden, nnd cs darf
denselben durch die Bestimmnngen «der gegenwärtigen
Konzession in keinerlei Weise Eintrag geschehen. Diese

Verwahrung gilt insbesondere gegenüber dem Art. 12 der

Konzcssion betrcffend die Erpropriationsberechtigung, für
welche die Bestimninngen der jeweiligen Bnndesgefetze

über Expropriation einzig niaßgebend sind, nnd gegenüber

dem Art. 8, betrcffend die Leistung dcs Finanzausweises

und dc» Beginn der Erdarbeiten, bezüglich wclchcr Aus-
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weise die dem Bunde gemäß Art. 11 des Eisenbahn- 18. Juli
gefetzes zustehenden Befugnisse vorbehalten werden. ^70.

Art. 5. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung und

üblichen Bekanntmachung dieses Beschlusses beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrathe,

Bern, den 13. Heumonat 1870.

Der Präsident: F. Anderwert.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 18. Heumonat 1870.

Der Präsident: Abraham Stocker.
Der Protokollführer: I. Kern-Germann.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehender KonzcssionSakt nebst BnudeSbeschluß soll

in die Gesetzsammlung aufgenomnien werdcn.

Bern, den 20. Hcmuonat 1870.

Im Namen des Rcgierungsrathcs:
Dcr Präsident

Weber.
Der Ratlisschreiber

», Trächsel.
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S3. Juli Konzesfkonsakt
1870.

des

Standes Bern über den Bau einer Eilenbahn von

Langnau bis Kröschenbrunnen an der Ayerne»

grenze.

Art. 1. Dem Jnitiativkomite für die Bern-Luzern-
Bahn wird anmit zu Handen einer Gesellschaft, welche

dasselbe zum Behufe der Fortsetzung der Eisenbahn Bern-

Langnau bis nach Luzern in's Leben zu rufen bestrebt

ist, die Konzession für die auf das Gebiet des Kantous

Bern fallende, von Langnau bis Kröschenbrunnen an der

Luzernergrenze sich hinziehende Abtheilung der Bern-Luzern-

Bahn ertheilt.

Dabei bleibt iu Vollziehung des S 2 des Bundesgesetzes

über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen im
Gebiet der Eidgenossenschaft vom 28. Juli 1852 die

Genehmigung der schweizerischen Bundesversammlnng
vorbehalten.

Art. 2. Die Gesellschaft verpflichtet sich, die

vorbeschriebene Bahn nach den besten Regeln der Kunst

anzulegen, sie wird dieselbe sofort nach vollendetem Bau in
Betrieb fetzen und mährend der ganzen Konzessionsdaner

in regelmäßigem, wohl organisirtem, unnnterbrochenem

Betriebe erhalten.
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Zu diesem Zwecke wird sie sich stets angelegen sein 23. Juli
lassen, die Verbesserungen, die namentlich in Bezug auf ^7«.

Sicherheit und Schnelligkeit des Dienstes auf andern

wohleingerichteten Bahnen des In- und Auslandes

eingeführt werden, auch auf der Bern-Luzern-Bahn eintreten

zu lassen.

Art. 3. Die Gesellschaft als solche hat ihr Domizil,
sowie den Sitz der Verwaltung, in der Stadt Bern, und

ist iil deren Gerichtssvrengel für persönliche Klagen
belangbar. Für dingliche Klagen gilt das Forum der

gelegenen Sache.

Art. 4. Die Konzession wird bis zum 1. Mai 1957

ertheilt. Nach Ablauf dieses Zeitraumes soll die

Konzession nach dannzumaliger Uebereinkunft erneuert werden,

sofern nicht vorher von dem in Art. 35 vorgesehenen

Rückkaufsrechte Gebrauch gemacht worden ist.

Art. 5. Das Bundesgefetz vom 1. Mai 1850 über

die Verbindlichkeit zur Abtretung von Privatrechten findet
seine Anwendung auf die Erbanuiig, sowie auf die uach-

herige Instandhaltung dieser Bahn.

Die Befugnis; für die Gesellschaft, die Abtretung von
Grilnd und Boden zu beanspruchen, erstreckt sich:

a. Ans deil erforderlichen Boden für die Erbauung und

den Unterhalt der Bahn mit zweispnrigem Unterbau

uebst Seitengräben, sowic für dic erfordcrlichcn Ab-

wcichungen und Bahnkreuzungen;

l>. auf den Ranm znr Gewinnnng nnd Ablagerung von

Erde, Sand, Kies, Stcinen nnd allen erforderlichen

Materialien für die Bahn, sowic für dic hcrznstcllcnden

Kommnnikationen zwischen dcrsclbcn nnd dcn

Bahnplätzen ;
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S3. Juli c auf Grund und Boden für die der Bahn zugehörigen
1870. Anlagen, als Zu- und Abfahrten, Wasserleitungen,

Bahnhöfe und Stationsgebäude, Aufsichts- und

Bahnwärterhäuser, Wasser- und Borrathsstationen u. s. w.;
ll. auf Anlegung und Veränderung der Straßen, Wege,

Wasserleitungen, wozu in Folge des Bahnbaues und

gegenwärtigen Pflichtenheftes die Gesellschaft gehalten

werden mag.

Art. 0. Spätestens achtzehn Monate nach der von
der Bundesbehörde erfolgten Genehmigung dieser Konzession

ist dem Regierungsrathe der Ausweis über die Mittel
zu der gehörigen Ausführung des Bahnunternehmens zu

leisten, und sechs Mouate später ist mit den Erdarbeiten

auf hiesigenl Territorium zu beginnen, widrigenfalls diese

Konzession mit Ablauf jener Fristen erloschen sein soll.

Die Genehmigung der Bundesbehörde ist bei der nächsten

ordentlichen Bundesversammlung einzuholen.

Art. 7. Die Eisenbahn von Langnau bis Kröschenbrunnen

soll binnen 4 Jahren, vom Datum der Bundes-

genehmigung gegenwärtiger Konzession an gerechnet,
vollendet uild dem Betrieb übergeben werden.

Sollte diese Verpflichtung bis zum besagten Termin

unerfüllt bleiben, so wird der Große Rath, mit
Berücksichtigung der Umstände, einen ihm angemessen erscheinenden

Endtermin setzen.

Art. 8. Bevor die Bauarbeiten begonnen werden

können, soll die Gesellschaft der Regierung die Pläne über

den Bau aus diesseitigem Territorium zur Genehmigung

vorlegen. Rachherige Abweichungen von diesen Plänen
sind nur nach neuerdings eingeholter Genehmigung der

Regierung gestattet.
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Ueber die Lage der Bahnhöfe und Stationen nebst 23. Juli
ihren Berbindungsstraßen hat außerdem eine Verständi- ^70.

gung mit der Regierung stattzufinden.

Im Fall nicht erfolgten Einverständnisses steht dem

Großen Rathe das Entscheidungsrecht zn.

Art. 9. Da wo in Folge des Banes der Eisenbahn

Uebergünge, Durchgänge und Wasserdnrchlässe gebaut,

überhaupt Veränderungen an Straßen, Wegen, Brücken,

Stegen, Flüsse», Kanülen oder Bächen, Abzugsgräben,

Wasserbrunnen oder Gasleilnngen erforderlich werden,

sollen alle Unkosten der Gesellschaft zufallen, so daß den

Eigenthümern oder sonstigen mit dem Unterhalte belasteten

Personen oder Gemeinheiten weder ein Schaden noch eine

größere Lost als die bisher getragene aus jeueu Veränderungen

erwachsen können.

Die Pläne zu diesen Arbeite» unterliegen wie alle

übrigen der Genehmig»»;; des Regier»»gsrathes, der anch

über die Rothweiidigkeit nnd Ausdehnung solcher Bunten

im Falle vorhandenen Widerspruchs ohue Weiterziehung

entscheidet.

Art. 10. Sollten nach Erbauung der Bahn öffentliche

Straßen, Wege oder Brnunleitnugen von Staats
oder Gemeinde wegen angelegt werden, welche die Bahn
durchkreuzen müssen, so hat die Gesellschaft keine

Entschädigung zu fordern für die Ueberschreitiiug ihres

Eigenthnms; mich fallen derselben alle diejenigen Kosten allein

znr Last, welche ans der hierdurch nothwendig gewordenen

Errichtttiig von neuen Bahuwärterhäusern und

Anstellung von Bahnwärter» erwachsen sollle».

Wenn Straße», Wege, WässernngSanlagen, Brnnn-

leitnngen n. s. w., welche die Buhn kreuze», reparirt
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23. Juli werden muffen, so hat die Gesellschast fiir daraus ent-
1870. stehende Unterbrechungen im Bahndicnste den Eigen¬

thümern jener Objekte gegenüber kein Recht auf Ent-

schndiguiigSforderuug.
Wenn solche Reparaturen als nothwendig sich

erweisen, so können dieselben, soweit sie die Bahn berühren,

nur unter Leitung des Bahniugenieurs vorgenommen
werden. Diesfalls gestellten Ansuchen hat die Baim-

verwaltuug mit Beförderung zu entsprechen.

Art. 11. Während des Banes sind von der Gesellschaft

alle diejenigen Vorkehrungen zu treffen, das; der

Verkehr auf deu bestehenden Straßen nnd Verbindnngs-
mittelu überhaupt nicht unterbrochen, noch an Grundstücken

nnd Gebäulichkeileu Schaden zugefügt werde. Für
nicht abzuwendende Beschädignngen hat die Gesellschaft

Ersatz zn leisten.

Die Gesellschaft wird die Bahn, wie es die öffentliche

Sicherheit erheischt, in ihren Kosten auf eine hinlängliche

Sicherheit gewährende Weise einfrieden uud die Einfrie-
dttiig stets in gutem Stande erhalten. Ueberhaupt hat
sie alle diejenige» Vorkehrungen ans ihre Kosten zn treffen,

welche in Hinsicht auf Bahuwärterposten oder sonst, jetzt

oder künftig, vou der Regierung zur öffentlichen Sicherheit

nöthig befunden werden.

Gegenstände von nat»rhistorische»i, antignarischem,

plastischem, überhaupt wirtschaftlichem Werthe, als z. B.
Fossilien, Petrefakten, Mineralien, Münzen n. s. w., welche

beim Bane der Bahn gefunden werden dürften, sind lind
bleiben Eigenthum des Staates.

Art. 12. Die Bahu wird vorläufig einspurig
gebaut; jedoch kaun die Bodenerpropriatiou bereits für die

Anlage einer zweispurigen Bahn durchgeführt werden.



193

Der Regierung steht das Recht zu, sobald die ge- 23. Juli

steigerte Frequenz oder die Sicherheit des Betriebes es ^70.

erfordern, die durchgehende Herstellung der zweispurigen

Bahn zu verfügen. Ueber eine dießfällige Verfügung ist

jedoch die Gesellschaft vorher zu vernehmen. Erkennt die

Gesellschaft die Nothwendigkeit der Herstellung der

zweispurigen Bahn nicht an, so entscheidet darüber ein Schiedsgericht,

nach Art. 35.

Art. 13. Die Gesellschaft hat allen denjenigen

Bestimmungen sich zu unterziehen, welche die Bundesbehörde

erlassen wird, um in technischer Beziehung die Einheit ini
schweizerischen Eisenbahnwesen zu sichern. (Bundesgesetz

vom 28. Juli 1852, Art. 12.,

Art. 14. Bevor die Bahn dem Verkehr übergebeil

werden darf, soll dieselbe dnrch Delegirte der Regierung
in allen Theilen untersucht und, wo passend, erprobt werden.

Die Eröffnung des Betriebes kann erst dann vor
sich gehen, wenn auf deu Bericht dieser Telegirten die

Regierung ihre förmliche Bewilligung ertheilt haben wird.
Diese nämliche Bestimmung gilt hinsichtlich der im Art. 11

erwähnten Vorkehrungen, insofern solche ans den Ban
provisorischer Wege oder Brücken u. s. w. sich erstrecken

sollten.

Art. 15. Nach Vollendung der Bahn wird die

Gesellschaft auf ihre Kosten einen vollständigen Grenz- uud

Katastcrplan mit kontradiktorischer Beziehung der

betreffenden Genieindsbehörden aufnehmen und zugleich mit
ebenfalls kontradiktorischer Beiziehung von Delegirten der

Bundes- und Kantonalbehörden eine Beschreibung der

hergestellten Brücken, Uebergänge nnd anderer Kunstbauten,

sowie ein Inventar des sämmtlichen Betriebsmaterials aus-

Jahrgang 187» 13
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23. Juli fertigen lassen. Authentische Ausfertigungen dieser Doku-
1870. mente, denen eine genaue und vollständig abgeschlossene

Rechnung über die Kosten der Anlage der Bahn und ihrer
Betriebseinrichtung beizulegen ist, sollen in das Archiv
des Bundesrathes und dasjenige des Kantons niedergelegt
werden. In das letztere sind auch die Statuten der

Gesellschaft zu devoniren.

Später ausgeführte Ergänzungen oder Veränderungen

am Baue der Bahn sollen in den gedachten Dokumenten

nachgetragen werden.

Ebenso ist die Gesellschaft gehalten, alljährlich einen

Auszng ans den Rechnungen und Verhandlungen der

Generalversammlungen der Aktionäre, sowie den Jahresbericht

ihrer Direktion der Kantonsregierung einznscnden.

Art. 16. Die Bahn sammt beweglicher und

unbeweglicher Zubehörde soll stets in gutem, sicherm Zustande

erhalten werden.

Tiefer Zustand, sowie sämmtliche Einrichtnngen der

Bahn können jederzeit durch Delegirte der Negiernng

untersucht werden.

Solile die Gesellschaft allfällig entdeckten und ihr
bezeichneten Mangelhaftigkeiten oder Vernachlässigungen nicht

sofort abhelfen, so ist die Regierung befngt, von sich ans

auf Unkosten der Gesellschaft das Nöthige vorzukehren.

Art. 17. Die Lokomotiven sollen nach den besten

Modellen konstruirt sein nnd allen Vorschriften der Sicherheit

für solche Maschinen entsprechen. Das Nämliche gilt für
die Konstruktion der Wagen für die Reisenden, wovon

drei Klassen herzustellen find:

Erste Klasse: gedeckt, garnirt, Rücken nnd ^itze

gepolstert, und mit Glacen gcschlosscn.
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Zweite Klasse: gedeckt, mit gepolsterten Sitzen, 23. Juli
und mit Glacen geschlossen. ^70.

Dritte Klasse: gedeckt, mit ungcpolstcrten Sitzen,

und mit Feustcrschcibcu geschlossen.

Die Wagen für Bich nnd Waaren sollen cbcufalls

von gutcr nnd sicherer Konstruktion sein.

Art. 18. Die Gesellschaft vcrpflichtct sich, cinc wenigstens

zweimal tägliche Komniuiiikatiou für Rciscndc zwifchcu dcu

beidcn Endpunktcn dcr Bahn zu untcrhaltcn. Jcdcr dicscr

beiden Personenzüge soll cine hinrcicheudc Anzahl Wagcn
aller Klassen znr Beförderung aller sich mcldcudcu Pcr-
sonen enthalten.

Art. 19. Folgcnde Tareu siud dcr Gcscllschaft als

Marimum für dcu Transport gcstattct:

Tarif.
Privimi. Pcv ölimdc,

Wagen crftcr Klasse 50 Eis.

Wagcn zweiter Klassc 35 „
Wagcn dritter Klassc 25 „

Kiudcr nulcr zchn Jahrcu zablcil auf allcu Piätzcu
dic Hälftc. Dic Gcscllschaft vcrpflichlcl sich, für Billcts
auf Hin- nnd Rückfahrt am glcichcn Tagc gültig, ciuc

Ermäßigung vou 20" auf obigcr Tarc cintrctcu zu

lasscn. Für Abonncuicutsbillcts zn cincr wcuigstcus zwöls-

maligcil Bciiutzung dcr ganzcu Bahnstceckc ivährcud drci

Monaten wird sie ciucn wcitcrn Rabatt bcivilligcn.

Bich.

Pfcrdc und Maulthicrc pcr Stück Ets. »0,

Ochsen, Kühe nnd Stiere 10,

Kälbcr, Schwcinc, Hundc, Schnfc nnd Zicgcn „ l5.
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23. Juli Für die Ladung ganzer Transportwagen soll eine an-
1679. gemessene Ermäßigung obiger Taxen stattfinden.

Waaren.

Die höchste Taxe, die für den Transport eines Zentners

Waare vermittelst der gewöhnlichen Waarenziige per Stunde

bezogen werden darf, beträgt 5 Centimes.

Art. 20. Waaren jeder Art, die mit der Schnelligkeit
der Personenzüge transportirt werden sollen, bezahlen eine

Taxe von 8 Cts. per Zentner nnd per Stnnde, das

Gepäck der Reisenden, mit Ausnahme des kleinen

Handgepäcks, 12 Cts. per Zentner und per Stunde.

Vieh und Wagen bezahlen, mit der Schnelligkeit der

Personenzüge transportirt, eine um 40 erhöhte Taxe
über die gewöhnliche.

Geld bezahlt die Taxe nach dem Werthe von 5 Cts.

per 1000 Franken per Stunde.

Als Minimum des Gewichtes, resp, des Werthes,
werden berechnet:

V2 Zentner, resp. 500 Franken; als Minimum der

Distanz eine halbe Stunde. Eine angetretene halbe Stunde

bezahlt ihre volle Taxe.

Das Minimum der Transporttaxe eines Gegenstandes

beträgt 40 Cts.

Sendungen bis zu 50 Pfd. sind stets als Eilgüter zu

behandeln.

Traglasten mit ländlichen Erzeugnissen bis auf 50 Pfd.,
mit den Personenzügen transportirt, in Begleitung der

Träger sind frachtfrei; was in diesem Falle über 50 Pfd.
ist, zahlt die gewöhnliche Güterfracht.
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Art. 21. Wenn der Reinertrag der Bahn 10 23. Juli
übersteigt, fo sollen die vorstehenden Taxen einer Revision ^70.

und verhältnißmäßigen Herabsetzung unterworfen werden.

Wenn der Reinertrag des Unternehmens hingegen

5 "/„ nicht erreicht, so ist es der Gesellschaft gestattet, den

obigen Tarif bis auf höchstens 20 " zu erhöhen.

Art. 22. Die durchschnittliche Schnelligkeit des Transportes

der Reisenden foll mindestens das Maß von fünf
Wegstunden in einer Zeitstunde betragen. Waarentrans-

porte zu niedriger Taxe sollen innert den nächsten zwei

Tagen nach ihrer Ablieferung auf der Bahnstation svedirt

werden; wenn der Versender aber einen längern Termin
gestattet, so kann ihm ein verhältnißmäßiger Rabatt

bewilligt werdeu.

Für Waarentransporte mit Personenschnelligkeit soll

die Versendung durch den ersten Personenzug geschehen,

insofern die Abgabe eine Stunde vor dessen Abgange

stattgefunden hat. Die Gesellschaft behält sich vor, für
die Einzelheiten des Transportdienstes besondere Réglemente

mit Genehmigung der Regierung aufzustellen.

Art. 23. Die Waaren, welche der Eisenbahn zum

Transporte übergeben werden, sind in den betreffenden

Stationsplätzen abzuliefern.

Die im Tarif festgesetzten Taren begreifen nur den

Transport von Station zu Station.

Für die Ablieferung im Tomizil der Adressaten, sowie

für den Transport der Personen nnd des Gepäckes der

Reisenden von und nach den Bahnhöfen wiro die

Verwaltung auf den Hauptstationen die gehörigen Einrichtungen

treffen und über die dießfalls zu erhebenden Taxen
einen Tarif aufstellen.
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23. Juli Art. 24. Die Taxen sollen überall und für Jeder-
1870. mann gleichmäßig berechnet werden. Die Eisenbahnver-

waltung darf Niemanden einen Vorzug einräumen, den

sie nicht unter gleichen Umständen allen Andern gestattet.

Art. 25. Jede Aenderung am Tarif oder an den

Transportreglementen soll gehörige Veröffentlichung
bekommen; erstere mindestens vierzehn Tage vor ihrem
Inkrafttreten. Wenn die Gesellschaft cs für angemessen

erachtet, ihre Tarife herabzusetzen, so soll diese Herabsetzung

in Kraft bleiben mindestens drei Monate für die

Personen und ein Jahr für die Waaren.

Diese Bestimmung findet indeß keine Anwendung mit

Hinsicht auf sogenannte Vergnügnngszüge odcr ausnahms-

wcifc Vergünstigungen bei besondern Anlässen,

Art. 2ö. Die Gcscllschaft ist dem Bunde gegenüber

zur unentgeltlichen Beförderung der Gegenstände der Bricf-
uud Fahrpost, insoweit der Transport derselben dnrch das

Bundesgcsetz über das Postregal vom 2. Juui 1849

(Art. 2) ausschließlich der Post vorbehalten ist, verpflichtet.
Ebenso ist mit jedem Posttransporte der dazu gehörende

Kondukteur unentgeltlich zu befördern.

Wcnn die Einrichtung von fahrenden Postbüreanx
beschlossen wird, so fallen die Heri:ellungs- und

Unterhaltungskosten der eidg. Postverwaltung znr Last. Tie Eiscn-

bahnverwaltuilg hat aber den Transport derselben, sowic

die Beförderung der dazu gchörenoen Postangcstclltcn

unentgeltlich zu übernehmen. (Bundesgefctz vom 28. Juli
1852, Art. 3.)

Die Verwaltung kann nicht gehalten werden,

Posttransporte durch andere als ihre gewöhnlichen Züge zu

befördern.
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Der Gesellschaft ist, ohne Ausschluß der Privatkonkur- Juli

renz, gestattet, wo sie es für zweckmäßig erachtet,

vermittelst Omnibusdiensten die Verbindung zwischen den

Eisenbahnstationen und den abgelegenen Ortschaften zu

sichern, mit Berücksichtigung der jeweilen bestehenden

Vundesvorschriften.

Art. 27. Tie Gesellschaft ist verpflichtet, Militär,
welches im eidgenössischen oder kantonalen Dienste steht,

sowie eidgenössisches oder kantonales Kriegsmaterial auf

Anordnung der zuständigen Militärstelle um die Hälfte
der niedrigsten bestehenden Taren dnrch die ordentlichen

Bahnzüge zu befördern.

Größere Truppenkorps im eidg. Militärdienste, sowie

das Material derselben, sind unter den gleichen

Bedingungen nöthigenfalls durch außerordentliche Bahnzüge zn

befördern.

Jedoch hat die Eidgenossenschaft oder der Kanton die

Kosten, welche durch außerordentliche Sicherheitsmaßregeln

für den Transport von Pulvcr und KricgSfeucrwcrk
veranlaßt werden, zu tragen und für Schaden zn haften, der

durch Beförderung der letzterwähnten Gcgcnftändc ohne

Verschulden der Eisenbahnverwaltnng odcr ihrcr
Angestellten verursacht werden sollte.

Art. 28. Die Eiscnbahnverwaltnng ist dcm Bunde

gegenüber vcrpflichtct, uncntgcltlich:

u. dic Erstellung von Tclcgraphcnlinicn längs dcr Bahn

zn gestattcn;

b. bci Erstellung von Telegraphcnlinien und bci größcrcn

Reparaturen an denselben die dicSfälligcn Ärbcitcn

durch ihre Ingenieure beaufsichtig«!! und lcitcn, sowic

187«.
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LS. Juli c. kleinere Reparaturen und die Uebermachuug der Tele-
187«. gravhenlinien durch das Bahnpersonal besorgen zu

lassen, wobei das nöthige Material von der

Telegraphenvermaltnng zu liefern ist. (Bundes gesetz vom
28. Juli 1852, Art. 9.)

Hingegen ist die Verwaltung berechtigt, auf ihre Kosten

an der Hauptleitung der längs ihrer Bahn hinlaufenden

Telegraphenlinien ausschließlich für ihren Dienst und auf

ihre Kosten einen besondern Draht und für diesen in den

Bahnhöfen und Stationen Telegraphenapparate
anzubringen. (Bundesgesetz vom 28. Juli 1852, Art. 5.)

Art. 29. Die Handhabung der Bahnpolizei wird,
unvorgegriffen den Befugnissen der Landespolizei, der

Gesellschast überlasten, die hierüber unter Genehmigung der

Regierung die erforderlichen Réglemente aufstellen wird.

Die mit der Handhabung und Ausführung dieser

Réglemente zu betrauenden Bahnbeamten und Angestellten,

welche vorzugsweise aus Kantonsangehörigen zu nehmen

sind, sollen eine kenntliche Auszeichnung in der Kleidung
erhalten.

Dieselben sind von der betreffenden Staatspolizeibehörde

für gewissenhafte und treue Pflichterfüllung in's
Handgelübde zu nehmen, sollen auch auf'motivirtes
Begehren der besagten Behörde entlassen werden.

Zur Sicherheit des Bezugs der Konsumosteuer auf
geistigen Getränken wird die Bahnverwaltung im
Einverständnisse mit den betreffenden Behörden die geeigneten

Vorkehren treffen.

Art. 30. Die Regierung wird, vorbehalten der von
den Bundesbehörden auszugehenden Gesetze, für Erlassung
besonderer Strafbestimmungen gegen Beschädigung der
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Eisenbahn, Gefährdung des Verkehrs auf derselben und 23. Juli
Uebcrschreitung bahnpolizeilicher Vorschriften besorgt sein. 1870.

Störer und Beschädiger sind von den Bahnbeamten

im Betretungsfalle festzunehmen und an die zuständige

Behörde abzuliefern.

Art. 31. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Anschluß

anderer Eisenbahnunternehmungen in schicklicher Weise zu

gestatten, ohne daß die Tarifansätze zu Ungunsten
einmündender Bahnlinien ungleich gehalten werden dürfen.

Allfällige Anstände unterliegen der Entscheidung des

Bundes. (Bundesgesetz vom 28. Juli 1852, Art. 13J

Im Fall der Konzessionsertheilung sür Zweigbahnen

soll der Gesellschaft jeweilen zu gleichen Bedingungen der

Vorrang vor andern Bewerbern zugesichert sein, soweit

andern Gesellschaften nicht ältere Vorrechte zustehen. Die
Regierung verpflichtet sich, mährend dreißig Jahren weder

eine Bahn in gleicher Richtung, wie die durch gegenwärtigen

Akt bestimmte, zu konzediren, noch eine solche selbst

zu bauen.

Art. 32. Die Aktiengesellschaft als solche soll für die

Bahn selbst mit Bahnhöfen, Zubehörde und

Betriebsmaterial, sowie für den Betrieb und die Verwaltung der

Bahn weder in eine kantonale, noch in Gemeindebesteurnng

gezogen werden dürfen.

In dieser Lteuerfteiheit sind jedoch die gesetzlichen

Beiträge an die gegenseitige Brandversicherung nicht

inbegriffen.

Gebäude und Liegenschaften, welche die Gesellschast

außerhalb des Bahnkörpers und ohne unmittelbare
Verbindung mit demselben besitzen könnte, unterliegen der

gewöhnlichen Besteurung.
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23. Juli Die Angestellten der Gesellschaft unterliegen der ncim-
1870. hchen Steuerpflicht, wie alle übrigen Bürger oder Ein¬

wohner.

Art. 33. Dem Bundesrath ist vorbehalten, für den

regelnläßigen und periodischen Personentransport je nach

dein Ertrage der Bahn nnd dem finanziellen Einflüsse

derselben auf den Postvertrag eine jährliche Konzessionsgebühr

zu erheben, die den Betrag von Fr. 500'für jede

im Betriebe befindliche Wegstrecke von einer Stnnde nicht

übersteigen soll. Der Bundesrath wird jedoch von diesem

Rechte so lange keinen Gebranch machen, als die Bahn-

unternehniung nicht mehr als 4 °/„ nach Abzug der auf
Abschreibungsrechnung getragenen oder einem Neservefond

einverleibten Snmmen abwirft. (Bundesbefchluß vom

17. August 1852, Art. 1.)

Art. 34. Außer den Lokomotivführern und Maschinisten,

welche laut Bundesgesetz vom Militärdienst befreit
werden können, find mit Borbehalt der Genehmigung

der Bundesbehöroen ^ auch die Zugführer, Bahnwärter
und übrigen Eiseilbahnangestellteil während der Daner

ihrer Anstellung persönlich militärfrei.

Art. 35. Der Bund ist berechtigt, die Eisenbahn

sammt dem Material, den Gebäulichkeiten und den

Vorräthen, welche dazu gehören, mit Ablauf des 30., 45.,

60., 75., 90. und 99. Jahres, vom 1. Mai 1874 an

gerechnet gegen Entschädigung an sich zu ziehen, falls er

die Gesellschaft jeweilen fünf Jahre zum Voraus hievon

benachrichtigt hat.

Kann eine Verständigung über die zu leistende

Entschädigung nicht erzielt werden, so wird die letztere durch

ein Schiedsgericht bestimmt.
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Dieses Schiedsgericht wird so zusammengesetzt, daß 23. Juli
jeder Theil zwei Schiedsrichter erwählt und von den letz- ^70.

tern ein Obmann bezeichnet wird. Können sich die Schiedsrichter

über die Person des Obmanns nicht vereinigen, so

bildet das Bundesgericht einen Dreiervorschlag, ans
welchem zuerst der Kläger und hernach der Beklagte je einen '

der Borgeschlagenen zn streichen hat. Der Uebrigbleibende

ist Obmann des Schiedsgerichtes. (Bundesbeschluß vom
17. August 1852, Art. 2.)

Art. 30. Fiir die Ausmittlung der zu leistenden

Entschädigung gelten folgende Bestimmungen:

Im Falle des Rückkaufes im 30., 45. und 00. Jahre,
vom 1. Mai 1874 an gerechnet, ist der 25fache Werth
des durchschnittlichen Reinertrages derjenigen zehn

Jahre, die dem Zeitpunkte, in welchem der Bund den

Rückkauf erklärt, unmittelbar vorangehen, im Falle
des Rückkaufes im 75. Jahre der 22^fache, und im

Falle des Rückkaufes im 90. Fahre der 20fache Werth
dieses Reinertrages zn bezahlen, immerhin jedoch in
dcr Meinung, daß die Entschädigungssumme iu keinem

Falle weniger als das ursprüngliche Anlagekapital
betragen dars. Bon dem Reinerträge, welcher dieser

Berechnung zu Grnnde zn legen ist, sind übrigens die Summen,

welche auf Abschreibungsrechnung getragen oder

einem Reservefond einverleibt sind, in Abzug zu bringen,
d. Im Falle des Rückkaufes im 99. Jahre ist die

muthmaßliche Summe, welche die Erstellung der Bahn und

die Einrichtung derselben znm Betriebe in diesem

Zeitpunkte kosten würde, als Entschädigung zu bezahlen,

c. Die Bahn sammt Zubehörde ist jeweilen, zu welchem

Zeitpunkte auch dcr Rückkauf erfolgcu mag, in
vollkommen bcfriedigcildcm Zustande dcm Bunde abzn-
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«. Juli treten. Sollte dieser Verpflichtung kein Genüge ge-
187«. tkan werden, so ist ein verhältnißmäßiger Betrag

von der Rückkausssumme in Abzug zu bringen.

Streitigkeiten, die hierüber entstehen möchten, sind

dnrch das oben erwähnte Schiedsgericht auszutragen.

(Bundesbeschluß vom 17. August 1852, Art. 2.)

Art. 37. Soweit der Bund nicht bereits von dem

Rückkaufsrecht Gebrauch gemacht oder von demselben Gebrauch

machen zu wollen erklärt hat, ist der Kanton Bern
berechtigt, die Eisenbahn sammt dem Material, den

Gebäulichkeiten und den Vorräthen, welche dazu gehören, mit

Ablauf des 30., 45., 00., 75., 90. und 99. Jahres, vom

1. Mai 1858 an gerechnet, gegen Entschädigung an sich

zu ziehen, falls er die Gesellschaft vier Jahre zum Voraus

hiervon benachrichtigt hat.

Von diesem Rückkaufsrecht darf jedoch mir Gebrauch

gemacht werden, falls die ganze Bahn Gümligen-Luzern
der Gesellschaft abgenommen wird.

In Beziehung auf die Entfchädigungsnormen, sowie auf
die Dazwischenkunft eines Schiedsgerichtes und dessen

Aufstellung gelten sämmtliche Bestimmungen der Art. 35 und 36.

Art. 38. Streitigkeiten zivilrechtlicher Natur, welche

in Hinsicht auf die Auslegung des gegenwärtigen

Konzessionsaktes zwischen der Kantonsregierung und der Ge-

fellschast entstehen sollten, unterliegen ebenfalls der

Entscheidung durch ein Schiedsgericht, wie solches im Art. 35

vorgeschrieben ist und zwar ohne Weiterziehung.

Art. 39. Die Statuten der Gesellschaft bedürfen der

Genehmigung der Regierung.

Art. 40. Sollte die Gesellschaft entweder in den Kon-

zessionsakten der bei dieser Linie betheiligten Kantone oder
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später während des Baues oder des Betriebes der Bahn S3. Juli
andern Kantonen günstigere Bedingungen bewilligen, als ^7».

gegenwärtige Konzessionsakte enthält, so sollen solche, mit
Ausnahme der im Art. 12 enthaltenen Bestimmungen,

auch für den hierseitigen Kanton und die durch deuselben

gehenden Bahnstrecken ihre Anwendung sinden.

Die Bestimmungen dieser Konzession werden ebenfalls

auf die Linie Gümligen-Langnau ausgedehnt, das heißt,

es werden die Bestimmungen der Konzession vom 28. März ^
1857 insoweit abgeändert, als dieselben mit den

Bestimmungen dieser Konzession im Widerspruch stehen.

Im Mamen des InitiativKomites,
dermalen bestehend aus den Herren:

Arreger-Salzmann, Handelsmann in Schiesheim.

Banz, Großrath in Entlebuch.

Berger, Großrath in Bern.

Bucher, Nationalrath in Escholzmatt.

Gfeller, alt-Nationalrath in Signau.
Hünteler, Großrath in Lnzern,

Joost, Handelsmann in Langnau.

Stämpfli, Nationalrath in Bern.

Stocker, eidg. Oberst in Luzern.

Bonmatt, Nationalrath in Luzern,

Wyß, Nationalrath in Langnau.

Luzern, den 12. Februar 1870.

Der Präsident:

Abr. Stocker.
Der Sekretär:

F. Bell.
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S3. Juli Beschluß.
1870

Ter Große Rath des Kantons Bern,
nach Einsicht des unterm 12. Hornung vom Jnitiativ-

komite der Entlebuchbahn eingereichten Gesuches, welches

die Erlangung einer Konzession zum Bau und Betrieb

einer Eisenbahn ans bcrnischeni Gebiet von Langnau nach

Kröschcnbrunncn als eines Tbcils der Verlängerung der

Linie Bcrn-Langnau bis Luzcrn bczwcckt;

ans Antrag des Rcgicrnngsrathcs nnd dcr betrcffcnden

Großrathskommission,

bcschlicßt:

Tem Verwaltungsrath der Juitiativgcscllfchaft für eine

Eisenbahn von Langnau bis zur Luzerucrgrcnze bei

Kröschenbrunnen wird die vcrlaiigtc Koiizcssion erthcilt nntcr

folgcndcn Bcdingungcil:

1) Gleichzeitig mit dcr Lcistung des Ausweiscs über

die Büttel zur Ausführung des llutcrnchnicns (Art. !') hat

die Gesellschaft als Gewahr für die Erfüllung ihrcr
Verpflichtungen eine Gcldhintcrlagc oder Kaution voil 40,000

Frankeil zu leisten.

2) Tic Fahrpläne der gewöhnlich«! Ziigc, die Tarife
und Tmnsportreglementc, sowie deren allfälligc Abänderungen

nnterlicgen dcr Genchmigung des Rcgicruugsrathes.

,-!> Tic konzedirtcn Linicn nntcrlicgcn dcr Stcucr,
sobald dic Aktien cinc Dividende von fünf Prozent
abwerfen.
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4) Ohne die Ermächtigung des Großen Rathes darf 23. Juli
der Betrieb weder verpachtet, noch mit andern Unter- ^7«.

nehmungen ähnlicher Art fnsionirt werden.

5) In theilweiser Abänderung der Art. 4, 35, 30

nnd 37 des KonzessionSaktes wird bestimmt, daß die

Konzession bis znm l. Mai 1957 dancrn und daß die

in Art. 30 und 37 aufgestellten Fristen des Rückkaufes,

damit dieselben mit der in der Ostwestbahnkonzession vom
28. März 1857 enthaltenen übereinstimmen, vom I. Mai
1858 an gerechnet werden sollen.

0) Im Art. 8 der Konzession ist der dritte Absatz

„Im Fall Entscheidungsrecht zn" zu

streichen.

7) In der zweiten Linie des Art. I» der Konzession

ist das Wort „zweimal" durch „dreimal" zn ersetzen nnd

nach dem Worte „Kommunikation" einznichalten „iu beiden

Richtungen".

8) Tie im § 32 festgesetzte Steuerfreiheit wird nnr
unter der Bediugnug ertheilt, daß auch der Kanton

Luzern dieselbe gestatte.

Bern, den l0. März 1870.

Im Namen des Große» RatheS:
Der Präsident

N. Brunncr.
Der Staatsschreiber

M. v. Stürler.
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23. Juli Bundesbeschluß,
1870.

betreffend

die KonMon für eine Eisend«!)« von Langnau bis zur

Grenze des Kantons Luzern bei Kröschenbrunnen.

(Bom 23. Heumonat 1870.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht:

1) eines Beschlusses des Großen Rathes des Kantons
Bern vom 10. März 1870, durch welchen dem Jnitiativ-
komite der Entlebnchbcchu zuhanden einer zum Behufe der

Fortsetzung der Eisenbahn Bern-Langnau bis nach Luzern

ins Lebeil zu rufenden Gesellschaft die Konzession für den

Bau uud Betrieb einer Eisenbahn von Langnau bis zur
Grenze des Kantons Luzern ertheilt wird;

2) einer bezüglichen Botschaft des Bundesrathes vom
17. Brachmonat 1870;

in Anwendung des Bundesgesetzes vom 28.

Heumonat 1852,
beschließt:

Es wird der genannten Eisenbahnkonzession, wie solche

durch den angeführten Großrathsbeschluß vom 10. März
1870 festgestellt worden, die Genehmigung des Bundes

ertheilt, unter den nachstehenden Bedingungen:

Art. 1. In Anwendung von Art. 8, Lemma 3 des

Bundesgesetzes über den Bau und Betrieb von Eisen-
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bahnen wird dem Bimdesrathe vorbehalten, fiir den 23. Juli
regelmäßigen periodischen Personentransport, je nach dein ^670.

Ertrage der Bahn nnd dem finanziellen Einflüsse des

Unternehmens ans den Postertrag, eine jährliche Kon-

zessionSgebühr, die den Betrag von Fr. 500 für jede im
Betrieb befindliche Wegstrecke von einer Stunde nicht

übersteigen soll, zu erheben. Ter Bundesrath wird
jedoch von diesem Rechte so lange keinen (Rebranch machen,

als die Bahnunternehmung nicht mehr als 4 ",„ nach

erfolgtem Abznge der auf AbschreibuugSrechuuug getragenen
oder einem Neservefond einverleibten Summen abwirft.

Art. 2. Der Bund ist berechtigt, die hier konzedirte

Eisenbahn sammt dem Material, den Gebäulichkeiten nnd
dcn Vorräthen, welche dazu gchörcu, mit Ablauf dcs 30.,

45., 00., 75., 90. uud 99. Jahrcs, vom 1. Mai i»5«
au gcrcchuet, gcgen Entschädigung an sich zn zichcn, falls
cr jewcilen fünf Jahre znm voraus dcn Rückkauf cr-
klärt hat.

Kann cine Vcrstäudigung übcr dic zn lcistcndc

Entschädigungssumme nicht erzielt wcrdcn, so wird dic lctztcrc

durch ein Schicdsgcricht bestimmt.

Dieses Schicdsgcricht wird so znsammciigcsetzt, daß

jcdcr Theil zwci Schicdsrichtcr wählt und von dcu

lctztern ein Obmann bezeichnet wird. Könncn sich dic Schicdsrichtcr

über die Person dcs Obmanns nicht vcrcinigcn,
so bildet das Bundesgericht einen Trcicrvorschlag, aus
wclchcm zuerst dcr Kläger und hernach dcr Bctlngtc jc

eincn der Vorgeschlagenen zn streichen hat. Dcr Ucbrig-
blcibende ift Obmann des Schiedsgerichts.

Für die Ausmittlung dcr zu lcistcndcu Entschädigung

gcltcn folgende Bcstiinmuugen:

Jahrgang I»7«. 14
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W. Juli a. Im Falle des Rückkaufes im 30., 45. und «0. Jahre
^70- ist der 25fache Werth des durchschnittlichen Nein¬

ertrages, und zwar bei Benutzung des ersten Nück-

kaufstermines der fünf, bei Benutzung des zweiteil

und dritten Rückkaufstermines der zehn Jahre, die

dem Zeitpunkte, in welchem der Bund den Rückkauf

erklärt, unmittelbar vorangeheil; im Falle des

Rückkaufes im 75. Jahre der 22^fache; im Falle des

Rückkaufes im 90. Jahre der 20fache und im Falle
des Rückkaufes im 99. Jahre der I«fache Werth dieses

Reinertrages zu bezahlen, immerhin jedoch in der

Meinung, daß die Entschädigungssumme in keinem

Falle weniger als das ursprüngliche Anlagekapital
betragen darf. Bon dem Neiuertrage, welcher bei

dieser Berechnung zu Grunde zu legen ist, sind

übrigens Summen, welche ans Abschreibnngsrechnnng

getragen oder einem Neservefond einverleibt werden,

iil Abzug zu bringen.

l>. Tie Bahn sammt Zugehör ist jeweilen, zu welchem

Zeitpilnkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in
vollkommen befriedigendem Znstande dem Bnude
abzutreten. Sollte dieser Verpflichtung kein Genüge

gethan werden, so ist ein verhältnißinäßiger Betrag
von der Nückkaufsumiue iu Abzug zu bringen.

Streitigkeiten, die hierüber entstehen möchten, sind

durch das vorerwähnte Schiedsgericht auszutragen.

Art. 3. Binnen einer Frist von 24 Monaten, vom

Tage dieses Beschlusses an gerechnet, ist der Anfang mit
deu Erdarbeiten für die Erstellung der Bahn zn mächen

nnd zugleich genügender Ausweis über die Mittel zur
gehörigen Fortführung der Vahunuternehiilung zu leisten,
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in der Meinung, daß widrigenfalls nach Ablauf jener 23. Juli
Frist die Genehmigung des Bundes für die vorliegende ^70.

Konzession erlischt.

Art. 4. Es sollen alle Vorschriften dcr Bundcsgesetz-

gebung über den Ban und Betrieb der schweizerischen

Eisenbahnen genaue Beachtung sinden, und cs darf
denselben durch die Bestimmungen dcr gcgenwärtigen
Konzcssion in keinerlei Weise Eintrag gcschehen.

Ticsc Verwahrung gilt insbesondere 1 > gegenübcr dcn

Artikeln S und 9 dcr Konzession, betrcfscnd die Expro-

priationsberechtignng, für welche die Bcstimmungen dcr

jeweiligen Bnndcsgesctzc über Expropriation einzig maß-

gebcnd sind; 2) gcgcnübcr dem Art. lì betrcffend die

Lcistnng dcs FinanzanSivciscs nnd dcn Beginn dcr Erd-
arbcitcn, bezüglich welcher Ausweise die dcm Bunde
gcmäß Art. 11 des Eiscubahngesctzes zustchendcn Vcfugnissc

vorbchalten werden; 3) gegenüber dem Art. 31 über das

Vorrecht für Zweigbahnen nnd den Ausschluß von Kon-

kurrcnzbahnen, wobei dcr Art. 17 des Bundcsgesctzes vom
28. Henmonat 1852 ausdrücklich vorbchnltcu wird, nnd

endlich 4) gegenüber Art. 34, betrcffend dic Militärdicnst-
enthcbnng der Eisenbahnangcstclltcn, dnrch wclchcu den

einschlägigen Bnndesgcfctzcn nnd dcn Kompctcnzen des

Bundes keinerlei Eintrag geschehen soll.

Art. 5. Der Bundesrath ift mit der Vollziehung und

üblichcn Bekanntmachnng dicscs Bcschlnsscs bcauftragt.

Also beschlossen vom Ltändcmthe,

Bern, den IL. Heumonat 187«.

Ter Präsident: Abraham Stocker.
Tcr Protokoüführcr: I. Kern-Germann.
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L,z, Juli Also beschlossen vom Nationalrathe,

Bern, den 23. Heumonat 1870.

Der Präsident: F. Anderwert.
Der Protokollführer: Schieß.

Der Regicrnngsrath des Kantons Bern

beschließt:

Vorstehender Konzessionsakt nebst Bundesbeschluß soll

in die Gesetzsammlung aufgcnommcn werden.

Bern, den 14. September 1870.

Im Namen des Regierungsrathcs:
Der Präsident

Weber.

Der Rathsschreiber

vr. Trächsel.
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Verordnung,
betreffend

die öffentliche Aussicht über einige Pnvatgcwâsscr.

23. Juli
1870.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausführung der 1 nnd 3« des Gesetzes vom

3. April 1857 und in Erweiterung der Verordnungen

vom IU. Oktober uud 30. November 1850 und vom 30.

Mai 186«,

auf den Antrag dcr Bandircktion,

bcschlicßt:

Z 1. Dic in hicnachstchcndcm Verzcichniß aufgcführ-
ten P r i v a t g e w à s s c r sind nntcr öffcntliche Aufsicht

gcstcllt und es gclten für dicsclbcn die in dcr Verordnung

vom 10. Oktober 1850 für die unter öffcntliche Aufsicht

gcstclltcn Privatgewäfser cnthaltcncn Vorschrift«! und Bc-

stimmnngcn.
Verzeichniß.

''iniiicu
dcr untcr öfscuilichc

Aufsicht gcstrlllcu

Pnvatgcwâsscr.

Gewässer, Gciuciudcu,
Au,i>?

bczirlc.
iu wclchc sie

flicßcu.

in wclchcu sie

sich bcfiudcn.

l Dcr Brcstcnbach. Engstligcil. Frntigcn. Frntigcn.
2 Der Lanigrabcn. Aarc. Hcinibcrg. Thun.
3 Dcr Schachcn-

graben.
Ettinic. Eggiwyl. Signa».
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23. Imi Z Z. Diese Verordnung ist auf übliche Weise bekannt
1"^' zu machen und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufzunehmen.

Bern, den 23. Juli 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Nathsschreiber

Dr Trächsel.

Dekret25. ^uü
tS7>>. üb„

Errichtung einer dritten PssrrstrUc sn dcr Nndeck

Kirche in Dern.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung:

daß der zur Nvdeckgemeinde der Stadt Bern gehörende

Bezirk der Lorraine von dem Sitze der Kirchgemeinde
bedenkend entfernt ist und die Bevölkerung dieses Bezirks

in den letzten Jahren in hohem Maße zugenommen hat;

daß zwei Geistliche an der Nndcckkirche nicht mehr

genügen, um die religiösen Bedürfnisse dieser Gemeinde,

mit Einschluß des Lorrainebezirts, zu befriedigen;
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auf den Antrag des Regierungsrathes, 25. Juli

beschließt:

Art. 1. Es wird an der Nydcckkirche in Bern eine

dritte Pfarrstelle errichtet, welche den Pfarreieil mit
beweglicher Besoldung zugetheilt wird.

Zu diesem Zweck wird die Zahl der Pfarreien der

II. BesolduilgSklasse um eine vermehrt.

Art. 2. Der dritte Pfarrer an der Nydeckkirche in
Bern bezieht, so lange ihm nicht vermöge des Altersranges
die Besoldung der II. Klasse zukömmt, die Differenz
zwischen seiner Besoldung und derjenigen dieser Klasse.

Art. 3. Ter dritte Pfarrer an der Nydeckkirche hat
keinen Anspruch auf Wohnungsentschädigung.

Art. 4. Tie Erstellung nnd Instandhaltung eines

geeigneten Lokals in der Lorraine zu Abhaltung von
gottesdienstlichen Bersamullnngeil, Kinderlehren und

Unterweisungen fällt dcr Einwohnergemeinde Bern auf.

Art. 5. Diescs Dekret tritt sofort in Kraft nnd soll

in die Sammlung der Gesetze nnd Dekrete anfgcnonimcn
wcrdcn.

Bern, dcn 25. Jnli 1870.

Im Namen dcs Großcn Rathes:
Ter Präsident

Stämpfli.
Dcr Staatsschrcibcr

M. v. Stürler.
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ö August Verordnung
187«.

für

die Sicherheit des Straßenverkehrs gegen das Stein-

sprengen und Stcinvrechrn, sowic gegen die Holz-

lasse an Abhängen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

auf eingelangte Berichte, daß sich an öffentlichen

Straßen Steinbrüche befinden, von welchen aus infolge
des Betriebes mittelst Sprengens oder einfachen Brechens

Steinsplitter oder Steinblöcke ans die Straßen geworfen

werden, nnd daß beim Holzschlagen an Abhängen
Bauhölzer nnd Klötze ans die Straßen und über dieselben

hinweg gleiten;

in der Absicht, die von daher dem Straßenverkehr

drohenden Gefahren möglichst zn beseitigen;

mit Beziehung anf das Straßenpolizeigesetz vom 21.

März 1831, das Gewerbsgcsetz vom 7. November 181S

und das Bergwerkgcsetz vom 21. März 18S3;

auf den Antrag der Baudirektion,

beschließt:

Z 1. Wo die örtliche Lage eines Steinbruches
Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs voraussehen
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läßt, dürfen neue Steinbrüche nur mit Bewilligung des 3. August

Regierungsrathes eröffnet werden. i6<«.

In allen Steinbrüchen, welche weniger als 000 Fus;

von einer öffentlichen Straße entfernt sind, dürfen

Sprengungen nicht anders als unter Beobachtung folgender
Borschriften vorgenommen werden:

u. Die Sprenglöcher sollen nicht überladen werden, um
die Zerstreuung und Ausbreitung des Gesteins möglichst

zu vermeiden.

b. Die Sprengladungen sollen mit Faschinen oder mit

Holz, oder besser noch mit Sandsäcken belastet werden.

c. Vor dem Anzünden eines Schusses sind Wachen nach

beiden Richtungen der Straßc so auszustellen, daß

Fuhrwerke und Fußgänger in einer Entfernung von

wenigstens 000 Fuß von dem Brnche zurückgchaltcn

wcrden können. Ebcnso sind auch iu dcr Nähc

befindliche Leute nnd Bewohncr von solchcn Gcbändcn,

welche sich im Bereiche dcr Stcinsplittcr bcfindcn,

jeweilen dnrch Zeichcu mittelst cincs Horns vom

Anzünden dcr Schüsse zn benachrichtigen.
<i. Die Steinsprcngcr sind vcrpflichtct, die üblichcn nnd

gceigncten Vorsichtsmaßregeln gegen das Verbrcitcn

der Steine jcderzcit zn trcffcn nnd dic Straßcn nnd

Grundstücke von den Stcinsplittcrn zu reinigen.

Nicht weuigcr Vorsicht soll bcim Stcinbrcchcn in
Bczug auf hcmbfallcndc Stcinblöckc von Grnbcn- odcr

Felswändcn, wclche iu dcr Nähe ciucr Straßc stch

bcfindcn, bcobachtct werdcn.

§ 2. Bci Holzschlägcn an Abhängcn, wo Banhölzcr
odcr Klötze ans cinc untcrhalb dcs Schlagcs dnrchsührcndc

Straßc abglcitcn, sind folgcndc Vorschrift«! zn bcobachtcu:
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s. August u. Es sind an der Straße Wachen so aufzustellen, daß
1870. Fuhrwerke oder Fußgänger wenigstens ans 100 Fuß

Entfernung von der Stelle, wo der Holzlaß die

Straße berührt, zurückgehalten werden können.

b. Die Arbeiter sollen die Wachen jedesmal mit einem

Hornsignal benachrichtigen, wenn sie ein Holz in

Bewegung zu bringen im Begriffe sind, oder bei Klötzen

jedesmal, wenn nach einer Pause das Holzlassen

wieder beginnen soll.

Ebenso sollen die Wachen das Herannahen von

Fuhrwerken und Reisenden anzeigen, worauf das

Herablassen von Holz sofort einzustellen ist, bis das

Signal, daß die Straße wieder frei ist, gegeben wird.

c. Längs des Holzlasses sind überall Sicherheitsvorkehren

zu treffen, resp. Versperrungen anzubringen, wo die

Möglichkeit vorhanden ist, daß ein Holz den Holzlaß
verlassen nnd eine andere Richtung einschlageil könnte.

(1. Alle Beschädigungen einer öffentlichen Straße hat der

Eigenthümer des Holzes in seinen Kosteil ungesäumt

wieder herstellen zu lassen.

e. Das Benützen der Straße znm Auffangen der Hölzer

ist auf die unvermeidlichen Fälle zu beschränken. In
keinem Falle dürfen die Hölzer in der Straße liegen

bleiben, sondern dieselbe ist jeden Abend vollständig

zu räumen.

§ 3. Beim Steinsprengen, Steinbrechen und

Holzlassen hat man sich so einzurichten, daß das reisende

Publikum so wenig als möglich aufgehalten wird.

Z 4. Die Handhabung dieser Verordnung wird den

Bau- und Forstbeamten und Angestellten, sowie dem

Polizeipcrsonal zur Pflicht gemacht.
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Widerhandlungen gegen dieselbe werden mit Bußen I, August

von Fr. 10 bis Fr. 100 bestraft. ^7«.

Ueberdieß haften die Fehlbaren und die Eigenthümer
der Steinbrüche und des geschleiften Holzes für allen

Schaden, der infolge einer daherigen Widerhandlung an

Personen uud Gegenständen entstehen sollte.

Z 5. Diese Verordnnng tritt sofort in Kraft, soll auf
übliche Weise bekannt geinacht nnd in die Sammlnng dcr

Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den 3. August 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Dcr Präsident

Weber.
Der NathSschreiber

Dc Trächsel.
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24. August Beschluß,
Is'"- ° ^betreffend

Abänderung der Drdnung drs Kirchlichen

Religionsuttterrichts.

Die Synode der evangelisch-reformirten Kirche
des Kantons Bern,

in der Absicht:

einige Bestimninngen der „Ordnung des kirchlichen

Religionsunterrichts" vom 1. Juli 1868 mit denjenigen
des auf 1. April 1871 in Kraft tretenden Gesetzes über
die öffentlichen Primarschulen des Kantons Bern vom
8. März 1870, in Uebereinstimmung zu bringen,

beschließt:

§ 4 der „Ordnung des kirchlichen Religionsunterrichts,"
erstes Lemma, lautet hinfort also:

Zum Besuch der Kinderlehren werden diejenigen

Kinder pflichtig, welche am 1. April des Jahres das

13. Altersjahr zurückgelegt haben.

Und Z 7 bestimmt:

In die Unterweisung werden diejenigen Kinder

aufgenommen, welche bis und mit dem 31. März
des Einschreibungsjahres das vierzehnte, beziehungsweise

das 13. (H 8, Alinea 2) Altersjahr zurückgelegt,

die Kinderlehre fleißig besucht nnd durch ihr
Betragen zu keinen erheblichen Klagen Anlaß gegeben

haben.
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Diese Abänderungen treten ebenfalls auf 1. April 1871 Li. August

in Kraft, die übrigen Bestimmnngen der Ordnung des

kirchlichen Religionsunterrichts aber behalten ihre
unveränderte Geltung.

Bern, den 5. Juli 1870.

Namens der Kantvnssynode:
Ter Präsident

Dr. Rüetschi, Pfarrer.

Der deutsche Sekretär

R. Kuhn.

Sanktion.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
ertheilt hiemit vorstehendem AbänderungSbeschluß seine

Genehmigung und beschließt die Anfnahme desselben in
die Gesetzsammlung.

Bern, den 24. August 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsfchreiber

vr. Trächsel.
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si August Verordnung1870. "
bctrcffcnd

die Einrichtung drr Dranntweinbrennercien, dic Zlntcr-

suchung dcrsrtben^ sowic der Fabrikate und dcr

geistigen Getränke im Allgemeinen.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausführung des Z 7 des Gesetzes iiber die Branntwein-

und Spiritusfabrikation vom 31. Oktober 1809, des

Z 11 des Gesetzes über den Handel mit geistigen
Getränken vom nämlichen Tage, der §§ 3 und 4 des

Vollziehungsdekrets zum Gesetz über die Branntwein- und

Spiritussabrikation vom 9. März 1870, und des § 3

des Vollziehungsdekrets zum Gesetz über den Handel mit
geistigen Getränken vom 1. März 1870,

auf den Antrag der Direktion des Innern,

verordnet:

Z 1. Tie Lokale, in welchen die Branntwein- und

Spiritusfabrikation betrieben werden soll, sind den

Vorschriften der Feuerordnnng entsprechend einzurichten.

Z 2. In den Brennereien, in welchen die Branntwein-

und Spiritussabrikation gewerbsmäßig betrieben

wird, soll der Boden mit Cement, Steinplatten oder

Ziegeln, die Decke ebenfalls mit Cement oder mit Gyps

belegt oder nach italienischer Art mit Eisenbahnschienen

gewölbt sein.
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Die Räumlichkeiteil, in welchen die Fabrikate auf- 3l. August

bewahrt werden, sind gleichfalls feuerfest einzurichten. ^7«.

Der Boden soll einiges Gefäll haben.

Die Brennerei soll einen Ein- nnd einen Ausgang nach

dem Freien haben und folgende von einander getrennte

Räumlichkeiten in sich schließen:

1) das Brennlokal, in welchem die znr eigentlichen De¬

stillation bestimmten Apparate, Dampfkessel, Tampf-
maschinen. Pumpen u. f. w. aufgestellt werden;

2) das Gähr- uud Hefeulokal, in dem die Gährbottiche
«nd Hefengefässe, Wasserbehälter ?c. aufzustellen siud;

3) das Malzlokal, znr Keimung der Gerste uud zum

Aufstellen des Qucllbottichs.

Die Reinigung von Rohmaterial, wie Kartoffeln :c,,
der Dampffässer, Eiumaisch- uud Kühlvorrichtungen foll
in keinem der unter Ziffer 2 und 3 genannteu Räume

vorgenommen werden.

Z 3. Als Destillationsapparate, welche den im § 2

des Gesetzes übcr die Branntwein- und Spiritussabrikation
vom 31. Oktober 180!) aufgcstclltcn Anfordcrungcn
entsprechen, wcrdcn angeschcn:

a. Apparate, die beim Brcnncn von Kartoffcln, Mais,
Roggen, überhaupt bei Cercatici! einen Spicitus von
80 Grad Tralles licfcrn;

b. Apparate, mit wclchcu beim Brennen von Obst, Kir¬

schen, Trusen, Enzian, Wachholdcrbccrcn n. s. w. eiu

Produkt vou 50 Grad Tralles erhältlich ist.

§ 4. Tie zu vcrstcuerndc Ouautität Branntwein odcr

Spiritus wird nach dcm Nanminhalt dcr Brcnnblasc bc-

stimmt, uud zwar so, daß bci DcstillationSgcfässcn von

50 bis 200 Maß Inhalt für je 50 Maß dcssclbcn monatlich

00 Maß gcläntcrtcS Fabrikat angcnomnicn wird.
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si. August Bei Brennapparaten von 200 Maß Rauminhalt und
1870. ,„ehr, h h denen, welche mit Dampfheizung versehen

sind, werden von je 200 Maß monatlich 450 Maß
geläutertes Destillationsprodukt in Rechnnng gebracht.

Ist eine Brennerei nicht während des ganzen Jahres
in Betrieb, so wird die Zeit, während welcher die Fabrikation

eingestellt ist, bei Berechnung der Steuer in Abzug

gebracht. Es mnß jedoch die Betriebseinstellung dem Ne-

giernngsstatthalter angezeigt werden.

Veränderungen der Brennblase, die ans den Rauminhalt

Einflnß haben, sind gleichfalls dem Negiernttgs-
statthalteramte zur Kenntniß zu bringen.

In Brennereien, in welchen mehrere Brennapparate

vorräthig sind, sollen die nicht im Gebrauche befindlichen

unter Siegel gelegt werden.

Z 5. In jeder Brennerei soll ein Alkoholometer von
Tralles vorhanden sein, und es dürfen nur solche zur
Verwendung kommen, welche nach dem von der Direktion
des Innern genehmigten Normalalkoholomcter regnlirt
und garantirt sind.

§ 0. Bau- uud Einrichtungsbewilligungen für
gewerbsmäßig zu betreibende Brennereien sind an die ans-

drückliche Bedingung zu knüpfen, daß bei Erstellung der

Gewerbsanlage alle einschlagenden Vorschriften genan
beobachtet und daß vor dem Beginn der Fabrikation ein

Gewerbschein ausgewirkt werde.

Wird ein solcher Gewerbschein verlangt, so hat der

Regierungsstatthalter die Sachverständigen davon in Kenntniß

zu setzen, damit sie die neu errichtete Brennerei untersuchen

und das im Z 2 des Vollziehungsdekrets vom
0. März 1870 vorgesehene Zeugniß darüber ausstellen.
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Wenn das Zeugniß dahin lautet, daß das Brennerei- 31. August

lokal oder der Destillationsapparat den einschlagenden 187«.

Vorschriften nicht entspreche, so ist der Gewerbschein zu

verweigern, nnter Vorbehalt der Weitersziehung an den

Regierungsrath (§31 des Gewerbsgesetzes vont 7.
November 1819).

S 7. Die Regierungsstatthalter haben dcr Direktion
des Innern zn Handen der Sachverständigen ein genaues

Verzeichniß der in ihrem Bezirke im Betrieb befindlichen

gewerbsmäßig nnd nicht gewerbsmäßig betriebenen Brennereien

zuzustellen. Dasselbe ist jeweilen im Monat Oktober

zu berichtigen und zn ergänzen.

s 8. Die im Z 3 dcs VollziehnngSdckrets vom 9. März
1870 vorgeschricbcne Untersuchung dcr gcwcrbsmiißig bc-

tricbcncn Brenncrcicn soll jcwcilcn in dcn lctztcn Monatcn
des Jahrcs vorgcnommcn wcrdcn.

Die Sachverständigen wcrdcn dabci ihr Nngcnmcrk

ans Allcs richtcn, was cincrscitS Gcsuudheitsschädlickkcit

des Fabrikats bewirken, nndcrscits Fcncrsgcfahr vcrnr-
sachcn kann. Sie wcrdcn dcn Znstand des Lokals nach

allen Richtungen in den Bereich ihrcr Untcrfuchnng zichcn,

cbcnso die Dcstillationsapparate, die Maische, die Gähr-
stande n. s. w.

Die Sachverständigen sollen bci ihren Untcrsnchnngcn

mit dcn nöthigen chcmischcn Rcagcnticn vcrschcn scin-

Diese wcrdcil ihncn von der Dircktion dcs Innern gc-

liefcrt.

Z 9. Wenn dic Sachverständig«! in den übcr das

Ergebniß ihrcr Untersuchung abzugcbcndcn Bcrichtcu Ucbcl-
stiiude bczcichncn, dcrcn Bcscitignng aus fcucr- odcr gc-
sundheitspolizcilichcn Gründcn nothwcndig crschcint, so

Jahrgang 1«7«.
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Li. August haben die Regierungsstatthalter die betreffenden Brennerei-
1S70. inhaber davon in Kenntniß zu setzen, mit der Aufforde¬

rung, innerhalb einer bestimmten Frist den gerügten

Mängeln abzuhelfen. Wird dieser Aufforderung nicht

Folge geleistet, so ist der Fehlbare nach K 5 des Gesetzes

über die Branntmein- und Spiritussabrikation vom 31.

Oktober 1869 dem Richter zur Bestrafung zu überweisen.

Wenn die Sachverständigen in der Vermuthung stehen,

daß ein von ihnen untersuchtes Fabrikat gesundheitsschädlich

sei, so haben sie eine Probe desselben von mindestens

einer halben Maß der Direktion des Innern znm Zweck

einer chemischen Untersuchung zu übermitteln. Wird durch

die letztere die Vermuthung der Sachverständigen bestätigt,

so wird der betreffende Fabrikant nach § 5 des erwähnten

Gesetzes dem Strafrichter überwiesen.

Z 10. Die Vorschriften des Z 8 gelten auch für die

Untersuchungen, welche die Sachverständigen vvn Zeit zn

Zeit in den nicht gewerbsmäßig betriebenen Brennereien

vorzunehmen haben.

Ebenso sindet das im zweiten Lemma des 8 9

bezeichnete Verfahren feine Anwendung, wenn die

Sachverständigen in der Vermuthung stehen, daß geistige

Getränke, welche sie bei der nach Z 3 des VollziehnngS-
dekretes zum Gesetz über den Handel mit geistigen
Getränken vom 1. März 1870 vorzunehmenden Nachschau

oder aus anderer Veranlassung untersucht haben,

gesundheitsschädlich, gefälscht oder falsch bezeichnet seien.

Tie Direktion des Innern wird im Einverständniß

mit der Finanzdirektion das Nöthige vorkehren, damit

auch die in den Kanton eingeführten Getränke in Hinsicht

auf Gesundheitsschädlichkeit untersucht werden.
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ZÌI. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Die- si. August

selbe soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete ein- ^7«.

gerückt werden.

Bern, den 31. August 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsfchreiber

Ur. Trächsel.

Kreisfchreiben si. August

Negieruugsralhks an sämmtliche Negierungsstatthslter.

Wir haben unterm heutigen Tage in weiterer
Ausführung der Gesetze vom 31. Oktober vorigen Jahres,
betreffend die Branntwein- nnd Spiritussabrikation und

den Handel mit geistigen Getränken, eine Verordnung
über die Einrichtung der Brennereien, die Untersuchung

derselben, sowie der Fabrikate uud der geistigen Getränke

im Allgemeinen erlassen.

Indem wir Ihnen diese Verordnnng im Anschluß

übersenden und gleichzeitig deren gewissenhafte Vollziehung

angelegentlich empfehlen, finden wir nns veranlaßt, noch

einige Bemerkungen beizufügen.

Mit dem 30. September nächstkünflig gehl die Frist

zu Ende, für welche die vor dem Inkrafttreten des neuen



223

31, August Gesetzes über Branntwein- und Spiritussabrikation er-
id.o. theilten Brennpatente ausgestellt worden sind. Die In¬

haber dieser Patente haben, sofern sie auch fernerhin
Branntwein fabriziren wollen, auf den angegebenen

Zeitpunkt in allen Beziehungen den Vorschriften des neuen

Gesetzes und der in Vollziehung desselben erlassenen

Dekrete und Verordnungen nachzukommen. Hiebei ist folgendes

zn beachten:

1. Unter den bisherigen Brennern siud solche, welche

im Besitz von Bau- nnd Einrichtniigsbewilligungen sich

befinden, die ihnen vor dem Inkrafttreten des neuen

Gesetzes ertheilt worden sind. Diese haben um einen Ge-

werbsfchein einzukommen, und es ist ihnen derselbe ohne

Weiters zn ertheilen, immerhin jedoch unter dem Vorbehalt,

daß sie in Betreff der Einrichtung ihrer Brennereien

fowie hinsichtlich der Destillatiousapparate innerhalb einer

angemessenen Frist, welche später festgesetzt werden würd

(§ 8 des VollziehungSdekrets vom l>. März 1870), den

Anforderungen des Gesetzes Genüge zu leisten haben.

2. Uuter den bisherigen Brennern befinden sich ober

anch solche, welche nicht im Besitz einer Bau- und

Einrichtungsbewilligung sind, jedoch einer solchen bedürfen,

weil sie die Branntweinfabrikation ini Sinne des nenen

Gesetzes gewerbsmäßig betreiben. Diese haben vor Allem

unter Beobachtung dcr vorgeschriebenen Förmlichkeiten eine

Bau- und Einrichtungsbewilligung und nachher einen

Gewerbschein auszuwirkcn. Beides ist ihnen unter dem obigen

Vorbehalte zu ertheilen.

3. Unter den bisherigen Brennern sind endlich solche,

welche die Branntweinfabrikation nicht gewerbsmäßig im
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Sinne des neuen Gesetzes betrieben haben und dieselbe 31. August

auch künftighin auf diefem Fuße betreiben wollen. Diese ^7«.

haben nach Z 5 des Vollziehungsdekrets vom 9. März
1870 eine Bewilligung auszuwirken.

4. Für die Ausstellung von Bau- und
Einrichtungsbewilligungen können die für andere Gewerbsanlagen
aufgestellten Formulare benutzt werden, ebenso für die

Gewerbscheine. Die Bewillignngen fiir die nicht gewerbsmäßige

Fabrikation gebrannter geistiger Flüssigkeiten sind

dagegen nach dem diesem Kreisschreiben beigefügten
Formular auszufertigen. Die Direktion des Innern wird
Ihnen eine Anzahl solcher Formulare übersenden. Ter
Bezug und die Verrechnung der für diese Bewilligungen

zn erhebenden Gebühr von 30 Navven hat nach den

Vorschriften der Verordnnng vom 29. Juni 1803, betreffend
die Gebühren für Gewerbescheine, stattznfinden. Tie
Bestimmnngen dieser Verordnnng sind auch bezüglich der

Dauer der Bewilligungen in Anwendung zu bringen.

Bern, den 31. August 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsschreiber

Di. Trächsel.
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3l. August Formular
1370.

für die Bewilligungen drr nicht gewerbsmäßigen Fabrikation
gebrannter gcistigcr MülsigKeiten.

Der Regierungsstatthalter des Amtsbezirks

ertheilt andurch,

in Anwendung der 1 und 3 des Gesetzes über die

Branntweinfabrikation vom 31. Oktober 1869 und der

§Z S und 6 des Vollziehungsdekrets zu diesem Gesetze

vom 9. März 1870, dem zn

die Bewilligung,

in die Fabrikation von gebrannten

geistigen Flüssigkeiten zu betreiben, unter folgenden

Bedingungen :

1) daß die Fabrikation 100 Maß jährlich nicht über¬

steige;

2) daß dieselbe den Anforderungen der Feuer- und Gc-

sundhcitsvolizei entsprechend betrieben werde.

Diese Bewilligung ist gültig bis zum 18

Für dieselbe ist eine Ausfertigungsgebühr von 30 Rappen

zn bezahlen.

den 18

Der Regierungsstatthalter:
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Regulativ i« Sept.

fiir

dcn Dyug dcr BranntmrinfabriKätionggrbührcn und

dcr Gclmhrcn für dcn Verkauf gebrannter gcistigcr

FtüfsigKeiten.

Der Regiernngsrath des Kantons Bern,
in weiterer Ausführung des § 4 des Vollziehnngs-

dekrcts vom ». Marz 1870 und des Z 2 des VollziehnngS-
dekrets vom I. März 1870;

anf den Antrag der Direktion des Innern nnd der

Finanzen,
beschließt:

K 1. Tie zur Untersuchung der Branntweinbrennereien

anfgestellten Sachverständigen haben ihr Gutachten über

die Gebühren, welche von den in ihrem Kreise gewerbsmäßig

betriebenen Brennereien zn erheben sind, jeweilen

vor dem 15. November den betreffenden NegicrnngSstatl-

hulterämtern einzureichen.

Tie Negiernngsstatthalter übersenden dieses Gutachten

nebst ihrem eigenen Berichte längstens bis zum 30.
November der Direktion des Innern.

Die Direktion des Innern setzt die Gebühren fest und

sorgt dafür, daß ihr Entscheid den Brennereiinhabern vor
dem 15. Dezember znr Kenntniß gebracht wird, mit der

Anffordernng, die Gebühr vor dem 31. Dezember der

Amtsschaffnerei zu entrichten.

§ 2. Die Negiernngsstatthalter übersenden jeweilen

vor dem 30. November der Tirektion des Innern ein
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UZ. Scpt. Verzeichniß der Bewilligungen fiir den Verkauf gebrannter
1870. geistiger Flüssigkeiten und fügen demselben ihren Bericht

über die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs bei.

Die Direktion des Innern setzt hierauf die Verkaufsgebühren

fest und sorgt dafür, daß ihr Entscheid den

Inhabern der Verkaufsbewilligungen vor dem IS. Dezember

zur Kenntniß gebracht wird, mit der Aufforderung, die

Gebühr vor dem 31. Dezember der Amtsschaffuerei zu

entrichten.

§ 3. Findet die Bezahlung der Fabrikations- oder der

Verkaufsgebühren nicht innerhalb der festgesetzten Fristen
statt, so hat der Amtschaffner sofort nach Ablauf derselben

gegen die Säumigen das im Gesetz vom 20. März 1854
vorgeschriebene Verfahren einzuleiten.

Die Bezahlung der Gebühren geschieht unvorgreiflich
des Rechtes der Beschwerdeführung gegen den Entscheid

der Direktion des Jnnnern.
Wird von diesem Rechte Gebrauch gemacht, so erfolgt

nach, dem Entscheide des Negierungsrathes Rückerstattung

des zu viel Bezahlten im Fall einer Herabsetzung oder

Nachbezahlung iin Fall einer Erhöhung der Gebühr.

§ 4. Das vorstehende Regulativ tritt sofort in Kraft.
Dasselbe ist in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

einzurücken.

Bern, den 10. September 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsschreiber

llr. Trächsel.
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Deklaration
zwischen

der Schweiz und Spanien über gegenseitige Gleichstellung

mit der meistbegünstigten Nation in Hinsicht der

VcrKehrsverhältnijse.

Abgeschlossen am 27. August 1869.

Ratisizirt von der Schweiz den 27. Oktober 18(ii>.

„ « Spanien dcu 25. Juui 1870.

28. Sept.
1870.

Der Bundesrath

drr

schweizerischen Eidgcno ssenschaft

beurkundet durch Gegenwärtiges:

Nach Einsicht und Prüfung
dcr zwischen dcr Schweiz und

Spanien unterm 27. August
1869 abgeschlossenen Handels-
Uebcreinkunft, beziehungsweise
der ausgewechselten Erklärung,
wclche von den gesetzgebenden

Räthen der Eidgenossenschaft

genehmigt worden ist, und zwar
vom Ständcrath am 29. Oktv-

Oou ?raii«Ì8«« 8«rran«

^ vomiujzus«,

por la voluntud de las lüöites

soberanas^ sto. «te

/^M' cuunêo so nsuslo, con-

cluA, v tirino en Älsdrid cl dia

veinio ^ siete às ^Mslo dot

guo ullimo, respoctivumenle,

por Don Alunne! Lilvelu )' Don

?ublo HIuipu^, plenipuleneilirios
nombrudus ni eleclo eu debida

formn, non /)<>c/tt/'act'vii eulie
Lspuiiu v 8ui^n :> lm de nse-

qurnr mutuumeiNs :> umbos
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28. Sept. ber 1869 und vom National-
rathe am 22. gleichen Monats;
wclche Uebereinkunft lautet wie

folgt :

Deklaration.

Der unterzeichnete Generalkonsul

der schweizerischen

Eidgenossenschaft in Madrid, in
Betracht der ihm von Seiner

Exzellenz dem Minister der

auswärtigen Angelegenheiten von

Spanien, Hcrrn Manuel S i l-
vela, gegebenen Znsicherungen,

wonach die Schmeizerbürger,

ihre Effekten und Waaren auf
dem gauzen spanischen Gebiete

in Hinsicht auf Handels- und

Zollangclcgenheiten auf dem

nämlichen Ansie behandelt
werden, wie die meistbegünstigten

Nationen, erklärt durch

Gegenwärtiges, krast dcr ihm vom

schweizerischen Bundcsrathe
verliehenen Vollmacht, daß die

spanischen Bürger, ihre Effekten
und ihre aus Spanien stammenden

Wciciren, die zum Verbrauche

in der Schweiz bestimmt sind, odcr

im Transit durch dieses Land

gehen, in Bczng auf Formalitäten,
auf Einfnhr-, Ausfuhr-, Transit-

nnd Konsumozöllc, sowie in

paises los beuelioios àispensaàos

s los mas kavoreeiàos on ma-
lori» do aàoauas v àe eomereio,
el tenor àe la cimi àeclaraoiuu

en lengua castellana es palabra

por palabra eome signe:

veolaraeioll.
Ll iulraserito lUiuislro àe

Lsiaào àe ^spalla en vista àe

las seguriàaàes qne le ba àaào

el 8r. Don ?ablo l?/ia^)u//,
Consul general àe la Luuleàe-
raeiou 8n>7.» en Alaàrià, àe

que los cimlailanos espaûoies,

sus eksetos v moreaueius seràn

tralaàos en el territorio 8u.i?.c>

en materia àe aàuauas v àe

comereio bajo el misino pie que
los àe las IXaeiuues màs kuvo-

reeiàas, àuclar» por la presente,
en virinà àe los plenos poclerus

que le lia eouleriào ^l^c^a
e/ /!eAett/e c/e/ /cÄii«, que los

eiuàaàaiios »uiüos, sus ekeelos

v las mereaueias pro, eàeutes àu

öuixa àeslinl,àas al consumo àu

blspuNa v unviuàus àe trànsito

para àiebo Lsiaào, serali lrala-
àos en eusiito à las lormaliàuàos

v àereelnzs ,Ie ii»puriaei,m, àe

exporlaeion, àu trànsito, à«

eoiisumos v en general en eu-

aulo à luàas las levés liseales

si ignal às los às las Xaeioues
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Betreff der Fiskalgeseze

überhaupt, gleich den meistbegünstigten

Nationen behandelt werden

sollen, und zwar in Bezug
sowohl auf die bereits zugestandenen

als auf die künftighin
noch zu gewährenden Vortheile.

Gegenwärtige Deklaration
tritt in Wirksamkeit, sobald sie

von beiden Theilen ratisizirt
sein wird, und bleibt während
eines Zeitraums vou zehn

Jabren und weiterhin so lange
in Kraft, bis der eiue der hohen

kontrahirenden Theile ein Jahr
zum voraus dem andern in

offizieller Weise die Absicht,
ihre Wirksamkeit aufhören zu

lasscn, kundgegeben haben wirb.

Zur Urkundc dessen

unterzeichnet uud besiegelt der l5nds-

untcrschriebene die gegenwärtige
Deklaration in Madrid am

27. August eintausend achthundert

»cunundscchzig.

(Gez.) l'uni LKupu?.
(D. 8.)

erklärt, daß die vorstehende

Uebereinknnft bcziehnngswcise
Deklaration ratisizirt ist und in
alle» ihren Theilen Gesetzeskraft

hat, und verspricht im Ncimcn der

schweizerischen Eidgenossenschaft,

mus kavoreeiàas, lauto respeel« W.Sept.
às las caneesianss Kselias basla 1870.

«I ài», comò respecto às las qu«
ss Kagan en lo sucssivo.

l.» presonls Oeclaracion on-
lrarà e» vigor àespues cine ssa

ralilìcaà» por ambas partes ^
seguirà sienào nbligaloria por
un pla?n de àie? a Los v àespues
basta que una ,Ie las alias

parles eoittralanles linva noli»
lieaào otìcialmolile a la olr»
c,m uu aiio àe anlicipaciun su
inlencioii àe liueer cesar sus
electos.

IZu le àe Io cual el iulras, rito
lìrma v sella la preseule Uè-
claraciou eu .Vuc/,ic/ à veinle v
siete àe Agosto ,Ie mil ocbo-

cienlos sesenlu v nueve.

(8ig.) Zluuuol 8!1vel».

(l.. 8.)

/'o/' /a>î/« liabiunà» vislo v
examiinxlo àeleniàaiiN'nlu la

preiuserla /lec/ttttitt'oii, Ilemos
veuiào en aprobar v ralilicar
cnaiilu en olia su ecumene,

conio eu virimi cle la presuole-
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28. Sept. dieselbe, so weit es von dieser
187«. abhangt, jederzeit gewissenhaft

zu beobachten.

Zur Urkunde dessen ist

gegenwärtige Ratifikation vom

Bundespräsidenten und vom

Kanzler der Eidgenossenschaft

unterschrieben und mit dem

eidgenössischen Staatssiegel
verschen worden.

Sogeschehen in Bern, den

sieben und zwanzigsten Oktober

eintausend achthundert neuu und

sechzig-

Im Namen des schweiz.

Bundesrathes,
Der Vizepräsident:

B. Ruffy.
(D. 8.)

DerKanzler der Eidgenossenschaft

Schieß.

I« «prob.imos v rciliüeumos eu

lu mojor v mus àmpi!» lorm»

qus poclomos; promeiienclo en
f« 6e nuestru pulubr» cumplirlo
v observurlo v Iiscer que se

complu v observe puutuulmenie
eu lmlus sus partes: v pnru
su inuvor vulicluciou v lirmexu
iiiuinlumos expeäir In presente
lirmuclu de nuestru muno, s,!l-
bici» con el sello secreto v
relrsncluclu ilei inkrsscrito ^li-
uisiro ile Lsiuclo.

Onäu en ^/«t/i'icê u veinie

v ciuco cls 1»ui« cle mil oclio-
eientos sstenta.

?° 8err»n«.

(I. 8.)

9!otc. Die Auswechslung der Ratifikationen dcr vorstchcndcu Erklärung

hai zwischcn dcm schweizerischen Geucraltoiisul iu Madrid, Hru. Paul
Chapuy, uud dem Herr» P. M. Scigasia, Staatsministcr vou Spauic»,
am 28. Juni 187« in Madrid slatlgchuidcii.
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Der Regierungsrath des Kantons Bern beschlieht die 28. Sept.

Aufnahme der vorstehenden Deklaration in die Gesetzsammlung.

Bern, den 28. September 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Das präsidirende Mitglied

F. Kilian.
Der Staatskanzleisubstitut

R. Minnig.

Erklärungen
zwischen

dein schwcizerischcn Bunoesrathe und dcr I;. italienischen

Uegierung, betreffend dic gcgcnscitigc Kostenfreie

Mittheilung von Todschrinrn.

(Vom l. und 0. September 1870.)

28. Zcpt
187«.

Der schmriicrilchc Bundesrat,!)

und

die lîcgicrung Scincr MajclM
dcs Königs von Italic»,

von dcm Wunsche geleitet,
dic Beziehungen dcr betreffende»

Eivilstandsbehördcn durch

cin Einverständnis: zn erleichtern,

habcn Aolgcndcs vereinbart

:

1^« <?«ucc<'ttc!,tt'tt/

c/e .1/tt/c«/c /e V>!c)< </'//<</ic

et

/c (.«>!«t't/ /cc/c/vi/

dcsiruut lucilitcr d'un com»

um» accord Io» rapports dos

autorités respectives dg l'ètut,

civil, sont convenus do co i^ui

suit:



238

28. Sept. Die Todscheine der Aiige-
1870. hörigen des einen der beiden

Länder, welche ans dcm Gebiete

des andern verstorben sind,

sollen auf diplomatischem Wege,

kostenfrei und gehörig legalisirt,
deu zuständigen Behörden des

Heimatstaates übermittelt
werden.

Dessen zur Urkunde gibt der

Bundcsrath der schweizerischen

Eidgenossenschaft gegenwärtige

Erklärung ab, welche gegen eine

entsprechende Erklärung der

Regierung Scincr Majestät des

Königs vou Italien auszuwechseln

ist.

Bern, den 9. September
1870.

Im Namen des schweizerischen

Bundesrathes,

Der Bundcspräsicent:

Dr. I. Dubs.

(D. 8.)

Der Kanzler der Eidgenossenschaft

Schieß.

I^es aotes àe àëoès clos res-
sortissaiits cks l'un àes àeux

pu>s, morts sur le territoire
àe l'autre, seront expëcliës, pai'
voie àiplomaticiue, sans frais
et àûment legalises, aux nu-
toritês compétentes àe l'état
à'origiue.

I?n foi <le quoi le Oouver-
nement lie 8a Nujestê le liai
cl'Itulie àonno la presente àè-

claration <iui sera, velmugèo

contre une autre àvcluration

analogue àu Kouveruement ,1e

la Loufôàûrâtion suisse.

/''/«/-citée, le 1" Leptemiue
1870.

I,s Ministre àes Affaires

Ltraugères
àe Lu ^lajostê le Uoi à'itulie:

Viseouti Venostir.

(I.. 8.)
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Der Regierungsrath des Kantons Bern beschließt die M. Sepr.

Aufnahme vorstehender Erklärungen in die Gesetzsammlung.

Bern, deu 28. September 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Das präsidirende Mitglied

F. Kilian.
Der Staatskanzleisubstitut

R. Minnig.

Verordnung,
betreffend

die Einführung des metrischen Mast- «nd Grwicht-
systems nrbcn dcm bisherigen schweizerischen Masz-

und Gcwichtsnstcm.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
ans den Vortrag der Justiz- und Polizeidirektion,

gestützt auf die den Kantonen dnrch Art. 2 des

Bundesgesetzes vom 14. Heumonat 1808 eingeränmte

Befugnis;,

verordnet:

Art. 1. Das VundeSgesetz vom 14. Heumonat 1808,
betreffend Abänderung des Gesetzes über die Maß- nnd

Gcivichtsordimng vom 23. Ehristmonat 1851, tritt für den

Kanton Bern mit dem I. April 1871 in Kraft; ebenso

IS. Ott
l»70.
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is. Ok,, die bundesräthliche Vollziehungsverordnung über Maß
IN«. Gewicht vom 23. Mai 1870 und die Anleitung fiir

die schweizerischen Eichmeister vom 23. Mai 1870, erlassen

von dem eidg. Departement des Innern. Soweit sich

jedoch diese „Anleitung" auf die Eichung metrischer Maße
und Gewichte bezieht, soll sie den bernischen Eichmeistern

schon vom 1. Jenner 1871 hinweg zur Richtschnur dienen.

Art. 2. Auf den nämlichen 1. April 1871 werden

für den Kanton Bern außer Kraft gesetzt: die Voll-
ziehungsverordnnng des Bundesrathes «om 0. April 1853

und die Anleitung für die schweizerischen Eichmeister vom
18. Mai 1853.

Art. 3. Die Eichung metrischer Maße und Gewichte

kann im Kanton Bern vom 1. Jenner 1871 an durch die

bernischen Eichmeister vorgenommen werden.

Art. 4. Das Bnndesgesetz, die Vollziehungsverordnung

und die Anleitung, welche im Art. 1 hievor angeführt

sind, sind sofort in die bernische Gesetzsammlung

aufzunehmen.

Art. 5. Gegenwärtige Verordnung soll dnrch das

Amtsblatt, sowie durch öffentlichen Anschlag bekannt

gemacht und in die Gesetzsanimlung anfgenommen werden.

Bern, den 12. Weinmonat 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsschreiber

Dr. Trächsel.
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Bundesgefetz, 12 Ott

c- » 1870.
bttrcffciid

Abänderung des Gesekes über die Mass- und Ge-

michtordnung vom 23. Chriftmonat 1851.

(Vom 14. Heumonat 1868.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrati.es vom

12. Brachmonat 1868,

beschließt:

Art. 1. Neben dem durch das Gesetz vom 23. Christmonat

1851 eingeführten Maß- und Gewichtsustem wird
auch das rein metrische Maß- und Geivichtsustem

anerkannt, und zwar in denjenigen Einheiten, Mehrfachen und

Theilen, welche in der Beilage zu dem obigen Gesetze

unter I^itt. ^ und L aufgeführt find,

Art. 2. Tie Bestimmungen des Art. 8 des genannten
Gesetzes über deu Gebrauch von nngeeichtcm oder unbe-

zeichnetem Maß und Gewicht, sowie über den Gebranch

geeichter oder bezeichneter, aber unrichtiger Maße nnd

Gewichte gelten auch für die Maße nnd Gewichte des

metrischen Systems.

Sie treten jedoch in den einzelnen Kantonen erst 3

Monate nach dcr im Art. 3 vorgesehenen amtlichen

Bekanntmachung der eröffncten Eichnng in Kraft.

Art. 3. Die eidgenössische Eichstättc licfcrt den

Kantonen gegen Vergütung der ErstclluugSkostcn die erforder-

Jahrgang 1»7». 16
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12. Okt. liche Anzahl von Probemnßen und Probegewichten, die
1870. „lit dcn metrischen llrmaszen genau übereinstimme». Diese

mit dem eidgenössischen Krenz bezeichneten Probemaße

dienen zur Abgleichung lEichnng'l der zum Verkehre

bestimmten metrischen Maße nnd Gewichte, nnd sollen zu

diesem Behufe dem Publikum stets zugänglich sein.

Die Regierungen der einzelnen Kautoue werden den

Zeitpunkt amtlich bekannt machen, von welchem an die

Eichung metrischer Maße uud Gewichte vorgenommen
werden kann.

Art. 4. Die mit vorstehenden Artikeln im
Widerspruche stehenden Bestimmungen der Artikel t! und 7 des

Gesetzes betreffend die Maß- nnd Gewichtordnung vom
23. Christmonat 1851 werden, soweit es die Maße und

Gewichte des metrischen Systems betrifft, außer
Wirksamkeit erklärt.

Art. S. Der Bundesrath ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt.

Also beschlossen vom Rationalrathe,

Bern, den !1. Heumonat 1«l>«.

Ter Präsident: Nuchonnct.
Ter Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 14. Heumonat 1«(i8.

Der Präsident: Acvli.
Ter Protokollführer: I. Kern-Gcrmann.
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Vollziehuttgsvcrordttttng 12. OK
1870.

über

Mich und Gcwicht.

(Vom 23. Mai 1870.)

Der sch w e i z c r i s ch e Bundesrath,
in Vollziehung dcs BnndeSgcsctzcs vom 23. Cbristmonat

1851 nnd dcS Gescycs vom 14. Henmonat 1808, die bisherige
Maß- und Gcwichtordnnng nnd diejenige deS metrischen Maßes
und GewichtS betreffend,

verordnet:

I. Abschnitt.

Anstalten zur licheni Dcgründniia und Erhaltung der Ilnucr-
ündcrlichkcit de« Mulirs und Gcwichtcs.

Art. l. Als Urinasse sowohl für das bisherige alS sür daS

metrische Maß- und Gewichtigstem gelte» dic in dcn Jahren 1863

bis l867 t^durch eine Er.pcrtciikoniinission von schweizerischen

lHelehrten) aufs Reue aiis dcu Urinasse» dcr Archive zn Paris
mit dem dcr Bcscbafscnhcit dcr letzter» und dem gcgcmvärtigcn

Zuftcmdc der Wissciißbast nnd Tcciuiik cntsprcchcndc» höchsr-

möglichc» Grade von d'cncinigkcit abgeleiteten und bestiinmteu

M,iße.

Art. 2. DaS Urmaß dcs bisherige» Svstciiis für die

Länge besteht auS cincin Mcfsiiigilab von 2 Centimeter Dicke
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12. Okt. und Breite, bei welchem in dcr Nähe der Enden zwei Löcher
187V. hjz a„f hjg Mitte des Stabes herunter gebohrt sind; die Ent¬

fernung von feinen Kreuzstrichen, die auf ebenen und polirten,
auf den Grund dieser Löcher cingelafscncu Goldstiften gezogen

sind, «präsentirt, unabhängig von der Unterlage, die zu fixirende
Länge. Dieselbe beträgt, verglichen mit dcm Platina-Meter der

Archive zu Paris, bei dcr Temperatur des schmelzenden Eises

0,89998605 Meter odcr 2,9999535 Schwcizersuß, und die

lineare Ausdehnung dieser Strecke des Stabes für einen Grad
des hunderttheiligen Thermometers ist gleich 0,0000175551.

Das metrische Urmaß für die Länge besteht ans einein

nahezu 1 Meter langen, 36 Millimeter breite», 6,3 Millimeter
dicken Messiiigstabe. In dcr Mitte der beiden Endflächen
besindeu sich zwei Goldstiften mit ebenen Endflächen von 3,5 Millimeter

Durchmesser. Die Distanz zwischen den Mitten der

Goldstiften beträgt bei der Temperatur des schmelzenden Eises

ö,99999801 Meter; die lineare Ausdehnnng für 1 Grad des

genannten Thermometers ist 0,0000180870.

Art. 3. Das Urmaß für das Gewicht (bisheriges System)
besteht aus einem hvchpolirtcn Culindcr von ganz fehlerfreiem,
wafserhellem Bcrgkrystall.

Verglichen mit dem Platinkilogramni der Archive zu Paris-
im leeren Ranni ist das wahre Gewicht dieses llrmaßcs

500,12340 Gramme, odcr cs ist dasselbe um 123,40
Milligramme schwerer als eiu Schweizerpfund.

Das spezifische Gewicht dieses Bcrgkrvstalls bei 0°, bezogen

auf destillirtes Wasser von 4° des hunderttheiligen Thermometers,

ist 2,65062 und die kubische Ausdehnung desselben für
einen Grad des hunderttheiligen Thermometers 0,00003255.

Das metrische Urmaß für das Gelvicht ist ein fein polirter
Cylinder von Platin. Verglichen mit dem Platinkilogramm der

Archive zu Paris, ist das wahre Gewicht dieses Urmaßes im
leeren Ranme 1000,00088 Gramme, odcr cs ist dasselbe um

0,88 Milligramme schwerer als das erstere. Das spezifische Ge-
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wicht dieses Platinkilograiiims bei 0 Grad, bezogen auf destillirtes 12. OK.

Wasser von 4 Grad des genannten Thermometers, ist 20,5478,
die kubische Ausdehnung desselben für 1 Grad 0,00002580.

Art. 4. Die Urmaße des bisherigen Systems werden in
«erschlossenen Etuis, auf deren Deckeln die obigen Daten ein-

gravirt sind, im eidgenössischen Archive aufbewahrt.

Die metrischen Urmaße wcrdcn (ebenfalls in verschlossenen

Muis) in der eidgenössischen Eichstättc aufbewahrt.

Art. 5. Die Dualität dieser Urmaße garantirt jede Un-
Veränderlichkeit mit dcr Zeit, abgesehen vo» gewaltsamen äußern

Einwirkungen. Um aber auch, wenn Veränderungen letzterer

Art erfolgen sollten, die leichte Wiederauffindung dcr wahren

Werthe zu ermöglichen, sind zwci genau gleich beschaffene Kopien
5er Urmaße dcs bisherigen Svstcms erstellt und mit derselben

Sorgfalt verglichen worden, von denen dann die eine bei der

eidgenössischen Eichstättc in Bern, die andere bei der eidgenössischen

polytechnischen Schule in Zürich deponirt wurden. Diese
Kopien sollen alle zehn Jahre aufs Ncuc mit dcn Urmaßen

verglichen werden, und wcnn inzwischen keine nachweisbaren

gewaltsamen Veränderungen der lctztern stattgefunden haben, so

sollen die neu erhaltenen Vcrgleicbsrcsultate jeweilen für die

folgende Periode gelten, sonst aber ist durch die letzter» dcr

Werth der Urmaße wieder fcftznftcllcn.

II. Abschnitt.

Anstalten znr Beschaffung und Verbreitung authentischer

Malìe und Gewichte.

Art. 6. Die unter dcr Oberaufsicht dcs Departements
ì>es Innern stehende eidgenössische Eichstättc hat dic Aufgabe, zu
jeder Zeit gcgcn bestimmte Taxen für Behörden und Privaten

genaue Vergleichuugeu beliebiger Masigrößcn des metrischen odcr

bisherigen Systems mit den Urnmßcn, respektive deren Kopien

«ttszuführen.
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12. Okt. Art. 7. Zu dein Ende ist die eidgenössische Eichstätte mit
1870.

genaue Maßverglcichnngen nothwendigen Maßen und

Hilfsinftrnmcnten ausgestattet.

Art. 8. Ueber die Organisation und Verwaltung der

Eichstätte besteht im Uebrigen ein besonderes Reglement.

III. Abschnitt.

Verwaltung und Kontrole.

Art. 9. Die Aufsicht übcr Maß uud Gewicht liegt i,r
jedem Kanton der Regierung ob. Jede Kantonsrcgicrung
bezeichnet diejenigen Behörde» uud Beamten, welchen dicsc Be-
anfsichtignng übertragen ist. Dic Ncgicrnng ertheilt dic

Instruktionen, überwacht uud handhabt deren Beobachtung, bcstimmt
die Gebühren und Tciggclder, und sorgt dafür, daß von Zcit zu
Zeit eine Besichtigung und Verglcichnng dcr Maße nnd Gewichte

stattfinde.

Art. 19. Je für ciucu bestimmten Bezirk wird cin

kunstverständiger Eichmeister gewählt, welcher beeidigt wird. Dicscm,

liegt ob, die zum Gebrauch im Verkehr bcstimmtcn Maße
uud Gewichte und von jetzt an anch dic bezeichneten mctrischcn

Maße und Gewichte nnd Wagen genau nach den ihm
übergebenen Probcmaßen und Probcgcwichtcn nach seiner Instruktion
zu prüfen, und wcnn er sie richtig sindet, als solche zu

bezeichnen.

Art. ll. Der VnndcSrath veranstaltet gemäß seines Obcr-
aufsichtrechts über die Handhabnng dcr Maß- und Gcwichts-
ordnnng durch das Mittel dcr eidgenössischen Eichstätts
regelmäßige Inspektionen in dcn Kantonen, wclche jeweilen während
einer Periode von 19 Jahren die ganze Schweiz umfassen sollen.
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IV. Abschnitt. 12. OK.

Anstalten zur Instirung «nd Kontrolc drr UcrKchrsmalic.

Art. 12. Zur Besorgung seiner Verrichtungen erhält jcdcr
Eichmeister folgende Probemaße, Probegewichte und Geräthschaften

:

^ Linigcnmaßc.
Eiu Fußstab, i ^ ^j.^.

ebenso cin Klafterstab, insofern dic kantonale Verordnung dieses

Maß vcrlangt.
Die beiden ersteru Maßstäbe können auf dcm nämlichen

Stück angebracht sein, und befinden sich in cincin hölzcrncn

Kästchcn.

Für die Kontrole metrischer Maße erhält jcdcr Eichmeister

bis auf Weiteres ciucn Mctcrstab von Messing mit Millimetcr-
thcilung in Etni, nebst einem Anlegcwinkel nnd einer Lonpe;
als Zugehör: cin Etui mit drei hölzernen Hcbckcilcu mit

Knöpfen, sechs einfachen Klcmmkciien, einer Vvrrcißnadcl mit

Griff uud cincr Rescrveuadcl, drci messingenen Einlcgcklözchcn

von verschiedener Länge.

lì, Hohlmcchc fiir trorkcnc («cciciiständc.

Ein Viertel,

„ Halbvicrtcl,

„ Vicrtclsviortcl, ^ ans geschlagcucm Knpfcr.

Jmmi, ^

„ Müßlcin, ^

„ Trichtcrstuhl nebst der nöthigen Quantität Samen,

„ Streichholz.
Eine große Spiegclglasvlatte, ciuc kleinere für das

Halbvicrtcl, eiu Saughcbcr mit Ausaugrohr.

Obige Maße sollen alle dcn Durcbmcffcr glcich dcr Höhe

haben, das Viertel und Halbvicrtcl mit Handhaben versehen sein.

Metrische Probcmaße für trvckcnc Gcgcnständc wcrdcn fpätcr
nach Bedürfniß gelicfcrt.
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12. Okt. 0. Fliisstgleitsmaße,
1870. « cm QEine Maß, ^

„ Halbmaß,
ein Schoppen, '

«us Kupfer mit verstärktem Rande

„ Halbschoppen, l oder aus Messing,
eine '/is Maß, f

Drei Glasplatten von verschiedener Größe, zwei Trichter,
ei» Schwämmchen.

Ein Stellbrett mit Wasserwagc zum Nivelliren der Gefässe.

Ein ledernes Fnttcral, um die obigen Maße beim

Nachschauen bequem nachtrage» zn können.

Als metrische Probemaße:

Ein Liter,

„ '/z Liter, von Messing mit Deckeln.

„ ^c. „
^

Hiefür ein Etui und drci Glasplatten.

Sämmtliche bisherigeu und metrischen Flüssigkcits-
Probemaße sollen einen Durchmesser haben, welcher gleich der

halben Höhe ist.

Weitere metrische Probcmaße für Flüssigkeiten werden später

nach Bcdürsniß geliefert.

Ii. Wagen und Gewichte.

Eine großc Wage für cinc Belaftnng von 10 bis 100

Pfund oder 5 bis 50 Kilogramm, die bei einer beidseitigen

Belastung vou 20 Kilogramm 1 Gramm deutlich anzeigt.

Eine mittlere Wage für eine Belastung vou 1 bis 10 Pfund
odcr von

^
2 bis 5 Kilos, wclche bei beidseitiger Gcwichtsauf-

lage vou 2 Kilogramm uoch cin Decigramm anzeigt.

Eine kleine Wage von 1 Pfund oder 500 Gramm Marimal-
belastnng auf jeder Schale, hiebei noch 2 Ecntigramm deutlich

anzeigend, mit Aufstellung.
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Eine Gewichtspyramide aus Gußeisen, bestehend aus fol- 12. Okt.

genden Stücken: 50 25 10 S, 5 S, 4 T, 3 M, 1«?«-

2 M, IM, ^2 uud >
Vorderhand werden die metrischen Gewichtsgrößen von

1 Kilogramm aufwärts aus obigen Gewichten zusammengesetzt.

Ein Etui mit Messiuggewichten von 1 Pfund und den

Unterabtheilungcn bis zu ^»4 Loth; ein Etui mit Messinggewichten

vou 500 Gramm und den entsprechenden Unterabtheilungcn

bis zu einem Milligramm.
Ein Kilogramm von Messing in Etui.
Ein 10 Kilogrammstück.

L. Stempel und Brandzeichen.

Drci Brenneisen: eidgenössisches Krcnz, Kantonswappeu
und Zeichen der Eichstätte oder des Eichmeisters.

Größere und kleinere Brenneisen für die Zahlen.

Drei kleine stählerne Stempel und cin Spiel Zahlen zum

Schlagen auf Holz und Metall ^eidgenössisches Kreuz, Kantous-

wappcn uud Zeichen der Eichstättc odcr dcs Eichmeistcrs).

Für dic Unterscheidung metrischer Maße siud zudem noch

«rfordcriich uud müssen die Eichstätten erhalten:

Drci Brenneisen mit dcu Buchstaben v, N und ll,.

Drci Stempel von Stahl mit dcn Buchstaben v, Dl und ll,.

Art. 13. Die Probcmaße sollen möglichst genau mit den

Urmaßcn übcrcinstimmcn; dieselben dürfen nicht mehr gebraucht

wcrdcn und sind in dcr eidgenössischen Eichstätte neu zu justiren,
wcun die Abweichung vom wahrcn Wcrth bei dcu Längenmaßen

mehr als ^/2««« ihrer Länge, also z. B. beim Fuß mehr

als ^/2« Linie, beim Meter mehr als ^/2 Millimeter beträgt;
bei dcn Hohl- uud Flüssigkcitsmaßeu mehr als ^/i,«»«, also

per Maß mehr als 11 Kubiklinicn, bcim Litcr mehr als ^/s

Kubikcentimctcr, bei dcn Gcwicbtcn endlich mehr als ^wooo,
also per Pfuud mehr als 5 Ccntigramm bcträgt.



250

IS. Okt. Sollte sich vor Eintreffen dcs eidgenössischen Inspektors an
1870. obige,, Probemaßen eine änßcrlich sichtbare Beschädigung zeigen,

welche den Verdacht der Unrichtigkeit erregt, so soll der

Eichmeister, mit Bewilligung der zustehenden Behörde, das betreffende

Maß oder Gewicht der eidgenössischen Eichstätte zur Reparatur
und neuen Justirung ciusenden.

Art. 14. Um nach diesen Probemaßcu zuvcrläßig genaue

Abgleichungen und Prüfungen von Vorkehrsmaßcn ausführen zu

können, erhalten die Eichmeister nicbt nnr eine gedruckte

Anleitung dazu, sondern auch uoch eine mündliche Instruktiv» durch
einen SacKvcrstäudigen, nnd cs kann dies auch durch die eidgenössische

Eichstätte geschehen.

Art. 15. Der Eichmeister soll auf Veranstaltung dcr

zuständigen Behörde von Zeit zu ^Zcit uud wenigstens ein Mal
innerhalb dreier Jahre eine allgemeine, odcr in vorkommenden

Fällen eine besondere Nachschau dcr in seinem Bezirke znm

öffentlichen Verkehr gebrauchten Maße, Gewichts nnd Wagen

abhalten, dic ungecichten nachträglich eichen, die unrichtigen

richtig machen und diejenigen, bei denen dies nicht möglich ist,
der vorgesetzten Behörde überliefern, welcbcr die weitere

Verfügung zusteht.

Art. 16. Jeder Gastgeber, Wirth, Weinschenk nnd wer

überhaupt mit geistigen Getränken handelt, soll sich gläserne,

auf Veranstaltung der obersten kantonalcn Polizeibehörde cigcns

geprüfte, mit dem eidgenössischen Kreuz und dem Kantonswappcn

bezeichnete Maß-, Halbniaß-, Schoppen- und Halbschoppen-

fiaschen, sowie 1 Liter-, ^2, '/,« Literflaschen, wcnn er

mit metrischen Maßen ausschenkt, von jcdcr Größe eine, auf

eigene Kosten anschaffen, unterhalten nnd dieselben als Probemaße

gebrauchen. Die oberste Polizeibehörde des Kantons sorgt

für einen Vorrath solcher Probeflaschen.
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V. Abschnitt. 12. Okt.

1870.

VcrlichrsmM, UrrKchrsgrwichtr und U>agc» mid dcrcn

Dczcichunug.

Art. 17. Ncbcn den bisher im Verkehr gebrauchten Maßen
und Gewichten sollen nuu auch die metrischen Maße uud

Gewichte vou den Eichmeistern »ntersncht und mit dem eidgenössischen

Krcnz nnd den dnrch die Verordnnng bestimmten Stempeln
bezeichnet werden.

Art. 18. Läng c n m a ß c. Tie Fnßstäbe mit ihrcr
zchntheiligc» Eintheilnng in Zolle und Linien, die Ellen, Stäbe,
Klafter und Ruthen tonnen aus .Holz, Metall odcr andern

fcsicn Körpern verfertigt sein; ebenso der Meter mit seinen

Vielfachen und mit seinen Unterabrheilnngen in 10 Decimeter, der

Dccimcter in 10 Ccntimctcr, dcr Ecutimeter iu 10 Millimctcr.

Zur Unterscheidung gegenüber den bisherigen müssen dicsc

ncucu Längcnmaßc sämmtlich dic Anzahl Metcr in ganzcn Zcihlcn
odcr Decimalbruch ncbst dcm Anfangsbuchirabcn A tragcn, z. V.
also 10 AI, 5 )l, l N, 5 1^1, 1 1))I.

Art, 19. H o h l m a ß c f ü r t r o ck c nc Gegen st à n d c.

Dieselben sollen cvlindrisch scin nnd cinc» inncrn Dnrchmcsser

haben, wclcbcr dcr doppelten Höhe gleich ist. Sic sollen ans
trockenem Holz oder Metall vcrscrtigt sein und die Wände,
sowie dcr Boden fcst schließc» ; dic mit einem Stcg versehene»

Hohlmaße sollen obc» und untcn mit ciucm Ring bcfchlagen

sein, und dic obere Fläche des Steges muß genau in der Ebene

des Randes liegen. Aus dieser Verordnung crgcbcn sich die

Dimensionen der Hohlmaße für trockene Gegcnständc wic folgt:
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12. Okt.

1870.

Hohlnmßr für
trockrnc Gegenstände.

Durchmesser. Höhe.

«s
S

Linien.
Striche.

Linien.
Striche.

Das Malt« 2 4 1 8°/l„ l2 « 9°/,«

„ Viertel 1 1 2 2°/i« 5 1°/l«

„ Halbviertel — 8 9 l'/w ^ 5^/i«
Der Wierling — 7 0 7'/>o 3 5 3«/lo
Das Jniini — 5 2 1'/,o 2 6

„ Mäß le in 4 4 5'ig 2 Z 2'/lo

Die metrischen Hohlmaße für trockene Gegenstände sollen

ebenfalls cylindrifch sein nnd einen innern Durchmesser haben,
welcher gleich der Höhe ist.

Die Dimensionen der metrischen Hohlmaße sind:
Durchmesser uud Höhe

in Millimeter.

503,1
233,5
185,3
108,4
80,0
«3,4
50,3

schicht durch Einbrennen

1 Hektoliter
1 Dekaliter

'/2 „
1 Liter

'/2 ,' -

V' „ -

>« „
Die Bezeichnung dieser Maße ge

oder Aufschlagen der Anzahl Liter, welche das betreffende Maß
enthält, uebst dem Anfangsbuchstaben I., z. B. 10 I., 1 I.,
5 VI. u. s. w.

Art. 20. Das Streichholz besteht in einem geraden Lineal
mit rechtwinkligen Kanten.

Art. 21. Hohlmaße für Flüssigkeiten. Alle
für den offentlichcn Dctailverkauf von Flüssigkeiten bcstimmteu
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Glasflaschen müssen so geeicht sein, daß das Zeichen des Inhalts 12. Okt.

ans dcn Hals der Flaschen und wenigstens einen Zoll unter die ^^O-

Oeffnung fällt. Bei deu geeichten Gläsern muß das Zeichen
des Inhalts wenigstens zwei Linien unter dcm obern Rande

stehen, bei metrischen Flaschen 3 Centimeter, bei Gläsern l Centimeter

unter dem Rande.

Zur Unterscheidung der metrischen Glasslaschcn gegenüber
den bisherigen soll auf denselben das Zeichen I, des Liters uud
die Anzahl Liter, die sie enthalten, angcbracht sein, z. B. 10 l.,
5 I., 1 I,, 5 VI., 2 Dl., 1 VI..

Metrische Flüssigkcitsmaße von Metall sollen dic Form
eines Cylinders haben, dessen Durchmesser sich zur Höhe wie 1

zu 2 verhält. Hieraus ergeben sich folgende Dimensionen:

Durchnicsscr Höhe

in Millimeter, in Millimeter.
l Hektoliter 399,3 798,9

'/2 „ .316,9 633,8
1 Dopveldekalitcr 233,5 467,0
1 Dckaliter 185,3 370,7

'/2 „ .117,1 294,2
1 Doppclliter l08,4 216,7
I Liter 86,0 l72,l

'/2 „ 68,3 136,5
1 Doppeldecilitcr 50,3 100,6
1 Deciliter 39,9 79,9

Art. 22. Die Flüssigkeitsmaßc mit Hängehabcn znm
Anfüllen dnrch Eintauche», wie z. B. für Oel uud Milch, müssen

so geeicht sein, daß das Zeichen deS Inhalts mit dem Rande

auf gleiche Höhe zu stehen kommt.

Dic metrischen Oel- und Milchmaße haben einen

Durchmesser, welcher der Höhe gleich ist, und werden zur
Unterscheidung vou dcu bisherigen mit der Inschrift 1 I., 5 VI.,
2 VI., 1 VI. bezeichnet.
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IS. Okt. Art. 23. G c w i ch t e u n d W a g e n. Die Gewichte sollen
1870. aus Eisen oder Messing verfertigt sein; sie erhalten eine Höh¬

lung, in welcher dnrch Blei oder Knpfer die Abgleichnng
stattfindet. Ist die Höhlung nnten, so soll sie sich nach Außen

verengern. Gewichte nnter 1 Gramm siud nicht mehr zn stempeln,

sondern sollen, so weit möglich, die Bezeichnung des Werthes

tragen.
Die metrischen Gewichte sind 50, 20, 10, 5, 2, 1 ,«ilo-

grannn, 500, 200, 100, 50, 20, 1«, 5, 2, 1 Gramm u. j. w.
Die Bezeichnung dieser Gewichte ist durch die Zahl der

Einheiten mit dem Anfangsbuchstaben X (Kilogramm) oder 6l

(Gramm), z. B. l0 X oder 200 auszudrücken.

Art. 24. Die Wagen sollen eiserne oder messingene Balken

haben, uud die Messer, Schneiden und Widerlager aus gehärtetem

Stahl bestehen.

Art. 25. Der Gebrauch dcr Schnell-, Dccimal- nnd

englische» Wagen ist gestattet, wcnn dieselben von einem

Eichmeister richtig befunden worden sind.

Art. 26. Bei den Nachschauen sind als fehlerhaft zn

bezeichnen : die Längenmaße, Hohlmaße sür trockene Gegenstände

uud Flüssigkeitsmaße, die nm mehr als cin ^o« vom wahren

Werthe abweichen. Es beträgt dieS für den Fus; ^,5 Linie, für
deu Meter 2 Millimeter, für die Maß 3 Kubikzentimeter, für
den Liter 2 Knbikcentimeter. Gewichte siud als fehlerhaft zu

bezeichnen, wenn sie um mehr als ^/c««o (per Pfuud 0,5 Gramm,
per Kilogramm 1 Gramm) zu schwer oder zu leicht siud; cbcnso

die Wagen, wclche nicht wenigstens ^/soov des Gewichts, für
welches sie bcstimmt siud, also bei einer Belastnng von 10 Pfnnd
oder 5 Kilos ein Gramm anzeigen.

Die Fehlertoleranz für kleinere Hohlmaße für trockene Gegenstände

beträgt sür die Flüssigkeitsmaße ^a,,, für die

kleinern Gewichte von 500 Gramm abwärtS ^.svo. Bei den

Hohlmaßen für trockene Gegenstände und bei den Flüssigkeitsmaßen

dürfen die Fehler in den angegebenen Verhältnissen der Dimensionen

^,2,, nicht übersteigen.
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VI. Abschnitt. is. Okt.

187«.
Strafverfahren gegen Ilcbcrtrrtungen.

Art. 27. Gegen die in den Artikeln 7, 8 und 9 des

Gesetzes vom 23. Christmonat l85l vorgesehenen Uebertretungsfälle,
wobei Art. 7 und 8 so zu verstehen sind, daß nnn das metrische

Maß und Gewicht gleiche Berechtigung erhält wie das bisherige,
wird von den Kantonen eingeschritten.

Ju dcm Ende ertheilen die KantonSregierungen ihren
Polizeibcamtcu die nöthigen Instruktionen, unter Beachtung der

Vorschrift (Bundesgcsetz von, 14. Heumonat 1868, Art. 2), wonach
die Strafbestimmuugen deo Gesetzes vom 23. Chriftmonat 1851,
bezüglich dcr metrischen Maße und Gewichte, in jedem Kauton

erst drci Monate nach der amtlichen Bekanntmachung der eröffneten

Eichung in Kraft treten.

Art. 28. Vorstehende Verordnung tritt an die Stelle der

Vollziehungsvcrordnnng über Maß und Gewicht vom 6. April
1853, wclche hiemit ausgehoben wird.

Sie soll gedrnckt, sämmtiichen Kantonsregicrungen znr üblichen

Bekanntmachung mitgetheilt nnd in die amtliche Sammlung der

Bundesg.setze und Verordnungen dcr Eidgenossenschaft

aufgenommen werden.

Bern, den 23. Mai 187«.

Im Namen des schweiz. Bundesrathes,
Dcr Bundespräsident:

Or. I. Dubs.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.
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12 OK Anleitung
1870.

fur

du schweizerischen Eichmeister.

(Vom S3. Mai 1870.)

Allgemeine Beftimmungen.

Art. 1. Die Eichmeister sollen unter Dbcraufsicht der

obersten Polizeibehörde odcr unter dcr unmittclbarcn Leitung
eines Inspektors für Maß und Gewicht gctrcuc und genaue

Aufsicht halten über dic zum öffentliche» Verkehr bestimmten

Maße, Gewichte und Wagen, dieselben ciuss genaueste prüfen
und nach Vorschrift bezeichnen, wenn sic gcbvrig mit dcn Probc-
maßcn und Probegcwichtc» und den Bestimmungen der

Verordnung übereinstimmen s Art. 10 dcr Vollziehungsvcrordnung).

Art. 2. Sie sollen dic im Artikel 15 dcr Vollziehuugsvcrordnung

vorgcschricbc„cu Nachschauen fleißig abhalte», auf Widcr-
handluugcn gegen das Gcsetz gcwisscubaft achten, »ngcsctzlichc

Maße, Gewichte und Wagcn dcu vorgesetzten Vebördcn zur
Verfügung stcllcn und denselben jedesmal cinc» vollständigen Rapport

einreichen.

Art. 3. Sie wcrdcn durch dic geeignete Behörde für ihre

Verrichtungen beeidigt und sind dasür vcraiitwortlich.

Art. 4. Für die Prüfung uud gesetzliche Bezeichnung der

Maße, Gcwichte und Wagcn bczichcn sie die durch dcn Tarif
festgesetzten Gebühren (Art. 25 dieser Anleitung).
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Art. 5. Für Rciscii »nd Abwesenheiten von Hause in be- 12. Okt.

stimmten Aufträgen wird ihnen ein angemessenes Taggcld be- 1^-
rechnet.

Art. 6. Die Anzeigen nnd Zcnguisse eines Eichmeisters in

Sachen seines Amtes haben amtsgültige Beweiskraft.

Art. 7. Bei der Nntersnchnng der zn eichende» Geräthschaften

follen die Eichmeister anßer der Genauigkeit anch auf
dic allgemeine äußere Beschaffenheit der Maße, Gewichte und

Wagen, gehörige Trockenheit und Stärke des .Holzes,
zweckmäßige nnd solide Bearbeitung, gute Befchaffeuheit des Gusses

bei Gewichten nnd andern metallenen Gcräthschasten sehen und

das Mangelhafte zurückweisen,

Art. 8. De» Eichmeister» werdeu die i» der cidgcnösfi-
schcn Vollziehnngsverordnung, Abschmtt IV, Art. 12, «»gegebene»

geiiaucn Probcmaße, Gewichte und Wagcn, sowic die

nöthigen Stempel gegen Empfangschein vom Staate anvertraut.
Die Eichmeister sind für deren sorgfältige Aufbewahrung uud

Erhaltung verantwort iich.

Untersuchung und Eichung dcr Maße, Gewichte und Wagen.

Art. 9. Sämmtliche ini öffentliche» Verkehr bisher
gebrauchte» Maße, Gewichte »nd Wage», fowie die metrischen
Maße nnd Gcwichtc, sollcn von den Eichmeistern untersucht

und mit dem eidgenössischen Krcnz, dcm Kantonswappcn »»d

dem Zeichen des Eichmcistcrs odcr der Eicbstätle gezeichnet sci».

Art. 19. Längcnmaßc. Da die bisberigen Probemaße

von Eisen verscrtigt sind und dicscs Metall bei vcrsclücdencr

Temperatur scine Längc ändert, nämlich in dcr Kälte ficb zu^

sammcnzicht uud iu dcr Wärmc sich ausdehnt, so sind bei der

Abglcicbung zusälligc ^rwärmnngen der mctallene» Masse dnccb

Bcrnhrung mit der Hand, durch .'lnhauchcn, dnrch cinffallcndcs

Soniicnlicl't u. dgl. sorgfältig zu vermeiden.

Jahrgang I»7«. 17



258

12. Okt. Besitzt das Maß in Bezug ans Form und Stoff die er-
'1870. forderlichen Eigenschaften, so wird dasselbe entweder mittelst

eines Kaliberstabs oder durch sorgfältiges Anlegen au das

Probemaß geprüft und nachgesehen, um wie viel das Maß noch

zn lang sei.

Ter Ueberschnß an Länge wird bei ganz hölzernen Maßen
mit dem Hobel auf dcr Stoßladc, bei metallenen mit der Feile

abgenommen.

Zur Prüfung dcr Unterabteilungen der Längenmaße werden

dieselben an die Einthcilnngcn der Probemaße angelegt und die

Uebereinstimmung erforscht. Auch bedient man sich znr
Untersuchung der Eintheilung der Haarzirkel und Stangenzirkel, wobei

man jedoch alle Sorge tragen muß, dic Theilungsstriche dcr

Probcmaße nicht zn vergrößern oder zn verunstalten.

Da der neue Met erst ab (zugleich Matrize), welcher aus

Messing verfertigt ist (zur Vermeidung deS Rostes), zugleich dic

Einrichtung bcsitzt, daß beliebige größere und kleinere

Längeneinheiten desselben mittelst des Aulegewiukels (mit Spalte) ans

andere hölzerne Stäbe übertragen werden können, so darf hier
kein Zirkel gebraucht wcrdcn.

Es wird zum Zweck der Vergleichuug odcr
Uebertragung dcr R orma l e i u t he i l u n g folgendermaßen

verfahren: Der noch nicht anf richtige Länge abgenommcnc Maßstab

wird mittelst der Holzkeile und der Justirbrückc dcs Etuis so

befestigt, daß dessen obere zn thcilende Ebene in gleiche Höhe

mit dem Metcrstab zn liegen kommt; nur nach Erfüllung dieser

Bedingung ist es möglich, die Theilung genau zu übertragen.

Der hölzerne Stab wird hierauf durch seitliches Klopfen in der

Längenrichtuug verschoben, bis dessen vorher angedeuteter 0 Strich
(Beginn der Theilung) inittelst dcs Anlegewinkels zur Eoinci-

denz mit dem 0 Strich des Messingstabs gebracht ist. Sodann
werden die Keile noch fester angezogen und die Theilung
begonnen inittelst der beigcgebcncn Reißnadel wie solgt:
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Für Stäbe, deren Theilung dcr gonze» Länge nach in 12. Okt.

Millimetern ansgcführr wird, wobei die einzelnen Striche sich dnrch 1^9.
vcrschiedene Länge nntersclicidc» niüssen, dienen die kleinen

Messingkeile, wclchc abwcchsclnd in die Spalten dcö Anlcge-
wiukels gelegt, dcn Weg der Rade! in dcn gewünschten Schränken

erhalte».

^ur t^rleichternng der Arbeit »nd Vcrmeidnng des zn

hänfigen Wccbscins der Messingkeile wcrdcn zuerst die Dccimctcr-
striche gezogen, hicrauf die l>cntimeier-, '/2 Zentimeter- und

Millinietcrstrichc.

Znr Prüfnng eingesandter Mcterstäbe >vird znerst die

ganze Länge in dcr Matrize nnterfncht nnd hernach der Helz
odcr Mctallüab durch U m kanten auf den Probcmcter so ge-

lcgt, daß die Striche beider Stäbe beim 9 Strich der Theilung
coiucidiren. Hieraus wird mittelst der Lonpe die Abweichung
bestimmt l geschäht l.

Für Stäbe, deren Theilung nicht am Rande sich bcfindct,
was übrigens sehr selten der Fall ist, muß in ähnlicher Weise

vcrfcihren wcrdcn, wie beim Theilen, d. b. es kommt der Stab
auf dic Jnstirbrücke zn liegen, und es werdcn uu» die Fehler

mittelst des Anlegewinkcls bestimmt.

','lrt. ll. Bei de» Längenmaßen '.>ird das eidgenössische

Kreuz dicht a» dcm einen t>'nde, das Knnlonsn'appen dich! am

andern Ende, das Zcichcn der !>ichstäite bei ganz hölzcriicn auf
dcr Endfläche und die Meterbczeichuuug in dcr Mille angebracht.

)lrt. 12. Dcr Eichmeister soll die Längenmaße genau nach

dcu Probcniaßcu anfcrtigcu.

Bei den Rachschauen muß als fehlerhaft bezeichnet wcrdcn!

das Klafter, welches mchr als l' 2 Liuie abweicht,

der Stab, wclcbcr „ „ l „ „
die Elle, welche „ „ ^,2 „ „
der ,vnß, welchcr „ „ „ „
der Mctcr, welchcr „ „ 2 Millimeter „
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12. Okt. Für dic Vielfachen oder Theile des Meters wird die Gc-
1870. nauigkcit dieser Angaben entsprechend angepaßt.

Bandmaße ans anderm Material als Metallblech, gleichviel
ob dieselben das bisherige oder metrische Maß trage», können

nicht geeicht werde», und es sind die Eichmeister gehalten, in
dcn öffentlichen Verkansslokalien darauf zu achten, daß Stäbe

gebraucht werdcn.

Art. 13. Hohlmaße für trockene Gegenstände.
Der Samen, dessen man sich zur Eichung der Hohtmciße

bedient, soll aus kleinen, rundlichen, glatten Körnern bestehen;

Hirse, Kleefarnen oder Rübjamen sind dazn geeignet. Andere

Anfülluugsmittel sind zu verwerfen, und ansgeschiosfcn sind

namentlich Leinsamen, Linsen, Erbsen nnd alle zu großen rauhcu

Samen, wie Roggen, Kernen, Gerste u. dgl.

Das Eichen hölzcrner Gefässe mit Wasser ist durchaus

verwerflich.

Der Samen soll nicht bloß cingcschüttet werden, sondern

dnrch den Eichtrichtcr lcinfcn.

Art. 14. Das Abgleiche'» dcr Hohlmaße svll auf einem

festen Boden im Erdgeschoß unmittclbar übcr einem Gewölbe

oder auf einer Mauer, überall aber mit Vermeidung jeder

Erschütterung durch Gehen, Fahren, Thürschließen, Lnftzug u. f. w.
geschehen.

Dcr von Hülsen befreite und stets trocken gehaltcnc Samen

wird vorerst cinigc Male ans dem Trichter in ein Viertel, und

zwar zu dicscm Zweke übcr den Steg dcssclbcn laufen gclasscn,

damit cr sich vom Staube reinige und die etwa au einander
klebenden Körncr sich vcrcinzcl».

Es ist von großer Wichtigkeit, daß dcr Same dic glcichc
Zeit brauchc, in das zu eichende Gesäß zu laufen, wie in
das Probemaß selbst. Es muß daher jedesmal dcr Auslanf gleich
weit offen gchaltcn wcrdcn.
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Ebc» so nöthig ist cs, dic Stellung der Gestisse so zn 12. Okt.

ordnen, daß die Fallhöhe von dcr Auslauföffuung bis znm
Boden bci dein Probemaß nnd dein Vcrkchrsniaße die gleiche ist.
Es werden dafür folgende Vorschriften ertheilt:

Der senkrechte Abstand des Bodens dcr abznglcichcnden

Gestisse bis znm nntern Rand der Auslauföffnnng des Trichters

soll für daS Viertel und das halbe Viertel lli Zoll, für die

kleinern Alaste 12 Zoll betragen. Tanach ist die Unterlage sür

die verschicdenen Maße zn richten.

Alle Gcbrauchögesässe niüssen mir denjenigen Probegcfässen

gccicbt >verdcn, N'elche dcn gleichen Jnball haben.

Vor der wirklicbcn Abgleichung N'crden die Form nud der

Stoff des abzugleichenden Maßes geprüft, und wenn die in der

VvllzichuugSverorduung gegebenen Vorschriftc» iu Absicht auf die

Größe des Turchmcssers, Trockenheit, gute Dualität nnd Stärke
dcs Holzes, scsic nnd zweckmäßige Zusanuncnfügnng u. s. w.
erfüllt sind, zu dcr Abglcichuug gcscbritten, im cntgcgengefclztcn

Faite aber dieselbe verweigert.

Behnss der Abglcichuug ivird die Auslansöffnnng des

Trichters geschlossen nnd etwas weniges mehr Samen, als dcr

Inhalt dcr Probcmaße erfordert, in deu Trichter cingcschüttct.
Um eine zu große Anfüilnng des Trichters, wclcbe ein nnrichtigcs
Ncjuitat gcbcn windc, zn vermeiden, kann der Sanie eingemesse»

und »nr so viel zugegeben werden, als znin Zwecke des genauen
Abstreichcns dcs anzufüllenden ProbemaßeS nothivcndig ist.

Tas Probemaß ivird nn» ans den vorgefchriebene» Abstand

von der Anslanfössnung des Trichters nnter die Mitte desselben

wagrecht gcstcllt uud das Schließblech herumgedreht; sogleicb,

nachdciu alles ausgelaufen, ebnet und streicht man den Scuncn

nach deu Rändern hin, theils mit dem Barte cincr Feder, theils
mit einem Lineai sauft ab; daS Abstreichen mit dem Lineal mnß

jedesmal dicbt über dein obern Rande, stcts nach dcn Rändern

hin nnd nicht übcr daraus liegcnde Körner gcschchcn ; jcde lciscste

Erschütterung dcs MaßcS ist sorgfältig z» mcidcn, wcil dic nur
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12. Okt. lose auf einander liegenden Körner dichter anschließen uud eine
1876. unrichtige Messung geben würden. Das genau angefüllte Probc-

niaß wird nnu behutsam aufgehoben nnd ohne de» mindesten

Verlust vou Körnern der Inhalt in den Trichter übergeleert.

Das abzugleichende Maß, nachdem dcsscn Randfläche auf
dcm Fügblock geebnet und der Steg, wenn cs cinc» folcbcn

erhalten soll, mit der Untcrstntzungsftange cben mit dcm Rand

eingesetzt worden ist, wird unter die Ansflnßöffnnng des Trichters

fo gcstcllt, daß, wo ein Stcg vorhanden ist, die Körner

nahe uebcu demselben nnd der UnterftnzungSstange heralströmen

wcrdcn,

Dcr Samc wird ans gleiche Weise nnd mit gleicher Sorgfalt

wie bei dem Probcmciß ansgeebnet; aber das abzugleichende

Gefäß foll cr noch nicht ganz anfüllen. Ans dem entstehenden

lccren Raumc rings an den Rändern beurtheilt man, nm wie
viel das Gesäß uoch zu groß sei, und man wird auch bci einiger
Uebung zu eincr richtigen Schätzung gelangen.

Das Gefäß wird geleerr, dcr Steg heransgcnommen, um
so viele Linien vder Theile desselben, als das Gesäß zn groß

erachtct wird, mit dcm Streiclunodci am äußern Rande cinc

Linie vorgerissen, dieser Uebcrschuß auf den, Fügblock abgenommen,

der Steg wieder bis in die Ebene des ncncn Standes

vertieft cingclassen nnd das ganze vorbescbricbcnc Vcrfahren so

lange wiederholt, bis der richtige Inhalt des Maßgesässes dar-

gcslettt sein wird.

Unmittelbar vor der Steinpelnng, nackdcm das Vescbläge

befestiget nnd das Maß ganz vollendet ist, wird eine nochmalige

Eichung vorgcnommcn, nnd wenn das Maß noch etwas zu viel
halten sollte, der Acmd ans dem Fügblok, oder ivo Stege
vorhanden sind, mit der Feile Rand nnd Stcg abgenommen; wenn
aber der Inhalt etwas zn klein wäre, der innere Raum, besonders

an der Stelle, wo das Holz übereinander gcbcftct ist, mit
einer Holzraspel etwas crwcitcrt.
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Art. 15. Anf die Hohlmaße für trockene Gegenstände wer- 12. Okt.

ì«n die beiden Stempel mit eidgenössischem Kreuz nnd dcm 1^^-

Kantonswappen so nahe als möglich dcm oberu Räude auf der

Fuge eingebrannt odcr auf die metallenen eingeprägt. Auf dcm

Rand wird das klcine eidgenössische Kreuz mehrmals ausgcscbiagcn.

In dcr Mitte dcr Seitenwände wird auf dcr Fuge das Zeichen

des Eichmcistcrs und die Jahrzahl dcr Eichung eingebrannt.

Das genannte Verfahren findet anch Anwcndnng auf die

metrischem Hohlmaßc für trockcnc Gcgcnständc, wcnn die nöthigen
Probcmaße vorhanden sind.

Der senkrechte Abstand des Bodens der abzuglcichcndcn

Gesässe bis zum uutcru Raud der Auslauföffnnng deS Trichtcrs
soll z. B. für den Decaliter nnd V2 Decaliter 45 Centimeter,

fnr dcn Viter 35 Zentimeter betragen.

Das Verhältniß des Durchmcsscrs znr Höhe ist l 1 1.

Jnr Vcrmeidnng von Kollisionen im Verkehr wird ancb hier
die Anzahl der Einheiten, Viter, welche das Gesäß enthält,
sowic der Bnchstcibcn 1^ dcntlich cingcbrannt.

Art, Iii. Bei de» Rachschanen werdcn die sämmtlichcn

genannten Hohlmaßc nnr anf die äußere Befchaffcnhcit und

Stcnipelung nntersncht. Ziveifelhafte Aiaße >vcrden zn näherer

llntcrsnchung auf die Eichstättc genommen.

Als fehlerhaft werden betrachtet:

1) Jcdcs Hohlmaß, welchcs nicht die in der Vollziehnngsver-

ordnnng (Art. ll) nnd 2l) bestimmten Größen bat, wobci

die Fchlcrgrcnzc im Verhältnis; der Dimensionen s>cs

Tnrchmcssers znr Höhe) ', 20 betragen darf. Dasselbe gilt
anch für dic mctrischcn Maßc.

2) Dic Malter nud Viertel, Decaliter und Liter, dcren In¬
halt um mehr als zu klein oder zn groß, scrncr dic

klcincrn Maße, iveiche um mehr als ' nx> von dem richtigen

Inhalte abweichcn.
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12. Okt. Art. 17. Flüs s i g k e i t s m aße. Die Werkstätte soll
1870. zu ebener Erde sein nnd die Gefässe auf eine ganz feste Unterlage

gestellt werdeu, weil die mindeste Erschütterung die Wasserfläche

bewegt und die richtige Messung stört.

Die Temperatur des Wassers und dcr Gefässe darf sich

während einer Beobachtung nicht ändern. Dieses wird erreicht,
wenn man in einem kühlen Zimmer, also bci der wärmcru

Jahreszeit nur in dcn frühcn Morgenstunden arbeitet, wodurch

zugleich die nachtheiligc Vcrdnnstuug des Wassers vermindert
wird.

Die Maß- nnd Litergefässe und übrigen Geräthschaften

müssen vor jeder Abgleichung sorgfältig gercinigt werden, namentlich

der obere Rand der Probemaße.

Unmittelbar vor dcr Abglcichnng werden die abzuglcichcndcii

Gestisse inwendig dnrch Ausspülung mit Wasser vollständig
benetzt nud das überflüssige Wasser durch Austropfen während
einer bestimmten Zeit, vou etwa einer halben Minute,
weggeschüttet und nur der obere Rand uud die Außenfläche abgetrocknet.

Nach ersolgter Ansüllung cincs Gcfässcs müssen jedesmal die

an den Seitenflächen und am Boden anhängenden Luftblasen
mit einem Federkiele ohne Bart weggeschafft werden.

g,. Abgleichung von G l a s g e f â s s e n. Das-

Probemaß wird mit Beobachtung aller soeben gegebenen

Vorschriften angefüllt nnd die trockene Glasplatte in wagrechtcr Lage

sachte übcr die Raudfläche geschoben, so daß eine vollkommen

zusammenhängende Wasserfläche ohne Luftblase unter der Glas-

tafcl erscheint und sonach an der Außenfläche des Gcfässes die

übergeflossenen Wasscrtropfen mit dcm Schwamm aufgetrocknet.

Die Glastafel wird nnn etwas zurückgezogen, so daß eine

Ausflnßöffnttttg entsteht, das Gefäß mit dcr GlaSplatte angedrückt

gefaßt, aufgehoben, übcr den auf die abzugleichende

Flafche gcfctzten Trichter gebracht und anfänglich langsam, später

rasch ausgcgosscu, dic Glasplatte ganz abgehoben und diese, so
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wie das Gefäß, auch nachher der Trichter zum Abtropfen genau 12. Okt.

so lange als bei der Benetzung geschah, übergehalten.

Nachdem die anbängcndcn Luftblasen beseitigt worden siud,
kann dcr Rand der Flüssigkeit an zwci gegenüberstehenden Stellen
durch kleine fcinc Striche bezeichnet wcrdcn; cs ist aber rathsam,

besonders für diejenigen Flaschen, deren sich die Eichmeister

später statt der Probcmaße für die Abgleichung bedienen werden,
deu Versuch mchrmals zu wiederhole», nnd namentlich durch

Rükgießen des Wassers aus dem untersuchten Gestisse in das

Probemaß sich vo» dcr Nichtigkeit des Verfahrens zn überzeuge».

b. A b g l e i ch n n g v o u M c t a l l g c f ä s f e n. TaS
Probcmaß wird auf vorgeschricbcne Wcifc mit Wasser angcfüllr,
die Glasplatte übcrgcfchobcn nnd das Wässer in das wagrccht

gestclltc abzngleichcnde Maß übcrgcgossen. hHu'zn dicnt das

Stellbrett.) Nachdem nun die Luftblasen in demselben beseitigt

sind, wird dic Glastafel übergcfchodc» ; streift diesclbe etwas
Wasser weg, ohnc daß Luftblasen nnter dcr Glastafcl liegen,
so ist das Maß schon zn klein; cntstcht abcr unter dcr Glastafel
eine große Luftbiase, so ist das Gcfäß noch zu groß nnd muß

durch sehr sorgfältigcs, gcuaucs Abfchlcifcn kleiner gemacht

wcrdcn; cinc kleine Luftblase darf und soll unter der GlaSplatte
entstehen, und das Gcfäß kann als richtig abgeglichen angesehen

werden, wcnn die Luftblase beim lleberstbiebeu der Glasplatte

für das ganze Viertel 6 Linie» Durchmcsfer

„ „ h"lbc „ 5 „ „
„ die Maß c! „ „
„ „ halb Maß 2 „ „

„ dcn Schoppen 1 „ „ hält.

Nach erfolgtem Abgleichen wird dcr Versuch mchrmals
wiederholt und durch das Rückgicßen des Wasscrs ans dcm

abzugleichenden Gefäß in das Probcgcfäß die Richtigkeit des

erster» geprüft.

Das unter u und b angegebene Verfuhren findet in gleichcr

Wcifc auch für dic metrischem Maße statt, nnd es können folgcndc
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12. Okt. Gefässe als richtig angesehen werden, wenn die Luftblase beim
187«. Ueberschieben der Glasplatte

für den Liter 6 Millimeter
i,-> Liter 4
' s nnd '/lo Liter 3 „ Durchmesser hält.

«. A b gle i ch n n g von Hölzer n c n G c s à s s en.
Für das Anfüllen und Uebergießen der Probcmaße werden die

gegebenen Vorschriften beobachtet nnd die Gesässe stets mit den

ihrer Größe entsprechenden Probegesässen abgeglichen, also die

Maß mit der Maß, die halbe Muß mit der halben Maß u. s. s.

Für größere Gesässe, die bis an 5 Maß halten, wird das

Probeinaßgesäß so oft Übergossen, als die Größe desselben

erfordert ; übersteigt aber das Gefäß die Größe von 5 Maß, so

bedient man sich der Probemaße für trokene Gegenstände, nämlich
deS halben Viertels, welches 5 Maß, und des Viertels, welches
10 Maß faßt.

Bei diesen größern Probenmßen ist aber zn beobachten, daß

das Ucbcrgießen dcs WasscrS nicht wie bei den kleinern

stattfinden kann, sondern es wird die Glasplatte etwas zurückgezogen

und vermittelst des Hebers ungesähr '/^ des Wassers sorgfältig
ohne Verlust übergegossen, sodann die Glasplatte ganz znrück-

gezogen, zum Abtropfen übergchallcn und crsr dann das Gcsäß

ansgehoben nnd das Wasser übcrgeleert.

Art. 18. Die Glasflaschen erhalten als Zeichen des

Inhalts einen eingeschossenen Ring an der Steile. wo die Oberfläche

dcr Flüssigkeit zn stehen kommt. Die Gläser werden

dagegen mit einem Strich bczeichnct nnd die iZichzeichen nntcrhalb
angebracht.

Die metrischen Glasflaschen erhalten neben dieser Bezeichnung

iVollziehnngsverordnung Art, 2l > zur Unterscheidung von

dcn bisherigen dcn Bnchstabcn 1. mit der Anzahl der Liter,
welche sie enthalten.

Tie Hohlmaße für Flüssigkeiten znm Cintanchcn, so wie die

größer» Finfsigkeitsmaße werdcn wie die Hohlmaße für trockenc
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Gegenstände bezeichnet. In hölzernen Gefässe» werden die Maße 12. Okt.

und jc nach Umständen die Unterabtheilungen mit gut gearbei- 1870.

tetcn Nägeln von Messing mit abgerundeten, polirten Kopsen

auf zwei einander gegenüberstehenden Seiten bezeichnet uud die

Eichzeichc» an passenden Stellen eingebrannt odcr aufgeprägt.

Für die mctrifchen Maße wird die Anzahl Liter, wclche

das Muß enthält, nebst dein Buchstaben I. eingebrannt.

Art. 19. Ergibt sich bei dcn Nacbschaucn Hohlmaße
für Flüssigkeiten cin Fehler, welcher mehr als " des angegebenen

Maßes bcträgt, so sind dicsclbcn als fehlerbaft zn bezeichnen.

Ebenso sind die metallenen bisherige» und metrische» Gefässe

mit Hängehaben, deren Form mebr als von den angegebenen

Dimensionen abweicht, als fehlerhaft zu verwerfen.

Art. 29. W a g c » u n d G c w i ch t e.

Bci dcr Prüfnng cincr Wage hat man überh.rnpt anf ihre

äußere Beschaffenheit, auf die Gcnanigkeit der Arbeit, anf
gehörige Länge dcr Wagbalken, wodurch vorzüglich ihre Tauglichkeit

bedingt ist, uud auf die der Schwere der Gewichte, wofür sie

bestimmt ist, angemessene Stärke der Wigbalken zu sehen.

Um für genaue Abwägungen tauglich zu sein, muß die

Wage leicht spielen, dcn gehörigen Grad von t>mipstndlichkeit

haben, und nicht nnr für stch allcin, sondern auch mit deu daran

hängenden Schalcn und bei dereu Verwechslung das Gleichgewicht

halten.

Dic Messer, ans welchcn die Wagschalen rnbcn, müssen in
der gleichen Linie mit der Mittelachse dcr Wagc stchcn, welche

als Stützpunkt dcr Balken dicnt. Dicscs wird dadurch gesunde»,

daß ein Faden, wclchcr übcr alle drci Punkte gespannt wird,
eine gerade Linie bilden mnß.

Die Messer müssen scharf sein nnd so wie dic Pfannen aus

gehärtetem Stahl besiehe».

A» de» Achse» darf kci»c seitliche Ncibung stattstndcn.
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IS. Okt. Die gleicharmigen Wagen müssen wenigstens ^5««« des Ge-
1870. wichtes anzeigen, zn welchem sie bestimmt sind, d. h. Zentner-

wagen müssen bei einer Belastnng von einem Zentner oder 50

Kilogramm ans jeder Schale wenigstens durch 16 Gramm,
kleinere Wagen, welche auf jeder Schale mit l0 Pfund oder

5 Kilogramm belastet sind, durch cin Gramm, oder bei einer

Belastung von 2 Pfund oder 1 Kilogramm durch 2 Decigramm
einen Ausschlag gcbcn.

Die S ch n ell w a g c n (römische Wage») sind so zu prüfen

daß man anf die Wagfchalen von 1 zu 1 Pfund und bci

größere» Wagen von 16 zn 10 Pfnnd Gewichte auflegt und

untersucht, ob das verschiebbare Gewicht richtig anzeigt.

Die De ci in al- oder Brücken wagcn sollen so cingc-
richtct sein, daß bei größter Bclastnng genau die auf dic Brücke

geiegten Gewichte durch dcn zehnten Theil dicscr Gewichte in
dcr Wagschalc ins Gleichgewicht gebracht wcrden.

Die Schncll- uud Decimalwagen müssen für cinc Zugabc
von wenigstens '/à«o cincs ins Gleichgcwicht gebrachtcn Gewichtes

empfindlich sein, d. h. bei Bclastnng

von 1 Zentner — 56 Kilogramm dnrch 160 Gramm,

„ lO Psund -^--5 „ „ 10

« ^ „ „ ^

Die cnglifchcn Wagcn sind mit bcsondcrcr Sorgfalt
zu untcrsuchcu, und namentlich hat dcr Eichmeister daranf zu

achten, daß dcr Unterschied in dem Ausschlage, welchcr erhalten

wird, jc nachdem die Gewichte auf den beiden Schalen in dcr

Mitte oder am Räude aufgclcgt siud, n cht mchr als '/wn« des

ausgelegte» Gewichtes betragt, also

bei 20 Kilogramm nicht mehr als 20 Gramm,
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Die Wogen, welche jvon dem Eichmeister als zuläßig erkannt 12. Okt.

sind, werden an einer passenden Stelle mit den drci offiziellen 187V.

Siempel» bezeichnet.

Ergibt sich bci dcr Nachschau an dcn verschiedenen Wagen
ein Fehler, welchcr die oben angcführtcn Gcnanigkcitsgrcnzcn
iiberschrcitet, so ist die bctrcfscndc Wage als unrichtig zu be-

zcichncn und muß verbessert wcrdcn.

Die eisernen und gußeisernen Gcwichtstückc «halten cine

Höhlung, in welcher durch cingcgossencs Blei die 'Abgleichung

stattfindet.

Die Abgleichung aller Gewichte gcschicht durch die

sogenannte Tarirmethodc. Man legt das Probegcwicht in die Mitte
dcr cincn Wagschale uud iu die Mitte dcr andcrn irgcnd wclche

Gcgcngewichtc, bis vollkommenes Glcichgcwicht entsteht. Am

bcstcn eignet sich dazu Schrot von verschiedener Größe. An die

Stelle dcs Probegcwichts legt man nun das abznglcichcnde

Gcwichtstück uud uutcrsucht, wie viel cs zu schwcr ist, worauf
man dnrch Abschabcn des Blcies u. f. w. das richtige Gcwicht

herstellt.

Ist cin Gcwichtstück durch das Abfeilen odcr Abscbabcn ct-

was zu klein gc>vordeu oder auch ursprünglich etwas zu leicht

gcwcscn, so kann bci mcssingencn Evlindcrgcwichtcn mit ciuge-
fchraubten Knöpfen cin Metallstückchc» eingelegt werden; bei

Eisengcwichteu bohrt man cin Loch in dcn Blcieinguß und schlägt

cin Stückchcn Blcidrath fcst iu dassclbe cin.

Wäre cin gußeisernes Gewicht schon an sich ohnc cincn

Bleiguß zu schwcr, so muß dasselbe vcrworfcu wcrdcu, wcii die

Gußtrnste nirgends uud auf keine Weise verletzt werden darf.

Alle Gewichte, wclche fnr dcn öffentlichen Verkehr bestimmt

sind, sollen wogen dcr Abnntznng, die sie erleiden, von dem

Eichmcistcr so abgeglichcu wcrdcu, daß sic etwas schwcrcr siud

als das Probcgcwicht, und zwar jcdcs Geivichtsinct
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12. Okt. von ^ Pf""v bis 1 Pfund um '/s; Loth,

„ 10 „ „ 50 „ „ '/is „
„ 50 „ aufwärts '/4—','2 „
„ 200 Gramm bis 500 Gramm um 0,2 Gramm,

„ 1 Kilogramm „ 5 Kilogramm „ 0,5 „
,/ 10 „ „ 20 „ „ 2,0 „
„ 20 „ aufwärts 5,0 „

Bei den Gewichtstücken aus Gußeisen iu Pnramidcnform
werden daS eidgenössifche Kreuz, das Kautonswappen und das

Zeichen des Eichmeisters in das eingegossene Blei, und bei Gc-

wichtstückeu vou andern Metallen anf dcr obern oder untern

Fläche eingeprägt.

Bci den Nachschaue» sollen als fehlerhaft bezeichnet werde»,
die größer» Gewichtc, welche um "/wog ihres Werthes, die

kleiner» vou 1000 Graun» abwärts ^«o abweichen, d. h.

l Pfundstück, wclches um mehr als '/Z2 Loth,
10 „ welche „ „ „ ^/4 „

zu schwer odcr zu leicht sind.

500 Gramme, wclche nm mchr als 1 Gramm,
5 Kilogramme, „ „ „ „ 5

zu schwcr odcr zu leicht sind.

Allgemeine Vorschriften.

Art. 21. Der Eichapparat soll an einem trockenen, eigens

dazu bestimmten Orte odcr in einem eigenen dafür eingcrichtctcu

Schranke aufbewahrt werdeu.

Für die gute Erhaltung der zn diesem Apparate gehörenden

Probcmaße, Provcgcwichte uud Geräthschaften sind die Eichmeister

verantwortlich.
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Sic haben sogleich nach dem Gebrauchc cincs Probcmaßcs 12. Okt.

oder Probegewichtes für dcsscn Ncinignng und Trocknung zn
1^,0.

sorgcn.

Die Schalcn dcr Wagcn sollen, nachdem sie gebraucht

worden, nicht an dcn Wagbalkc» hängen bleiben, sondern unterstützt

over weggehoben werden, die Längenmaße nicht ansrecht

gcgcn die Wand gcstcllt wcrdcn, sundern horizontal licgcn nnd

dicjcnigcn, wclche Futterale odcr hölzerne Kisten habcn, darin

aufbcwcchrt werdcn.

Wcnn dcr Apparat längere Zeit nicht gebraucht würde, soll
dcr Eichmcister von Zeit zn Zeit nacbsehcn, alle einzelnen Stücke

mit einem trockenen, leinenen Trrche vom Slanbe reinigen, uud

alle Theile vou Eisen mir einem nnr ctwas wenig fctt gcmachtcn

Lappen reiben; dabei aber soll er sich hüten, irgend welchc

schlcisende Gegenstände, wie Schmirgel, Kreide oder gar Sand

u. dgl. bci dcr Ncinignng nnzuwenden, indem die Gcnauigkcit
dcr Maße dadurch gestört würde.

Art. 22. Weun cin Probemaß, Probegcwicht, cine Probewage

odcr cin Stempel durch irgcnd cincn Znsall beschädigt

wird, so darf der Eichmcister die nöthige Reparatur nicht selbst

vornchmcn, sondern ist verpflichtet, die Anfncötsbchörde zn

benachrichtige, wclche die Hcrftcllnng dcs schadhaft gcwordcncn
Maßcs, Gcwichtcs oder Stcmpcls von sich aus anordnc» wird.

Art. 23. Bei Vcrantwortung nnd Strafe darf der Eich-

mcistcr die ihm anvertrauten .Probcmaßc, Probegewichtc nnd

Probcwagcn nicmals zum Privatgcbrauchc bcnntzcn odcr bcnntzcn

lasscn.

Art. 21. Dcn Eichmcistcrn ist bci Verantwortlichkeit untcr-

sagt, audcre als »ach dcn gcsctzlichcn Bcstimmungcn znläßigc

Maßc, Gcwichtc u»d Wagc» z» cichcn u»d zu stcmpcln.
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12. Okl.

187«. Tarif für die von den Eichmeistern zu beziehenden

Eich - (Stempel-) Gebühren.

Art. 25. Dn Eichincistcr darf für dic amtliche Stempelung
folgende Gebühren beziehen:

Länge n m a ß e.

Für ein Längenmaß aus Holz oder Metall (Fnß,
Ellc, Metcr, Stab, Klafter) Fr. —. ,0
Prüfung der Untcrabthcilnngen „ —. l5

IZ. Hohlmaße für trockene Gegenstände
aus Holz oder Metall.

Für das Wicrtcl oder den Dccaliter Fr. —. 4«

„ „ Halbviertel odcr den Halbdecaliter „ —. 30

„ die kleinern Hoblmaßc dcs bisherigen odcr

inetrischcn Svstcms „ —.25

0. Flüssigkeitsmaßc des bisherigen odcr
m e t r i s ch c n S v st e m s.

Hölzerne Flüssigkeitsmaße:
Für die ersten 2 gcgcnüberstchcndcn Nägcl Fr. —. 20

„ „ folgcnden 9 Untcrabtheilnngen >c „ —.8
„ „ jede wcitcre Abtheilung „ —. 5

Mctallcnc Flüssigkeitsmaße:
Für dic ersten 2 gegenüberstehenden Gradui-

rungcn (Striche odcr Knöpfe) „ —. 20

Für jcdc weitere Abtheilung „ —. ll)
Für Del- odcr Milch maße (Holz odcr Metall) „ —. l5
F ü r F l a s ch c n u n d G l â s e r :

Für das crue Gcfäß >-,-,>" ^ ^ l „ —. t5" : Meicn und^cl>le,ren "
„ c^es serncie " ^

„ —. 0
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Für ein Gcwichtstück aus Messing oder Gußeisen von
einem Pfund odcr 500 Gramm und darunter
(Einsatzgewichte inbegriffen) Fr. —.10

„ eiu Gcwichtstück aus Messing oder Gußeisen von
2 biS 5 M odcr biS 2 Kilogramm „ —. 13

„ ein solches von 10 M odcr 5 Kilogramm „ —. 20

„ solche von 25, 50, 100 M oder 10, 20, 50

Kilogramm „ —. 4l)

I?. Wagcn.
Für cinc gewöhnliche zweiarmige Wage zu cincr Bc¬

lastnng von 5 ì? und daruntcr Fr. —. 5l)

„ ciuc solche vou lì—20 i? „ —. liO

„ größere gewöhnliche Wagcn „ —. 80

„ Schnell- und euglischc Wagcn „ 1. —

„ Dccinmlwagcn „ 1. 50

Art. 2K. Für daS Znrcchtmacheu und Ajnstirc» von Maßen,
Gewichten uud Wage» wird dcr Eichmeister nach Billigkeit
bezahlt. Es kau» diese Arbeit auch durch Jemand andcrs als
dnrch dcu Eichmcister gemacht werde».

Ber», de» 23. Mai 1870.

Der Vorsteher des cidg. Tepartcments dcs Innern:

Schenk.

12. Okt.
187«.

Jahrgang l»7<>. 1>
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is. Okt. Verordnung
187«. über

dic SchuttnsprKloratr.

Ter Regierungsrath des Kantons Bern,
in Vollziehung der §H 57 und 58 des Gesetzes über

die öffentlichen Priinarschnlen von, 8. März 1870,
des Z 15 des Gesetzes über die Organisation des

Schulwesens iin Kanton Bern vom 24. Brachmonat 1850

und des Dekrets über die Amtsdaner und die Besoldungen
der Schulinspektoren vom 27. Hornung 1857,

ans den Antrag der Direktion der Erziehung,

verordnet:

Art. 1. Für die technische Aufsicht und Leitung der

öffentlichen Primarschulen und die Aufsicht über die Privatschulen

werden zwölf Primarschulinspektoren aufgestellt und

demgemäß der Kanton in zwölf Primarschul-Jnspektorats-
kreise eingetheilt.

Art. 2. Diese Kreise werden ans folgenden
Amtsbezirken gebildet und die Besoldung der Inspektoren mit
Inbegriff der Reiseentschädigung auf die beigesetzte Summe

bestimmt:

1) Oberhasle, Jnterlaken, Frutigen Fr. 2200

2) Saanen, Ober- und Rieder-Simmenthal,
Thun „ 2700

3) Signau, Konolfingen „ 2300

4) Bern, Seftigen, Schwarzenburg „ 3200
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5) Burgdorf, Trachselwald Fr. 2200 15. cki.

6) Aarwangen, Wangen „ 2200

7) Fraubrunnen, Büren, Aarberg, Laupen „ 2600

8) Erlach, Nidau „ 800
9) Biel, Neuenstadt „ 500

10) Courtelary, Münster „1800
11) Delsberg ohne die Kirchhöre Noggenburg,

Freibergen, Pruntrut „ 2800

12) Laufen uud die Kirchhöre Noggenburg „ 300

Art. 3. Für die technische Aufsicht und Leitung der

Sekundärschulen (Realschulen und Progyninasien) werden

zwei bis drei Inspektoren angestellt, wovon einer bis zwei

für den deutschen Kantonstheil, nnt einer Besoldung
zusammen von höchstens Fr. 1200, ein anderer für den

französischen Kantonstheil, mit einer Besoldnng von höchstens

Fr. 500, Reiseentschädigungen inbegriffen.

Art. 4. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April
1871 in Kraft. Sie ist in die Gesetzsammlung einzurücken.

Durch dieselbe wird der § 3 des Reglements über die

Obliegenheiten der Volksschulbehörden vom 26. März 1862

anfgehoben.

Bern, den 15. Oktober 1870.

Im Namen des Negierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsfchreiber

Dr. Trächsel.
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19. Okt.

187«.

Kreisschreiben
des

Regierungsrathes an alle Negierungsstatthatter des

alten Kantonstheils zu Handen sämmtlicher

Notarien, Jertigungsbehörden und Amtsschreiver.

Wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, daß

verschiedene gesetzliche Vorschriften über das Notariat, das

Fertigungswesen und die Grundbücher an einigen Orten

theils gänzlich außer Acht gelassen, theils irrig angewendet

werden. Es betrifft dieß:

I. Eingriffe in die Ausübung des Notariats, resp. Amts¬

notariats, Seitens unberechtigter Personen.

An verschiedenen Orten scheint der Mißbrauch zn

bestehen, daß Personen, die nicht als Notarien oder

Amtsnotarien ^vatentirt sind, sich die daherigen Stipulutions-
rechte anmaßen in der Weise, daß sie Urkunden, die in
die ausschließliche Stivulationsbefugniß der Notarien oder

Amtsnotarien fallen, verschreiben und dann einen

willfährigen Notar oder Amtsnotar gewinnen, der ihnen seine

Unterschrift leiht. Diefer Mißbrauch scheint hauptsächlich

voir Gemeindeschreibern betrieben zu werden, welche nicht
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selten auch mit vormundschaftlichen Güterverzeichnissen, is. Ok,.

Verschreibung öffentlicher Liegenschaftssteigerungen, Wechsel-

Protesten und amtlichen Bescheinigungen in Forderungstitel

:c. sich befassen, die außerhalb ihres amtlichen

Bereiches liegen.

Es liegt hierin nicht nnr eine Mißachtung des

Notariats nnd ein Preisgeben seiner Bedeutung, sondern

anch eine Verletzung positiver Vorschriften, auf deren

genaue Befolgung der Notar seinen Eid geleistet hat. Nach

Art. «, Lit. III des Emolumententarifs von 1813, Art. 9

des Gesetzes vom 18. Dezember 1832, Art. « des Kreis-

schreibens .vom 12. Febrnar 1834 u. s. w., sowie nach

Art. 12 und 95 des Gewerbegesetzes vom 7. November

1849 ist die bezeichnete Gesctzesmißachtung und Anmaßung
bei Strafe, Ungültigkeit der resp. Verschreibung,
Ersetzung der Emolumente u. s. w. verboten.

Vor Allem liegt hierin eine Pflichtverletzung Seitens

der resp. Notarien selbst, die sich zu solchen Diensten
hergeben. Aber nicht weniger besteht darin eine

Gesetzesverletzung und Anmaßung Seitens der betreffenden

unbefugten Personen und wenn es öffentlich angestellte Ge-

meindeschreibcr betrifft, überdieß eine Mißachtung ihres
Amtseides (Anhang zum Gemeindegcsetz vom 9. Dezember

1852).

Wir sehen uus deßhalb veranlaßt, sowohl den

Notarien, als auch solchen Personen, welche sich uubefugter
Weise anmaßen, notarialische nnd anltsnotarialische Akten

und Urkunden zu stipnlircn, in Erinnerung zu bringen,
daß obgemeldte gesetzliche Borschriften noch dermal gültig
sind, nnd daß im Fall von Widerhandlung gegen
dieselben die Fehlbaren die angedrohte Strafe treffen wird.
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19. Okt. II. Die Zufertigungsbegehren.
1870.

Es kommt sehr oft der Fall vor, daß bei Vcräuße-

rungsverträgen um Liegenschaften, ivo der Veräußerer
noch nicht rechtlicher Eigenthümer ist, aber gestützt auf
einen erbrechtlichen oder sonstigen Titel einseitig ans Zu-
fertignng der Sache nn ihn antragen kann (Satz 437 C.),

gleichzeitig nnd vor Allem aus im Veräußerungsvertrage
selbst dieses Zufertiguugsbegehreu gestellt wird, um
Weitläufigkeiten nnd Kosten zu ersparen.

Auf einigen Amtsschreibereien scheint nun diese Praxis
beanstandet zu werden, indem verlangt wird, daß cin

besonderer unabhängiger Akt für das Zufertignngsbegehrcn
abgefaßt werde.

Diese Einwendung entbehrt jeden gesetzlichen Grundes,
da nirgends vorgeschrieben ist, daß in solchen Fällen ein

besonderes Znfertigungsbegehren abgefaßt werden müsse.
Wir weisen deßhalb die Amtsschreiber und Fcrtigungs-
behörden au, in Zukunft nicht mehr zn vcrlangen, daß

in den obgemeldten Fällen dem Vcränßernngsvertrage ein

besonderes Zufertigungsbegehren vorangehen müsse,

sondern sich zu begnügen, wenn dieses Begehren im

Vcränßernngsvertrage selbst gestellt wird.

III. Instandhaltung dcr Grundbücher rückfichtlich Pfand-
forderungcn.

Das Gesetz vom 3. April 1861 unterscheidet

ausdrücklich zwischen Verhandlungen, die nur in die Titel
einzutragen und solchen, die in jenen nnd in den Grundbüchern

anzumerken sind. In die letztere Kategorie fallen

einzig die Pfandrechtslöschungen und Gläubigerwechsel;
alle andern Verhandlungen oder Vorgänge, wie sie das
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Gesetz nennt, sind in die Grundbücher nicht, wohl aber 1«. Okt.

diese und jene in die Titel einzutragen. Einzig wen» bei ^0.
einem unablöslich stipulirten Gültbricfe die Schnld
auskündbar erklärt wird, so ist auch diese Uebereinknnft

zwischen Gläubiger nnd Schuldner ins Grundbuch

einzutragen, aber gestützt auf eine Spezialvorschrift <K 2 des

Gesetzes vom 8. August 1849). Dessen ungeachtet scheint

hier und dort die Ansicht obzuwalten, daß alle „Vorgänge"
im Grundbnche anzumerken und bci Unterlassung, z. B.
dcr Anmerkung einer Zinsverpflichtung n. s. w., Bußen

zu bezahlen seien.

Diese Ansicht ist, wie oben bemerkt, irrig, da das

Gesetz nnr die Anmerkung von Kapitalublosnngcn und

Gläubigerwechsel im Grundbuch vorschreibt und die

Unterlassung solcher Anmerkungen mit Bnße bedroht, alle

andern Porgänge aber, wie Zinsvervflichtnugen n. f. w.

unr in dcn betreffenden Titel einzutragen siud.

Wir beauftragen Sic, Herr Negicrnngsstalthnltcr,
dieses Krcisschrcibcn, welches gedruckt nnd in die Sammlnng

dcr Gesetze und Dekrete anfgenommen werdcn soll,

den sämmtlichen Notarien und Fertigniigsbehördcn, sowie

dem Amtsfchreiber Ihres Bczirks mitzutheilen. Zu dicscm

Bchuf folgt dic nöthige Anzahl Exemplare im Anschluß mit.

Bern, den 19. Oktober 1870.

Im Namen des Regierungsrathcs:
Der Präsident

Weber.
Ter Rathsfchreiber

Or. Triichsrl.
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Note
dcs

großherzoglich basischen Ministeriums an den schmci-

zerischen Bundesrath, betreffend das neue Gesetz

über die Ehcschtichung der Dadrner im Auslande
und übcr die Ehcschlirszungen der Ausländer im

Großhrrzogthum Baden.

Durch das Gesetz vom 21. Dezember 18«!), die Be-

urkunduugen des bürgerlicheil Standes und die Förmlichkeiten

bei Schließung der Ehen betreffend, sind für daS

Großherzogthum Baden über die Eheschließung der
Badener im Auslande und über die Eheschließungen

der Ausländer im Großherzogthum Baden
Grundsätze angenommen, welche von den bis dahin
geltenden gesetzlichen Bestimmungen wesentlich abweichen.

Namentlich wird durch Z S2 dieses Gesetzes bestimmt,

daß Ehen, welche im Auslande zwischen Inländern unter
sich oder mit Ausländern abgeschlossen werden, nach der

in jenem Lande vorgeschriebenen Form gültig abgeschlossen

werden. Dabei haben dieselben anch im Jnlande den

gesetzlich vorgeschriebenen Berkündschein am Orte ihres

inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts, nnd sofern sie

Wohnsitz und Aufenthalt im Auslande haben, am Orte

ihres letzten ständigen Aufenthalts zn erwirken.

Die Ertheilung des Berkündscheines hat durch die

Gerichtsbehörden zn geschehen; dieselbe ist lediglich an die
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Nachweisung des Vorhandenseins der gesetzlichen Voraus- 3. Dcz.

setzungen zum Abschluß der Ehe gebunden, und kann nach ^v'
Erbringung dieses Nachweises nicht verweigert werden-

Ein Eheconsens von Seiten der Verwaltungsbehörden^
welcher bisher erforderlich und dessen Ertheilung mehr
oder minder von dem Ermessen dieser Letzteren abhängig

war, ist nicht mehr nöthig. Auch ist die bisher in Kraft
bestandene Vorschrift, wonach Inländer verbunden waren,
znm Abschluß einer Ehe im Auslande die Genehmigung
des Heimatstaates einzuholen, durch Z 101 des erwähnten

Gesetzes nußer Wirksamkeit getreten. Außerdem hat
das Gesetz vom 5. Mm d. I., die Erleichteruug der

Eheschließungen betreffend, den Grundsatz nnfgestellt, daß die

Eheschließung vom Gemciudebürgerrecht unabhängig ist,
nnd die entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen,
wonach der Eheschließung der Erwerb des aktiven Bürgerrechts

in einer Gemeinde des Großherzogthums in der

Negel vorherzugehen hatte, beseitigt.

Ausländer, welche im Jnlande sich verehelichen wollen,
sind nach § 93 des ersterwähnten Gesetzes bezüglich der

Fähigkeit, eine Ehe zu schließen, nach den Gesetzen ihres
Heimatstaates zn beurtheilen, und sind verpflichtet
nachzuweisen, daß nach den Gesetzen dieses Landes der

beabsichtigten Ehe nichts im Wege steht.

Die großherzogliche Regierung hatte nun am 23. August
1808 mit einer Anzahl voit Kantonen der schweizerischen

Eidgenossenschaft eine Uebereinknnft abgeschlossen, welcher

in der Folge sänimtliche Kantone, mit Ausnahme von
Schwyz, Wallis und Neuenbürg nachträglich beigetreten

sind, und durch welche verabredet worden war, daß die

") I^ect« mit Aufnahme von Wallis.
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3. Dez. Verehelichung von Badenern in der Schweiz nnd von
1S70. Schweizern in Baden erst dann gestattet werden solle,

wenn dieselben einen (polizeilichen) Heiratserlanbnißschein

ihrer Heimatbehörde beigebracht haben. Nach den

angeführten neuen gesetzlichen Bestimmnngen ist ein solcher

aber für badische Staatsangehörige bei Eingehung einer

Ehe nicht mehr erforderlich. Es steht den großherzoglichen

Verwaltnngsbehörden fortan weder die Befugniß

zu, den diesseitigen Staatsangehörigen die Einholung
polizeilicher Ehecrlaubnißscheine vorzuschreiben, noch

diejenige, solche zu ertheilen.

Was die von den Ausländern znm Abschluß einer

Ehe im Großherzogthum nach Z 93 des angeführten
Gesetzes beiznbrittgendcn Nachweise betrifft, so muß der

Entscheidung der großhcrzoglichen Gerichte anheimgestellt werden,

ob hierunter nur die Nachweisnngen des Vorhanden-
seins der civilrechtlichen oder auch der polizeilichen
Erfordernisse der Eheschließung zn verstehen seien.

Unter diesen Umständen ist die erwähnte Uebereinknnft

vom 23. Augnst 1808 dicsscits schlechthin gcgcnstandlos

und unhaltbar geworden. Das unterzeichnete Ministerium
sieht sich deßhalb veranlaßt, dieselbe hiermit Namens der

großherzoglichen Regierung zu kündigen, und beehrt sich,

an einen hohen schweizerischen Bundesrath das ergebenste

Ersuchen zu richten, den bctheiligtcn Kantonen der

schweizerischen Eidgenossenschaft vou der erfolgten Kündigung
und den im Vorstehenden dargelegten Verhältnissen, welche

diese Kündigung veranlaßt haben, Eröffnung machen zn

wollen; auch gestattet sich dasselbe, einer hochgeneigten

dortseitigen Benachrichtigung darüber, daß die Kündigung
des Vertrags vom 23. Augnst 1808 an die betreffenden

Kantone erfolgt sei, entgegenzusehen, um darauf sofort
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wegen der Außerkraftsetzung des Vertrags weitere Anord- 3. Dez.

nung treffen zu können.

Inzwischen benntzt das unterzeichnete Ministerium niit
Vergnügen auch diesen Anlaß, um einem hohen schweizerischen

Bundesrathe die Versicherung seiner ausgezeichnetsten

Hochachtung zu erneuern.

Carlsruhe, den 5. November 1870.

Großherzoglich badisches Ministerium des Groß-
herzoglicheu Hauses nnd der answürtigen
Angelegenheiten.

In Abwesenheit des Präsidenten:

Pfeuffcr.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,

gestützt ans vorstehende Kündigung,

auf den Vortrag der Direktion der Justiz nnd Polizei,

beschließt:

1. Der zwischen dem Stand Bern und einer Anzahl
anderer eidgenössischer Stände einerseits und dem

Großherzogthum Baden andererseits abgeschlossene Vertrag vom
23. August 1808, betreffend die Förmlichkeiten der wechselseitigen

Heirathen ans dem einen Land in das andere,

tritt für den Kanton Bern mit dem 1. Januar 1871

außer Kraft.

2. Die Direktion der Justiz und Polizei ist mit der

Handhabung der auf diese Weise ins Leben tretenden
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3. Dez. Grundsätze nach Maßgabe der einschlagenden Gesetze und
1870. Verordnungen beauftragt.

Bern, den 3. Dezember 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsfchreiber

I), Trächsel.

7. Tez.
!L70.

Kreisschreiben.

Der Regierungsrath des Kantons Bern

an

sämmtliche 1îcgicrungslt>ttthaltcr.

Laut Mittheilung des Bundesrathes vom 2. dies hat
der Große Rath von Appenzell I. Rh. am 24. November

abhin den Beitritt dieses Kantons zum Konkordat vom
22. Juli 1807, betreffend die Freizügigkeit der Medizinalpersonen,

beschlossen, wovon Sie hiemit in Kenntniß
gesetzt werden.

Bern, den 7. Dezember 1870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.
Der Rathsfchreiber

Hr. Trächsel.
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Bundesbeschluß,
betreffend

die Tarisirung der englischen Sovereigns und Halb-
Sovereigns.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Anwendung des unterm 22. Dezember 1870
abgeänderten Art. 9 des Münzgesetzcs vom 7. Mai 1850

sA. S. I, 305);

mit Rücksicht anf die Beschlüsse des Bundesrathes

vom 30. Juli und 10. Angust 1870, betreffend die englischen

Sovereigns (A. S. X, 287 uud 28«) ;

beschließt:

Art. 1. Die englischen Sovereigns nnd Halb-Sovcr-
eigns werden in einer für den allgemeinen schweizerischen

Verkehr verbindlichen Weise tarifirt zu Fr. 25. 10 und

Fr. 12. 55.

Art. 2. Der Bundesrath wird den Inhabern der

gegenwärtig in der Schweiz befindlichen Münzen dieser

Gattung vermittelst eines näher von ihm zu bestimmenden

Verfahrens dcn Unterschied gegenüber dcr Tarifirnng vom
30. Juli mit 10 Rapvcil ans jeden ganzen nnd mit 5

Rappen auf jcdcn halben Sovcrcign vergüten.

26. Dez.
1S7«.
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26. Dez. Art. 3. Der Bundesrath ist ermächtigt, den Zeitpunkt

zu bestimmen, zu welchem die in Art. 1 aufgestellte Tarisirung

außer Kraft tritt.

Auf diesen Termin soll die eidg. Kasse die Auswechslung

dieser Münzen in der Weise vornehmen, daß sie für
jeden ganzen Sovereign der einzeln nicht weniger als

7,938 Gramm wiegt, Fr. 2ö. 10 und fiir jeden Halb-
Sovereign, der einzeln nicht weniger als 3,9«9 Gramm

wiegt, Fr. 12. 55 vergütet.

Also beschlossen vom Nationalrathe,

Bern, den 1«. Christmonat 1870.

Der Präsident: F. Anderwert.
Der Protokollführer: Schieß.

Also beschlossen vom Ständerathe,

Bern, den 22. Christmonat 1870.

Der Präsident: Abr. Stocker.
Der Protokollführer: J.Kern Germann.

Bundesrathsbeschluß,
betreffend

Ausbezahtung der Kursdifferenz «uf den englischen

Sovereigns und die Inkraftsetzung des gesetzlichen

Kurses derselben.

Der schweizerische Bundesrath,
in Vollziehung des Bundesbeschlusses vom 22. Christmonat

1870, betreffend die Tarisirung der englischen

Sovereigns,
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auf den Vortrag seines Finanzdcpartementcs 26. Dez.

belchlietzt:

Art. 1. Die Inhaber von englischen Sovereigns,
welche die im Bundesbeschlusse vom 22. Christmonat 1870

für diese Goldstücke bestimmte Kursdifferenz beanspruchen,

haben dieselben bis zum 31. Chriftmonat 1870 der eidg.

Staatskasse in Bern zu senden.

Sendungen, welche später als an diesem Tage auf
die Post gelegt werden, bleiben unberücksichtigt.

Art. 2. Nach Ablauf der im Art. 1 anberaumten

Frist erhalten die Inhaber ihre Sovereigns zurück, unter

Vergütung voit

zehn Rappen für den ganzen Sovereign nnd

fünf Rappen für den halben Sovereign.

Art. 3. Allfällige Kosten für den Her- nnd

Hintransport der Gelder übernimmt die Eidgenossenschaft.

Art. 4. Vom I. Jänner 1871 hinweg haben die

englischen Sovereigns im gauzen Gebiet dcr Eidgenosscnschaft

für Jcdcrmann gesetzlichen KnrS uud zwar die ganzen

Sovereigns zn Fr. 25. 10 nnd die halben zu Fr. 12. 55.

Art. 5. Das Fiuanzdcpartcmcut ist mit dcr Vollziehung

des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt.

Bern, den 23. Christmonat 1870.

Im Namen dcs schweiz. BnndeSrathcs,
Der Bundespräsident:

Or. I. Dubs.
Der Kanzler dcr Eidgenossenschaft:

S ch ic ß.
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s«. Dez. Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehender Bundesbeschluß nebst dem Bundesrathsbeschlnß

soll in die Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, den 26. Dezember l870.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident

Weber.

Der Rathsschreiber

Dr Trächsel.
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Dekret, 2!>. z>;.
!871,

bllreffend

dir Genehmigung drr Alitrn drr Untcrnehmnngsgrscll-

I'chast für dic Nnicn i.Url-?achgtrldcn-Concedo;-

Convers und dir Ennüchtignng zum Deginn drr
Arßeitc».

Der Große Rai!, des Kantons Bern,
nach Einsicht der von der ^nitiativgcscllschast, handelnd

als Vertreterin der bernischen ^nrabahugcscllschaft, znr
Ausführung der Linien Bicl-Dachsscldcn nnd Souccboz-

Eonvers bcigebrachtcn Allen nnd gclicicrlcn Nachweise,

anf den Antrag des Ncgicrnugsratdcs nnd der vom

Großen Natlw zur Borberatlmiig dieser Aiigclcgcubcil
nicdcrgcscbtcn .^oiimimioi!,

de'chließli

Art. i, Tie bernische Jnrabalingcscllschast hat die im

Tekreie vom 2. Hornnug I«<>7 sür den Beginn der

Arbeiten aufgestellten Bcdinguugc», unter Borbchalr des

Art. 2 hienach, erfüllt; dcr FinauMisivci^ ist iu diesem

Sinne genehmigt und wird als ocni donecssiousdckrct

vom 10, Mar,',, l>i>> culwrcchciid aucriaiiut.

Art. Fol^iciidc von der gciianmcu Gesellschaft ein

gelegten Akten, nämlich die S ta Int en, dcr Bauvertrag,

das B cd i n g » i ß I? ci l und die mit der Kantoual-

lind Eidgeiiösfißbcu Bank abgeschlossenen Fiuanzvcr-
träge belrcifend das Anleihen für das Obligationenkapital

Jahrgang !5>7U s>,
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29. Dez. und die auf der Aktieubctheiliguug des Staates zu be-

187«. werkstelligenden Vorschüsse, werden genehmigt, nnd es wird
der bernifchen Jurabahngesellschaft in Bezug anfdie Strecken

Biel-Tachsfelden und Souccboz-Couvers die Ermächtigung

zum Beginne der Bauten ertheilt, nnter folgenden Vor-
behalten und Bedingungen:

1) Abänderungen der Statuten dcr Jnrabahugcscllschaft

bcdttlfcn dcr Genehmigung dcs Großc» Rathcs.

2) Tie bernifche Jurabahngcscllschnft darf ohue vor¬

herige Ermächtigung durch den Regierungsrath wcdcr>

die in dcn amtlichcn ^knsicn dcs Vorprojektes

angenommenen Grundlagen, noch dic Hauptbcftimmnngcn
dcs Bauvertrages und des Bedingnißheftes abändern.

Tic Schalzuugcn dcs durch dic Gcmcindcu zu lcistcn-

dcn Terrains sollen burch vie eidgenössische Schatzungs-

komulission crsolgcn.

:-!) Ter Staat wird den Betrag seiner Allien erst ein¬

zahlen nachdem bic Gcincindeu und Pnvatcn ihre
in Geld bewiiligteil Attienzeichnnngen vollständig liberi

rt baben werden. Alle Aktici'.zcichunngcii sind voll

zu lcistcn.

4) Tcm Staate steht das Recht zu, bic Bauteil und die

Verwaltung der Bahnen Biel-Tachsfelden nnd Son-

ceboZ'Loiivcrö nach ("Utfilldcn zu übcrwachcu.

5) Ter Bau der Linien Viel-Tachsfeldeu uild Sonccboz-

Convcrs darf nicht begannen wcrdcu, bcvov bic Gc-

scllschast dcni -l!ca!cr>i!igsrathc den Nachweis geleistet

hat, daß die Finanzverträge über die Licfcruug dcs

^bligatioucukapitals u,ch dcr iiitcrimistischcn
Vorschüsse voilzlebbar geworden sind, und die in Art. 1

des Ve'chlusscc' des Großeil Rathes vom 10. März
i^!l, vorgcschcnc Kanliou acicistct ist.
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Art. 3. Sollte sich früher oder später eine mit den 29. Dez.

nöthigen Garantien ausgerüstete Gesellschaft sinden, nm
die Eisenbahn von TachSfelden nach Basel oder das ganze

jurassische Bahnnetz auszuführen, fo ist dieselbe berechtigt,

die Linien Biel-Dnchsfelden und Sonceboz-Convers an sich

zu ziehen, sofern die bernische Jurabahugesellschaft das

Recht des Vorzuges uicht benutzt, welches ihr in Art. 9

der Konzession vom 18. und ^!9. Henmonat 1870
eingeräumt ist.

Die neue Gesellschaft ist iu diesem Falle berechtigt,

den Ankaufspreis der Linien Viel-Duchöfeldeu und Son-

ceboz-Convers durch deu Austausch ihrer eigenen Aktien

gegen eine gleiche Anzahl liberirter Aktien der bernischen

Jurabahngesellschnft zu entrichten.

Art. 4. Der Staat erklärt sich geneigt, den Betrieb

der Jnrabnhn auf Grundlage des Expertengntachtens dnrch

die bernifche Staatsbalm besorgen zu lassen. Das bezügliche

Vertragsprojekt wird n» die vorberatheuden Behörden

gewiesen uud zwar »ameutlich zu näherer
Untersuchung der Frage, ob das Nollmaterial von der Staatsbahn

vder von der Inrabahngesellschaft zu beschaffen fei.

Bern, den 29. Christmonat 1870.

Im Namen des Großen Rathes:
Der Präsident

Fr. Hwfcr.
Der Nathsschreiber

», Trächsel.
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29. Dez. Der Regierungsrath des Kantons Bern
1370.

' '

beschüent:

Vorstehendes Dekret soll in die Gesetzsammlung

anfgenommen werden.

Bern, den 5. Christinonat 1870.

Im Namen des Regiernngsrathes:
Der Präsident

Weber.

Der Rathsschreiber

vr. Trächsel.
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